


Vorbemerkung

Vorbemerkung

Der Landkreis Nienburg/Weser ist Träger der Regionalplanung gemäß § 26 Niedersächsisches Ge-
setz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) in der Fassung vom 18.05.2001. Ihm obliegt es,
entsprechend § 8 Abs. 1 NROG ein Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) für sein Gebiet
aufzustellen.

Gemäß § 7 Abs. 2 NROG ist das RROP aus dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen
zu entwickeln. Dabei sind die im LROP für den Planungsraum enthaltenen konkreten Ziele der Raum-
ordnung zu übernehmen und, soweit es erforderlich ist und das LROP dies nicht ausdrücklich aus-
schließt, näher festzulegen. Außerdem können weitere Ziele der Raumordnung festgelegt werden,
sofern sie mit den Grundsätzen und Zielen des LROP in Einklang stehen.

Der Landkreis Nienburg/Weser hat mit der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten vom
15.08.1995 ein Verfahren zur Neuaufstellung seines Regionalen Raumordnungsprogrammes einge-
leitet. Gleichzeitig wurde kreisangehörigen Kommunen und weiteren Trägern öffentlicher Belange die
Möglichkeit gegeben, frühzeitig Hinweise und Anregungen für einen Entwurf des RROP zu geben.
Unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen sowie auf der Grundlage zahlreicher
fachlicher Grundlagen, wie z.B. des Landschaftsrahmenplanes für den Landkreis Nienburg/Weser,
eines Bodenabbauleitplanes sowie eines Rahmenkonzeptes für Windenergieparks, wurde bis zum
August 2000 ein Entwurf für das RROP erarbeitet. Dieser Entwurf wurde gem. § 8 Abs. 2 NROG den
Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 29.08.2000 zur Stellungnahme zugeleitet. Die im Rahmen
des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten Anregungen und Bedenken wurden mit den Beteiligten am
13. und 14. Februar 2002 erörtert.

Das RROP für den Landkreis Nienburg/Weser enthält folgende Teile (in der Reihenfolge ihrer Anord-
nung):

a) Auszug aus dem LROP Teil II:  Der Auszug enthält einen Abdruck der im LROP Teil II festge-
legten Ziele der Raumordnung (Teil C), die für den Planungsraum relevant sind (gelbes Papier).
Die Grundsätze und Ziele aus Teil I des LROP (Teile A und B) sind nicht wiedergegeben. Sie be-
halten jedoch ebenso wie die Ziele aus Teil II des LROP (Teil C) unabhängig von den Zielen des
RROP (Teil D) für den Planungsraum ihre Gültigkeit.

b) Beschreibende Darstellung:  Die Beschreibende Darstellung enthält die aus dem LROP über-
nommenen oder konkretisierten sowie weitere Ziele der Raumordnung für den Planungsraum in
textlicher Form (Teil D). Sofern Ziele aus dem LROP wortwörtlich übernommen werden, erschei-
nen sie im Fettdruck . Sofern Ziele aus dem LROP übernommen werden oder Ziele des LROP
konkretisiert werden, wird dies durch einen Verweis auf das entsprechende LROP-Ziel rechts ne-
ben dem Text angezeigt.

c) Begründung:  In diesem Textteil werden die in der Beschreibenden Darstellung und der Zeichne-
rischen Darstellung festgelegten Ziele der Raumordnung begründet und erläutert (hellblaues Pa-
pier).

d) Zeichnerische Darstellung:  Die Zeichnerische Darstellung enthält die aus dem LROP übernom-
menen oder konkretisierten sowie weitere Ziele der Raumordnung für den Planungsraum in
zeichnerischer Form.

Die unter b) und d) genannten Teile des RROP wurden nach Abschluss des o.g. Beteiligungsverfah-
ren gemäß § 8 Abs. 3 NROG als Satzung beschlossen und von der Bezirksregierung Hannover durch
Verfügung vom 24.04.2003 mit Maßgaben und Auflagen genehmigt. Der Kreistag ist den Maßgaben
durch Beschluss vom 04.07.2003 beigetreten. Die Erteilung der Genehmigung wurde ortsüblich be-
kannt gemacht.
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Amtliche Bekanntmachung

Das vom Kreistag am 20.12.2002 gemäß § 8 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über Raum-
ordnung und Landesplanung (NROG) vom 18.05.2001 (Nds.  GVBI. Nr. 13/2001, S. 301) als Satzung
beschlossene Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Nienburg/Weser ist von der
Bezirksregierung Hannover durch Verfügung vom 24.04.2003 mit Maßgaben und Auflagen genehmigt
worden.

Der Kreistag ist den Maßgaben durch Beschluss vom 04.07.2003 beigetreten.

Mit dieser Bekanntmachung tritt das Regionale Raumordnungsprogramm in Kraft.

Das Regionale Raumordnungsprogramm kann während der Dienstzeiten beim

Landkreis Nienburg/Weser,
Amt für Regionalplanung und Wirtschaftsförderung,
Eingang B, 3. Stock, Raum 457,
Kreishaus am Schloßplatz,
31582 Nienburg/Weser,

von jedermann eingesehen werden.

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen,
die nicht schriftlich innerhalb eines Jahres geltend gemacht worden ist, ist unbeachtlich. Die Jahres-
frist beginnt mit dieser Bekanntmachung.

Nienburg,  18. Juli 2003

Landkreis Nienburg/Weser

Eggers     Dr. Hardegen
         (Landrat)   (Erster Kreisrat)
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Auszug aus den Zielen der Raumordnung aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm 1994 1

C 1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes

C 1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes

01 Zur Verwirklichung der Grundsätze der Raumordnung und der Ziele der Raumordnung zur
allgemeinen Entwicklung des Landes gemäß Teil I des Landes-Raumordnungsprogramms ist
die Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes insbesondere auf die in den Abschnitten C
1.2 bis C 1.9 für die unterschiedlichen Raumkategorien und die Zentralen Orte festgelegten
Ziele auszurichten.

02 Bei allen Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sind
die wesentlichen Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und räumlichen Bevölke-
rungsverteilung sowie die Auswirkungen auf den Wohnraumbedarf zu berücksichtigen.

03 Mit den Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sind
die Voraussetzungen zu schaffen für dessen wirtschaftliche und ökologische Umgestaltung. Sie
sollen dazu dienen,

- die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur zu sichern und ihr Wirkungsgefüge zu ver-
bessern,

- den Ausbau der Infrastruktur vorrangig auf eine qualitative Verbesserung auszurichten,

- die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern und Umweltbeeinträchtigungen zu beseitigen
oder zu mindern,

- die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht und umweltverträglich zu befrie-
digen,

- die regionalen Besonderheiten und die endogenen Entwicklungspotentiale für den struktu-
rellen Wandel zu nutzen und zu fördern.

C 1.2 Entwicklung der Regionen

01 Im Interesse einer ausgewogenen Entwicklung des Landes sollen durch eine intensive regio-
nale Kooperation die Voraussetzungen für eine differenzierte, regional angepasste und insge-
samt effizientere Strukturpolitik geschaffen werden, die die Standortattraktivität, die Lebens-
und Umweltqualität und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Teilräume des Landes
sichert und weiterentwickelt.

02 Wesentliche Aufgabe der regionalen Zusammenarbeit ist es, die spezifischen Entwicklungs-
chancen zu nutzen, die strukturellen Probleme zu erkennen, Leitbilder und Zielvorstellungen zu
entwickeln und die Umsetzung von entwicklungsbestimmenden Planungen und Maßnahmen
von regionaler Bedeutung koordinierend vorzubereiten und zu befördern.

03 Regionale Zusammenarbeit soll dazu beitragen, noch in einzelnen Landesteilen bestehende
Strukturschwächen, insbesondere in ländlichen Teilräumen, abzubauen.

04 Die kreisgrenzenübergreifende Zusammenarbeit, die von den kommunalen Gebietskörper-
schaften unter Beteiligung der regionalen gesellschaftlichen Kräfte getragen wird, soll sich in
ihrem räumlichen Zuschnitt an wirtschaftlichen, sozialen und historisch gewachsenen Ver-
flechtungen orientieren. Eine Ausgrenzung insbesondere von strukturschwachen und periphe-
ren Teilräumen ist zu vermeiden.

05 Eine regionale landesgrenzenübergreifende Zusammenarbeit, vor allem mit den neuen
Ländern, soll durch die Schaffung und Wiederherstellung vielfältiger wirtschaftlicher, sozialer
und kultureller Bindungen die sozioökonomischen Strukturen der Grenzräume stärken.

06 Raum- und strukturwirksame Planungen und Maßnahmen der Fachpolitikbereiche, einschließ-
lich des Einsatzes raumwirksamer Mittel, sollen auf regionsspezifische Ziele und Erfordernisse

                                                     
1 einschließlich aller Änderungen bis einschließlich 28.11.2002
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ausgerichtet und koordiniert werden.

C 1.3 Ländliche Räume

01 In den Ländlichen Räumen sind insbesondere solche Maßnahmen vorrangig durchzuführen,
die ihnen eine eigenständige Entwicklung ermöglichen und die besonderen Standortvorteile für
das Wohnen und die Wirtschaft nutzen. Die hohe Bedeutung der Ländlichen Räume für den
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist bei allen Entwicklungsmaßnahmen zu berücksich-
tigen.

02 Für die Ländlichen Räume sind folgende Maßnahmen vorrangig durchzuführen:

- Erhaltung und Schaffung außerlandwirtschaftlicher Erwerbsmöglichkeiten durch Erschlie-
ßung und Förderung des vorhandenen Entwicklungspotentials und Schaffung neuer Ent-
wicklungsmöglichkeiten durch eine aktive Regionalpolitik.

- Stärkung der Zentralen Orte durch Sicherung und Ausbau einer den regionalen Gegeben-
heiten entsprechenden und leistungsfähigen Infrastruktur.

- Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten für Frauen.

- Sicherung, Angebotsverbesserung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV).

- Bodenordnung zur Steuerung des Flächenumwidmungsprozesses und Umgestaltung der
Agrarstrukturen zur Stärkung einer leistungsfähigen bäuerlich strukturierten Landwirtschaft
und Förderung der Wirtschaftsbereiche, die der Landwirtschaft vor- oder nachgelagert sind.

- Erhaltung und Entwicklung des ländlichen und landschaftstypischen Charakters, des Ge-
meinwesens und der soziokulturellen Eigenart der Dörfer und Siedlungen. Hierzu sollen
Maßnahmen der Dorferneuerung und städtebaulichen Sanierung beitragen, u. a. zur Siche-
rung bestehender bzw. zur Folgenutzung leerstehender landwirtschaftlicher Bausubstanz.

- Erhaltung und Wiederherstellung der Kultur- und Erholungslandschaft durch eine umwelt-
schonende Landbewirtschaftung.

- Erhaltung und Entwicklung eines funktional und räumlich zusammenhängenden Systems
naturnaher Flächen in ausreichender Ausdehnung.

- Verbesserung der Waldstruktur zur Sicherung einer nachhaltigen Forstwirtschaft.

03 In Ländlichen Räumen sind durch eine am Eigentums- und Mietwohnungsbaubedarf orientierte
geordnete Bauleitplanung Wohnbauflächen zu schaffen.

04 Die Entwicklung des aus Mecklenburg-Vorpommern ...

05 Die Ländlichen Räume sind in der Anlage abschließend festgelegt.

C 1.4 Ordnungsräume

01 In Ordnungsräumen sind insbesondere solche Maßnahmen vorrangig durchzuführen, die

- die Leistungsfähigkeit der Ober- und Mittelzentren als Wirtschafts- und Dienstleistungszen-
tren erhalten und verbessern,

- für die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen - auch über die Ord-
nungsräume hinaus - sowie für die Sicherung und Schaffung zukunftsbeständiger Arbeits-
plätze wesentliche Bedeutung haben,

- der Sicherung und Schaffung ausreichenden Wohnraumes dienen, insbesondere zur
Deckung dringenden Wohnraumbedarfs im Sozialen Mietwohnungsbau,

- die Umwelt- und Lebensbedingungen durch Beseitigung gegenseitiger Störungen von ge-
werblicher Bebauung und Wohnbebauung, durch Beseitigung nachteiliger Verdichtungsfol-
gen im baulichen und Verkehrsbereich sowie durch Förderung der städtebaulichen Ent-
wicklung nachhaltig verbessern,

- der Sicherung und Entwicklung des Freiraumes und der Erhaltung oder Schaffung eines
angemessenen Freiflächenanteils dienen,

- dem Ausbau des ÖPNV und dem nichtmotorisierten Verkehr dienen,

- der Wiedernutzung von gut erschlossenen Altgewerbe- und Altindustrieflächen an gewach-
senen Standorten dienen und so zum sparsamen Umgang mit Siedlungsflächen und Erhalt
der Freiflächen in verdichteten Siedlungsbereichen beitragen,

- der umwelt- und sozialverträglichen Nutzung von gewerblichen Bauflächen und der Schaf-
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fung von geeigneten Standortvoraussetzungen, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe,
in den vom Strukturwandel besonders betroffenen Oberzentren dienen,

- die Möglichkeiten zur Naherholung sichern und verbessern,

- zur Minderung der Stadt-Umland-Probleme beitragen.

Hierbei sind - insbesondere bei Maßnahmen der Wirtschaft und des Verkehrs - die in einzelnen
Ordnungsräumen entstandenen mehrpoligen Siedlungsstrukturen zu berücksichtigen.

02 In Ordnungsräumen ist grundsätzlich eine Siedlungsstruktur anzustreben, die die Anbindung
der Siedlungsbereiche an das öffentliche Personennahverkehrsnetz sicherstellt. Zwischen den
Räumen, die für Siedlungsentwicklung vorgesehen sind, sind ausreichende Freiräume zu er-
halten; in ihnen sollen nur solche öffentlichen Anlagen oder Einrichtungen vorgesehen werden,
die für den Ordnungsraum notwendig und siedlungsnah zu verwirklichen sind, für die im Sied-
lungsbereich jedoch keine geeigneten Flächen verfügbar sind. Die Funktionsfähigkeit der Frei-
räume darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.

03 Die Ordnungsräume sind in der Anlage abschließend festgelegt.

C 1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Sc hutz siedlungsbezogener Freiräume

01 Die Siedlungsentwicklung der Städte und Gemeinden ist so zu gestalten, daß ihre besondere
Eigenart erhalten bleibt. Insbesondere gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild oder die
Lebensweise der Einwohner prägende Strukturen sind zu erhalten und unter Berücksichtigung
der städtebaulichen Erfordernisse weiterzuentwickeln.

02 Die Umweltqualität in den Städten und Gemeinden ist durch eine ökologisch orientierte Innen-
entwicklung und Attraktivitätssteigerung zu verbessern, insbesondere durch Sicherung von
Grünflächen mit Übergang zur freien Landschaft.

03 In Ordnungsräumen ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die zentralörtlichen Standorte
und dabei - soweit möglich - auf die Einzugsbereiche der Haltepunkte des schienengebunde-
nen ÖPNV auszurichten.

04 Einem dringenden Wohnbedarf der Bevölkerung soll besonders Rechnung getragen werden.
Bei der Ausweisung von Gebieten, in denen viele Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, ist
der Wohnbedarf der dort voraussichtlich arbeitenden Bevölkerung zu beachten; dabei ist auf
eine funktional sinnvolle Zuordnung dieser Gebiete zu den Wohngebieten hinzuwirken.

05 Durch deutliche Steigerungen bei den Wohnungsfertigstellungen ist der FehIbestand an Woh-
nungen abzubauen. Mit Wohnbauprogrammen ist vor allem der Neubau von Sozialwohnungen
zu fördern.

06 Vor der Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen sollen verfügbare Altgewerbe- und Altindu-
striegebiete vorrangig in Anspruch genommen werden.

07 Den unterschiedlichen Erfordernissen der räumlichen Struktur des Landes und seiner Teil-
räume entsprechend, sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen:

- Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung innerhalb von Gemeinden,
wenn die natürliche Eignung der umgebenden Landschaft für Erholung und Freizeit, die
Umweltqualität, die Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle Angebot
vorhanden und zu sichern sowie weiterzuentwickeln sind.

- Erholungsstandorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr innerhalb
von Gemeinden mit herausragender Fremdenverkehrsbedeutung, wenn Einrichtungen des
Fremdenverkehrs besonders gesichert, räumlich konzentriert und entwickelt werden sollen.
An diesen Standorten sollen andere Nutzungen frühzeitig mit dem Fremdenverkehr so in
Einklang gebracht werden, daß sie langfristig die Sicherung und Entwicklung des Fremden-
verkehrs unterstützen.

- Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung, soweit sich diese auf innerhalb von Ordnungs-
räumen gelegene zentralörtliche und/oder schienenerschlossene Siedlungsbereiche oder
auf Mittelzentren der Ländlichen Räume beziehen.

- Vorranggebiete für Freiraumfunktionen in und zwischen dicht besiedelten und stark bean-
spruchten Gebieten von Ordnungsräumen.

- Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Ländliche Siedlung innerhalb von Ord-
nungsräumen, wenn diese überwiegend landwirtschaftlich geprägt und vorrangig als länd-
liche Wohn-, Betriebs- und Produktionsstandorte gesichert werden sollen.
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- 
1In regionalen Planungsräumen oder Teilräumen, die durch Tierhaltungsanlagen erheblich
belastet sind oder in denen im Hinblick auf die weitere Siedlungsentwicklung, die Fremden-
verkehrsentwicklung oder die Freiraumnutzung bestimmte Bereiche künftig von raumbe-
deutsamen Tierhaltungsanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs
(BauGB) frei gehalten werden sollen, können Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung oder
Eignungsgebiete im Sinne der Ziffer B 8.03 des Landes-Raumordnungsprogramms Nieder-
sachsen – Teil I – für Tierhaltungsanlagen festgelegt werden.
2Mit der Festlegung von Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung oder Eignungsgebieten ist
die Zulassung entsprechender raumbedeutsamer Anlagen an anderer Stelle im Planungs-
raum ausgeschlossen. 3Die Räume, für die die Ausschlusswirkung gelten soll, sind in der
zeichnerischen Darstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme festzulegen.
4In den Regionalen Raumordnungsprogrammen kann bestimmt werden, dass und unter
welchen Voraussetzungen die Gemeinden nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB
außerhalb der durch die Regionalplanung festgelegten Eignungsgebiete weitere Gebiete im
Sinne von Eignungsgebieten ausweisen können.

C 1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte  mit besonderen
Funktionen

01 Mittelzentren sind:

Achim, Alfeld (Leine), Aurich, Bad Gandersheim, Bad Harzburg, Bad Nenndorf, Bad Pyrmont,
Bad Zwischenahn, Barsinghausen, Brake (Unterweser), Bramsche, Bremervörde, Buchholz in
der Nordheide, Bückeburg, Burgdorf, Burgwedel, Buxtehude, Celle, Clausthal-Zellerfeld, Clop-
penburg, Cuxhaven, Delmenhorst, Diepholz, Duderstadt, Einbeck, Emden, Friesoythe, Garb-
sen, Georgsmarienhütte, Gifhorn, Goslar, Hameln, Hann. Münden, Helmstedt, Hemmoor,
Holzminden, Jever, Laatzen, Langenhagen, Leer (Ostfriesland), Lehrte, Lingen (Ems), Lohne
(Oldenburg), Lüchow, Melle, Meppen, Munster, Neustadt am Rübenberge, Nienburg (Weser),
Norden, Nordenham, Nordhorn, Northeim, Osterholz-Scharmbeck, Osterode am Harz, Papen-
burg, Peine, Quakenbrück, Rastede, Rinteln, Rotenburg (Wümme), Sarstedt, Seesen, Seeve-
tal, Soltau, Springe, Stade, Stadthagen, Sulingen, Syke, Uelzen, Uslar, Varel, Vechta, Verden
(Aller), Walsrode, Westerstede, Wildeshausen, Winsen (Luhe), Wittingen, Wittmund, Wolfen-
büttel, Wunstorf, Zeven.

02 Die Standorte der Mittelzentren und Oberzentren sind in der zeichnerischen Darstellung fest-
gelegt. Die Standorte der Grundzentren sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen
festzulegen.

03 1Neue Flächen für den großflächigen Einzelhandel sind den jeweiligen Zentralen Orten zuzu-
ordnen. 2Der Umfang neuer Flächen bestimmt sich aus dem zentralörtlichen
Versorgungspotential, den vorhandenen Versorgungseinrichtungen und der innergemeindlichen
Zentrenstruktur. 3Die Ausweisung neuer Flächen für den großflächigen Einzelhandel ist inter-
kommunal abzustimmen.
4Die Ausweisung neuer Flächen für den großflächigen Einzelhandel sowie die Errichtung und
Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten mit innenstadtrelevanten Kernsortimenten sind
grundsätzlich nur an städtebaulich integrierten Standorten zulässig. 5Sie sind in das ÖPNV-Netz
einzubinden.
6Verkaufsfläche und Warensortiment von Einzelhandelsgroßprojekten im Sinne des § 11 Abs. 3
der Baunutzungsverordnung müssen der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Ver-
flechtungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen. 7Ausgeglichene Versorgungs-
strukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter
Versorgungsstandorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen nicht
wesentlich beeinträchtigt werden.
8Die Träger der Regionalplanung können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen im
Einzelfall Standorte für den großflächigen Einzelhandel jenseits der Grenze des privilegierten
Zentrums in einem benachbarten Mittel- oder Grundzentrum festlegen, wenn damit den Anfor-
derungen der Sätze 3 bis 7 in gleicher Weise entsprochen wird wie bei einer Lage innerhalb
des Gemeindegebiets des privilegierten Zentrums; dies gilt nicht für die in den Sätzen 11 und
12 geregelten Vorhaben.
9Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten Kernsortimenten (wie Möbelmärkte,
Bau- und Heimwerkermärkte, Gartencenter, Automärkte) sind grundsätzlich auch außerhalb
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der städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut erreichbaren Standorten im baulichen
Zusammenhang mit dem Siedlungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig. 10Dabei
sind nicht mehr als 10 vom Hundert und maximal 700 m² der Verkaufsfläche für innenstadtrele-
vante Randsortimente zulässig.
11Hersteller-Direktverkaufszentren sind Einzelhandelsgroßprojekte und aufgrund ihrer besonde-
ren Ausprägung und Funktion nur in Oberzentren an städtebaulich integrierten Standorten zu-
lässig. 12Dies gilt auch für Erscheinungsformen des Handels in Verbindung mit Freizeit-, Kultur-
und sonstigen Dienstleistungen, die in ihren Auswirkungen Hersteller-Direktverkaufszentren
vergleichbar sind.
13Zur Verbesserung der Grundlagen für regionalbedeutsame Standortentscheidungen von Ein-
zelhandelsprojekten sollen regional abgestimmte Konzepte erstellt werden.

04 1Bei künftigen Standortentscheidungen zu raumbedeutsamen öffentlichen Einrichtungen sind
struktur- und raumordnungspolitische Ziele in die Standortentscheidung einzubeziehen. 2Dabei
soll insbesondere dem regionalen Ausgleich zugunsten der ländlichen Räume Rechnung getra-
gen werden.

C 1.7 Naturräume

01 In den Naturräumen sind die typischen, naturbetonten Ökosysteme in einer solchen Größen-
ordnung, Verteilung im Raum und Vernetzung zu sichern, daß darin die charakteristischen
Pflanzen- und Tierarten und -gesellschaften in langfristig überlebensfähiger Population beste-
hen können und die Eigenart und volle natürliche Leistungskraft des Naturraumes gewahrt blei-
ben oder wiederhergestellt werden.

02 In Naturräumen mit intensiver Fremdenverkehrsnutzung ist im Hinblick auf die begrenzte Be-
lastbarkeit der Ökosysteme eine stärkere Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
erforderlich; dieses gilt insbesondere für Teilbereiche der Räume

- Wattenmeer mit Inseln und Marschen

- Lüneburger Heide und Wendland

- Osnabrücker Hügelland

- Weser- und Leinebergland

- Harz.

03 Für die Naturräume gelten folgende Ziele:

03.1 Naturraum ,,Watten und Marschen" ...

03.2 Naturraum ,,Ostfriesisch-Oldenburgische Geest" ...

03.3 Naturraum ,,Stader Geest" ...

03.4 Naturraum ,,Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung"

Dieser Raum enthält noch gut ausgeprägte naturbetonte Ökosysteme. Folgende Bereiche sind
vorrangig schützenswert

- die Dümmerniederung

- die naturnahen Hochmoore einschließlich Moorheidestadien sowie Heiden anmooriger
Standorte

- nährstoffarme Stillgewässer natürlicher Entstehung (insbesondere Schlatts)

- Fluß- und Bachtäler mit naturnahen Fließgewässern, Altwässern, Quellsümpfen

- Bruch- und Auewälder

- Magerweiden und Sandtrockenrasen auf Flußdünen

- alle naturnahen Laubwälder, insbesondere Eichenmischwälder armer Sandböden.

Der Dümmer und die Diepholzer Moorniederung sind als Feuchtgebiete internationaler Bedeu-
tung benannt. Besondere Maßnahmen sind für diese Gebiete erforderlich. Insbesondere in der
Dümmerniederung bedarf es einer drastischen Reduzierung der durch intensive Landwirtschaft
und durch entwässerungsbedingte Mineralisierung von Hochmoorbereichen verursachten
Nährstoffeinträge.

03.5 Naturraum ,,Lüneburger Heide und Wendland" ...
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03.6 Naturraum ,,Weser-Aller-Flachland"

Im westlichen Teil des Weser-Aller-Flachlandes sind vorrangig schützenswert

- die Erlen- und Birkenbruchwälder

- die Flüsse einschließlich ihrer Altwässer

- die naturnahen Hochmoore einschließlich der regenerierenden Torfstichgebiete.

Im stärker kontinental geprägten, östlichen Teil dieses Naturraumes sind vorrangige Ziele der
Schutz und die Entwicklung

- der Erlen- und Birkenbruchwälder sowie der Feuchtwiesen, insbesondere im Bereich des
Drömlings

- der naturnahen großflächigen Wälder, u. a. der Eichen-Hainbuchenwälder mittlerer Stand-
orte.

Das Steinhuder Meer ist als Feuchtgebiet internationaler Bedeutung und die Allerniederung von
Ahlden bis Rethem sowie das Riddagshausen-Weddeler Teichgebiet sind als Feuchtgebiete
nationaler Bedeutung benannt; diese Gebiete dürfen in ihrer Funktion für den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden.

03.7 Naturraum ,,Börden" ...

03.8 Naturraum ,,Osnabrücker Hügelland" ...

03.9 Naturraum ,,Weser- und Leinebergland" ...

03.10 Naturraum ,,Harz" ...

C 1.8 Vorranggebiet e und Vorrangstandorte

01 Die Vorranggebiete für

- Rohstoffgewinnung

- Natur und Landschaft

- Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung

- Trinkwassergewinnung

- hafenorientierte industrielle Anlagen

sind in der Zeichnerischen Darstellung generalisiert festgelegt. Sie sind in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen räumlich näher festzulegen und um weitere für die Entwicklung
des Landes bzw. für die Entwicklung der regionalen Planungsräume bedeutsame Vorrangge-
biete nach Ziffer B 8.01 des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen - Teil I - (LROP
I) zu ergänzen.

02 Die Vorrangstandorte für

- Großkraftwerke

- Verkehrsflughäfen

- Seehäfen

- Sonderabfalldeponien

Sind in diesem Programm bestimmt und in der Zeichnerischen Darstellung durch Symbol fest-
gelegt. Sie sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen nach Maßgabe dieses Pro-
gramms räumlich näher festzulegen.

03 1Vorrangstandorte für Siedlungsabfalldeponien bzw. Vorranggebiete für die Sicherung von
Standorten für Siedlungsabfalldeponien sind nach Maßgabe des Abschnitts C 3.10.1 in den
Regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen. 2Vorranggebiete oder Eignungsgebiete
für Tierhaltungsanlagen sind nach Maßgabe der Ziffer C 1.5 07 in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen festzulegen.

04 Weitere für die Entwicklung der regionalen Planungsräume bedeutsame Vorranggebiete und -
standorte nach Ziffer B 8.01 LROP I sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen fest-
zulegen.

05 Überlagern sich in der Zeichnerischen Darstellung ganz oder teilweise mehrere Vorranggebiete
untereinander oder mit Vorrangstandorten oder Verkehrswegen, so sind diese Festlegungen im
Regionalen Raumordnungsprogramm räumlich zu entflechten.
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Eine Überlagerung von Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung mit anderen Vorrangge-
bieten, Vorrangstandorten oder Verkehrswegen ist nur dann möglich, wenn der Vorrang der
Trinkwassergewinnung dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Vorranggebiete und Vorrangstandorte können sich mit Vorsorgegebieten in der Zeichnerischen
Darstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme überlagern, wenn dies mit der festge-
legten Vorrangnutzung vereinbar ist.

06 Mit der Festlegung von Vorranggebieten für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung
wird keine raumordnerische Vorentscheidung über Art und Intensität der Nutzung im Rahmen
der ordnungsgemäßen Landwirtschaft getroffen. In den Fördergebieten nach dem Grünland-
schutzkonzept, das ein Angebot an die Landwirtschaft ist, soll das Ziel der Grünlanderhaltung
auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen mit den Landwirten erreicht werden.

07 Für das im Bereich des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer festgelegte Vorrangge-
biet für Natur und Landschaft gilt für die Beurteilung der Vereinbarkeit von Nutzungen mit der
Vorrangfestlegung die Zonierung der Verordnung über den Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer; die Vorrangfestlegung für Natur und Landschaft schließt deshalb die Weiterent-
wicklung der bestehenden Fremdenverkehrsnutzung ein.

C 1.9 Vorsorgegebiete

01 In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind festzulegen:

- Vorsorgegebiete für Landwirtschaft

- Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft

- Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung

- Vorsorgegebiete für Erholung

- Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft

- Vorsorgegebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung

- Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung.

Es sind Gebiete festzulegen, die für die räumliche und strukturelle Entwicklung des Landes und
der regionalen Planungsräume besonders bedeutsam sind.

02 Die räumlich-konkrete Umsetzung der in den Beikarten 1 bis 7 nach Inhalt und Umfang zum
Ausdruck gebrachten fachlichen Zielvorstellungen des Landes erfolgt eigenverantwortlich durch
die Träger der Regionalplanung auf der Grundlage der in den Abschnitten C 2 und C 3 aufge-
führten Ziele und der genannten fachlichen Grundlagen.

Die Inhalte der Beikarten 1 bis 7 sind vollständig in die Abwägung mit anderen Nutzungsan-
sprüchen einzubringen. Dabei sind die Inhalte der Beikarten sowohl untereinander als auch mit
vorhandenen und zu entwickelnden regionalen Vorrang-, Vorsorge- und sonstigen Nutzungsan-
sprüchen abzuwägen. Abweichungen von den Inhalten der Beikarten 1 bis 7 bei der räumlich-
konkreten Umsetzung in den Regionalen Raumordnungsprogrammen müssen durch das Er-
gebnis einer sachgerechten Gesamtabwägung begründet sein.

03 Überlagerungen verschiedener Vorsorgegebiete sind zu vermeiden, wenn die Arten des Schut-
zes und der Nutzung nicht miteinander in Einklang stehen oder zu bringen sind.

C 2 Schutz, Pflege und Entwicklung de r natürlichen Lebe nsgrundlagen, der
Kulturlandschaften und de r kulturellen Sachgüter

C 2.0 Umweltschutz allgemein

01 Ökologische und ökonomische Erfordernisse sind unter Berücksichtigung auch mittel- und
langfristiger Gesichtspunkte zum Ausgleich zu bringen. Bei fortbestehenden Zielkonflikten ist
den Erfordernissen des Umweltschutzes Vorrang einzuräumen, wenn Gefährdungen für die
Gesundheit der Bevölkerung oder für die dauerhafte Sicherung der natürlichen Lebensgrund-
lagen anzunehmen sind.

02 Für Naturgüter und Funktionen, denen wegen ihrer besonderen Qualität, Gefährdung und gro-
ßen ökologischen Bedeutung in der Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen Vorrang ein-
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zuräumen ist, sind Vorranggebiete festzulegen.

03 Sind bei Vorhaben trotz der Nutzung technischer Möglichkeiten zur Minderung von Emissionen
erhebliche Immissionen vorhanden oder zu erwarten, ist insbesondere durch räumliche Ord-
nung der Nutzungen sicherzustellen, daß schädliche Umwelteinwirkungen auf Wohngebiete
und auf Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie für Erholung vermieden werden. Einem
Heranwachsen von Wohngebieten an emittierende Anlagen ist entgegenzuwirken.

04 Im Interesse einer wirksamen Umweltvorsorge sind bei allen Planungen und Maßnahmen
schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen.

C 2.1 Naturschutz und Landschaftspflege

01 Für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Landschaftsbild besonders wertvolle
Gebiete und Landschaftsbestandteile sind durch Abwendung von Beeinträchtigungen, ggf. na-
turschutzrechtliche Sicherung und - soweit erforderlich - durch Pflege zu erhalten, zu entwickeln
oder zu nutzen.

02 Zur langfristigen Sicherung der Überlebensbedingungen der Pflanzen- und Tierwelt in ausrei-
chender Artenvielfalt und Individuenzahl ist ein landesweiter Biotopverbund aufzubauen. Darin
sind wertvolle - insbesondere akut in ihrem Bestand bedrohte - naturbetonte Gebiete in ausrei-
chender Größe und Verteilung zu erhalten, zu schützen und zu entwickeln sowie untereinander
durch ein System nicht oder nur extensiv genutzter Flächen zu verbinden.

03 Extensive Nutzungsformen, ungenutzte Flächen und besondere Landschaftsbestandteile sowie
kleinräumige Differenzierungen des Landschaftsbildes sind auch im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Land- und Forstwirtschaft zu erhalten oder zu entwickeln.

04 Bei der Planung von wesentlichen raumbeanspruchenden Nutzungen - insbesondere von Ver-
kehrswegen, größeren Siedlungsgebieten, gewerblichen und Energieversorgungsanlagen - im
Außenbereich sind

- möglichst große unzerschnittene und von Lärm unbeeinträchtigte Räume zu erhalten

- naturbetonte Bereiche auszusparen

die Flächenansprüche und die über die direkt beanspruchte Fläche hinausgehenden Auswir-
kungen der Nutzung zu minimieren.

05 Geschädigte und an naturnaher Substanz verarmte Gebiete und ausgeräumte Landschaften
sind zu gestalten und so zu entwickeln, daß ihr Naturhaushalt wieder funktionsfähig wird. Ent-
sprechende Gebiete sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen.

In Gebieten mit Biotop- und Artenarmut ist im Interesse der Artenvielfalt auf eine besondere
Pflege und Entwicklung der Landschaft hinzuwirken. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür
sind die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und die Sicherung bzw. Wiederher-
stellung eines Systems miteinander in Verbindung stehender Biotope.

06 Für den Naturschutz wertvolle Bereiche sind insbesondere dort zu entwickeln, wo sich Möglich-
keiten dafür im Zusammenhang mit Nutzungsänderungen und landschaftsverändernden Maß-
nahmen bieten.

07 Sofern Gebiete nicht mehr landwirtschaftlich, durch Bodenabbau oder sonstige Inanspruch-
nahme genutzt werden, ist sicherzustellen, daß darin Lebensräume für die heimische Tier- und
Pflanzenwelt geschaffen werden. Dies gilt insbesondere für die Bodenabbaugebiete und Trup-
penübungsplätze.

Die Schaffung entsprechender Lebensräume schließt eine extensive Bewirtschaftung nicht aus.

08 Für halbnatürliche, durch extensive, standortabhängige Bewirtschaftungsformen entstandene
Bereiche sind, soweit es für ihre Erhaltung erforderlich ist, Pflege- und Entwicklungsmaßnah-
men durchzuführen, die die natürlichen Abläufe sichern sollen. Dazu gehören Maßnahmen der
Erstinstandsetzung, der Dauerpflege und der Kontrolle der Schutzgebiete und Objekte.

09 Die vorstehenden Ziele sind entsprechend den Gegebenheiten und Notwendigkeiten des jewei-
ligen Naturraumes in den Regionalen Raumordnungsprogrammen näher festzulegen.

10 Die Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind in den Regionalen Raumordnungsprogram-
men räumlich zu konkretisieren und um die jeweils notwendigen Pufferzonen zu ergänzen. Sie
sind um die aus regionaler Sicht bedeutsamen Vorranggebiete zu ergänzen. Grundlage dafür
sollte ein hinreichend aktueller Landschaftsrahmenplan sein.
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11 Für die Festlegung von Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen kommen die in der Beikarte 1 gekennzeichneten, aus der Sicht des Lan-
des wertvollen Landschaftsteile sowie darüber hinaus weitere, aus regionaler Sicht wertvolle
Landschaftsteile in Betracht. Grundlage dafür sollte ein hinreichend aktueller Landschaftsrah-
menplan sein.

C 2.2 Bodenschutz

01 Der Boden ist als

- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen,

- Teil des Naturhaushalts,

- prägendes Element von Natur und Landschaft

zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln.

02 Stoffliche Belastungen durch Eintrag von festen, gelösten oder gasförmigen Schadstoffen sind
zu verhindern oder zu vermindern. Eingetretene Belastungen sind möglichst zu beseitigen.

03 In Gebieten mit erheblichen Bodenbelastungen sind weitere bodenbelastende Nutzungen und
der Eintrag problematischer Stoffe zu vermeiden oder zu vermindern.

04 Böden mit geringer Filter- und Pufferkapazität sind grundsätzlich nur in Anspruch zu nehmen,
wenn vertretbare Alternativen nicht zur Verfügung stehen.

05 Die Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Infrastruktur ist auf das unbedingt notwendige
Maß zu beschränken und nach Möglichkeit durch geeignete Maßnahmen der Entsiegelung
auszugleichen.

06 Schäden an der Struktur des Bodens durch Verdichtung oder Erosion sind möglichst zu ver-
meiden. Bodenabgrabungen sind auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.

07 Beeinträchtigungen oder Veränderungen des Bodenwasserhaushalts sind möglichst zu vermei-
den.

08 Böden mit einer hohen natürlichen Ertragsfähigkeit sind vor weiterer Inanspruchnahme zu
schützen und möglichst für eine werterhaltende landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung
zu sichern.

09 Bei der Waldbewirtschaftung sind die günstigen Wirkungen des Waldes auf Klima, Boden und
Wasserhaushalt zu sichern und zu fördern. Bei unumgänglicher Inanspruchnahme von Wald-
flächen sind Ersatzaufforstungen in funktionsgleichem Wert im engeren räumlichen Bereich
durchzuführen.

C 2.3 Gewässerschutz

01 Zur Erhaltung ihrer ökologischen Funktionen sind ober- und unterirdische Gewässer insbeson-
dere als Lebensgrundlage für den Menschen und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als
klimatischer Ausgleichsfaktor und als prägender Landschaftsbestandteil nachhaltig zu schüt-
zen.

02 Der Eintrag von Fremd- und Schadstoffen in die Gewässer ist zu vermeiden oder so weit wie
möglich zu verringern.

03 Die weitgehend natürlichen oder naturnahen Gewässer sind so zu schützen, daß ihre Gewäs-
sergüte sich nicht verschlechtert. In den übrigen Gewässern ist die Gewässergüte so zu ver-
bessern, daß eine Annäherung an die ursprünglich vorhandenen Gegebenheiten, wie sie vor
nachhaltiger menschlicher Beeinflussung herrschten, stattfindet. Das entspricht überwiegend
der Gewässergüteklasse II (gering belastet).

04 Die biologischen, speziell die ökologischen Funktionen der Gewässer mit ihren Wechselbezie-
hungen zum terrestrischen Bereich der Aue sind wiederherzustellen. Dazu sind als Pufferzone
gegen die angrenzenden Nutzungen und als gewässerabhängiger Lebensraum nichtbewirt-
schaftete Gewässerrandstreifen mit standortgerechtem Bewuchs anzulegen; vorhandene na-
turnahe Gewässerrandstreifen sind zu erhalten.

Natürliche Rückstau- und Überschwemmungsbereiche sind zu erhalten oder wiederherzustel-
len und zu entwickeln. Auf eine Rücknahme der Ackernutzung in diesen Bereichen ist hinzu-
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wirken.

Bei der Gewässerunterhaltung wie auch bei der Nutzung der Gewässer durch den Wassersport
sind die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu berücksichtigen.

05 Die niedersächsischen Flachseen bedürfen eines besonderen Schutzes gegen den Eintrag von
Nährstoffen. Dazu sind in ihrem Einzugsgebiet die Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlicher
Tätigkeit und Abwasseranlagen drastisch zu reduzieren.

Kultivierte oder entwässerte Hochmoore sollen soweit wie möglich vernässt werden.

06 Im Hinblick auf die besondere Schutzwürdigkeit der Nordsee und des Wattenmeeres sind ins-
besondere die Einträge von Nährstoffen und Schadstoffen auf direktem Wege, über die Flüsse
und die Luft erheblich zu verringern. Belastetes Baggergut ist schadlos abzulagern.

Das Wattenmeer ist in seiner ökologischen Funktion und seiner Ausdehnung zu erhalten.

07 Die Versalzung von Werra und Weser sowie die Belastung der Elbe mit sauerstoffzehrenden
Substanzen, Schwermetallen und chlororganischen Verbindungen sind unverzüglich zu verrin-
gern und so bald wie möglich zu beheben; vordringlich sind Belastungsspitzen abzubauen.

08 Das Grundwasser ist unabhängig von der Nutzung flächendeckend vor nachteiliger Verände-
rung der Beschaffenheit zu schützen; die Grundwasserneubildung ist zu fördern.

09 Flächenhafte Belastungen des Grundwassers infolge einer intensiven Landwirtschaft sind durch
standortgerechte landwirtschaftliche Nutzung bei pflanzenbedarfsgerechter Düngung zu redu-
zieren. Insbesondere sind die Belastungen des Grundwassers infolge Ammoniakemissionen
aus der Güllelagerung und der Gülleausbringung zu vermeiden.

10 Punktförmige Grundwasserschadensfälle sind zu erfassen, zu bewerten und nach Möglichkeit
zu sanieren.

C 2.4 Luftreinhaltung, Lä rm- und Strahlenschutz

01 Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, die Landschaft sowie Kultur- und sonstige
Sachgüter und die Atmosphäre sind vor schädlichen Luftverunreinigungen zu schützen. Dem
Entstehen von Luftverunreinigungen ist entgegenzuwirken. Vorhandene Luftverunreinigungen
sind abzubauen.

02 Zur Verminderung von Luftverunreinigungen sind

- vorrangig emissionsfreie oder emissionsarme Verkehrsmittel - insbesondere in Ordnungs-
räumen - einzusetzen

- schadstofffreie oder schadstoffarme Energieträger zu verwenden

- Wohngebiete größeren Umfanges verstärkt an Fernheizanlagen anzuschließen.

03 Nachteile oder Belästigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreinigungen sind auch durch
räumliche Ordnung der Siedlungsstruktur zu vermeiden.

04 Die Schadstoffbelastung der Luft ist in besonders belasteten Regionen laufend zu überwachen.
Die Ergebnisse gebietsbezogener Immissionsuntersuchungen von Luftverunreinigungen sind
bei raumbedeutsamen Planungen zu berücksichtigen.

05 Die Bevölkerung ist vor schädlichem Lärm zu schützen. Einem weiteren Anwachsen der Lärm-
belästigung ist entgegenzuwirken, bestehende Lärmbelastungen sind zu vermindern. Hierzu
sind Lärmminderungspläne von den Gemeinden - soweit erforderlich - aufzustellen und bei den
weiteren Planungen zu berücksichtigen.

06 Die Lärmminderung an der Lärmquelle (aktiver Lärmschutz) hat grundsätzlich Vorrang vor an-
deren Lärmschutzmaßnahmen (passiver Lärmschutz). Reichen Lärmschutzmaßnahmen nicht
aus, sind Lärmquellen, soweit möglich, zu bündeln und die Belastungen auf möglichst wenige
Bereiche zu reduzieren. Zwischen Lärmquellen und lärmempfindlicher Nutzung sind ausrei-
chende Abstände einzuhalten. In den Siedlungszentren, insbesondere in Ordnungsräumen,
sind Zonen geringer Lärmbelastung anzustreben.

07 Verkehrswege und andere lärmerzeugende Anlagen sind so zu planen, daß davon ausgehende
Lärmbelastungen, insbesondere der Wohnbereiche und der Bereiche mit besonderer Erho-
lungsfunktion, weitgehend vermieden werden. Wo im Bereich vorhandener Anlagen die Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse durch lärmmindernde Maßnahmen nicht gewahrt wer-
den können, ist der Bau neuer Wohnungen oder anderer lärmempfindlicher Einrichtungen zu
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verhindern.

08 Vorhandene Belastungen der Bevölkerung durch Verkehrslärm sollen durch technische Maß-
nahmen an Fahrzeugen bzw. Fluggeräten und durch verkehrslenkende bzw. verkehrsbe-
schränkende Maßnahmen gesenkt werden. An stark lärmbelasteten Verkehrswegen sind Maß-
nahmen zur Lärmsanierung anzustreben.

09 Zur wirksamen Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit den Belangen lärmerzeugender Nut-
zungen, darunter insbesondere der Verteidigung, sowie zur Lenkung der Bauleitplanung sind in
den Regionalen Raumordnungsprogrammen Lärmbereiche und Siedlungsbeschränkungsberei-
che festzulegen. Lärmbereiche umfassen die Gebiete mit störenden Wirkungen vorhandener
Lärmemissionen. Siedlungsbeschränkungsbereiche umfassen diejenigen Gebiete, in denen
eine weitere Wohnbebauung auszuschließen ist.

Lärmbereiche oder Siedlungsbeschränkungsbereiche sind insbesondere festzulegen

- an stark lärmbelasteten Straßen und Schienenwegen

- unbeschadet der Anforderungen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm für Ver-
kehrs- und Sonderflughäfen sowie Militärflugplätze mit Strahlflugzeugbetrieb und, sofern
notwendig, auch für Landeplätze für den Bedarfsluftverkehr sowie Militärflugplätze ohne
Strahlflugzeugbetrieb

- um lärmemittierende militärische Anlagen, wenn deren dauerhafte Nutzung erhalten bleibt.

Von der Festlegung als Siedlungsbeschränkungsbereich können gewachsene Siedlungsberei-
che ausgenommen werden, wenn die weitere bauliche Entwicklung innerhalb der Gemeinde
nur dort möglich ist.

10 Für militärische Flug- und Übungsplätze, für die Lärmschutzverordnungen nach dem Gesetz
zum Schutz gegen Fluglärm erlassen worden sind, sind die Schutzzonen 1 und 2 in die Regio-
nalen Raumordnungsprogramme nachrichtlich zu übernehmen und als Fluglärmzone 1 und
Fluglärmzone 2 darzustellen.

In Flächennutzungsplänen dürfen innerhalb der Fluglärmzone 2 neue Flächen bzw. Gebiete für
Wohnnutzungen nur dargestellt werden, wenn die weitere bauliche Entwicklung gewachsener
Siedlungsbereiche in betroffenen Gemeinden nur in dieser Fluglärmzone möglich ist. Die Ge-
meinde hat bei der Bauleitplanung in die Abwägung einzubeziehen, daß in dieser Zone von
einer erheblichen Lärmbelastung auszugehen ist.

11 Zum Schutz der Bevölkerung vor Lärmbelastung im Bereich des Verkehrsflughafens Hannover
...

12 Bevölkerung und Umwelt sind vor schädigenden Einwirkungen ionisierender Strahlen zu schüt-
zen.

13 Zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen sind Standorte für leistungsstarke Sendeanlagen
und hochenergetische Freileitungen so zu planen, daß die Belastung von Menschen durch
elektromagnetische Felder möglichst gering gehalten wird.

C 2.5 Schutz der Erdatmosphäre, Klima

01 Klimarelevante Emissionen im Verkehrsbereich sind insbesondere durch

- Verlagerung von Verkehrsleistungen im Straßen- und Flugverkehr auf Schiene und
Wasserstraße,

- Verlagerung des individuellen auf den öffentlichen Personenverkehr,

- Herabsetzung der Verkehrsleistungen durch Verkehrsvermeidung,

- technische Energieeinsparungen an Verkehrsmitteln

zu vermindern.

02 Die energiebedingten Emissionen von klimarelevanten Gasen sind durch

- rationelle Energienutzung und -umwandlung,

- Energieeinsparung,

- Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien,

- technische Maßnahmen zur Entschwefelung und Entstickung von Rauchgasen bei Kohle-
kraftwerken
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zu vermindern.

Eine Erhöhung des Anteils von Erdgas an der Energieversorgung gegenüber dem Anteil von
Kohle und Erdöl ist anzustreben.

03 Klimarelevante Emissionen durch landwirtschaftliche Aktivitäten - z. B. durch Anwendung von
Dünger und Pflanzenschutzmitteln, Lagerung und Ausbringung von Gülle - sind zu vermindern.

04 Der Wald ist im Hinblick auf seine Klimaschutzfunktion (Bindung von CO2) zu erhalten, an ge-
eigneten Standorten zu vermehren und nachhaltig zu nutzen.

05 In dicht besiedelten Gebieten sind Freiräume zur Aufrechterhaltung des vertikalen und hori-
zontalen Frischluftaustausches und eines gesunden Stadtklimas zu erhalten. In windreichen
Regionen soll die Schutzfunktion des Waldes zur Verbesserung des Kleinklimas besiedelter
Gebiete beitragen.

06 Bei der Errichtung von Deponien ist eine weitestgehende Gasfassung und -nutzung vorzuse-
hen, um die klimarelevanten Emissionen von Methangasen zu reduzieren.

C 2.6 Schutz der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter

01 Kulturlandschaften sind so zu erhalten und zu pflegen, daß historische Landnutzungsformen
und Siedlungsstrukturen sowie prägende Landschaftsstrukturen und Naturdenkmale dauerhaft
erhalten bleiben. Gestaltungs-, Nutzungs- und Pflegemaßnahmen sollen dem Erhalt der Kul-
turlandschaften dienen.

02 Kulturelle Sachgüter, dazu zählen u. a. historische Bausubstanz, historische Gärten und Park-
anlagen, einzelne Kultur- und Bodendenkmale sowie historisch wertvolle Gegenstände, sind
nach Möglichkeit im Ensemble, an ihrem ursprünglichen Standort und in ihrem Kulturzusam-
menhang zu sichern und zu erhalten.

03 Die Siedlungsstruktur ist so weiterzuentwickeln, daß sie sich in die historisch gewachsene Kul-
turlandschaft einpasst und kulturelle Sachgüter erhalten werden. Notwendige Erneuerungen
und Umstrukturierungen im Siedlungsbestand sind behutsam so durchzuführen, daß
historische Bausubstanz und historische Siedlungsstrukturen in ihren Funktionen möglichst
gesichert und die Lebensbedingungen der Bewohner verbessert werden.

04 Historische und besonders wertvolle Teile der Kulturlandschaften und kulturelle Sachgüter sol-
len flächendeckend erfasst, erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

C 3 Nutzung und Entwicklung natür licher und raumstruktureller
Standortvoraussetzungen

C 3.0 Umwelt- und sozialverträgliche En twicklung der Wirtschaft und der Infra-
struktur

01 Die wirtschaftlichen Nutzungen sind in allen Landesteilen klein- und großräumig so mit den
sozialen und ökologischen Erfordernissen abzustimmen und, soweit notwendig, umzugestalten,
daß sie dem Wohl der regionalen Gesamtentwicklung dienen, die natürlichen Lebensgrund-
lagen möglichst wenig beeinträchtigen und auch für künftige Generationen Gestaltungsmög-
lichkeiten der Raumnutzung offen halten.

02 Um eine umwelt- und sozialverträgliche Raumnutzung sicherzustellen und weiterzuentwickeln,
sind die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum und ihre wechselseitigen Auswir-
kungen so abzustimmen, daß

- Nutzungen in Natur und Landschaft nur im unabweisbaren Umfang eingreifen,

- Nutzungskonflikte durch vorausschauende Planung verhindert werden,

- sich gegenseitig beeinträchtigende Nutzungen in Art und Intensität so aufeinander abge-
stimmt werden, daß Beeinträchtigungen minimiert und ggf. zusätzlich durch technische
Möglichkeiten verträglich gemacht werden,

- sich gegenseitig ausschließende Nutzungen räumlich entflochten werden,

- bei nicht lösbaren Nutzungskonflikten den Erfordernissen des Umweltschutzes Vorrang
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eingeräumt wird, wenn Gefährdungen für die Gesundheit der Bevölkerung oder für die dau-
erhafte Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen anzunehmen sind.

03 Die Infrastruktur ist - vorrangig in den Teilbereichen Verkehr, Energie, Wasserversorgung und
Entsorgung - strukturell, technisch, organisatorisch und mit Hilfe flankierender ordnungspoliti-
scher Maßnahmen so zu entwickeln und auszugestalten, daß sie den ökologischen Umbau der
Wirtschaft fördert und für alle Nutzungsarten und Nutzergruppen Anreiz schafft für einen spar-
samen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und für umweltverträgliche Nutzungsformen.

C 3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr

01 In allen Landesteilen ist darauf hinzuwirken, daß die vorhandenen Arbeitsstätten im produzie-
renden Gewerbe sowie im privaten und öffentlichen Dienstleistungsbereich gesichert, weiter-
entwickelt und durch neue ergänzt werden.

Die betrieblichen Arbeitsplatz-, Ausbildungs- und Weiterbildungsstrukturen sind zu sichern und
weiter zu entwickeln. Der Qualifikationsstand ist weiter zu erhöhen. In den Betrieben sind fami-
lien- und frauengerechte Arbeitsplatz- und Arbeitszeitstrukturen besonders zu fördern. Durch
geeignete Maßnahmen soll auf eine Erweiterung des Berufsspektrums von Frauen hingewirkt
werden.

02 Auf den Abbau wirtschaftsstruktureller und standortbedingter Schwächen der Wirtschaft ist -
insbesondere in den Ländlichen Räumen - hinzuwirken. Wirtschaftsstrukturdefizite sind durch
Ansiedlung neuer und ergänzender Betriebe zu mindern.

Standortdefizite sind soweit wie möglich durch standortspezifische Bündelung leistungsfähiger,
wirtschaftsnaher Infrastruktur, insbesondere der Informations-, Kommunikations-, Transport-
und Umwelttechnik, auszugleichen.

03 Regions- und standortspezifische Vorteile, wie

- Lage am seeschifftiefen Fahrwasser

- Lage an Schnittstellen überregionaler Verkehrssysteme

- Nähe zu Großbetrieben mit umfangreichem und differenziertem Zulieferbedarf

- Nähe zu Forschungseinrichtungen,

sind gezielt zu nutzen und zu sichern.

04 Lage und Umfang zusätzlicher gewerblicher Nutzungen sind an der Immissionsvorbetlastung,
den absehbaren und unvermeidbaren zusätzlichen Immissionsbelastungen sowie den Bedin-
gungen der Emissionsausbreitung auszurichten. Aus Gründen des vorsorgenden Umweltschut-
zes und der Konfliktvermeidung können Nutzungsabstufungen oder Nutzungsbeschränkungen
festgelegt werden. Die Wiederverwendung von Industrie- und Gewerbeflächen soll Vorrang vor
der Erschließung neuer Gewerbe- und Industrieflächen haben.

05 Für die Ansiedlung neuer, die Erweiterung, Umstrukturierung und Verlagerung bestehender
Arbeitsstätten im produzierenden Bereich sind geeignete Flächen, vorrangig in den Zentralen
Orten der in Ziffer B 6.07 LROP I benannten Schwerpunkte bedarfsgerecht zu sichern.

Bei der Ausweisung von Flächen für gewerbliche Nutzungen ist die ökologische Belastbarkeit
des jeweiligen Standortes und seines Umfeldes zu berücksichtigen.

Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung des Dienstleistungsbereichs sind dafür besonders
geeignete Standorte und Flächen zu sichern.

06 Vorranggebiete für hafenorientierte industrielle Anlagen werden gesichert in ...

Vorranggebiete für hafenorientierte industrielle Anlagen sind regionalplanerisch ebenfalls zu
sichern in ...

Vorranggebiete für industrielle Anlagen gemäß Ziffer B 8.01 LROP I werden in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen festgelegt.

07 Der Fremdenverkehr ist in seiner regionalwirtschaftlichen Bedeutung zu erhalten und in den
Teilräumen zu stärken, die besondere Voraussetzungen für eine umwelt- und sozialverträgliche
Intensivierung des Fremdenverkehrs bieten.

In den Teilräumen, in denen bereits Überlastungserscheinungen und Beeinträchtigungen der
natürlichen Lebensgrundlagen und wertvoller Landschaftsteile bestehen oder zu befürchten
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sind, ist der Fremdenverkehr im Sinne eines sanften Tourismus so umweltverträglich umzu-
strukturieren, daß er als wirtschaftliche Erwerbsgrundlage und Einkommenserzielung für die
Bevölkerung in der Region erhalten werden kann und der Schutz und die Entwicklung der na-
türlichen Lebensgrundlagen berücksichtigt werden.

08 Für Standorte mit Fremdenverkehrsbedeutung, an denen Einrichtungen des Fremdenverkehrs
schwerpunktmäßig gesichert und entwickelt werden sollen, ist gemäß Ziffer C 1.5.07 die be-
sondere Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr in den Regionalen Raumordnungsprogrammen
festzulegen.

09 Fremdenverkehrseinrichtungen und sonstige fremdenverkehrsbezogene Freizeitprojekte sollen
dazu beitragen, die Lebens- und Erwerbsbedingungen der ansässigen Bevölkerung zu verbes-
sern, den Fremdenverkehr einer Region zu stärken und die traditionellen Formen des Frem-
denverkehrs und des Städtetourismus zu ergänzen und zu beleben. Durch ihre Realisierung
dürfen Landschaften nicht zersiedelt, historisch wertvolle Kulturlandschaften nicht beeinträch-
tigt, gewachsene Siedlungs- und Nutzungsstrukturen nicht wesentlich beeinträchtigt und der
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und des Erholungswertes der Landschaft nicht ge-
fährdet werden. Ihre räumliche und infrastrukturelle Anbindung an entsprechend leistungsfähige
Zentrale Orte ist anzustreben.

10 Touristische Großprojekte sind frühzeitig auf ihre Raum- und Umweltverträglichkeit zu prüfen
und gegenüber örtlichen und regionalen Belangen der räumlichen Entwicklung abzuwägen. Die
in Ziffer 09 genannten Voraussetzungen gelten entsprechend.

C 3.2 Landwirtschaft

01 Die Landwirtschaft ist in allen Landesteilen als raumbedeutsamer und die Kulturlandschaft prä-
gender Wirtschaftszweig zu erhalten und in ihrer sozioökonomischen Funktion zu sichern.
Dabei ist eine flächengebundene, bäuerlich strukturierte Landwirtschaft, die wirtschaftlich effek-
tiv und umweltgerecht produziert und eine artgerechte Nutztierhaltung betreibt, in besonderem
Maße zu fördern. Sie hat Vorrang vor in anderen Formen ausgeübter Landwirtschaft.

02 Gebiete mit einer relativ hohen natürlichen Ertragsqualität des Bodens sind als Grundlage einer
gesunden landwirtschaftlichen Produktion zu sichern. Sie sollen in ihrer Eignung und besonde-
ren Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind diese Gebiete als Vorsorgegebiete für
Landwirtschaft festzulegen. Grundlage für die Festlegung derjenigen Gebiete, die für die räum-
liche und strukturelle Entwicklung des Landes besondere Bedeutung haben, ist die Beikarte 2.

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können weitere für die regionalen Planungs-
räume bedeutsame Gebiete festgelegt werden.

03 In Gebieten, in denen die Landwirtschaft besondere Funktionen für den Naturhaushalt, die
Landschaftspflege, die Erholung und die Gestaltung und Erhaltung des Ländlichen Raumes
hat, sind diese landwirtschaftlichen Funktionen bei allen raumbeanspruchenden Planungen und
Maßnahmen zu berücksichtigen, wenn möglich zu unterstützen und langfristig zu sichern.

Dies gilt insbesondere für die Grünlandwirtschaft in den Vorranggebieten und Vorsorgegebieten
für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung und für die landwirtschaftliche Nutzung
im Randbereich von Ober- und Mittelzentren.

04 Die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte soll möglichst unmittelbar in den Schwerpunkten
der landwirtschaftlichen Erzeugung erfolgen, die überregionale Vermarktung niedersächsischer
Erzeugnisse ist zu unterstützen. Die Vermarktung von Produkten aus umwelt- und tiergerechter
Erzeugung soll verstärkt gefördert werden.

05 Agrarstrukturelle Neuordnungsmaßnahmen sollen die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit
der landwirtschaftlichen Betriebe stärken und dazu beitragen, die Lebensverhältnisse der in der
Landwirtschaft beschäftigten bzw. von ihr abhängigen Bevölkerung zu verbessern, Nutzungs-
konflikte zwischen Landwirtschaft und Wohnen zu entflechten sowie die Umstellung auf eine
standortgerechte und umweltverträgliche Landbewirtschaftung zu unterstützen. Darüber hinaus
sollen Maßnahmen der Flurneuordnung, der Dorfsanierung und der regionalen Strukturförde-
rung einen Beitrag zur Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur im Interesse einer funkti-
onsgerechten Ausstattung der ländlichen Gemeinden leisten.
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06 Um die Fischerei weiterhin zu erhalten, sind ihre Belange bei allen raumbedeutsamen Maß-
nahmen, vor allem im Watten- und Küstenmeer, zu beachten.

C 3.3 Forstwirtschaft

01 Der Wald ist zu erhalten; seine Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen sind durch nachhaltige
Forstwirtschaft zu sichern und weiter zu entwickeln.

02 Auf die Erhaltung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt und eine Vermehrung stabiler,
standortgerechter Mischwaldbestände ist hinzuwirken. Die Wildhege hat sich diesen Zielen
unterzuordnen. Waldränder sollen von störenden Nutzungen und von Bebauung grundsätzlich
freigehalten werden.

03 Besonders in unterdurchschnittlich bewaldeten Gebieten, in der Umgebung der Mittel- und
Oberzentren, in Ordnungsräumen und in Vorsorgegebieten für Erholung bzw. für Trinkwasser-
gewinnung sind unter Beachtung der ökologischen Standortbedingungen in Vorsorgegebieten
für Natur und Landschaft unter Beachtung der jeweiligen Zielsetzung Möglichkeiten zur Vergrö-
ßerung der Waldflächen, zur Verbesserung ihrer räumlichen Verteilung und zur Erhöhung des
Laubwaldanteils durch forstliche Bewirtschaftungsmaßnahmen zu nutzen.

04 Besonders in waldreichen Gebieten sind die für die Erhaltung der landschaftlichen Vielfalt be-
deutsamen Freiflächen, z. B. Wiesentäler oder Heideflächen, grundsätzlich von Aufforstungen
freizuhalten.

05 Die Neuanlage, die Bewirtschaftung und die Gestaltung des Waldes sind so vorzunehmen, daß
in den unterschiedlichen Wuchsgebieten Wälder mit standortgemäßen Baumarten entwickelt
bzw. erhalten und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft gepflegt werden.
Der Wald im Besitz des Landes Niedersachsen ist zum höchsten Nutzen für die Allgemeinheit
zu bewirtschaften.

06 Unvermeidbare Eingriffe sind durch gleichwertige Ersatzaufforstungen auszugleichen. Wald soll
durch Verkehrs- und Versorgungstrassen möglichst nicht zerschnitten werden.

07 In der Beikarte 3 sind diejenigen Waldgebiete dargestellt, die nach Abwägung mit anderen Be-
langen in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft
räumlich näher festzulegen sind. Darüber hinaus vorhandene Waldgebiete können in den Regi-
onalen Raumordnungsprogrammen ebenfalls als Vorsorgegebiete gesichert werden.

08 In Vorsorgegebieten für Forstwirtschaft sind die Voraussetzungen zur Stärkung der Leistungs-
fähigkeit forstwirtschaftlicher Betriebe zu erhalten und zu verbessern.

Der Waldanteil im Lande ist zu erhöhen. Insbesondere in den Landesteilen mit einem Waldan-
teil unter 15 v. H. ist die Waldneuanlage vordringlich. Auf Vernetzung und Integration in ein
landesweit zu entwickelndes Biotopverbundsystem ist hinzuwirken.

Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteils sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen
festzulegen.

C 3.4 Rohstoffgewinnung

01 1Oberflächennahe und tief liegende Rohstoffvorkommen sind wegen ihrer aktuellen und künfti-
gen Bedeutung als Produktionsfaktor der Wirtschaft und als Lebensgrundlage und wirtschaftli-
che Ressource für nachfolgende Generationen zu sichern. 2Für ihre geordnete Aufsuchung und
Gewinnung sind die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. 3Ihre bedarfsgerechte Erschlie-
ßung und umweltgerechte Nutzung sind planerisch zu sichern. 4Der Abbau von Lagerstätten ist
auf die Gebiete zu lenken, in denen Nutzungskonkurrenzen und Belastungen für die Bevölke-
rung und die Umwelt am geringsten sind. 5Rohstoffvorkommen sind möglichst vollständig aus-
zubeuten.

02 1Großflächige Lagerstätten (25 ha oder größer) von überregionaler Bedeutung, die aus landes-
weiter Sicht für einen Abbau gesichert werden, sind in der zeichnerischen Darstellung als Vor-
ranggebiete für Rohstoffgewinnung festgelegt. 2Sie sind in die Regionalen Raumordnungspro-
gramme zu übernehmen und räumlich näher festzulegen. 3Sie unterliegen keiner erneuten Ab-
wägung.
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4Flächenreduzierungen sind nur zulässig, wenn

– der Übernahme konkretisierte berücksichtigungspflichtige Belange entgegenstehen, die
bei der Aufstellung des Landes-Raumordnungsprogramms noch nicht bekannt waren
oder maßstabsbedingt nicht in die Abwägung einbezogen worden sind, oder

– die in Ziffer 04 Sätze 5 und 6 genannten Voraussetzungen gegeben sind.
5Flächenreduzierungen sind zu begründen.
6Auf eine Übernahme von Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung in die Regionalen Raumord-
nungsprogramme kann ausnahmsweise verzichtet werden, wenn

– unter Einbeziehung lokaler oder regionaler Belange eine in Umfang und Qualität des
Rohstoffvorkommens gleichwertige Flächenfestlegung an anderer Stelle im Planungs-
raum verträglicher ist,

– überregionale Belange dem nicht entgegenstehen und

– die fachlich berührten Stellen ihr Einvernehmen erklären.
7Durch eine Festlegung von Kompensationsflächen (Flächen für Ausgleich oder Ersatz von
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft) in Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung darf
die vorrangige Nutzung nicht beeinträchtigt werden.

03 1Die in der Anlage bestimmten kleinflächigen Lagerstätten (kleiner als 25 ha), deren Rohstoff-
vorräte aufgrund besonderer Qualität und Seltenheit überregionale Bedeutung haben, sind Vor-
ranggebiete für Rohstoffgewinnung. 2Sie sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen
festzulegen.
3Kleinflächige Gipslagerstätten (kleiner als 25 ha) im Landkreis Osterode am Harz sind in der
zeichnerischen Darstellung dieses Programms als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung fest-
gelegt.

04 1Durch einen Rohstoffabbau innerhalb der in diesem Programm festgelegten Vorranggebiete
für Rohstoffgewinnung werden Erhaltungsziele von Gebieten des europäischen ökologischen
Netzes „Natura 2000“ grundsätzlich nicht erheblich beeinträchtigt.
2Für die Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung

– Nr. 223, Tonsteinlagerstätte bei Duingen, Landkreis Hildesheim,

– Nr. 226, Tonlagerstätte bei Delligsen, Landkreis Holzminden, und

– Nr. 272, Kieslagerstätte (Ballertasche) bei Hann. Münden, Landkreis Göttingen,

wird festgestellt, dass hinsichtlich der Erhaltungsziele der betroffenen Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung kein Zielkonflikt mit dem Rohstoffabbau besteht.
3Die Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung

– Nr. 132, Sandlagerstätte bei Kirchdorf, Landkreis Diepholz, und

– Nrn. 139.1 und 139.2, Torflagerstätten bei Uchte, Landkreise Nienburg (Weser) und
Diepholz,

die in Europäischen Vogelschutzgebieten liegen, stehen nicht im Widerspruch zu den Erhal-
tungszielen dieser Gebiete, soweit Art und Weise des Abbaus verträglich gestaltet werden. 4In
diesen Gebieten ist daher ein Abbau grundsätzlich möglich.
5Die Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung Nrn. 3, 13, 18, 22, 29.1, 29.2, 29.3, 61.1, 61.2, 94,
242, 250, 1217 und 1282 liegen in unmittelbarer Nähe von Gebieten des europäischen ökologi-
schen Netzes „Natura 2000“. 6Bei diesen Vorranggebieten sind Flächenreduzierungen oder
andere Beschränkungen der Vorrangfestlegung zulässig, die erforderlich sind, um erhebliche
Beeinträchtigungen der vorstehend genannten Gebiete durch die Rohstoffgewinnung entspre-
chend § 34 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu vermeiden.

05 1Für einzelne Lagerstätten gelten folgende Ziele:

– 2Der obertägige Gipsabbau im Landkreis Osterode am Harz ist auf die im Landes-
Raumordnungsprogramm im Maßstab 1 : 50 000 festgelegten Vorranggebiete für Roh-
stoffgewinnung zu beschränken. 3Unter den in Ziffer 02 Satz 6 genannten Bedingungen
kann auf eine Übernahme dieser Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung in das Regio-
nale Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterode am Harz verzichtet werden,
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wenn dadurch besonders hochwertige Belange des Naturschutzes unterstützt werden.
4Der Vorrang für die Rohstoffgewinnung im Gebiet Nr. 262.2, Röseberg-Ost, wird nur
wirksam, wenn im laufenden EG-Beschwerdeverfahren keine Verletzung der Anforde-
rungen der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natür-
lichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S.
7) zur Gebietsmeldung festgestellt wird und anschließend auf der Ebene des Landes-
Raumordnungs-programms die Verträglichkeit gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG geprüft
sowie gegebenenfalls die Ausnahmeregelungen gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG
angewandt werden.

– 5Die Schwermineral-Lagerstätten in Midlum und Holßel, Landkreis Cuxhaven, die Öl-
schiefer-Lagerstätte im Bereich Schandelah-Flechtorf, Landkreise Wolfenbüttel und
Helmstedt, sowie die Kieselgurlagerstätte nördlich von Bergen im Landkreis Celle (La-
gerstätte Kg 3 der Rohstoffsicherungskarte des Landes Niedersachsen, Kartenblatt
3126) sind auf lange Sicht von Nutzungen frei zu halten, die einen eventuell erforderli-
chen Abbau erschweren oder verhindern könnten. 6Für die räumliche Abgrenzung gel-
ten die dazu bestehenden Festlegungen in den Regionalen Raumordnungsprogram-
men.

– 7Die Sandlagerstätte von überregionaler Bedeutung östlich von Ohlendorf im Landkreis
Harburg (Lagerstätte S 16 der Rohstoffsicherungskarte des Landes Niedersachsen,
Kartenblatt 2626) ist im Regionalen Raumordnungsprogramm zu sichern und von Nut-
zungen frei zu halten, die einen Abbau langfristig erschweren oder verhindern können.

– 8Bei einem Abbau der Gipslagerstätte bei Lüthorst-Portenhagen (Anlage zu Ziffer 03,
Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Nr. 1308) ist sicherzustellen, dass keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen der Bewer, ihrer Aue und Nebenflüsse auftreten.

– 9Für die Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung Nrn. 38, 48.1, 59.2, 61.1, 61.2 und 80.3
sind integrierte Gebietsentwicklungskonzepte zu erarbeiten, die eine räumliche und
zeitliche Abstimmung des Bodenabbaus mit den Belangen der Landwirtschaft, des
Naturschutzes, der Landschaftspflege und den Kompensationsmaßnahmen nach Na-
turschutzrecht ermöglichen. 10Den Konzepten ist ein langfristiges Leitbild für Entwick-
lungsziele und Flächennutzung im jeweiligen Vorranggebiet zugrunde zu legen. 11Die
Konzepte sollen Grundlage für die Genehmigung von Bodenabbauten und für alle an-
deren, Flächen beanspruchenden Nutzungen und Maßnahmen sein (z.B. Naturschutz,
Kompensationsmaßnahmen). 12Der Betrachtungsraum für die Konzeptentwicklung
kann über das festgelegte Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung hinausgehen. 13Die
Konzepte bedürfen des Einvernehmens der Landesplanungsbehörde.

– 14Die Sandlagerstätte südlich von Achim (Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Nr. 92)
darf nur abgebaut werden, wenn keine erhöhte Gefährdung durch Hochwasser oder
durch Schadstoffaustrag aus der Altablagerung in das Grundwasser auftritt. 15Die
Standsicherheit der Altablagerung im Bereich der Lagerstätte ist zu gewährleisten.

06 1Vorranggebiete von regionaler Bedeutung und Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung sind in
den Regionalen Raumordnungsprogrammen auf der Grundlage der aktuellen Rohstoffsiche-
rungskarten festzulegen. 2Vorranggebiete von regionaler Bedeutung und Vorsorgegebiete sind
in einem Umfang räumlich festzulegen, der zusammen mit den im Landes-Raumordnungspro-
gramm festgelegten Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung eine langfristige Bedarfsdeckung
sichert.

07 1In den Regionalen Raumordnungsprogrammen können zur geordneten räumlichen und zeitli-
chen Steuerung des Bodenabbaus Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung in zwei Zeitstufen
festgelegt werden. 2Vorranggebiete der Zeitstufe II sind der langfristigen Sicherung vorbehalten
und erst in Anspruch zu nehmen, wenn Vorranggebiete der Zeitstufe I für neue Abbaugenehmi-
gungen grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. 3Für die Vorranggebiete für Rohstoff-
gewinnung der Zeitstufe I sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen Nachfolgenut-
zungen zu bestimmen.

08 1In regionalen Planungsräumen oder Teilräumen, die durch Rohstoffgewinnung erheblich be-
lastet sind, können zur geordneten räumlichen Steuerung des Bodenabbaus neben der Zeit-
stufenregelung Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung festgelegt werden. 2Mit der Festlegung
von Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung ist die Zulassung entsprechender raumbedeutsa-
mer Abbauvorhaben an anderer Stelle im Planungsraum in der Regel ausgeschlossen. 3Die
Räume, für die die Ausschlusswirkung gelten soll, sind in der zeichnerischen Darstellung der
Regionalen Raumordnungsprogramme festzulegen; die Ausschlusswirkung kann auf einzelne
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Rohstoffarten beschränkt werden.
4Festlegungen zu Zeitstufen und Ausschlusswirkung sollen auf der Grundlage eines Bodenab-
bauleitplanes erfolgen. 5Dieser soll die Bedarfslage, die Nutzungsrestriktionen, Nachfolgenut-
zungen und Kompensationsbedarfe planungsraumübergreifend berücksichtigen.

09 Bereiche für obertägige Anlagen zur Förderung, Aufbereitung und Lagerung tief liegender Roh-
stoffe können in Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete für Rohstoffge-
winnung gesichert werden.

C 3.5 Energie

01 Die Energieversorgung ist regionsspezifisch so auszugestalten, daß die Möglichkeiten der
Energieeinsparung, der rationellen Energieverwendung sowie der wirtschaftlichen und umwelt-
verträglichen Energiegewinnung und -verteilung ausgeschöpft werden.

02 Maßnahmen der Energieeinsparung und rationellen Energieverwendung haben Vorrang vor
dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten. Notwendige neue Erzeugungskapazitäten sollen
möglichst in Kraft-Wärme-Kopplung und auf der Basis erneuerbarer Energien geschaffen wer-
den. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Windenergie sind dabei voll auszuschöpfen.

03 Die Energieversorgung ist mit den regionalen Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen in Einklang
zu bringen. Die energetischen Vorteile der siedlungsstrukturellen Verdichtung und Nutzungs-
konzentration und ggf. die Möglichkeiten dezentraler Versorgungssysteme auf der Grundlage
örtlicher Energiepotentiale sind auszuschöpfen.

Grundlage dafür sollen örtliche und regionale Energieversorgungskonzepte sein.

04 Folgende Standorte bestehender Großkraftwerke sind als Vorrangstandorte für nichtnukleare
Energiegewinnungsanlagen für Umstrukturierungs- und/oder Ersatzmaßnahmen in der Zeich-
nerischen Darstellung festgelegt:

Bleckede/Altgarge Mehrum

Buschhaus/Offleben Meppen

Emden Stade

Grohnde Unterweser

Landesbergen Wilhelmshaven.

Lingen

Davon kommen für den Ausbau in Betracht vorrangig die Vorrangstandorte

Emden Unterweser

Wilhelmshaven Stade.

Sollte trotz Ausschöpfung der Energieeinsparpotentiale und der Potentiale erneuerbarer Ener-
gien die Errichtung eines Kraftwerks an einem neuen Standort erforderlich werden, ist außer-
dem im Interesse der Vorsorge für künftige Entwicklungen und unter Einbeziehung räumlicher
Alternativen folgender, in der Zeichnerischen Darstellung festgelegter Vorrangstandort für den
Neubau zu sichern:

Emden/Rysum.

Diese Vorrangstandorte sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen räumlich näher
festzulegen. Bei Umstrukturierungs- und Ersatzmaßnahmen ist von einem Flächenbedarf von
40 bis 50 ha auszugehen, bei Neubaumaßnahmen von 80 bis 100 ha.

05 In den für die Nutzung von Windenergie besonders geeigneten Landesteilen sind in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen Vorrangstandorte für Windenergienutzung mindestens in
einem Umfang festzulegen, der folgende Leistung ermöglicht: ...

Die Städte Emden und Wilhelmshaven sowie im Landkreis Cuxhaven die Stadt Cuxhaven ...

In den übrigen Regionalen Raumordnungsprogrammen sollen darüber hinaus weitere Vor-
rangstandorte für Windenergienutzung festgelegt werden.

Die Festlegung von Vorrangstandorten für Windenergienutzung kann mit dem Ausschluß dieser
Nutzung an anderer Stelle im Planungsraum verbunden werden.
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06 Zur Sicherheit der Gasversorgung ist darauf hinzuwirken, daß

- Erdgasvorkommen möglichst vollständig erschlossen und genutzt werden,

- die Infrastruktur, insbesondere an der Nordseeküste, für zusätzliche Gasimporte geschaf-
fen wird,

- das bestehende Verbundsystem weiter ausgebaut wird.

07 Standorte und Flächen, die zur Sicherung und Entwicklung der regionalen Energieversorgung
erforderlich sind oder in Frage kommen, sowie Leitungstrassen sind in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen zu sichern.

08 Der Ausbau der Energietransportsysteme ist mit der angestrebten Wirtschafts- und Siedlungs-
entwicklung und mit den Zielen des Umweltschutzes in Einklang zu bringen. Transportleitungen
sollen Natur und Landschaft möglichst wenig beeinträchtigen.

09 Hochspannungsfreileitungen sind möglichst auf gemeinsamer Trasse zu führen. Sie sind, so-
weit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, zu verkabeln.

C 3.6 Verkehr und Kommunikation

C 3.6.0 Verkehr allgemein

01 Niedersachsen ist durch ein leistungsfähiges Verkehrsnetz an die großen deutschen und euro-
päischen Wirtschaftsräume anzubinden.

Durch räumliche Planungen sollen die Raumfunktionen so zugeordnet werden, daß der Ver-
kehrsbedarf minimiert wird. Eine Entkoppelung von Wirtschafts- und Verkehrswachstum ist
anzustreben.

Bei der räumlichen Entwicklung der Regionen ist auf eine Begrenzung des Verkehrswachstums
hinzuwirken. Die innerregionale Verkehrsentwicklung soll durch wohnortnahe Befriedigung der
Alltagsbedürfnisse der Menschen auf Verkehrsmittel hingelenkt werden, die die Umwelt am
wenigsten belasten. Die Siedlungsentwicklung ist darauf auszurichten, unnötige Verkehre zu
vermeiden und damit den Wegeaufwand zu verringern.

02 Bei der Verkehrsbedienung der einzelnen Teilräume des Landes ist eine sachgerechte und
umweltschonende Aufgabenteilung und Verknüpfung der verschiedenen Verkehrssysteme an-
zustreben. Auf den Schienenverkehr und den ÖPNV ist besonderes Gewicht zu legen.

03 Der insbesondere durch die Liberalisierung des westeuropäischen und die Öffnung des osteu-
ropäischen Marktes weiterhin wachsende Güterverkehr ist in verstärktem Umfang auf Schiene
und Wasserstraße zu verlagern, um einer Überlastung der Straßenverkehrsinfrastruktur und
den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu begegnen.

Güterverkehrszentren sind als Schnittstellen zwischen Fern- und Nahverkehr sowie zwischen
den einzelnen Verkehrsträgern zu sichern und zu entwickeln, um einen schnellen und rei-
bungslosen Übergang von einem Verkehrsträger auf den anderen zu ermöglichen. Sie sind
vordringlich in den Räumen mit hohem Güterverkehrsaufkommen zu schaffen. Dabei ist zu
berücksichtigen, daß die Standorte Hamburg-Altenwerder, Hamburg-Moorfleet und Bremen
auch der Erschließung des niedersächsischen Umlandes dienen.

Vorrangstandorte für Güterverkehrszentren werden in folgenden Standorträumen festgelegt:

Standortraum Hannover:
Lehrte, Hannover städtische Häfen (dezentrales Güterverkehrszentrum), weitere ergänzende
Standortsicherung: Hildesheim

Standortraum Braunschweig:
Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter (dezentrales Güterverkehrszentrum)

Standortraum Osnabrück:
Osnabrück

Standortraum Südniedersachsen:
Göttingen

Standortraum westliches Niedersachsen:
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Dörpen (mit der Bezeichnung „Emsland“

Um langfristig ein alle Teilräume des Landes erschließendes Angebot an Umschlaganlagen für
den kombinierten Ladungsverkehr zu schaffen, sind ergänzend zu den oben genannten weitere
Standorte für Güterverkehrszentren auch in Räumen mit geringerem Güterverkehrsaufkommen
raumordnerisch zu sichern.

Vorrangstandorte für Güterverkehrszentren in diesen Räumen sind:
- Oldenburg
– Stade
– Uelzen
– Verden/Kirchlinteln.

Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorrangstandorte für Güterverkehrszentren
sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen räumlich näher festzulegen und ggf. durch
weitere regionale Güterverkehrszentren zu ergänzen. Dafür kommen auch aus regionaler Sicht
bedeutsame Teilstandorte der in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorrangstandorte
für Güterverkehrszentren in Frage.

04 Die Funktionen der Seehäfen im Güterumschlag zwischen den Trägern des See- und Landver-
kehrs sind zu sichern und entsprechend ihrer Bedeutung weiterzuentwickeln. Dabei sind die
Verlagerungspotentiale von der Straße auf Schiene und Wasserwege einschließlich
Küstenschifffahrt besonders zu berücksichtigen.

05 Die Zentralen Orte sind ihrer Funktion entsprechend an den regionalen bzw. überregionalen
Verkehr anzubinden. Dazu ist ein leistungsfähiges, koordiniertes Verkehrsnetz zu erhalten und
zu entwickeln. Grundlage hierfür sollen regionale Gesamtverkehrspläne sein.

06 Die Verkehrsinfrastruktur ist vorrangig in Ländlichen Räumen mit Strukturschwächen, insbe-
sondere im Grenzbereich zu den neuen Bundesländern, zu verbessern. Dabei sollen umwelt-
freundliche Verkehrsträger Vorrang erhalten.

07 Das in der Zeichnerischen Darstellung generalisiert dargestellte überregionale Verkehrsnetz ist
- unter Berücksichtigung der fachplanerischen Erfordernisse - in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen räumlich näher festzulegen und durch regional bedeutsame Verkehrswege
zu ergänzen.

C 3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr

01 Der ÖPNV ist zu einer attraktiven Alternative zum Individualverkehr auszugestalten. Die Ver-
kehrsbedienung und die vorhandene und angestrebte Siedlungsstruktur sind hierauf abzustim-
men. Die Verkehrsbedienung durch den öffentlichen Verkehr soll vor dem Individualverkehr
Vorrang erhalten.

In allen Teilräumen des Landes ist die Zusammenfassung der Träger des ÖPNV zu verkehr-
lichen und tariflichen Einheiten anzustreben. Auf den Zusammenschluss zu Verkehrsgemein-
schaften oder Verkehrsverbünden ist - auch grenzüberschreitend - hinzuwirken.

Die Schülerbeförderung ist in den ÖPNV zu integrieren.

02 In den Ordnungsräumen sind Verbesserungen im regional bedeutsamen Straßennetz mit den
Belangen des ÖPNV abzustimmen, insbesondere sind

- konkurrierende Parallelverkehre zum ÖPNV zu vermeiden

- ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen im Straßenraum zu fördern.

An den Haltestellen des Schienennahverkehrs sind ausreichend Flächenvorsorge für park +
ride- und bike + ride-Anlagen zu betreiben und entsprechende Angebote zu schaffen oder zu
verbessern.

Die Verlagerung von Individualverkehr auf den ÖPNV ist durch städtebauliche, verkehrliche und
ordnungspolitische Maßnahmen zu unterstützen.

03 In den Ordnungsräumen Hannover, Braunschweig, um Hamburg und um Bremen ist vorrangig
der schienengebundene ÖPNV zu sichern und zur Bewältigung großer Verkehrsmengen weiter
auszubauen. Vorhandene Verkehrsgemeinschaften oder Verkehrsverbünde sind zu stärken
und den
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Bedürfnissen entsprechend auszubauen.

Im Ordnungsraum Hannover ist das Stadtbahnnetz ...

Im Ordnungsraum Braunschweig ist das Stadtbahnnetz ...

Im Ordnungsraum um Hamburg ist ...

Für die Strecken ...

Im Ordnungsraum um Bremen ...

04 Den spezifischen Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnissen der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen, insbesondere der Kinder, der Frauen, der Behinderten und der älteren Menschen, ist
Rechnung zu tragen.

05 In den Ländlichen Räumen ist der ÖPNV zu sichern, zu verbessern und auszubauen. Eine qua-
litativ angemessene Verkehrsbedienung sowie eine bedarfsgerechte Linienführung und Fahr-
plangestaltung sind sicherzustellen; dies gilt auch für die Flächenerschließung dünn besiedelter
Teilräume. Ein auf den Schienenverkehr abgestimmtes und auf die Siedlungsstruktur ausge-
richtetes Bussystem ist vorzuhalten. Entsprechendes gilt für die in Ziffer 03 nicht aufgeführten
Ordnungsräume. Dabei ist auf die Erschließung siedlungsnaher Erholungsgebiete zu achten.

06 Die Anbindung von Erholungsgebieten sowie Sport- und Freizeitanlagen ist durch den ÖPNV zu
sichern und nach Möglichkeit zu verbessern.

C 3.6.2 Schienenverkehr

01 Der Schienenverkehr ist sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr zu verbessern
und so zu entwickeln, daß er erheblich größere Anteile am Verkehrsaufkommen als bisher
übernehmen kann.

Das Eisenbahnnetz ist in allen Teilen des Landes zu erhalten und auf ein sicheres, leistungsfä-
higes, dem Stand der Technik entsprechendes und den Dienstleistungsanforderungen gerecht
werdendes Niveau zu bringen. Gleichfalls sind Ausbau- und Neubaumaßnahmen im Netz dort
erforderlich, wo Strecken elektrifiziert werden sollen. Durch den Bau zusätzlicher Gleise sind
der schnelle und langsame Verkehr nach Möglichkeit zu entmischen.

Höhengleiche Bahnübergänge sind möglichst zu beseitigen.

02 Belange des Umweltschutzes, insbesondere des Lärmschutzes der Bevölkerung in der Nähe
von Schienenwegen, sind nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Leistungssteigerung
des bestehenden Streckennetzes zu berücksichtigen.

03 Die Qualität der Bedienung im Personenverkehr ist weiter zu erhöhen. Die Erreichbarkeit der
Oberzentren, der Mittel- und Grundzentren mit hohem Fahrgastaufkommen sowie die An-
schlüsse in den Umsteigebahnhöfen sind zu verbessern.

Der Personenverkehr ist durchgängig auf ein abgestuftes und aufeinander abgestimmtes Sy-
stem von ICE-, EC/IC-, IR-, RB- und RSB-Zügen umzustellen. Dieses System ist zu vertakten.
In der Region Hannover ist eine S-Bahn zu schaffen.

04 Die Bedienungsqualität und Kapazität im Güterverkehr sind weiter zu erhöhen.

Zur Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Schiene sind Güterverkehrszentren
und weitere Anlagen des kombinierten Güterverkehrs zu schaffen.

05 Die übergeordneten Strecken

- Hamburg-Bremen-Osnabrück

- Hamburg-Hannover-Göttingen

- Osnabrück-Hannover-Braunschweig

sind in das europäische Eisenbahnnetz einzubeziehen.

06 Folgende Eisenbahnstrecken – neben den Schienenprojekten der Deutschen Einheit - sind
neu- bzw. auszubauen und - soweit noch nicht geschehen - zu elektrifizieren: ...

Zur besseren Anbindung des Hafens Emden ...

Als Lückenschlüsse sind wieder herzustellen: ...
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Der Oberbau ist auf folgenden Strecken zu verbessern: ...

07 Im weiteren Netz ist die EIektrifizierung vordringlich. Dieses gilt insbesondere für die folgenden
Strecken:

- Cuxhaven-Bremerhaven

- Cuxhaven-Stade

- Braunschweig-Broistedt-Salzgitter/Lebenstedt-Salzgitter/Ringelheim-Seesen-Holzminden-
Altenbeken

- Braunschweig-Bad Harzburg

- Hildesheim-Goslar-Halberstadt

- Seesen-Goslar

- Ihrhove-Landesgrenze (-Groningen)

C 3.6.3 Straßenverkehr

01 Die überregionale Erschließung des Landes durch das vorhandene Netz der Hauptverkehrs-
straßen und Autobahnen ist grundsätzlich ausreichend. Die Autobahnen haben insbesondere
die Aufgabe, das nachgeordnete Straßennetz vom Fernverkehr zu entlasten.

Erforderlich sind qualitative Verbesserungen

- zur Erhöhung der Verkehrssicherheit,

- zur Verkehrsberuhigung in den Siedlungsbereichen durch den Bau von Ortsumgehungen,

- zum Abbau von Verkehrsengpässen in Einzelfällen,

- in den Ländlichen Räumen, insbesondere zur Sicherstellung der Verkehrsbedienung durch
den straßengebundenen ÖPNV.

Die Lückenschlüsse im Zuge der Autobahnen A 31, A 33, A 39 (Braunschweig - A 2) sind fer-
tigzustellen. Die vorhandenen Durchgangsautobahnen A 1, A 2 und A 7 sind in Teilabschnitten
sechsstreifig auszubauen.

02 Die Verbindungen zu den neuen Bundesländern...

03 Als weitere Maßnahmen sind die Flussquerungen ...

04 In den verdichteten Wohnsiedlungsbereichen ist einer verkehrsbedingten hohen Umweltbe-
lastung durch geeignete Planungen und Maßnahmen entgegenzuwirken.

Dazu gehören:

- Reduzierung der Verkehrsmengen im Individualverkehr zugunsten des ÖPNV

- Bündelung von Verkehrsmengen und -wegen zur Schaffung verkehrs- und lärmberuhigter
Zonen

- Rückbaumaßnahmen von Straßen

- Schallschutzmaßnahmen an Fahrzeugen, Verkehrswegen und Gebäuden

- Abstandsflächen zu Wohnbebauung und deren lärmmindernde Flächengestaltung.

05 Im Rahmen der näheren Festlegung sind erforderliche Ortsumgehungen, Teilverlegungen und
Beseitigungen höhengleicher Kreuzungen sowie regional bedeutsame Straßen in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen zu ergänzen.

C 3.6.4 Schiffahrt

01 Die Funktionsfähigkeit der wirtschaftlich bedeutenden See-, Binnen- und Inselversorgungs-
häfen ist zu sichern. Die Seehäfen sind zu modernen Mehrzweckhäfen zu entwickeln. Die Bin-
nenwasserstraßen sind bedarfsgerecht zu unterhalten und entsprechend ihrer verkehrlichen
Bedeutung auszubauen, soweit dies umweltverträglich möglich ist. Damit wird angestrebt, Gü-
ter auf den umweltverträglicheren Verkehrsträger Schifffahrt zu verlagern.

02 Als Vorrangstandorte werden folgende Seehäfen bestimmt: ...

Sie sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen räumlich näher festzulegen; weitere
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Hafenstandorte können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen berücksichtigt werden.

03 Zur Ansiedlung von hafenorientierter Industrie und hafenorientiertem Gewerbe sind die erfor-
derlichen Flächen bereitzustellen. Vorrangig ist der Bau ...

04 Die Seezufahrten der in Ziffer 02 genannten Seehäfen ...

Die Hinterlandverbindungen der Seehäfen sind zu sichern und - soweit wirtschaftlich und um-
weltverträglich durchführbar - den Erfordernissen anzupassen, dies gilt insbesondere für den
Schienenanschluss.

05 Der Mittellandkanal ist für den Einsatz des 2000-t-Schiffes vordringlich auszubauen. Der Aus-
bau der Häfen und - soweit wirtschaftlich und umweltverträglich durchführbar - der Stichkanäle
ist hieran anzupassen.

Die Mittelweser zwischen Minden und Bremen ist für das 1350-t-Schiff auszubauen.

Alle übrigen in der Zeichnerischen Darstellung enthaltenen Binnenschifffahrtsstraßen sind in
ihrem Ausbauzustand zu sichern.

06 Mit dem Ausbau der Seezufahrten und Binnenwasserstraßen unvermeidbar verbundene Ein-
griffe in für den Naturschutz wertvolle Bereiche sind grundsätzlich nur zulässig, soweit ein Aus-
gleich möglich ist. Bei Vorrang der Belange der Schifffahrt sind die zerstörten Funktionen oder
Werte des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle des von dem Eingriff
betroffenen Raumes in ähnlicher Art und Weise wiederherzustellen. Insbesondere innerhalb
besiedelter Gebiete sind

Eingriffe in stadtökologisch wertvolle Bereiche durch entsprechende Gestaltung auszugleichen.

C 3.6.5 Luftfahrt

01 Die für die Entwicklung des Landes und seiner Teilbereiche erforderliche Luftverkehrsbedie-
nung ist auf ein sicheres, leistungsfähiges und dem Stand der Technik entsprechendes Niveau
zu bringen. Dazu ist

- der Anschluss des Landes an den interkontinentalen und internationalen Luftverkehr über
die Verkehrsflughäfen Hannover und Hamburg sowie zusätzlich an den internationalen
Luftverkehr über die Verkehrsflughäfen Bremen und Münster/Osnabrück sicherzustellen,

- der Luftverkehr in ein integriertes Gesamtverkehrskonzept einzubinden und insbesondere
mit dem Schienenverkehr zu verknüpfen,

- die Flugsicherheit zu verbessern und

- die Umweltbelastung durch Flugverkehr zu reduzieren.

02 Der Verkehrsflughafen Hannover hat landesweite und darüber hinausreichende Bedeutung.
Seine Entwicklungschancen sind zu nutzen. Sein Ausbaustandard und der bestehende
Anschluss an den internationalen und interkontinentalen Luftverkehr sind zu sichern. Die
Funktionsfähigkeit des Verkehrsflughafens Hannover darf nicht durch das Heranwachsen von
Wohnbebauung behindert werden (Ziffer C 2.4.11).

Zur Verbesserung der Verkehrsanbindung des Flughafens wie auch zur Erweiterung seines
Einzugsbereichs sind der Anschluss an das Schienennetz der Deutsche Bahn AG, der S-Bahn-
Anschluss zum Hauptbahnhof Hannover mit Weiterführung zum Messegelände sowie eine Ar-
beitsteilung mit den Verkehrsflughäfen außerhalb Niedersachsens vorzusehen.

Der Verkehrsflughafen Hannover wird als Vorrangstandort festgelegt.

03 Die Verkehrsflughäfen Braunschweig und Emden haben überregionale Bedeutung. Sie sind zur
Verbesserung der Standortgunst dieser Landesteile zu sichern und in den entsprechenden
Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorrangstandorte festzulegen.

Landeplätze mit regionaler Bedeutung für den Geschäftsreiseverkehr und den gewerblichen
Luftverkehr sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen zu bestimmen und räumlich
festzulegen.

04 Die An- und Abflugrouten für den Luftverkehr sind unter Lärmschutz- und Sicherheitsgesichts-
punkten mit der Siedlungsstruktur so abzustimmen, daß die Lärmbelastung für die Bevölkerung
minimiert wird.
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C 3.6.6 Fußgänger- und Fahrradverkehr

01 Bei der räumlichen Entwicklung sind die Bedürfnisse der Fußgängerinnen und Fußgänger so-
wie der Radfahrerinnen und Radfahrer insbesondere durch den Ausbau eigener, zusammen-
hängender Fuß- und Radwegenetze zu berücksichtigen.

02 Die vorhandenen Radwege und Radwegenetze sind weiter auszubauen und miteinander zu
verknüpfen. Dabei ist auf eine zügige, weitgehend umwegfreie, verkehrsichere und gefahrlose
Wegeführung hinzuwirken. Dieses gilt auch für die Radwege an Bundes-, Landes-, Kreis- und
Gemeindestraßen sowie für die Radwanderwege.

03 Die Radwege sind mit den Haltestellen des Schienenverkehrs und des ÖPNV zu verknüpfen.

04 Die Möglichkeiten für die Mitnahme von Fahrrädern im Schienenverkehr und ÖPNV sind zu
verbessern.

05 Regional bedeutsame Radwege sowie Reit- und Wanderwege sind in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen festzulegen.

C 3.6.7 Information und Kommunikation

01 Die Telekommunikation hat den ständig steigenden Anforderungen der Bevölkerung und der
Wirtschaft an den Austausch von Nachrichten und Informationen Rechnung zu tragen.

02 Sowohl das Kabelnetz als auch das Richtfunknetz sind als Übertragungswege für Telekommu-
nikationsdienste in allen Teilen des Landes zu sichern und auszubauen.

Richtfunkverbindungen und -sendemasten sind so zu planen, daß Beeinträchtigungen für
Siedlungsbereiche vermieden werden können. Mehrfachnutzungen der Sendemasten sind -
auch bei verschiedenen Systemen - anzustreben.

03 Es ist sicherzustellen, daß neben der Versorgung in den verdichteten Bereichen auch eine aus-
reichende Versorgung der ländlichen Siedlungen und dörflichen Ortsteile in den Ländlichen
Räumen erhalten bzw. entwickelt wird.

04 Es ist anzustreben, die fernsprechtechnischen Nahbereiche mit den Einzugsbereichen der
Zentralen Orte in Einklang zu bringen.

C 3.7 Bildung, Kultur und Soziales

01 In allen Teilräumen des Landes soll der Bevölkerung in zumutbarer Entfernung ein vielfältiges
und möglichst hochwertiges Angebot an Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen zur Verfü-
gung stehen. Dabei ist es notwendig, im Bildungswesen einen regionalen Entwicklungsschwer-
punkt im Nordwesten des Landes zu setzen.

02 Standorte allgemeiner und berufsbezogener Bildungseinrichtungen und -angebote sind zentral-
örtlich so zu lokalisieren, daß sie die besonderen Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer, insbeson-
dere der Kinder und Jugendlichen, berücksichtigen und in zumutbarer Zeit und sicher mit öf-
fentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln zu erreichen sind.

03 Einrichtungen der Weiterbildung sollen ein bedarfsgerechtes, dem Bildungsbedürfnis der Er-
wachsenen, insbesondere der Frauen und ihren spezifischen Belangen, entsprechendes Ange-
bot in zumutbarer Entfernung sichern. Sie sollen flächendeckend zur Verfügung stehen. Über-
örtliche Jugendbildungs- und Tagesstätten sollen neu geschaffen und, soweit vorhanden, er-
halten werden.

04 Innerhalb des Landes ist unter Berücksichtigung der Kapazitäten in Hamburg und Bremen eine
großräumig ausgewogene Hochschul- und insbesondere Studienplatzstruktur anzustreben. Die
Hochschulentwicklungsplanung des Landes hat die Regionalisierung des Hochschulsystems zu
berücksichtigen und weiterzuentwickeln. Die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft ist
mit dem Ziel zu fördern, die auch regionalen Wirkungen der Hochschulen, insbesondere auf die
Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur, als besonderen Standort- und Entwicklungsvorteil zu
stärken.

05 In allen Landesteilen sind die organisatorischen und institutionellen Voraussetzungen zu
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schaffen, um eine vielfältige Kulturarbeit zu entwickeln und zu unterhalten. Einrichtungen der
Kunst- und Kulturpflege sind - vorrangig in Landesteilen mit geringem Angebot -, insbesondere
in Ober- und Mittelzentren, regional gebündelt bereitzustellen.

06 Durch Zusammenwirken aller entscheidenden Kulturträger soll die Kulturarbeit in den Regionen
so koordiniert werden, daß ein breites Spartenangebot erfolgen kann und alle Bevölkerungs-
gruppen berücksichtigt werden.

07 In der regionalen Kulturarbeit sind insbesondere die Ansätze zu fördern, die die lokale und re-
gionale Identität der Bevölkerung stärken, soziale Kontakte und soziokulturelle Verständigung
unterstützen und die der kulturellen Bildung und Nachwuchsförderung in den Regionen dienen.

08 Die Literaturversorgung der Bevölkerung durch öffentliche Bibliotheken soll durch zentrale Be-
ratungs- und Dienstleistungsangebote sowie durch den Aufbau regionaler Bibliotheksdaten-
netze verbessert werden.

09 Museen, die die Landesnatur, Geschichte und Kultur der Regionen Niedersachsens widerspie-
geln, sollen in allen Teilräumen zur Verfügung stehen und angemessen erreichbar sein.

10 Die räumliche Ausstattung mit Einrichtungen und Leistungen des Sozialwesens ist den struktu-
rellen und bedarfsspezifischen Veränderungen der Bevölkerung so anzupassen, daß in allen
Teilräumen die soziale Versorgung in zumutbarer Entfernung gesichert werden kann.

11 Das Netz der sozialen Einrichtungen ist in dem Maße an den Zentralen Orten zu bündeln, wie
sich daraus günstige Erreichbarkeitsbedingungen und tragfähige Leistungsstrukturen für ein
möglichst viele Bevölkerungsgruppen erreichendes und vielseitiges Angebot ergeben. Dezen-
trale Versorgungsstrukturen sind in den Bereichen zu schaffen, ggf. durch mobile Einrichtungen
und Dienste, in denen soziale Versorgung möglichst wohnortbezogen oder wohnungsnah erfol-
gen soll. Dies betrifft vor allem Einrichtungen der Familien-, Alten- und Behindertenpflege, Kin-
dertagesstätten und die ärztliche Grundversorgung.

C 3.8 Erholung, Freizeit, Sport

01 In den Siedlungsbereichen sind Freiflächen und Einrichtungen, die für die wohnungsnahe Er-
holungs- und Sportnutzung geeignet sind oder entwickelt werden können, grundsätzlich zu er-
halten, vor Beeinträchtigungen zu schützen und, soweit erforderlich, zu verbessern. Dabei ist
den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen der Erholung als eher passiver, beschaulicher
Freizeitgestaltung und des Sports als aktiver Freizeitgestaltung Rechnung zu tragen.

02 Siedlungsbezogene Erholungsflächen sind möglichst mit überörtlichen Erholungsgebieten zu
vernetzen, durch in Grünzonen eingebundene Fuß- und Radwege zu erschließen und zu ver-
binden. Sie sind vom motorisierten Individualverkehr möglichst freizuhalten und an das Netz
des öffentlichen Nahverkehrs anzubinden.

03 Im Umland von Siedlungsbereichen, insbesondere im Umland der Ober- und Mittelzentren, sind
die natürlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für die Naherholung und naturgebunde-
nen Sportarten so zu sichern und, soweit erforderlich, umweltverträglich so zu entwickeln, daß
sie die Lebensbedingungen der Bevölkerung in den Regionen verbessern, die ökologischen
Funktionen des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen und den Erho-
lungs- und Erlebniswert der Kulturlandschaft erhalten.

04 Die für Erholungsnutzungen geeigneten Räume sind als Vorranggebiete oder als Vorsorgege-
biete für Erholung in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen.

Als Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft kommen Gebiete und Bereiche
besonderer landschaftlicher Eignung für die Erholung in Betracht, die einem ungestörten Erle-
ben der Natur vorbehalten und zu sichern sind, soweit durch die Erholungsnutzung schutzwür-
dige Teile von Natur und Landschaft nicht beeinträchtigt werden. Als Vorranggebiete für Erho-
lung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung kommen Bereiche in Betracht, die für
die Aufnahme einer größeren Zahl von Erholungssuchenden geeignet sind oder entsprechend
entwickelt werden sollen. Sie sollen durch ÖPNV gut erreichbar sein.

Als Vorsorgegebiete für Erholung kommen Gebiete in Betracht, die auf Grund ihrer natürlichen
Eignung und ihres landschaftlichen Wertes für verschiedene Erholungsaktivitäten der Naher-
holung und des Fremdenverkehrs von Bedeutung sind und als solche gesichert und weiterent-
wickelt werden sollen.
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In den Vorsorgegebieten für Erholung hat sich die landschaftsgebundene Infrastruktur nach Art,
Erscheinungsbild, Umfang und Nutzungsintensität den landschaftlichen Gegebenheiten anzu-
passen.

Vorsorgegebiete sind aus den in der Beikarte 5 zum Landes-Raumordnungsprogramm ausge-
wiesenen Erholungsräumen von landesweiter Bedeutung unter Berücksichtigung ihrer regiona-
len Bedeutung, ihrer naturräumlichen Empfindlichkeit und bestehender und geplanter Nutzun-
gen zu entwickeln und ggf. um weitere geeignete Vorsorgegebiete für Erholung zu ergänzen.
Nutzungskonflikte sind zu entflechten oder so zu regeln, daß die Erholungsnutzung dauerhaft
und umweltverträglich gesichert wird. Dies gilt sinngemäß auch für die genannten Vorrangge-
biete.

05 Standorte, die sich für intensive Erholungsnutzung oder für bestimmte Sportarten besonders
eignen, können, soweit erforderlich und umwelt- und sozialverträglich, für die in Frage kom-
menden und für bereits bestehende Erholungs- und Sportnutzungen gesichert und entwickelt
werden. Sie können als regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte und Freizeitanlagen oder
als regional bedeutsame Anlagen für die Ausübung besonderer Sportarten im Regionalen
Raumordnungsprogramm festgelegt werden.

Als regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte kommen Standorte in Betracht, die geeignet
sind, ein gebündeltes und vielfältiges Angebot an Nah- und Kurzzeiterholungseinrichtungen für
die Allgemeinheit aufzunehmen, zu sichern oder zu entwickeln. Diese Schwerpunkte dürfen
nicht in den Vorranggebieten für ruhige Erholung in Natur und Landschaft und in Vorrangge-
bieten für Natur und Landschaft ausgewiesen werden.

Als regional bedeutsame Sportanlagen kommen Flächen oder Standorte in Betracht, die auf
Grund ihrer Lage und Beschaffenheit für die Ausübung besonderer Sportarten geeignet sind, z.
B. für Wasser-, Flug- oder Motorsport, und als solche gesichert und entwickelt werden sollen.

06 In Gemeinden, in denen die Erholung besondere Bedeutung hat, können nach Maßgabe des
Abschnittes C 1.5 Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung oder Frem-
denverkehr in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festgelegt werden.

07 Alle Planungen und Maßnahmen der Erholungs- und Sportnutzung sind nach Art, Umfang und
Kombination von Erholungs- und Sportnutzung untereinander und mit den übrigen Belangen
der Raumnutzung so abzustimmen, daß die von der Erholungs- und Sportnutzung ausgehen-
den Belastungen im Sinne der Umwelt- und Sozialverträglichkeit vermindert oder vermieden
werden können.

08 Anlagen und Einrichtungen für Sport- und kulturelle Freizeitveranstaltungen mit regionaler und
überregionaler Bedeutung sind möglichst vielseitig nutzbar zu machen und standörtlich so zu
lokalisieren, zu gestalten und verkehrlich zu erschließen, daß Umweltbelastungen, insbeson-
dere Lärmbelastungen, minimiert werden.

09 Gewässer und ihre Randbereiche, die sich für die Erholungs- und Wassersportnutzung eignen,
sind zu sichern und den Belangen des Naturschutzes entsprechend und sozialverträglich zu
entwickeln.

C 3.9 Wasserwirtschaft

C 3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein

01 Die Gewässer sind umweltverträglich so zu nutzen und zu bewirtschaften, daß das Wasser
seine vielfältigen Funktionen nachhaltig erfüllen kann. Maßgeblich für die Art und Intensität der
Bewirtschaftung ist der jeweils empfindlichste Teil der Gewässersysteme einschließlich der
Meere.

02 Wasserbauliche Maßnahmen und die Unterhaltung und Pflege der Gewässer sind im Einklang
mit dem Naturhaushalt und den Belangen der Landespflege durchzuführen.

03 Auf eine für den Wasserhaushalt und die Gewässergüte günstige Bodennutzung ist hinzuwir-
ken.

04 Im anlagenbezogenen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind Stoffkreisläufe zu schlie-
ßen; dem jeweiligen Gefährdungspotential ist ein adäquates Sicherheitssystem gegenüberzu-
stellen, so daß ein Übergang von Stoffen aus technischen Systemen in die Umwelt nach
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menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden kann.

C 3.9.1 Wasserversorgung

01 Die Deckung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs an Trinkwasser und Betriebswasser ist
in allen Landesteilen sicherzustellen. Die erschlossenen Grundwasservorkommen und das
Talsperrenwasser des Harzes sind für die Trinkwasserversorgung zu sichern.

02 Bei Wasserentnahmen ist sicherzustellen, daß der Naturhaushalt leistungsfähig bleibt. Insbe-
sondere ist zu verhindern, daß für den Naturschutz wertvolle Gebiete beeinträchtigt werden.
Bestehende Entnahmerechte, die zu wesentlichen und nicht nur vorübergehenden ökologi-
schen Beeinträchtigungen geführt haben, sollen langfristig grundsätzlich nur in dem ökologisch
vertretbaren Umfang weiter genutzt werden.

03 Die Wasserentnahme ist grundsätzlich nicht über die bewilligte Entnahmemenge auszuweiten.
Neue Grundwasservorkommen sind nur in dem Umfange zu erschließen, wie dies insbeson-
dere für den Ausgleich ökologisch begründeter Reduzierung der Wasserförderung in bestehen-
den Gewinnungsanlagen oder infolge qualitätsbedingter Aufgabe von Rohwasserbrunnen not-
wendig ist.

04 Auf eine sparsame Verwendung von Wasser ist hinzuwirken. Industrie und Gewerbe sollen
ihren Wasserbedarf durch Kreislaufwasserführung mindern und verstärkt Oberflächen- und
Regenwasser nutzen. Die landwirtschaftliche Feldberegnung ist so zu begrenzen, daß sie mit
den Belangen des Wasserhaushalts und des Naturhaushalts vereinbar ist.

05 Der Wasserbedarf ist vorrangig aus regionalen Wasservorkommen zu decken. Die Versorgung
der Einwohner des Landes ist grundsätzlich durch zentrale Wasserversorgungsanlagen zu
gewährleisten. Funktionstüchtige kleine Wasserwerke sollen erhalten bleiben.

06 Dem Wasserbezug aus Gebieten mit nicht ausgeschöpften Entnahmerechten ist Vorrang vor
einer Neuerschließung zu geben. Die Sicherheit der Wasserversorgung ist insbesondere durch
Verbindung einzelner Versorgungssysteme zu erhöhen.

07 Als Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung sind die Einzugsgebiete bestehender oder ge-
planter Trinkwassergewinnungsanlagen, unabhängig davon, ob bereits ein Wasserschutzgebiet
festgesetzt werden konnte, die Heilquellenschutzgebiete sowie sonstige für die langfristige Si-
cherung der Trinkwasserversorgung bedeutsame Wasservorkommen in der Zeichnerischen
Darstellung generalisiert festgelegt. Sie sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen
näher festzulegen und um weitere, für die Entwicklung der regionalen Planungsräume bedeut-
same Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung zu ergänzen.

...

08 Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung sind in den Regionalen Raumordnungsprogram-
men auf der Grundlage der Beikarte 6 festzulegen und um regional bedeutsame Vorsorgege-
biete für Trinkwassergewinnung zu ergänzen; sie erfassen Wasservorkommen, die im Inter-
esse der Sicherung der Trinkwasserversorgung für kommende Generationen gegenüber un-
vorhersehbaren Entwicklungen vorsorglich zu schützen sind.

C 3.9.2 Abwasserbehandlung

01 Abwässer sind mindestens entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
reinigen. Gefährliche lnhaltsstoffe sind möglichst zu vermeiden. Soweit dies nicht möglich ist,
sind sie am Anfallort vor Vermischung mit anderen Abwasserströmen zu verringern. Dies gilt
gleichermaßen für Direkt- wie für Indirekteinleiter.

Abwasserbehandlungsanlagen sind möglichst schnell so auszubauen, daß die Abwasserein-
leitungen den gesetzlichen Anforderungen genügen. Dabei sind keine Unterschiede bei Einlei-
tung in Binnengewässer oder Küstengewässer zu machen.

02 Klärschlämme kommunaler Kläranlagen sind möglichst stofflich zu verwerten. Soweit dies nicht
möglich ist, sind sie - nach Vorbehandlung - unschädlich für die Umwelt abzulagern.

03 Öffentliche Kanalnetze und private Grundstücksleitungen sind regelmäßig daraufhin zu prüfen,
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ob sie bestimmungsgemäß dicht sind.

04 Bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie bei der Neu-
erschließung von Industrie- und Gewerbestandorten sind die Erfordernisse des Gewässer-
schutzes zu beachten.

05 Regenwasser ist möglichst getrennt vom allgemeinen Schmutzwasser abzuleiten; Möglichkei-
ten der Versickerung sind, soweit der Grundwasserschutz dem nicht entgegensteht, vorrangig
zu nutzen.

C 3.9.3 Küsten- und Hochwasserschutz

01 Das Küstengebiet und die Inseln sind vor Schäden durch Sturmfluten zu schützen. Siedlungen,
Nutz- und Verkehrsflächen sowie sonstige Anlagen sind vor Schäden durch Hochwasser zu
sichern. Bei Deichbaumaßnahmen sollen grundsätzlich keine naturschutzrechtlich geschützten
Außendeichsflächen beansprucht werden.

02 Hochwasserschutzmaßnahmen sind vordringlich im Küstenraum und Emsland, an den Strömen
Ems, Weser und Elbe, insbesondere im rechtselbischen Teil des Landes sowie in den
Flussgebieten Aller, Leine, Oker, Hase und Hunte.

03 Bei Maßnahmen des Küsten- und Hochwasserschutzes sind insbesondere die Belange der
Siedlungsentwicklung, des Fremdenverkehrs und der Erholung sowie des Naturschutzes und
der Landschaftspflege soweit wie möglich zu berücksichtigen und die Entwicklung naturnaher
Gewässer zu fördern.

04 Der weiteren Einengung der natürlichen Überschwemmungsgebiete ist entgegenzuwirken. Ab-
flußverschärfungen sind zu vermeiden; die Bedingungen für das Versickern der Niederschläge
sind soweit wie möglich zu verbessern.

C 3.10 Abfallwirtschaft

C 3.10.0 Abfallwirtschaft allgemein

01 Abfälle sind zu vermeiden. Abfälle, die nicht vermieden, vermindert oder verwertet werden kön-
nen, sind nach dem Stand der Technik möglichst schadlos zu behandeln und möglichst ge-
fahrlos abzulagern.

02 Anlagen zur Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Abfällen sind im Rahmen integrierter
Entsorgungskonzepte, ggf. über den Zuständigkeitsbereich entsorgungspflichtiger Körper-
schaften hinaus, zu planen; sie sollen sich zur Minimierung der Transportwege an Anfall-
schwerpunkten orientieren.

03 In allen Teilen des Landes ist nach Art und Menge des anfallenden Abfalls ausreichende
Standortvorsorge für Abfallentsorgungsanlagen zu treffen.

Günstige natürliche, überwiegend hydrogeologische Standortvoraussetzungen für Anlagen zur
Ablagerung von Abfällen - Deponien - sind bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen zu berücksichtigen.

Im Hinblick auf die erforderliche artspezifische Entsorgung sind sowohl obertägige als auch
untertägige Ablagerungsmöglichkeiten zu schaffen. Für die obertägige Ablagerung sowohl für
Siedlungsabfall als auch für Sonderabfall sind insbesondere Tongesteinsformationen mit gerin-
ger Gebirgsdurchlässigkeit, für die untertägige Ablagerung von Sonderabfällen insbesondere
Hohlräume im Salzgestein (aufgelassene Salzbergwerke, Aussolung von Kavernen) zu nutzen.

04 Standorte der Abfallentsorgung sind an das regionale Verkehrsnetz anzubinden.

05 Deponien sind landschaftsgerecht einzubinden; hierzu gehören insbesondere ein ausreichen-
der Sichtschutz und die abschnittsweise Beschickung der Deponie.

06 Abfälle dürfen nicht in das Wattenmeer und in die Nordsee eingebracht werden. In den Häfen
sind Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Entsorgung zu schaffen.
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07 Der auf den Ostfriesischen Inseln anfallende Abfall ...

C 3.10.1 Siedlungsabfall, Sonderabfall

01 Vorrangstandorte für Siedlungsabfalldeponien sind in ausreichender Zahl und Größe in den
Regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen.

02 Für Siedlungsabfalldeponien geeignete Standorte in Gebieten mit dafür geeigneten Standort-
voraussetzungen sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorrangstandorte zu
sichern.

Ist in Einzelfällen auf absehbare Zeit die Sicherung solcher Vorrangstandorte in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen nicht möglich, sind zwischenzeitlich geeignete Teilgebiete als Vor-
ranggebiete für in Frage kommende Deponiestandorte regionalplanerisch festzulegen.

03 Der Standort Hoheneggelsen wird ...

Für die untertägige Ablagerung von Sonderabfällen sind Kavernen und aufgelassene Berg-
werke im Salzgestein vorzusehen. Für Massenabfälle, die nicht gemeinsam mit Siedlungsab-
fällen entsorgt werden können, sind obertägige Deponien auf dafür geeigneten geologischen
Formationen einzurichten oder ebenfalls aufgelassene Bergwerke zu nutzen.

C 3.10.2 Altlasten

01 Altlasten, die sowohl aus Altablagerungen als auch aus Altstandorten entstanden sein können -
einschließlich militärischer Altlasten - sind zu erfassen, hinsichtlich ihres Gefährdungspotentials
zu bewerten und gegen Gefährdung der Umwelt dauerhaft zu sichern oder - soweit technisch
möglich und vertretbar - zu sanieren.

02 Definierte regional bedeutsame Altlastfälle, die sich auf die raumstrukturelle Entwicklung aus-
wirken, sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen darzustellen.

C 3.11 Katastrophenschutz, Verteidigung

C 3.11.1 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

01 Für Katastrophenfälle und für den Verteidigungsfall sind wirksame Vorsorgemaßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt zu treffen.

02 Zur Sicherung der Trinkwasser- und Energieversorgung sind Verbundnetze zu stärken. Für die
lokale Wasserversorgung sind Brunnen zur unabhängigen Notversorgung zu sichern.

03 Anlagen und Nutzungen, von denen Gefahren für die Gesundheit der Menschen und für das
Gleichgewicht des Naturhaushalts ausgehen können, sind so zu lokalisieren und mit techni-
schen Maßnahmen zu sichern, daß das Restrisiko auf den geringstmöglichen Stand abgesenkt
wird. Entsprechende Katastrophenschutzmaßnahmen sind zu treffen. Ausreichende Abstands-
flächen zu Siedlungsbereichen, insbesondere zu Wohngebieten und öffentlichen Einrichtungen,
wie Schulen, Krankenhäuser, Altenheime, sind zu schaffen und zu erhalten.

Soweit auf Tiefflugübungen bestanden wird, sind die Fluggebiete so zu wählen, daß Anlagen
mit hohem Gefahrenpotential und größere Siedlungsbereiche davon ausgenommen sind.

04 Der Transport gefährlicher Güter ist möglichst auf die Schiene zu verlagern. Siedlungsbereiche
sind möglichst zu meiden.

C 3.11.2 Militärische Verteidigung

01 Die Belange der militärischen Verteidigung sollen mit den Zielen zur Entwicklung der räum-
lichen Struktur des Landes und seiner Teilräume in Einklang gebracht werden.
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02 Die Nutzung militärischer Flächen soll im Zusammenhang mit dem Abrüstungsprozeß und der
Truppenkonversion im Hinblick auf raumstrukturell verträgliche und entwicklungsfördernde
Folgenutzungen überprüft werden. Dies gilt auch im Hinblick auf den Rückbau nicht mehr für
Verteidigungszwecke benötigter militärischer Anlagen. Die wirtschaftlichen und infrastrukturel-
len Nachteile der Truppenreduzierung und des Abrüstungsprozesses sind durch geeignete
Maßnahmen auszugleichen. Flächenbedarf für Verteidigungszwecke ist vorrangig mit vorhan-
denen militärisch genutzten Liegenschaften abzudecken.

03 Durch militärischen Flug-, Übungs- und Manöverbetrieb bedingte Belastungen der Bevölkerung
und der Umwelt sind möglichst gering zu halten. Lärmbelastungen sollen sich auf die festge-
legten Lärmbereiche um militärische AnIagen beschränken und die übrigen Siedlungsbereiche
sowie empfindliche Natur- und Landschaftsteile nicht beeinträchtigen. Bei bestehenden Anla-
gen und vorhandenen Geräten sind die technisch möglichen Lärmschutzmaßnahmen umge-
hend zu installieren.

04 Im Gebiet des Soltau-Lüneburg-Abkommens ...
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Beschreibende Darstellung

D 1 Entwicklung der räumlichen Struktur

D 1.1 Entwicklung der räumlichen St ruktur im Landkreis Nien-
burg/Weser

01 Für den Landkreis Nienburg/Weser wird eine nachhaltige
Raum- und Wirtschaftsentwicklung angestrebt, die
- die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit sichert und gleich-

zeitig eine nachhaltige Wirtschaftsweise ermöglicht,
- gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen des

Landkreises schafft und dabei Gestaltungs- und Entwick-
lungschancen für zukünftige Generationen erhält,

- den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gewähr
leistet.

Hierzu sind die Leitziele der Agenda 21 zu berücksichtigen.

02 Bei allen Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der
räumlichen Struktur des Landkreises sind die wesentlichen
Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und räum-
lichen Bevölkerungsverteilung sowie die Auswirkungen auf den
Wohnraumbedarf zu berücksichtigen.
Einer Bevölkerungsabwanderung aus peripheren Teilräumen
des Landkreises ist durch die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen entgegenzuwirken.

LROP
C 1.1 02

03 Die Siedlungs- und Infrastruktur im Landkreis Nienburg/Weser
ist nach dem Prinzip der dezentralen Konzentration vorwiegend
auf die Zentralen Orte im Landkreis Nienburg/Weser auszu-
richten, um die Auslastung von Infrastruktureinrichtungen und
die Tragfähigkeit leistungsfähiger Versorgungseinrichtungen
sicherzustellen.
Sowohl im öffentlichen Personenverkehr, als auch im motori-
sierten Individualverkehr soll eine angemessene Erreichbarkeit
der Oberzentren Hannover und Bremen sicher- bzw. hergestellt
werden.

04 Die Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises soll
so erfolgen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig
gesichert und bestehende Umweltbeeinträchtigungen vermin-
dert oder abgebaut werden.

LROP
C 1.1 03

05 Die regionalen Besonderheiten und die räumlichen Entwick-
lungspotentiale des Landkreises sind für die Verbesserung der
Lebensbedingungen zu nutzen und zu fördern.

LROP
C 1.1 03
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D 1.2 Entwicklung der Region

01 Durch eine intensive regionale Kooperation sollen die Standort-
attraktivität, die Lebens- und Umweltqualität und die wirtschaft-
liche Wettbewerbsfähigkeit im Landkreis Nienburg/Weser gesi-
chert und weiterentwickelt werden.

LROP
C 1.2 01

02 Wesentliche Aufgabe der re gionalen Zusammenarbeit ist
es, die spezifischen Entwi cklungschancen zu nutzen, die
strukturellen Probleme zu erke nnen, Leitbilder und Zielvor-
stellungen zu entwickeln und die Umsetzung von entwick-
lungsbestimmenden Pla nungen und Maßnahmen von
regionaler Bedeutung koordinierend vorzubereiten und zu
befördern.

LROP
C 1.2 02

03 Die bestehenden Kooperationen zwischen Gemeinden im
Landkreis Nienburg/Weser sind zu sichern und zu intensivieren.
Die Zusammenarbeit und Koordinierung ist aufgabenbezogen
zu entwickeln.
Durch die Kooperation zwischen den Gemeinden sollen einer-
seits bestehende Strukturschwächen abgebaut, andererseits
Möglichkeiten zur besseren Ausschöpfung regionaler Entwick-
lungspotentiale konsequent genutzt werden.

LROP
C 1.2 03

04 Angesichts der zunehmenden regionalen Verflechtungen über
die Kreisgrenze hinaus sind Ansätze zur weitergehenden regio-
nalen Kooperation insbesondere mit
- der Region Hannover,
- den benachbarten Landkreisen Diepholz, Verden, Soltau-

Fallingbostel, Schaumburg, Minden-Lübbecke,
- den Städten und Kreisen des „EXPO-Städtenetzes“ und
- der Gemeinsamen Landesplanung Niedersachsen/Bremen
fortzuführen bzw. zu intensivieren.

05 Der Landkreis Nienburg/Weser erfüllt aufgrund seines Res-
sourcenreichtums und seines großen Flächenangebotes Aus-
gleichs- und Entlastungsfunktionen für die benachbarten Ord-
nungsräume. Auf einen wirkungsvollen Ausgleich, auch durch
Formen sachgerechter finanzieller Zusammenarbeit, ist hinzu-
wirken.
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D 1.3 Ländliche Räume

01 Die Ländlichen Räume im Landkreis Nienburg/Weser sind so
zu entwickeln, dass ihre
- regionale Identität gewahrt bleibt,
- wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachhaltig gestärkt wird,
- Siedlungsstruktur und Infrastruktur entwicklungs- und be-

darfsgerecht ausgebaut werden,
- zentralen Orte als Versorgungsschwerpunkte gestärkt

werden,
- naturräumlichen Potentiale nachhaltig gesichert werden.

LROP
C 1.3 01

02 In den Ländlichen Räumen im Landkreis Nienburg/Weser
sollen ferner
- Bedingungen geschaffen werden, unter denen sich die

Landwirtschaft als leistungsfähiger Wirtschaftszweig dem
Wettbewerb entsprechend entwickeln kann,

- Maßnahmen der Bodenordnung dazu beitragen, die Wett-
bewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft zu stärken,

- die Erwerbs- sowie Ausbildungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, insbesondere auch für Frauen, erhalten und ver-
bessert werden,

- die infrastrukturelle Grundversorgung im Nahbereich gesi-
chert werden,

- die Anbindung der Dörfer an die zentralen Orte im öffentli-
chen Personennahverkehr erhalten und ausgebaut werden,

- der Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs in dünn
besiedelten Ländlichen Räume durch den Erhalt und den
bedarfsgerechten Ausbau des Straßennetzes Rechnung
getragen werden,

- Kultur- und Erholungslandschaften durch eine umweltscho-
nende Landnutzung erhalten bzw. wiederhergestellt werden,

- die Waldstruktur durch eine nachhaltige Forstwirtschaft ver-
bessert werden,

- die Potentiale für einen regionaltypischen Tourismus ge-
nutzt werden.

LROP
C 1.3 02
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03 Im verdichteten Ländlichen Raum im Umfeld des Mittelzent-
rums Nienburg sollen im Zuge der weiteren Siedlungsentwick-
lung bandartige Siedlungsverdichtungen, insbesondere zwi-
schen Nienburg/Weser, Drakenburg, Rohrsen und Haßbergen
vermieden und zwischen den einzelnen Siedlungen Freiräume
erhalten werden.
Mit dem Ziel,
- das Mittelzentrum Nienburg als Motor der regionalen Ent-

wicklung zu sichern und zu stärken und
- Freiräume zu erhalten,
soll die weitere Siedlungsentwicklung von den Gemeinden im
verdichteten Ländlichen Raum im Umfeld des Mittelzentrums
Nienburg in enger Kooperation abgestimmt werden.

04 In den Ländlichen Räumen, die an den Ordnungsraum Hanno-
ver angrenzen, soll
- die Anbindung dieser Räume im öffentlichen Personennah-

verkehr an die Zentralen Orte im Ordnungsraum Hannover
bedarfsgerecht verbessert werden,

- sich die weitere Siedlungsentwicklung weitgehend auf die
bestehenden Siedlungsschwerpunkte beschränken, um eine
Zersiedelung dieser Räume zu vermeiden,

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erhalten und
verbessert werden, damit diese Räume auch weiterhin ihre
Funktion als Ausgleichsraum für den Ordnungsraum erfüllen
können.

05 Der ländliche und landschaftstypische Charakter der Dörfer und
Siedlungen im Landkreis Nienburg/Weser, ihre historischen
Strukturen sowie ihre soziokulturelle Eigenart sind zu erhalten
und, z.B. im Rahmen von Maßnahmen zur städtebaulichen Er-
neuerung oder der Dorferneuerung, zu entwickeln.
Leerstehende landwirtschaftliche Hofstellen und Gebäude sol-
len je nach Möglichkeit zur Schaffung dörflicher Infrastrukturein-
richtungen und zu Zwecken des Fremdenverkehrs, zur Ansied-
lung nicht störender Handwerks- oder Gewerbebetriebe sowie
zu Wohnzwecken nachgenutzt werden.

D 1.4 Ordnungsräume

Der Landkreis Nienburg/Weser gehört keinem Ordnungsraum an.
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D 1.5 Siedlungsentwicklung, Wohne n, Schutz siedlungsbezoge-
ner Freiräume

01 Die städtebauliche Entwicklung der Gemeinden soll umwelt-,
funktions- und bedarfsgerecht geplant werden.
Die Siedlungsentwicklung der Städte, Flecken und Dörfer im
Landkreis Nienburg/Weser ist so zu gestalten, dass eine viel-
fältige, regionaltypische und ökologisch angepasste Siedlungs-
struktur gesichert und entwickelt wird.
Insbesondere gewachsene, d as Orts- und Landschaftsbild
oder die Lebensweise der Ei nwohner prägende Strukturen
sind zu erhalten und unter Berücksichtigung der städte-
baulichen Erfordernisse weiterzuentwickeln.
Die Siedlungsentwicklung im Landkreis Nienburg/Weser soll
nach Möglichkeit auf der Basis abgestimmter, gemeindeüber-
greifender Konzepte erfolgen.

LROP
B 5 01
C 1.5 01

02 Die Siedlungsentwicklung im Landkreis Nienburg/Weser ist auf
die zentralen Orte sowie auf Orte mit zentralörtlichen Ergän-
zungsfunktionen auszurichten.
Besonders im Bereich der Entwicklungsachse entlang des
Wesertales sind bandartige Siedlungsstrukturen durch die
Sicherung von Freiräumen zwischen den einzelnen Siedlungen
zu vermeiden.
In den ländlich strukturierten Siedlungen außerhalb der zentral-
örtlichen Siedlungsbereiche ist die Siedlungsentwicklung im
allgemeinen auf eine angemessene Eigenentwicklung zu be-
grenzen. Eine ergänzende Siedlungsentwicklung soll dabei nur
in folgenden, ländlich strukturierten Siedlungen möglich sein:
Bad Rehburg, Bohnhorst, Bücken, Deblinghausen, Essern,
Estorf, Haßbergen, Hassel, Hoyerhagen, Husum, Leese, Lee-
seringen, Linsburg, Münchehagen, Nendorf, Pennigsehl,
Schessinghausen, Schweringen, Warmsen, Wechold, Wietzen.
Die Siedlungsentwicklung in den ländlich strukturierten Sied-
lungen, in denen eine ergänzende Siedlungsentwicklung mög-
lich sein soll, darf grundsätzlich nicht zu Lasten der Siedlungs-
entwicklung oder der Funktionen in den Zentralen Orten gehen.
Die Funktionsfähigkeit ländlich strukturierter Siedlungen, insbe-
sondere der Dörfer, ist unter Berücksichtigung der Entwick-
lungsfähigkeit und Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe
zu erhalten und zu verbessern.

03 Dem Wohnraumbedarf der Bevölkerung im Landkreis Nien-
burg/Weser ist durch die Sicherung und Entwicklung des Woh-
nungsbestandes an den in Ziel D 1.5 02 genannten Standorten
Rechnung zu tragen.

LROP
C 1.5 04
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04 Durch eine nachhaltige Siedlungsentwicklung im Landkreis
Nienburg/Weser soll eine Zersiedelung der Landschaft vermie-
den werden. Daher soll der Flächenverbrauch für die Schaffung
neuer Siedlungsflächen minimiert werden. Die Nachnutzung
von Konversionsflächen und anderen Siedlungsbrachen soll
aus diesem Grund Vorrang vor der Erschließung neuer Bauflä-
chen haben.
Ein sparsamer Flächenverbrauch soll auch durch die gemeind-
liche Bauleitplanung, durch die Anwendung verdichteter Bau-
formen im Bereich der Zentralen Orte sowie die Festlegung
maßvoller Grundstücksgrößen in den ländlich strukturierten
Siedlungen gewährleistet werden.

LROP
B 5 04

05 Die Umweltqualität in de n Städten und Gemeinden ist
durch eine ökologisch orie ntierte Innenentwicklung und
Attraktivitätssteigerung zu verbessern, insbesondere durch
Sicherung von Grünflächen mit Übergang zur freien Land-
schaft.
Bei der Siedlungsentwicklung sollen gewachsene Orts- und
Landschaftsstrukturen, die das Landschaftsbild prägen, erhal-
ten bleiben. Die Siedlungen sind durch Anpflanzung standort-
heimischer Gehölze harmonisch in das Landschaftsbild einzu-
binden.

LROP
C 1.5 02

06 Mit den Mitteln der Bauleitplanung sollen die Gemeinden im
Landkreis Nienburg/Weser verhindern, dass neue Wohnbe-
bauung an Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken
sowie stark emittierende Betriebe und Einrichtungen heran-
wächst.
In Stadt- und Ortsteilen, die durch den Kfz-Verkehr stark be-
einträchtigt werden, soll mit Hilfe geeigneter Maßnahmen der
Stadtplanung, wie z.B. Verkehrsführung und –beruhigung, eine
Steigerung der Lebensqualität angestrebt werden.

07 Als Erholungsstandorte mit der besonderen Entwicklungsauf-
gabe Fremdenverkehr werden die
- Stadt Nienburg/Weser,
- Samtgemeinde Grafschaft Hoya,
- Stadt Rehburg-Loccum,
- die Samtgemeinde Landesbergen
festgelegt.
An diesen Standorten sollen andere Nutzungen frühzeitig
mit dem Fremdenverkehr so in Einklang gebracht werden,
dass sie langfristig die Sicherung und Entwicklung des
Fremdenverkehrs unterstützen.

LROP
C 1.5 07
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08 Im Bereich südöstlich der Stadt Nienburg, an der Bundesstraße
B 6, sollen die Potenziale für eine interkommunal abgestimmte
Planung und Schaffung von Gewerbe- und Industriegebieten
langfristig gesichert werden.

   

D 1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit
besonderen Funktionen

01 Die Entwicklung der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur ist auf
die Zentralen Orte im Landkreis Nienburg/Weser auszurichten.

LROP
B 6 01

02 Als Mittelzentrum ist die Stadt Nienburg/Weser festgelegt.
Das Mittelzentrum Nienburg/Weser hat zentrale Einrichtungen
und Angebote zur Deckung des gehobenen Bedarfs für die Be-
völkerung des Mittelzentrums und seines Mittelbereiches be-
reitzustellen. Es hat zugleich die Versorgungsaufgaben eines
Grundzentrums für den Bereich der Stadt Nienburg/Weser zu
erfüllen.

LROP
C 1.6 01
B 6.03

03 Als Standorte mit den Aufgaben eines Grundzentrums werden
folgende Kernorte festgelegt:
- Hoya,
- Eystrup,
- Heemsen (im Verbund mit Rohrsen und Drakenburg),
- Marklohe (im Verbund mit Lemke),
- Steimbke,
- Liebenau,
- Steyerberg,
- Landesbergen,
- Stolzenau,
- Uchte,
- Diepenau/Lavelsloh,
- Rehburg.

Ergänzende Funktionen für die Grundzentren haben

- in der Stadt Rehburg-Loccum der OT Loccum,
- in der Samtgemeinde Steimbke der OT Rodewald.

In den Grundzentren sind von den Gemeinden zentrale Ein-
richtungen des allgemeinen, täglichen Grundbedarfes bereitzu-
stellen.
Durch Formen der freiwilligen, aufgabenbezogenen Kooperati-
on der zentralen Orte untereinander sollen die zentralen Funk-
tionen der Grundzentren gestärkt werden.

LROP
C 1.6 03
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04 Umfang und Zweckbestimmung von Einzelhandelsgroß-
projekten haben der jeweiligen Stufe der Zentralen Orte zu
entsprechen. Durch solche Projekte dürfen ausgeglichene
Versorgungsstrukturen nicht wesentlich beeinträchtigt
werden.

Der Bestand an städtebaulich integrierten Versorgungseinrich-
tungen in den Zentralen Orten im Landkreis Nienburg/Weser ist
durch städtebauliche Planungen und Maßnahmen zu sichern
und weiterzuentwickeln. Die Ansiedlung von großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben (Fachmärkte, Einkaufszentren, Fachmarkt-
agglomerationen) mit zentrenrelevanten Sortimenten an städ-
tebaulich nicht integrierten Standorten ist zu vermeiden.

Die Entwicklung von Einzelhandelsstandorten sowie die An-
siedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe soll interkommu-
nal abgestimmt werden.

LROP
C 1.6 04

05 Standort mit der Schwerpunktaufgabe für die Sicherung und
Entwicklung von Wohnstätten ist das Mittelzentrum Nien-
burg/Weser.

An Standorten mit der Schwerpunktaufgabe für die Sicherung
und Entwicklung von Wohnstätten ist

- durch geeignete Maßnahmen des Städtebaus, insbeson
dere durch Bereitstellung von Wohnbauflächen,

- durch geeignete Maßnahmen des Verkehrs und des Um-
weltschutzes,

- durch Ausweisung von Erholungsflächen und
- durch weitere Maßnahmen
für ein umfangreiches Angebot an Wohnungen zu sorgen.
Darüber hinaus sind auch die Grundzentren im Landkreis Nien-
burg/Weser Standorte, an denen Wohnstätten gesichert und
nachfrage- und entwicklungsgerecht entwickelt werden sollen.
Die Gemeinden sollen durch interkommunale Zusammenarbeit
und aktives Flächenmanagement ihre Wohnbaupotentiale und
–entwicklung abstimmen und durch raumordnerische Verträge
sichern. Für das Gebiet des Mittelzentrums Nienburg/Weser
und die angrenzende Ortslage Marklohe/Lemke soll dadurch
ein Kooperationsraum für die Entwicklung von Wohnstätten
geschaffen werden, in dem im Rahmen gegenseitiger Abstim-
mung der gemeinschaftlich bestehende Bedarf abgedeckt wer-
den kann.

LROP
B 6 07
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06 Standorte mit der Schwerpunktaufgabe für die Sicherung und
Entwicklung von Arbeitsstätten sind

- das Mittelzentrum Nienburg/Weser sowie
- die Grundzentren Hoya, Eystrup, Liebenau, Steyerberg,

Stolzenau, Uchte und Rehburg.
Als Entlastungsstandort mit der Schwerpunktaufgabe für die
Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten wird Estorf fest-
gelegt.

An Standorten mit der Schwerpunktaufgabe für die Sicherung
und Entwicklung von Arbeitsstätten ist durch die Bereitstellung
gewerblicher Bauflächen sowie geeignete Maßnahmen zur
Verbesserung

- der Verkehrsverhältnisse,
- der wirtschaftsnahen Infrastruktur und
- der beruflichen Aus- und Fortbildung
für ein umfangreiches, möglichst vielfältiges Angebot an
Arbeitsplätzen zu sorgen.

Unabhängig davon sind auch an anderen Standorten im Land-
kreis Nienburg/Weser Arbeitsstätten im Rahmen der gemeindli-
chen Planung zu sichern und bezogen auf den lokalen Bedarf
zu entwickeln.

LROP
B 6 07

D 1.7 Naturräume

01 In den Naturräumen sind di e typischen, naturbetonten Ö-
kosysteme in einer solchen Größenordnung, Verteilung im
Raum und Vernetzung zu sicher n, dass darin die charakte-
ristischen Pflanzen- und Tierarten und –gesellschaften in
langfristig überleben sfähiger Populati on bestehen können
und die Eigenart und volle natü rliche Leistungskraft des
Naturraums gewahrt bleiben oder wiederhergestellt wer-
den.

LROP
C 1.7.01

02 In Naturräumen mit bestehender und geplanter intensiver
Fremdenverkehrsnutzung ist im Hinblick auf die begrenzte Be-
lastbarkeit der Ökosysteme eine stärkere Berücksichtigung der
Belange des Naturschutzes erforderlich; dies gilt insbesondere
für Teilbereiche der naturräumlichen Einheiten Steinhuder-
Meer-Niederung, Rehburger Berge, Weser-Aue und Großes
(Uchter) Moor.

LROP
C 1.7.02
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03 Für die naturräumlichen Regionen gelten folgende Ziele: LROP
C 1.7.03

03.1 Naturräumliche Region „Ems-Hunte-Geest und Dümmer-
Geestniederung“:
Diese Region mit ihren Naturräumen Rahden-Diepenauer
Geest, Diepholzer Moorniederung und Syker Geest enthält
noch gut ausgeprägte naturbetonte Ökosysteme. Folgende Ö-
kosystem- und Biotopausprägungen im Landkreis Nienburg/
Weser sind vorrangig schützenswert:
- naturnahe Hochmoore einschließlich Moorheidestadien so-

wie Heiden anmooriger Standorte,
- Fluss- und Bachtäler mit naturnahen Fließgewässern, Alt-

wässern, Quellsümpfen,
- Bruch- und Auewälder,
- alle naturnahen Laubwälder, insbesondere Eichenmisch-

wälder armer Sandböden.

Die Diepholzer Moorniederung ist als Feuchtgebiet internatio-
naler Bedeutung benannt sowie als besonderes Schutzgebiet
gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie gemeldet und gehört somit zur
europäischen Gebietskulisse NATURA 2000. Ziel ist die kurz-
fristige Sicherung über Schutzgebietsausweisungen und/oder
vertragliche Vereinbarungen.

LROP
C 1.7.03.4

03.2 Naturräumliche Region „Weser-Aller-Flachland“
Im westlichen Teil des Weser-Aller-Flachlandes mit seinen
Naturräumen Mittelweser, Verdener Wesertal, Thedinghäuser
Vorgeest, Hannoversche Moorgeest, Aller-Talsandebene und
Loccumer Geest sind vorrangig schützenswert:
- die Erlen- und Birkenbruchwälder,
- die Flüsse einschließlich ihrer Altwässer,
- die naturnahen Hochmoore einschließlich der regenerieren-

den Torfstichgebiete,
- Sandheiden.
Das Steinhuder Meer gehört zu den Feuchtgebieten internatio-
naler Bedeutung und ist gleichzeitig im Zusammenhang mit den
Meerbruchswiesen als NATURA 2000-Gebiet gemäß EU-Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtinie und der EU-Vogel-
schutzrichtlinie) gemeldet. Weitere NATURA 2000-Gebiete
stellen das Rehburger Moor samt angrenzender Moorkomplexe
sowie die Wellier Schleife dar. Das Gebiet zwischen Stolzenau
und Leese nördlich der B 441 wird als NATURA 2000-Gebiet
neu gemeldet. Diese Gebiete dürfen in ihrer Funktion für den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt
werden.
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03.3 In allen im Landkreis Nienburg/Weser liegenden Naturräumen
sind gemäß Landschaftsrahmenplan insbesondere folgende
grundsätzliche Entwicklungsziele anzustreben:
- eine umweltverträgliche Landwirtschaft,
- ein naturnaher Gewässerrückbau bzw. eine Gewässer

renaturierung,
- eine naturnahe Gewässerunterhaltung,
- ein ökologischer Waldbau,
- Pflanzung von Wind- und Bodenschutzhecken,
- umweltverträgliche Fischerei mit Hege, Pflege und Arten-

schutz des Fischbestandes.

D 1.8 Vorranggebiet e und Vorrangstandorte

01 In der Zeichnerischen Darstellung werden Vorranggebiete für
- industrielle Anlagen,
- Siedlungsentwicklung,
- Natur und Landschaft,
- Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung,
- ruhige Erholung in Natur und Landschaft,
- Rohstoffgewinnung und
- Trinkwassergewinnung
festgelegt.

LROP
C 1.8 01

02 In der Zeichnerischen Darstellung werden
- die Norddeutsche Erdgasaufbereitungsanlage in Voigtei als

Vorrangstandort für übertägige Anlagen zur Gewinnung tief-
liegender Rohstoffe,

- die Zentraldeponie „Krähe“ als Vorrangstandort für eine
Siedlungsabfalldeponie,

- das Erdgaskraftwerk Robert Frank als Vorrangstandort für
ein Großkraftwerk und

- mehrere Vorrangstandorte für die Windenergiegewinnung
festgelegt.

LROP
C 1.8 02
C 1.8 03

03 In Vorranggebieten und an Vorrangstandorten müssen alle
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der jeweils
festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein;
dieses gilt auch für räumliche Entwicklungen in der näheren
Umgebung.

LROP
B 8 02
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D 1.9 Vorsorgegebiete

01 In der Zeichnerischen Darstellung werden Vorsorgegebiete für
- Natur und Landschaft,
- Erholung,
- Landwirtschaft,
- Forstwirtschaft,
- Rohstoffgewinnung und
- Trinkwassergewinnung
festgelegt.

LROP
C 1.9 01

02 In Vorsorgegebieten sind alle raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer
Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beein-
trächtigt werden.

LROP
B 9 02



Beschreibende Darstellung

49

D 2 Schutz, Pflege und Entwickl ung der natürlichen Lebensgrund
lagen, der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter

D 2.0 Umweltschutz allgemein

01 Ökologische und ökonomische Erfordernisse sind unter
Berücksichtigung auch mittel- und langfristiger Gesichts-
punkte zum Ausgleich zu bri ngen. Bei fortbestehenden
Zielkonflikten ist den Erfordernissen des Umweltschutzes
Vorrang einzuräumen, wenn Gefährdungen für die Ge-
sundheit der Bevölkerung oder für die dauerhafte Siche-
rung der natürlichen Lebens grundlagen anzunehmen sind.

LROP
C 2.0.01

02 In der Zeichnerischen Darstellung sind zum Schutz von Natur-
gütern und ökologischen Funktionen, denen wegen ihrer be-
sonderen Qualität, Gefährdung oder großen ökologischen Be-
deutung Vorrang einzuräumen ist,
- Vorranggebiete für Natur und Landschaft,
- Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung, -entwicklung

und -pflege und
- Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung
festgelegt.

LROP
C 2.0.02

03 Sind bei Vorhaben trotz der Nutzung technischer Möglichkeiten
zur Minderung von Emissionen erhebliche Immissionen vor-
handen oder zu erwarten, ist insbesondere durch räumliche
Ordnung der Nutzungen sicherzustellen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen auf Wohngebiete und auf Vorranggebiete für
Natur und Landschaft, für Trinkwassergewinnung sowie für Er-
holung vermieden werden. Einem Heranwachsen von Wohn-
gebieten an emittierende Anlagen ist entgegenzuwirken.

LROP
C 2.0.03

04 Im Interesse einer wirksamen Umweltvorsorge sind bei al-
len Planungen und Maßnahmen  schädliche Umweltein-
wirkungen zu vermeiden, zu vermindern oder auszu-
gleichen.

LROP
C 2.0.04

05 Zur Konkretisierung der Umweltziele und Ableitung des Hand-
lungsbedarfs sollen entsprechende Grundlagen, wie Land-
schaftspläne, Fachgutachten und Umweltberichte, erarbeitet
bzw. herangezogen werden.
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D 2.1 Naturschutz und Landschaftspflege

01 Die für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das
Landschaftsbild besonders wertvollen Gebiete und Land-
schaftsbestandteile sind durch Abwendung von Beeinträchti-
gungen, ggf. naturschutzrechtliche Sicherung und – soweit er-
forderlich – durch Pflege zu erhalten, zu entwickeln oder ent-
sprechend zu nutzen.
In allen naturräumlichen Einheiten ist die Entwicklung beispiel-
hafter Naturwälder und die Wiederherstellung naturnaher
Fließgewässer anzustreben. Als Grundlage für die Umsetzung
ist der Landschaftsrahmenplan zu berücksichtigen.
Zur Abwendung von Beeinträchtigungen, die sich auf einzelne
schutzwürdige Teile von Natur und Landschaft negativ auswir-
ken können, sind im Einzelfall Schutzverordnungen zu erlas-
sen.

LROP
C 2.1 01

02 Die in die europäische Gebietskulisse NATURA 2000 aufge-
nommenen Gebiete im Landkreis Nienburg/Weser sollen, so-
weit dies noch nicht geschehen ist, über die Ausweisung von
Schutzgebieten und/oder vertraglichen Vereinbarungen gesi-
chert werden. Für die NATURA 2000-Gebiete sind Pläne mit
den erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnah-
men zu erarbeiten.

03 Durch den Aufbau eines kreisweiten Biotopverbundsystems soll
die langfristige Sicherung der Überlebensbedingungen der
Pflanzen- und Tierwelt in ausreichender Artenvielfalt und Indivi-
duenzahl gewährleistet werden. Ein Baustein dafür ist die
Festlegung von Vorrang- und Vorsorgegebieten für Natur und
Landschaft sowie von Vorranggebieten für Grünland-
bewirtschaftung, -pflege und -entwicklung in der Zeichnerischen
Darstellung.
In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen mit der jeweils festgelegten vorrangigen
Zweckbestimmung vereinbar sein; dies gilt auch für die räumli-
che Entwicklung der für die betreffenden Flächen ökologisch
relevanten umliegenden Landschaftsteile (Pufferzonen).

LROP
C 2.1 02

04 Extensive Nutzungsformen,  ungenutzte Flächen und be-
sondere Landschaftsbestandte ile sowie kleinräumige Dif-
ferenzierungen des Landscha ftsbildes sind auch im Rah-
men einer ordnungsge mäßen Land- und Forstwirtschaft zu
erhalten oder zu entwickeln.

LROP
C 2.1 03
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05 Bei der Planung von wesent lichen raumbeanspruchenden
Nutzungen – insbesondere von Verkehrswegen, größeren
Siedlungsgebieten, gewerblichen und Energieversor-
gungsanlagen – im Außenbereich sind
- möglichst große unzersc hnittene und von Lärm unbe-

einträchtigte Räume zu erhalten,
- naturbetonte Bereic he auszusparen,
- die Flächenansprüche und di e über die direkt bean-

spruchte Fläche hinausge henden Auswirkungen der
Nutzung zu minimieren.

Die im Gebiet des relativ dünn besiedelten Landkreises Nien-
burg/Weser vorhandenen, wenig zersiedelten und zerschnitte-
nen Außenbereichsflächen sind zu schützen und zu entwickeln.

LROP
C 2.1 04

06 Geschädigte und an naturnaher Substanz verarmte Gebiete
und ausgeräumte Landschaften sind zu gestalten und so
zu entwickeln, dass ihr Naturhaushalt wieder funktions
fähig wird.
In der Zeichnerischen Darstellung sind Gebiete zur Verbesse-
rung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts festge-
legt.
In Gebieten mit Biotop- und Ar tenarmut ist im Interesse der
Artenvielfalt auf eine bes ondere Pflege und Entwicklung
der Landschaft hinzuwirken. Eine wesentliche Vorrausset-
zung hierfür sind die Extensiv ierung der landwirtschaftli-
chen Nutzung und die Sicherung bzw. Wiederherstellung
eines Systems miteinander in Verbindung stehender Bio-
tope.

LROP
C 2.1 05

07 Sofern Gebiete nicht mehr landwirtschaftlich, durch Bodenab-
bau oder sonstige Inanspruchnahme genutzt werden, ist si-
cherzustellen, dass darin Lebensräume für die heimische Tier-
und Pflanzenwelt geschaffen werden. Dies gilt insbesondere für
die Bodenabbaugebiete.
Die Schaffung entsprechender Lebensräume schließt sehr
häufig eine extensive Bewirtschaftung nicht aus.
Die naturschutzfachlich orientierte Nutzung (extensive Bewirt-
schaftung) nicht mehr intensiv genutzter landwirtschaftlicher
Flächen ist durch entsprechende Förderprogramme des Lan-
des zu unterstützen.

LROP
C 2.1 07
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08 Für halbnatürliche, durch  extensive, standortabhängige
Bewirtschaftungsformen entsta ndene Bereiche sind, so-
weit es für ihre Erhaltung erfo rderlich ist, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen durchzuführen, die die natürlichen
Abläufe sichern sollen. Da zu gehören Maßnahmen der
Erstinstandsetzung, der Daue rpflege und der Kontrolle der
Schutzgebiete und Objekte.

LROP
C 2.1 08

09 Für den Naturschutz wertvolle Gebiete, linienhafte Elemente
und Kleinstrukturen sind in der Zeichnerischen Darstellung als
Vorranggebiete für Natur und Landschaft festgelegt. Dies sind
insbesondere Lebensräume seltener und/oder bedrohter Tier-
und Pflanzenarten, im besonderen Maße naturnahe Hochmoor-
und Hochmoorrandbiotope, naturnahe Wälder, offene und stark
gegliederte Grünlandbereiche, Still- und Fließgewässer sowie
sonstige Feuchtgebiete und Senken.
Diese Gebiete sind vor Beeinträchtigungen zu schützen, zu si-
chern und durch geeignete Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen zu erhalten. Die Festlegungen umfassen vorhandene
und geplante Naturschutzgebiete, besondere Schutzgebiete
gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie, Gebiete gemäß EU-Flora-
Fauna-Habitatrichtlinie (FFH-Gebiete), Hauptgewässer und
ausgewählte Nebengewässer des Niedersächsischen Fließge-
wässerschutzsystems, naturnahe Moorbereiche des Nieder-
sächsischen Moorschutzprogramms, Flächen des Grünland-
schutzprogramms Niedersachsen, besonders geschützte Bio-
tope nach §§ 28a und b Niedersächsisches Naturschutzgesetz
(NNatG) sowie Biotope der landesweiten Biotopkartierung.
Die aufgrund ihrer Kleinräumigkeit zeichnerisch nicht darge-
stellten besonders geschützten Biotope nach §§ 28 a und b
NNatG sowie die gemäß der landesweiten Biotopkartierung für
den Naturschutz wertvollen Bereiche sind gleichfalls als Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft festgelegt.

LROP
C 2.1 10

10 Gebiete und Landschaftsbestandteile, die aufgrund ihrer Viel-
falt, Eigenart und Schönheit eine besondere Bedeutung für den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild aufweisen, sind in der
Zeichnerischen Darstellung als Vorsorgegebiete für Natur und
Landschaft festgelegt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen
um bestehende und geplante Landschaftsschutzgebiete.

LROP
C 2.1 11
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D 2.2 Bodenschutz

01 Der Boden ist aufgrund seiner Funktionen als

�  Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere,
Pflanzen und Bodenorganismen,

�  Produktionsfaktor,

�  Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit sei-
nen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,

�  Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche
Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffum-
wandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz
des Grundwassers,

�  Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie

�  seiner zahlreichen Nutzungsfunktionen
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln.

LROP
C 2.2 01

02 Bereiche mit geomorphologischen Besonderheiten und Böden,
die sich durch
- ihre Naturnähe,
- ihre Seltenheit und
- kulturhistorische Bedeutung
in besonderer Weise auszeichnen, sind vor Beeinträchtigungen
weitestgehend zu schützen und zu erhalten.

03 Stoffliche Belastungen durch Eintrag von festen, gelösten
oder gasförmigen Sc hadstoffen sind zu verhindern oder zu
vermindern. Eingetretene Be lastungen sind möglichst zu
beseitigen.
Sofern die Versauerung der Böden auf basenärmeren
Waldstandorten ein den Wald gefährdendes Ausmaß ange-
nommen hat, sollen Kompensationskalkungen vorgenommen
werden.

LROP
C 2.2 02

04 Bodenschonende Nutzungsalternativen sollen Vorrang vor bo-
denbelastenden haben.

05 Böden mit geringer Filter- und Pufferkapazität sind grund-
sätzlich nur in Anspruch zu nehmen, wenn vertretbare
Alternativen nicht zur Verfügung stehen.
In Bereichen, in denen Böden mit geringer Filter- und Pufferka-
pazität vorherrschen, sind die Belange des Grundwasserschut-
zes von allen Nutzungen in besonderer Weise zu berücksichti-
gen.

LROP
C 2.2 04
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06 Bodenverluste durch Flächeninanspruchnahme für den Neu-
und Ausbau von Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen
sollen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden.
Sofern eine Nachnutzung von Konversionsflächen und brach-
liegenden Industrie- und Gewerbestandorten sowie die Nutzung
innerörtlicher Baulücken möglich ist, sollen sie deshalb Vorrang
vor der Inanspruchnahme von Freiraumflächen haben.
Möglichkeiten zur Entsiegelung von Flächen sollen genutzt
werden.

LROP
C 2.2 05

07 Schäden an der Struktur des Bodens durch Verdichtung
oder Erosion sind möglichst zu vermeiden. In Bereichen, in
denen die Erosionsgefahr für den Boden durch Wind oder
Wasser hoch ist, sind erosionsvermeidende, dem Standort an-
gepasste Bewirtschaftungsformen vorzusehen.
In großräumigen Ackerbereichen, in denen eine mittlere oder
hohe Erosionsgefahr durch Wind besteht, ist die Anlage von
Wind- oder Bodenschutzhecken zu fördern.
Bodenabgrabungen sind auf d as unvermeidbare Maß zu
beschränken.

LROP
C 2.2 06

08 Beeinträchtigungen oder Veränderungen des Bodenwasser-
haushaltes sind, insbesondere in Wassergewinnungsgebieten
und in Gebieten mit geringer Grundwasserüberdeckung, mög-
lichst zu vermeiden.
Die Böden der Moorniederungen und der Auen der Fließge-
wässer sind vor weiteren Meliorationsmaßnahmen zu schützen.
Bereits eingetretene Fehlentwicklungen sind nach Möglichkeit
zu beheben, insbesondere in Verbindung mit der Entwicklung
von Hoch-, Nieder- und Übergangsmooren und mit der Wieder-
herstellung der Retentionsfunktionen in den Auen.

LROP
C 2.2 07

09 In der Zeichnerischen Darstellung werden Böden mit einer ho-
hen natürlichen Ertragsfähigkeit als Vorsorgegebiet für Land-
wirtschaft dargestellt. Sie sind vor weiterer Inanspruchnahme
zu schützen und möglichst für eine werterhaltende landwirt-
schaftliche Nutzung zu sichern.

LROP
C 2.2 08

10 Bei der Waldbewirtschaft ung sind die günstigen Wirkun-
gen des Waldes auf Klima, Boden und Wasserhaushalt zu
sichern und zu fördern. Bei unumgänglicher Inanspruch-
nahme von Waldflächen sind Ersatzaufforstungen in funk-
tionsgleichem Wert möglichs t im engeren räumlichen Be-
reich durchzuführen.

LROP
C 2.2 09
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D 2.3 Gewässerschutz

01 Zur Erhaltung ihrer ökologischen Funktionen und zur Ermögli-
chung einer nachhaltigen Nutzung sind ober- und unterirdische
Gewässer insbesondere als
- Lebensgrundlage für den Menschen,
- als Lebensraum für Pflanzen und Tiere,
- klimatischer Ausgleichsfaktor und
- prägender Landschaftsbestandteil
nachhaltig zu schützen.
Für einen flächenhaften Gewässerschutz im Landkreis Nien-
burg/Weser sind die Ziele und Maßnahmen des Niedersächsi-
schen Fließgewässerschutzsystems zu berücksichtigen und
ihre Umsetzung anzustreben.

LROP
C 2.3 01

02 Der Eintrag von Fremd- und Schadstoffen in die Gewässer
ist zu vermeiden oder so weit wie möglich zu verringern.
Hierzu sollen der Ausbau leistungsfähiger Abwasserbehand-
lungssysteme und die Vermeidung und Verminderung von
Stoffeinträgen aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung bei-
tragen.
In Badegewässern soll eine ausreichende Badewasserqualität
sichergestellt werden.

LROP
C 2.3 02

03 Die naturnahen Gewässer im Landkreis Nienburg/Weser sind
so zu schützen, dass ihre Gewässergüte und Gewässerstruk-
turgüte sich nicht verschlechtert. In den übrigen Gewässern ist
die Gewässergüte und -struktur so zu verbessern, dass wieder
überwiegend die Gewässergüteklasse II (gering belastet) und
eine naturnahe Gewässerstruktur erreicht wird.

LROP
C 2.3 03
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04 Die ökologischen Funktionen der Gewässer mit ihren Wechsel-
beziehungen zum terrestrischen Bereich der Aue sind wieder-
herzustellen. Dazu sind als Pufferzone gegen die angrenzen-
den Nutzungen und als gewässerabhängiger Lebensraum
nichtbewirtschaftete Gewässerrandstreifen mit standortge-
rechtem Bewuchs anzulegen; vorhandene naturnahe Gewäs-
serrandstreifen sind zu erhalten.
Die vorhandenen Retentionsräume, insbesondere von Weser,
Großer Aue, Steinhuder Meerbach und Siede, sind zu erhalten.
Möglichkeiten zur Erweiterung der Retentionsräume sind zu
nutzen. In den Retentionsräumen soll vorrangig Grünlandbe-
wirtschaftung betrieben und die Ackernutzung so weit wie mög-
lich reduziert werden. Die Erhaltung und Entwicklung natürli-
cher Rückstau- und Überschwemmungsbereiche soll auch
durch die Anlage von Auwald gefördert werden.
Die im Bereich des Wesertals vorhandenen Abbaugewässer
sollen nach Möglichkeit mit der Weser verbunden werden.
Hierbei sind besonders auch fischereibiologische Aspekte, wie
eine ganzjährige aquatische Vernetzung von Habitatstrukturen,
sowie Belange des Fischereirechts zu berücksichtigen.
Bei der Gewässerunterhaltung sind die Belange des Umwelt-
und Naturschutzes zu berücksichtigen. Hierfür sollen nach
Möglichkeit Unterhaltungsrahmenpläne aufgestellt werden.
Bei der Nutzung der Weser und größerer Abbaugewässer
durch den Wassersport und das Sportangeln sind die Belange
des Umwelt- und Naturschutzes zu berücksichtigen.
Ausgewählte Abbaugewässer sollen in ein Biotopverbundsys-
tem im Verlauf der Vogelzuglinie Weser eingebunden und
keiner weiteren Nutzung unterzogen werden.

LROP
C 2.3 04

05 Die in Abbau befindlichen und entwässerten Hochmoore im
Landkreis Nienburg/Weser, insbesondere
- das Lichtenmoor,
- das Holtorfer Moor,
- das Krähen-/Bunkenmoor,
- die Steimbker Kuhlen,
- das Große Uchter Moor,
- das Große Borsteler Moor,
- das Siedener Moor,
- das Hohe Moor und
- das Rehburger-/Buchholzmoor
sollen mit dem Ziel der Hochmoorregeneration soweit wie mög-
lich wiedervernäßt werden.

LROP
C 2.3 05
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06 Das im Rahmen der Mittelweseranpassung anfallende Bagger-
gut ist an geeigneter Stelle und in geeigneter Weise so abzula-
gern, dass die Belange von Natur und Landschaft und des
Grundwasserschutzes nicht beeinträchtigt werden. Ferner sind
auch die Belange der Fischerei zu berücksichtigen.

07 Das Grundwasser ist unabhängig von der Nutzung flä-
chendeckend vor nachteiliger  Veränderung der Beschaf-
fenheit zu schützen; di e Grundwasserneubildung ist zu
fördern.

LROP
C 2.3 08

D 2.4 Luftreinhaltung, Lärm und Strahlenschutz

01 Menschen, Tiere und Pflanz en, Boden, Wasser, die Land-
schaft sowie Kultur- und s onstige Sachgüter und die
Atmosphäre sind vor schäd lichen Luftverunreinigungen zu
schützen. Dem En tstehen von Luftv erunreinigungen ist
entgegenzuwirken. Vorhandene Luftverunreinigungen sind
abzubauen.

LROP
C 2.4 01

02 Zur Vermeidung bzw. Verminderung von Luftverunreinigungen
sind
- vorrangig emissionsfreie bzw. emissionsarme Verkehrsmit-

tel einzusetzen,
- die Benutzung des umweltfreundlichen öffentlichen Perso-

nennahverkehrs durch geeignete Maßnahmen zu verbes-
sern,

- schadstofffreie oder schadstoffarme Energieträger zu ver-
wenden,

- Siedlungsgebiete größeren Umfangs verstärkt an Verbund-
wärmesysteme anzuschließen,

- Möglichkeiten der rationellen, regenerativen Energieerzeu-
gung und –anwendung sowie der Erdgasnutzung auszu-
schöpfen.

LROP
C 2.4 02

03 Nachteile oder Belästigunge n für die Bevölkerung durch
Luftverunreinigungen sind auch durch räumliche Ordnung
der Siedlungsstruktur zu vermeiden.

LROP
C 2.4 03

04 Die Bevölkerung ist vor schädlichem Lärm zu schützen. Einem
weiteren Anwachsen der Lärmbelästigung ist entgegenzuwir-
ken, bestehende Lärmbelastungen sind zu vermindern. Hierzu
sollen die Gemeinden – sofern erforderlich - Lärmminderungs-
pläne aufstellen.

LROP
C 2.4 05
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05 Die Lärmminderung an der Lärmquelle (aktiver Lärmschutz) hat
grundsätzlich Vorrang vor anderen Lärmschutzmaßnahmen
(passiver Lärmschutz). Zum vorsorgenden Schutz der Bevölke-
rung ist bei der Neuplanung von Wohngebieten und sonstigen
lärmempfindlichen Nutzungen ein ausreichender Abstand zu
Hauptverkehrsstraßen und Schienenverkehrsstrecken einzu-
halten.

LROP
C 2.5 06

06 Verkehrswege und andere lärmerzeugende Anlagen sind
so zu planen, dass davon ausgehende Lärmbelastungen,
insbesondere der Wohnbereiche  und der Bereiche mit be-
sonderer Erholungsfunktion, weitgehend vermieden wer-
den. Wo im Bereich vorha ndener Anlagen die Anforderun-
gen an gesunde Wohnverhä ltnisse durch lärmmindernde
Maßnahmen nicht gewahrt we rden können, ist der Bau
neuer Wohnungen oder anderer lärmempfi ndlicher Einrich-
tungen zu verhindern.

LROP
C 2.4. 07

07 Vorhandene Belastungen der Bevölkerung durch Ver-
kehrslärm sollen durch technische Maßnahmen an Fahr-
zeugen bzw. Fluggeräten und durch verkehrslenkende
bzw. verkehrsbeschränkende Maßnahmen gesenkt werden.
An stark lärmbelasteten Verkehrswegen sind Maßnahmen
zur Lärmsanierung anzustreben.
Wohngebiete sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
vom Schwerlastverkehr freizuhalten.
Zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm sind insbesondere
Wohn-, Erholungs- und Fremdenverkehrsgebiete weitgehend
von Tiefflügen freizuhalten.

LROP
C 2.4 08

08 Bevölkerung und Umwelt sind vor schädigenden Einwir-
kungen ionisierender St rahlen zu schützen.

LROP
C 2.4. 12

09 Zum Schutz vor nichtionisier enden Strahlen sind Standorte
für leistungsstarke Sendean lagen und hochenergetische
Freileitungen so zu planen, dass die Belastung von Men-
schen durch elektromagnetische Felder möglichst gering
gehalten wird.

LROP
C 2.4 13
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D 2.5 Schutz der Erdatmosphäre, Klima

01 Klimarelevante Emissionen im Verkehrsbereich sind insbeson-
dere durch
- Verlagerung von Verkehrsleistungen im Straßen- und Flug-

verkehr auf Schiene und Wasserstraße,
- Verlagerung vom motorisierten, individuellen auf den öffent-

lichen Personennahverkehr, der weiter zu verbessern und
auszubauen ist,

- Herabsetzung von Verkehrsleistungen durch Verkehrsver-
meidung,

- technische Energieeinsparungen an Verkehrsmitteln
zu vermindern.

LROP
C 2.5 01

02 Die energiebedingten Emissionen von klimarelevanten Gasen
sind durch
- rationelle Energienutzung und –umwandlung,
- Energieeinsparung,
- Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien,
zu vermindern.
Eine Erhöhung des Anteils von Erdgas an der Energiever-
sorgung gegenüber dem Anteil v on Kohle und Erdöl ist an-
zustreben.

LROP
C 2.5 02

03 Klimarelevante Emissionen durch landwirtschaftliche Akti-
vitäten – z. B. durch Anwendung von Dünger und Pflanzen-
schutzmitteln, Lagerung und Ausbringung von Gülle – sind
zu vermindern.

LROP
C 2.5 03

04 Der Wald ist im Hinblick auf seine Klimaschutzfunktion
(Bindung von CO 2) zu erhalten, an geeigneten Standorten
zu vermehren und nachhaltig zu nutzen.

LROP
C 2.5. 04

05 In dicht besiedelten Gebieten sind Freiräume zur Aufrecht-
erhaltung des vertikalen und horizontalen Frischluftaus-
tausches und eines gesunden St adtklimas zu erhalten. In
windreichen Regionen soll die Schutzfunktion des Waldes
zur Verbesserung des Kleinklimas besiedelter Gebiete bei-
tragen.

LROP
C 2.5 05
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D 2.6 Schutz der Kulturlandsch aften und der kulturellen Sach
güter

01 Die Kulturlandschaften im Landkreis Nienburg/Weser sind so
zu erhalten und zu pflegen, dass historische Landnutzungsfor-
men und Siedlungsstrukturen sowie kulturhistorisch bedeutsa-
me Landschaftsteile und -bestandteile, wie z.B.
- Heiden,
- Grünländer,
- exemplarisch auch bäuerliche Torfstiche,
- Dorfanger (-teiche),
- Altholzbestände in Ortsteilen,
- Alleen, Hecken, Obstbaumalleen,
- Park- und Kulissenlandschaften,
- charakteristische Siedlungsstrukturen, Hohlwege und

Bodendenkmale

dauerhaft erhalten bleiben.
Die Koordinierung von Entwicklungsmaßnahmen, die sich auf
die Kulturlandschaft auswirken, soll verbessert werden.

LROP
C 2.6 01

02 Kulturelle Sachgüter, dazu zä hlen u. a. historische Bausub-
stanz, historische Gärten und Parkanlagen, einzelne Kul-
turdenkmale sowie historisch wertvolle Gegenstände, sind
nach Möglichkeit im Ensembl e, an ihrem ursprünglichen
Standort und in ihrem Kulturzusammenhang zu sichern
und zu erhalten.
Aus kulturhistorischem und wissenschaftlichem Interesse sind
die im Planungsraum zahlreich vorhandenen ober- und unterir-
dischen Bodendenkmale, wie z.B. Hügelgräber, Urnenfelder
oder Wallanlagen, zu erhalten.

LROP
C 2.6 02

03 Die Siedlungsstruktur ist so weiterzuentwickeln, dass sie
sich in die historisch gewachsene Kulturlandschaft einpaßt
und kulturelle Sachgüter  erhalten werden.

LROP
C 2.6 03
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04 Historische und besonders we rtvolle Teile der Kulturland-
schaften und kulturelle Sac hgüter sollen flächendeckend
erfaßt, erforscht und der Öffe ntlichkeit zugänglich gemacht
werden.
Der für den Landkreis Nienburg/Weser vorliegende, archäologi-
sche Fundstellenkatalog soll fortgeführt werden. Im Rahmen
der Bodendenkmalpflege sollen weitere Erkenntnisse über die
Siedlungsgeschichte im Planungsraum erworben werden.
Kulturelle Sachgüter sollen auch dazu beitragen, als Anzie-
hungspunkte die fremdenverkehrliche Attraktivität der Region
zu stärken.

LROP
C 2.6 04

05 In der Zeichnerischen Darstellung werden
- die Stiftskirche in Bücken,
- die St. Clemenskirche in Marklohe,
- der Stadtkern der Stadt Nienburg,
- der Giebichenstein im Ensemble mit Resten eines Groß-

steingrabes sowie einem bronzezeitlichen Hügelgräberfeld,
- das historische Scheunenviertel in Estorf,
- das Kloster Loccum,
- die ehemals königlichen Badeanlagen in Bad Rehburg
aufgrund ihrer regionalgeschichtlichen Bedeutung und zur Be-
wahrung der kulturellen Stabilität im Landkreis Nienburg/Weser
als kulturelle Sachgüter festgelegt. Sie sind in ihrem Gesamt-
zusammenhang zu sichern.
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D 3 Nutzung und Entwicklung natürlicher und raum-
struktureller Standortvoraussetzungen

D 3.0 Umwelt und sozialverträglic he Entwicklung der Wirtschaft
und der Infrastruktur

01 Die wirtschaftlichen Nutzungen sind in allen Teilen des Land-
kreises so mit den sozialen und ökologischen Erfordernissen
abzustimmen und, soweit notwendig, umzugestalten, dass sie
- dem Wohl der regionalen Gesamtentwicklung dienen,
- die natürlichen Lebensgrundlagen möglichst wenig beein-

trächtigen und
- auch für künftige Generationen Gestaltungsmöglichkeiten

der Raumnutzung offenhalten.

LROP
C 3.0 01

02 Um eine umwelt- und sozialverträgliche Raumnutzung im Land-
kreis Nienburg/Weser sicherzustellen und weiterzuentwickeln,
sind die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum
und ihre wechselseitigen Auswirkungen so abzustimmen, dass
- Nutzungen in Natur und Landschaft nur im unabweisbaren

Umfang eingreifen,
- Nutzungskonflikte durch vorausschauende Planung verhin-

dert werden,
- sich gegenseitig beeinträchtigende Nutzungen in Art und

Intensität so aufeinander abgestimmt werden, dass Beein-
trächtigungen minimiert und ggf. zusätzlich durch techni-
sche Möglichkeiten verträglich gemacht werden,

- sich gegenseitig ausschließende Nutzungen räumlich ent-
flochten werden.

LROP
C 3.0 02
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D 3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr

01 Im Landkreis Nienburg/Weser sollen die vorhandenen Arbeits-
stätten im produzierenden Gewerbe sowie im privaten und
öffentlichen Dienstleistungsbereich insbesondere durch
- die Förderung der mittelständischen Struktur und Branchen-

vielfalt,
- die Schaffung und Sicherung leistungsfähiger und kosten-

günstiger Ver- u. Entsorgungsstrukturen,
- das Anstreben von Planungssicherheit in Bezug auf raum-

bedeutsame sowie städtebauliche Planungen
gesichert werden, durch
- Unterstützung von Innovation und Technologietransfer,
- Vernetzung der Einrichtungen für Wirtschaftsförderung,

Aufbau eines Verbundes der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsförderung,

- Förderung der Vernetzung und Kooperation der Wirtschaft
insbesondere auch mit Partnern außerhalb des Planungs-
raumes

weiterentwickelt werden und durch die
- Neuansiedlung von Firmen,
- Förderung von Existenzgründungen
ergänzt werden.
Die betrieblichen Arbeitsplatz-, Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsstrukturen sind in enger Abstimmung mit den privaten
und öffentlichen Trägern der beruflichen Aus- und Fortbildung
zu sichern und weiter zu entwickeln.
In den Betrieben sind fa milien- und frauengerechte
Arbeitsplatz- und Arbeitszeits trukturen besonders zu för-
dern. Durch geeigne te Maßnahmen soll auf eine Erweite-
rung des Berufsspektrums von Frauen hingewirkt werden.

LROP
C 3.1 01

02 Durch den 4-spurigen Ausbau der Bundesstraße 6 zwischen
Neustadt und Nienburg soll der Anschluß des Landkreises an
das Netz der BAB, an den Flughafen Hannover und das Güter-
verkehrszentrum Hannover-Lehrte verbessert und Standortde-
fizite, insbesondere des Mittelzentrums Nienburg, abgebaut
werden. Die bedarfsgerechte Anbindung des Landkreises an
die überregionale Schieneninfrastruktur und Wasserstraße ist
durch ihren Ausbau zu sichern und insbesondere auch durch
Bündelung mit straßengebundenem Gütertransport weiterzu-
entwickeln.

LROP
C 3.1 02
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03 Die Verflechtungen und umfangreichen unterschiedlichen Ver-
flechtungspotentiale zu den Oberzentren Hannover und Bre-
men sowie dem ostwestfälischen Wirtschaftsraum sind als
Standortvorteile zu sichern und zu entwickeln.

LROP
C 3.1 03

04 Für die Ansiedlung neuer, die Erweiterung, Umstrukturierung
und Verlagerung bestehender Betriebe im produzierenden Ge-
werbe sind geeignete Flächen, vorrangig an den Standorten mit
der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von
Arbeitsstätten
- Nienburg,
- Rehburg,
- Hoya,
- Steyerberg,
- Liebenau,
- Stolzenau,
- Uchte,
- Eystrup,
- Estorf
bedarfsgerecht zu sichern.

LROP
C 3.1 05

05 In Nienburg, Estorf/Leeseringen (SG Landesbergen), Steyer-
berg, Liebenau, Rehburg, Schweringen und Hoya sind Vor-
ranggebiete für industrielle Anlagen dargestellt, die aufgrund
ihrer derzeitigen Nutzung bzw. ihrer besonderen Eignung und
planungsrechtlichen Absicherung als überregional bedeutsame
Standorte einzustufen sind.
Die Konversionsflächen an der Gemeindegrenze zwischen Lie-
benau und Steyerberg sollen die o. g. Flächen zukünftig ergän-
zen.
Die Flächen entlang der geplanten 4-spurigen Bundesstraße 6
östlich Langendamms sollen für die Ansiedlung von industriel-
len Anlagen, Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrie-
ben langfristig vor Inanspruchnahme durch entgegenstehende
Nutzungen gesichert werden.



Beschreibende Darstellung

65

06 Die touristischen Potentiale des Landkreises sind zur Schaffung
von Arbeitsplätzen, unter der Zielsetzung einer nachhaltigen,
umwelt- und sozialverträglichen Entwicklung, zu nutzen. Dazu
gehören insbesondere
- der Radfernweg Weser und das Radwandern,
- der Naturpark Steinhuder Meer mit den Dinosaurierfährten

Münchehagen und dem Kloster Loccum,
- die Ausflugsschifffahrt auf der Weser,
- der Städtetourismus in Nienburg,
- Folgenutzungen in Bodenabbaugebieten.
Die Umnutzung geeigneter, ehemals landwirtschaftlich genutz-
ter Gebäude zu Ferienwohnungen o. ä. und die Einbeziehung
von Direktvermarktungskonzepten hiesiger landwirtschaftlicher
und anderer Qualitätsprodukte ergänzen die o. g. Potentiale.
Gemeinde- und kreisübergreifende touristische Entwicklungs-
konzepte sind besonders zu unterstützen.

LROP
C 3.1 07

07 Die Städte Nienburg, Rehburg-Loccum und Hoya sowie die
Samtgemeinde Landesbergen werden als Standorte für die
besondere Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr festgelegt.
An diesen Standorten sollen zentrale Fremdenverkehrseinrich-
tungen gebündelt werden.

D 3.2 Landwirtschaft

01 Die Landwirtschaft ist in allen Teilen des Landkreises als raum-
bedeutsamer und die Kulturlandschaft prägender Wirtschafts-
zweig zu erhalten und in ihrer sozio-ökonomischen Funktion zu
sichern.
Im Landkreis Nienburg/Weser soll
- eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft erhalten und entwi-

ckelt werden, die in der Lage ist, sich auf die Anforderungen
der regionalen und überregionalen Märkte einzustellen,

- eine nachhaltige Landwirtschaft angestrebt werden, die
umweltverträgliche und artgerechte Produktionsmethoden
einsetzt und qualitativ hochwertige Erzeugnisse produziert,

- die Landwirtschaft ihre wichtige Funktion für die Sozial-
struktur im Ländlichen Raum weiterhin wahrnehmen.

LROP
C 3.2 01
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02 In der Zeichnerischen Darstellung werden die Vorsorgegebiete
für Landwirtschaft aus bodenkundlicher Sicht dargestellt. Diese
Gebiete sind aufgrund ihrer guten Eignung für die Landwirt-
schaft als Produktionsgrundlage zu sichern. Sie sollen nach
Möglichkeit nicht für andere Nutzungen in Anspruch genommen
werden.
Das gleiche gilt für Flächen, die aus anderen Gründen eine be-
sondere Bedeutung für die Landwirtschaft haben.
Maßnahmen der Siedlungsentwicklung, des Bodenabbaues,
des Naturschutzes und der Bauleitplanung haben für wirt-
schaftende Landwirte vielfach nachteilige Folgewirkungen; sie
sind deshalb mit den Belangen der Landwirtschaft abzustim-
men.
Für landwirtschaftliche Betriebsstandorte, die sich in Vorrang-
gebieten für Natur und Landschaft befinden, soll eine betriebli-
che Eigenentwicklung an diesen Standorten möglich sein.

LROP
C 3.2 02

03 In Gebieten, in denen die Landwirtschaft zusätzliche Leistun-
gen für
- die Funktionen des Naturhaushaltes,
- die Belange des Boden- und Gewässerschutzes,
- die Belange der Landschaftspflege,
- die Anforderungen der Erholungsnutzung und
- die Gestaltung und Erhaltung des Ländlichen Raumes
erbringt, sind die Voraussetzung für eine entsprechende Be-
wirtschaftung zu erhalten und zu fördern. Dies gilt insbesondere
für die Grünlandwirtschaft in den Vorranggebieten für Grün-
landbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung.

LROP
C 3.2 03

04 Die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte soll möglichst
unmittelbar in den Schwerpunkten der landwirtschaftlichen Er-
zeugung erfolgen, die überregionale Vermarktung von Erzeug-
nissen aus dem Landkreis Nienburg/Weser ist zu unterstützen.
Die im Landkreis Nienburg/Weser vorhandenen Einrichtungen
zur Veredlung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli-
cher Produkte sind zu sichern und auszubauen.
Die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte ist zu un-
terstützen, weil sie zur Einkommenssteigerung landwirtschaftli-
cher Betriebe und zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen
der Bevölkerung beitragen kann.
Die Entwicklung von Verfahren zur wirtschaftlichen Produktion
und Verarbeitung nachwachsender heimischer Rohstoffe und
die Verwertung biogener Reststoffe in landwirtschaftlichen Be-
trieben sollen unterstützt werden.

LROP
C 3.2 04
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05 Die Schaffung von Erwerbskombinationen landwirtschaftlicher
Betriebe, z.B. durch die Durchführung landschaftspflegerischer
Maßnahmen oder fremdenverkehrliche Angebote, soll unter-
stützt werden.

06 Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen und Agrarstrukturelle
Neuordnungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der Flurneuord-
nung, der Dorferneuerung und der regionalen Strukturförderung
sollen beitragen
- die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der landwirt-

schaftlichen Betriebe zu stärken,
- die Lebensverhältnisse der in der Landwirtschaft beschäf-

tigten bzw. von ihr abhängigen Bevölkerung zu verbessern,
- einen sinnvollen Ausgleich zwischen ökonomischen Nut-

zungsansprüchen und ökologischen Erfordernissen zu fin-
den,

- Konflikte zwischen der Landwirtschaft und anderen Nut-
zungsansprüchen (z.B. Bauleitplanung, Bodenabbau, Ver-
kehrsinfrastruktur) zu beheben,

- das Ortsbild ländlicher Siedlungen zu pflegen und wieder-
herzustellen,

- den Landschaftsraum durch strukturierende und ökologisch
wertvolle Elemente, wie Hecken oder Feldgehölze, aufzu-
werten,

- die gemeindliche Infrastruktur der ländlichen Siedlungen im
Interesse einer funktionsgerechten Ausstattung zu entwi-
ckeln.

LROP
C 3.2 05

07 Um die Fischerei und Teichwirtschaft im Landkreis Nien-
burg/Weser weiterhin zu erhalten, sind ihre Belange bei allen
raumbedeutsamen Maßnahmen, vor allem im Bereich der We-
ser und ihrer Nebengewässer, zu beachten. Die ordnungsge-
mäße Fischerei und Teichwirtschaft ist im Landkreis Nien-
burg/Weser unter Aussparung störempfindlicher Bereiche wei-
terzuentwickeln und zu unterstützen.

LROP
C 3.2 06
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D 3.3 Forstwirtschaft

01 Der Wald im Landkreis Nienburg/Weser ist im Hinblick auf sei-
ne Flächengröße und seine räumliche Verteilung zu erhalten
und zu erweitern; seine Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktio-
nen sind durch nachhaltige Forstwirtschaft zu sichern und zu
entwickeln.
Auf die Erhaltung, Pflege und Entwicklung zu größerer Natur-
nähe ist bei allen Planungen und Maßnahmen weiterhin hinzu-
wirken.
Die vielfältigen ökologischen und sozialen Funktionen des Wal-
des sind besonders im Nahbereich des Mittelzentrums und der
Grundzentren im Landkreis sowie im Umfeld regional be-
deutsamer Emissionsquellen zu berücksichtigen.

LROP
C 3.3 01

02 Bei der Neuanlage, Bewirtschaftung und Gestaltung von Wäl-
dern sind die standörtlichen Potentiale zu berücksichtigen und
die Schaffung stabiler, naturnaher und ertragreicher Laub- und
Laub-Nadelmischwälder anzustreben.
Arten- und strukturarme Nadelwälder sollen zur Verbesserung
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes entsprechend um-
gebaut werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung sind ein ge-
stufter Altersaufbau sowie lange Umtriebszeiten bei Erhalt und
Förderung eines hohen Alt- und Totholzanteils zur nachhaltigen
Sicherung der Schutzfunktionen des Waldes anzustreben.
Die Wildhege hat sich diesen Zielen unterzuordnen. Im Zuge
der Wildhege sind Bestandsdichten anzustreben, die eine na-
türliche Verjüngung der Haupt- und Nebenbaumarten ermögli-
chen.

LROP
C 3.3 02
C 3.3 05

03 Waldränder sollen von störenden Nutzungen und von Be-
bauung grundsätzlich in einem Abstand von 100 m freigehalten
werden.
Ist dies in begründeten Einzelfällen nicht möglich, so sind mit
den Forstbehörden abzustimmende Mindestabstände einzuhal-
ten, die der Qualitätssicherung und der Gefahrenabwehr
(Brandschutz, Windwurf) Rechnung tragen.

LROP
C 3.3 02
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04 Wegen des relativ geringen Waldanteils im Planungsraum sind
alle Möglichkeiten zur Vergrößerung der Waldfläche zu nutzen.
Eine vordringliche Bedeutung soll der Waldflächenvermehrung
in den extrem waldarmen Teilbereichen im Nordwesten und
Südwesten des Landkreises, in Vorrang- und Vorsorgegebieten
für Trinkwassergewinnung und Erholung sowie entlang von
stark frequentierten Verkehrswegen zugemessen werden.
Zur Festlegung von Gebieten zur Vergrößerung des Waldan-
teils soll mit den Vertretern der Forstwirtschaft, der Landwirt-
schaft sowie weiteren Regionalen Akteuren ein gemeinsames
Konzept erarbeitet werden. Dabei sollen Gebiete zur Vergröße-
rung des Waldanteils vor allem in den Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinden Grafschaft Hoya und Uchte, in der Gemeinde
Stolzenau und in der Mitgliedsgemeinde Balge festgelegt wer-
den.
Im Zuge der Waldflächenvermehrung ist auf die Vernetzung
vorhandener Waldflächen untereinander und mit anderen na-
turnahen Landschaftsteilen hinzuwirken.

LROP
C 3.3 03
C 3.3 08

05 Als vernetzende Elemente sowie aufgrund ihrer Bedeutung als
Refugien für Pflanzen und Tiere und für das Landschaftsbild
sollen auch kleinere Waldbestände und Feldgehölze erhalten
und entwickelt werden; ihre Neuanlage ist zu fördern.

06 Für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bedeutsame
Offenlandschaften, wie z. B. Wiesentäler, Grünländer mit Be-
deutung für den Wiesenvogel-, Weißstorch- und Gastvogel-
schutz, Hoch- und Niedermoorbereiche, Magerbiotope und
Heideflächen und sonstige besonders geschützte Biotope und
Feuchtgrünländer sowie Kulissen- und Heckenlandschaften,
sind grundsätzlich von Aufforstungen freizuhalten.

LROP
C 3.3 04

07 Die Waldumwandlung sowie Eingriffe und Belastungen, die die
Leistungsfähigkeit der Wälder erheblich beeinträchtigen, sind
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Unvermeidbare Umwand-
lungen sind durch gleichwertige Ersatzaufforstungen zu kom-
pensieren.
Wald soll durch Verkehrs- und Versorgungstrassen mög-
lichst nicht zerschnitten werden.
Kulturgeschichtlich alte und naturnahe Wälder sind als Wald-
ökosysteme für den Naturschutz und die Waldforschung von
herausragender Bedeutung. Sie sind daher von Umwandlun-
gen, Eingriffen und Beeinträchtigungen völlig zu verschonen.

LROP
C 3.3 06
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08 In der Zeichnerischen Darstellung werden die Vorsorgegebiete
für Forstwirtschaft dargestellt.
In Vorsorgegebieten für For stwirtschaft sind die Voraus-
setzungen zur Stärkung der Le istungsfähigkeit forstwirt-
schaftlicher Betriebe zu erhalten und zu verbessern.
Auf Waldflächen außerhalb der Landesforsten sind als Grund-
lage flächendeckende Waldinventuren, forstliche Standort- und
Waldbiotopkartierungen zu fördern und zu unterstützen.
Die Schaffung von Möglichkeiten zur Steigerung des Holzab-
satzes ist zu unterstützen.

LROP
C 3.3 08

D 3.4 Rohstoffgewinnung

01 Die bedarfsgerechte Erschließung und umweltgerechte Nut-
zung der oberflächennahen und tiefliegenden Rohstoffvorkom-
men sind zu sichern.

LROP
C 3.4 01

02 Auf eine umweltverträgliche  und effiziente Ausnutzung der
Rohstoffvorkommen sowie auf eine Verringerung des Be-
darfs an natürlichen minera lischen Rohstoffen durch Sub-
stitution, Recycling und qua litätsgerechte Verwendung ist
hinzuwirken.
Großflächige, oberflächennahe Abbaubereiche sollen grund-
sätzlich abschnittsweise und möglichst vollständig ausgebeutet
werden.

LROP
C 3.4 02

03 Der Torfabbau ist grundsätzlich auf Flächen zu beschrän-
ken, die für den Naturschutz auch langfristig keinen be-
sonderen Wert haben. In ök ologisch besonders sensiblen
Bereichen ist auf eine vorz eitige Beendigung des Abbaus
hinzuwirken.
In bisher weitgehend unkultivierten Mooren soll ein Torfabbau
nicht mehr in Betracht kommen.

LROP
C 3.4 02

04 Großflächige Rohstoffgewinnungsgebiete, die aus Sicht des
Landkreises für einen Abbau in Betracht kommen, werden in
der Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet für Rohstoff-
gewinnung festgelegt.

LROP
C 3.4 03

05 In der Zeichnerischen Darstellung sind die Vorsorgegebiete für
Rohstoffgewinnung dargestellt. Diese Gebiete sollen für die
längerfristige regionale Bedarfsdeckung gesichert werden. Sie
sind daher vor Überbauung und anderen Maßnahmen, die die
Zugänglichkeit ihrer Lagerstätten einschränken, zu schützen.

LROP
C 3.4 05
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06 Im Bereich des Wesertales sollen zunächst nur die Vorrangge-
biete der Zeitstufe I und erst danach solche der Zeitstufe II ab-
gebaut werden.
Der Transport von Bodenabbauprodukten aus Abbaustellen im
Bereich des Wesertales soll, sofern sie überregional vermarktet
werden, vorrangig per Schiff erfolgen.
Der Abbau von Rohstoff-Lagerstätten außerhalb des Wesertals
ist grundsätzlich auf die in der Zeichnerischen Darstellung fest-
gelegten Vorrang- und Vorsorgegebiete zu konzentrieren.

LROP
C 3.4 08

07 Die Belange entgegenstehender Nutzungsansprüche, insbe-
sondere von Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirt-
schaft, Trinkwasserschutz, Erholungsnutzung und Denkmal-
pflege sind beim Abbau zu beachten.
Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung, in denen eine natur-
schutzorientierte Nutzung dem Bodenabbau nachfolgen soll,
werden durch eine Überlagerung mit Vorsorgegebieten für Na-
tur und Landschaft gekennzeichnet. In diesen Bereichen ist die
Art und Weise des Bodenabbaus und die Folgenutzung insbe-
sondere auf die Belange des Naturschutzes auszurichten.
Bei Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen ist den
betroffenen Betrieben, insbesondere Vollerwerbsbetrieben,
nach Möglichkeit Ersatzland gleichwertiger Qualität zur Verfü-
gung zu stellen.

LROP
C 3.4 07

08 Soweit keine speziellen Folgenutzungen durch überlagernde
Darstellungen festgelegt sind, ist eine Wiedereingliederung der
Abbaubereiche in die Landschaft vorzusehen mit dem vordring-
lichen Ziel der Entwicklung naturnaher Ökosysteme.
Bei der Anlage, dem Betrieb und der Nachnutzung von Boden-
abbaustellen sollen die Belange der Erholungsnutzung berück-
sichtigt werden. So soll insbesondere der Radfernweg Weser in
einer flussnahen Führung erhalten bleiben. Durch Abbau ent-
stehende siedlungsnahe Wasserflächen sind bei Bedarf auch
für die Naherholung und den Wassersport vorzusehen.
Für Abbaustellen im Wesertal hat die Folgenutzung die Vorga-
ben des Bodenabbauleitplanes zu berücksichtigen.

09 Als Vorrangstandort für übertägige Anlagen zur Gewinnung
tiefliegender Rohstoffe ist die Erdgasaufbereitungsanlage in
Voigtei zu sichern.

LROP
C 3.4 06
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D 3.5 Energie

01 Die Energieversorgung im Landkreis Nienburg/Weser ist so
auszubauen, dass die Deckung des jetzigen und langfristigen
Bedarfs gesichert ist. Dabei ist auf eine rationelle, umwelt-
freundliche Umwandlung und insbesondere eine sparsame
Verwendung von Energie hinzuwirken.

LROP
C 3.5 01

02 Maßnahmen der Energieeinsparung und rationellen Ener-
gieverwendung haben Vorrang vor dem Ausbau der Erzeu-
gungskapazitäten. Möglichkeiten der Energieeinsparung sollen
bereits in der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Notwendi-
ge neue Erzeugungskapazitäten sollen möglichst in Kraft-
Wärme-Kopplung und auf der Basis erneuerbarer Energien,
wie Wind, nachwachsende Rohstoffe, Klärgas, Biogas und
Sonnenenergie geschaffen werden.
Die Möglichkeiten des Einsatzes von Windenergie sind dabei
unter Berücksichtigung des Erhalts attraktiver Orts- und Land-
schaftsbilder voll auszuschöpfen.

LROP
C 3.5 02

03 Die Energieversorgung ist mit der Siedlungs- und Wirt-
schaftsstruktur im Landkreis Nienburg/Weser in Einklang zu
bringen. Die energetischen Vorteile der siedlungsstrukturellen
Verdichtung und Nutzungskonzentration sollten verstärkt ge-
nutzt und insbesondere die Umstellung auf Nahwärme geprüft
werden.
Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung der Abwärme durch Wär-
merückgewinnung, z. B. in der Landwirtschaft, der Gastrono-
mie, dem Gewerbe und Handel sowie im Bereich der öffentli-
chen Einrichtungen, hinzuwirken.

LROP
C 3.5 03

04 Der Standort des Großkraftwerkes Landesbergen ist als Vor-
rangstandort für nichtnukleare Energiegewinnungsanlagen für
Umstrukturierungsmaßnahmen in der Zeichnerischen Darstel-
lung festgelegt.

LROP
C 3.5 04
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05 In der Zeichnerischen Darstellung sind Vorrangstandorte für
Windenergiegewinnung festgelegt. Auf diese Standorte sind
raumbedeutsame Windenergieanlagen und -gruppen zu kon-
zentrieren.
Die Festlegung von Vorrangstandorten für Windenergienutzung
ist mit dem Ausschluß dieser Nutzung an anderer Stelle im
Landkreis Nienburg/Weser verbunden.
In den Bauleitplänen sollten Höhenbeschränkungen für Wind-
energieanlagen festgelegt werden, damit insbesondere Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes minimiert werden.
Um darüber hinaus für nicht raumbedeutsame Windenergiean-
lagen eine Steuerungsmöglichkeit zu erzielen, sollten auch die-
se Standorte durch die Gemeinden in den Bauleitplänen fest-
gelegt und an anderer Stelle im Gemeindegebiet ausge-
schlossen werden.

LROP
C 3.5 05

06 Die Städte und Gemeinden und die Versorgungsträger sind
beim weiteren Ausbau der regionalen Gasversorgung zu unter-
stützen. Dabei sind insbesondere die lokalen Erdgasvor-
kommen möglichst vollständig zu erschließen und zu nutzen.
Untertagespeicher sollten vorgehalten und das bestehende
Verbundsystem flächendeckend ausgebaut werden.

LROP
C 3.5 06

07 In der Zeichnerischen Darstellung sind neben den in D 3.5 04
und D 3.5 05 festgelegten Standorten, die zur Sicherung und
Entwicklung der regionalen Energieversorgung erforderlich sind
oder in Frage kommen, Hochspannungsfreileitungen, Um-
spannwerke sowie Gas- und Erdölfernleitungen festgelegt. Die-
se Standorte und Flächen sind in den Bauleitplänen zu sichern.

LROP
C 3.5 07

08 Transportleitungen sind, um Beeinträchtigungen der Umwelt zu
minimieren, möglichst auf gemeinsamer Trasse zu führen.
Durchleitungsmöglichkeiten über das bestehende Netz, oder
z. B. die Möglichkeiten des Austausches von Konzessionsge-
bieten, sollten voll ausgeschöpft werden.

LROP
C 3.5 08
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09 Hochspannungsleitungen sind am Bedarf zu orientieren und
grundsätzlich außerhalb von für den Naturschutz wertvollen
Bereichen, Vorranggebieten für Erholung und Siedlungsberei-
chen möglichst auf gemeinsamer Trasse zu führen. Einer wei-
teren Zerschneidung der Landschaft durch Hochspannungs-
freileitungen sollte, soweit technisch möglich und wirtschaftlich
vertretbar, durch Verkabelung entgegengewirkt werden. Nicht
vermeidbare Eingriffe beim Ausbau, Umbau oder Neubau von
Hochspannungsleitungen in Natur und Landschaft sind zu mi-
nimieren. Vorrangig sollte der Umbau des 220- und 60 kV-
Netzes vorangetrieben werden. Nicht mehr benötigte Kapazi-
täten - insbesondere oberirdisch verlaufende Leitungen - sind
durch Rückbau zu beseitigen.

LROP
C 3.5 09

D 3.6 Verkehr und Kommunikation

D 3.6.0 Verkehr allgemein

01 Der Anschluß des Landkreises Nienburg/Weser an die groß-
räumigen, deutschen und europäischen Fernverkehrsnetze ü-
ber leistungsfähige Anbindungen ist zu sichern und zu verbes-
sern.
Das Verkehrsnetz im Landkreis soll erhalten und bedarfsge-
recht ausgebaut werden. Dabei soll der Ausbau vorhandener
Verkehrswege Vorrang vor Neutrassierungen haben.
Im Rahmen der Bauleitplanung soll eine Siedlungsstruktur an-
gestrebt werden, durch die zusätzliche Verkehre vermieden
und Potentiale für eine Verkehrsverlagerung geschaffen wer-
den.

LROP
C 3.6.0 01

02 Bei der Verkehrsbedienung im Landkreis Nienburg/Weser ist
eine sachgerechte und umweltschonende Aufgabenteilung und
Verknüpfung der verschiedenen Verkehrssysteme anzustreben.
Im Zuge der Verkehrsplanung soll der Umweltverbund (Fuß-
gänger- und Fahrradverkehr, Öffentlicher Personenverkehr)
besonders gefördert werden.

LROP
C 3.6.0. 02

03 Im Bereich des Güterverkehrs ist die Verlagerung von Trans-
portleistungen von der Straße auf die Schiene und die Wasser-
straße zu unterstützen.
Hierzu ist am Standort Nienburg/Weser ein regionales Güter-
verkehrszentrum einzurichten. Dabei ist zusätzlich zum Waren-
umschlag zwischen Schienen- und Straßenverkehrstransporten
auch eine enge Verknüpfung mit der Wasserstraße vorzuse-
hen.

LROP
C 3.6.0. 03
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04 Das Mittelzentrum Nienburg/Weser ist über leistungsfähige
Verkehrsanbindungen an das überregionale Verkehrsnetz an-
zuschließen. Durch den Ausbau der Bundesstraße B 6 und die
Integration des Bahnhofs Nienburg in das S-Bahnsystem der
Region Hannover soll die Verbindung an das Oberzentrum
Hannover verbessert werden.
Die Anbindung der Grundzentren an das regionale und überre-
gionale Verkehrsnetz soll gesichert und bedarfsgerecht entwi-
ckelt werden.
Als Grundlage für die Erhaltung und Entwicklung eines leis-
tungsfähigen, koordinierten Verkehrsnetzes im Landkreis
Nienburg/Weser soll der Generalverkehrsplan für die Kreis-
straßen fortgeschrieben, ergänzt und umgesetzt werden.

LROP
C 3.6.0. 04

05 Die kleinen ländlichen Siedlungen im Landkreis Nienburg/
Weser sind durch eine bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur
zu erschließen.

D 3.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr

01 Die Attraktivität des ÖPNV ist durch bauliche und betriebliche
Maßnahmen sowie eine der Nachfrage entsprechende Erweite-
rung des Bedienungsangebotes, insbesondere in der schulfrei-
en Zeit, so zu steigern, dass er zunehmend eine Alternative
zum motorisierten Individualverkehr darstellt und weiterhin ei-
genwirtschaftlich betrieben werden kann.
Der Umstieg zwischen Bahn- und Buslinien des ÖPNV soll
durch bauliche Maßnahmen und durch aufeinander abge-
stimmte Fahrpläne optimiert werden.
Die enge Zusammenarbeit des Landkreises mit den Beförde-
rungsunternehmen im Rahmen der Verkehrsgesellschaft Land-
kreis Nienburg mbH ist beizubehalten und weiter zu entwickeln.
Die Zusammenarbeit mit benachbarten Verkehrsverbünden soll
intensiviert werden, um auch kreisübergreifend eine einheitliche
Tarifstruktur anbieten zu können.
Die benachbarten Oberzentren Hannover und Bremen sowie
die Mittelzentren Minden, Neustadt am Rbge., Stadthagen,
Wunstorf und Verden sind durch den ÖPNV bedarfsgerecht an
die Städte und Gemeinden in ihrem jeweiligen Einzugsbereich
im Landkreis Nienburg/Weser anzubinden.

02 An den Haltepunkten des schienengebundenen ÖPNV sind
dem Bedarf entsprechend Parkplätze sowie Fahrradabstellplät-
ze zu schaffen.
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03 Die Zuwegung und der Zustand der ÖPNV-Haltestellen sollen
so beschaffen sein, dass sie den Sicherheitsansprüchen aller
Nutzergruppen gerecht werden. Bei der Fahrplangestaltung soll
den Mobilitätsansprüchen der einzelnen, in besonderer Weise
auf den ÖPNV angewiesenen Nutzergruppen (z. B. Frauen,
Kinder, ältere Menschen und Behinderte) Rechnung getragen
werden.

04 In allen Teilen des Landkreises ist eine angemessene Linien-
führung und Fahrplangestaltung sicherzustellen.
Auch in den dünnbesiedelten Bereichen des Landkreises soll
eine Bedienung durch den ÖPNV angeboten werden. Dabei
sollen bei Bedarf und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher
Erfordernisse auch alternative Bedienungsformen des ÖPNV,
wie z. B. Anrufsammeltaxi (AST) und Bürgerbusse, zum Ein-
satz kommen.
Bei der Fahrplangestaltung sollen siedlungsnahe Erholungs-
gebiete berücksichtigt werden.

LROP
C 3.6.1 05

05 Die Anbindung von regional bedeutsamen Erholungsgebieten
sowie Sport- und Freizeitanlagen soll gesichert und nachfrage-
gerecht verbessert werden. Dabei ist eine Bedienung auch am
Wochenende zu gewährleisten.

LROP
C 3.6.1 06

06 Die ÖPNV-Linien zwischen
- Uchte und Nienburg
- Hoya und Nienburg
- Stolzenau und Nienburg
werden in besonders starkem Maße frequentiert. Sie werden
daher in der Zeichnerischen Darstellung als regional bedeut-
samer Busverkehr mit dem Ziel der Sicherung und Verbesse-
rung der ÖPNV-Linien auf diesen Strecken dargestellt.

D 3.6.2 Schienenverkehr

01 Der Schienenverkehr ist sowohl für den Personen-, als auch für
den Güterverkehr zu verbessern.
Das in der Zeichnerischen Darstellung festgelegte Eisenbahn-
netz sowie die festgelegten Bahnhöfe und Haltepunkte im
Landkreis Nienburg/Weser sind zu erhalten und auf ein siche-
res, leistungsfähiges, dem Stand der Technik entsprechendes
und den Dienstleistungsanforderungen gerecht werdendes Ni-
veau zu bringen.

LROP
C 3.6.2 01
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02 Zur Entmischung langsamer und schneller Schienenverkehre
soll der Streckenabschnitt zwischen Nienburg und Minden
zweigleisig ausgebaut werden, um weitere Kapazitäten für den
Personen- und den Güterverkehr zu schaffen.

03 Der Bestand der nicht bundeseigenen Bahnstrecken Syke-
Hoya und Hoya-Eystrup der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya
GmbH ist zu sichern. Die Eisenbahnstrecke Uchte-Rahden soll
für die Museumseisenbahn und die Möglichkeit der Einrichtung
eines industriellen Anschlußgleises erhalten werden.
Die Trassen der ehemaligen Bahnstrecke zwischen dem Loher
Kreuz und Sulingen sind von entgegenstehenden Nutzungen
freizuhalten, um langfristig die Option zur Nutzung der Trasse
als Bahnstrecke offenzuhalten.

04 Belange des Umweltschutz es, insbesondere des Lärm-
schutzes der Bevölkerung in der Nähe von Schienen-
wegen, sind nicht nur beim Ne ubau, sondern auch bei der
Leistungssteigerung des b estehenden Streckennetzes zu
berücksichtigen.

LROP
C 3.6.2 02

05 Die Qualität der Bedienung im Personenverkehr ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Bedürfnisse der Berufs- und Aus-
bildungspendler weiter zu erhöhen.
Die Erreichbarkeit des Mittelzentrums Nienburg ist weiter zu
verbessern. Von vorrangiger Bedeutung ist dabei die Anbin-
dung an die Oberzentren Hannover und Bremen. Die Einbin-
dung des Bahnhofs Nienburg und der Haltestelle Linsburg in
das S-Bahnsystem der Region Hannover ist sicherzustellen.
Für die Erreichbarkeit des nördlichen Kreisgebietes kommt dem
Bahnhof Eystrup eine besondere Bedeutung zu.
Die Bedienungshäufigkeit und –qualität (Wagenmaterial, Rei-
sezeiten, Anschlüsse) des Zugverkehrs auf der Strecke Roten-
burg-Verden-Nienburg-Minden ist zu verbessern. Dabei sind in
Rotenburg bzw. Minden und Bielefeld jeweils günstige
Anschlußverbindungen in Richtung Hamburg bzw. Ruhrgebiet
sicherzustellen.

LROP
C 3.6.2 03

06 Die Bedienungsqualität und Kapa zität im Güterverkehr sind
weiter zu erhöhen.
Im Bereich der Stadt Nienburg soll ein regionales Güterver-
kehrszentrum geschaffen werden, um die Verlagerung von
Gütertransporten auf die Schiene zu unterstützen. In allen Tei-
len des Landkreises sind bestehende Anlagen des kombinier-
ten Ladeverkehrs zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen.

LROP
C 3.6.2 04
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07 Zur Verbesserung der Abwicklung des Straßen- und Schienen-
verkehrs sowie zur Erhöhung der Sicherheit sollen möglichst
alle höhengleichen Kreuzungen der Haupteisenbahnstrecken
mit Straßen beseitigt und der höhengleiche Bahnübergang zwi-
schen der B 215 und der Ortslage Heidhausen (Samtgemeinde
Landesbergen) durch eine Halbschrankenanlage gesichert
werden.

D 3.6.3 Straßenverkehr

01 Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Hauptver-
kehrsstraßen sind in einer ihrer Funktion entsprechenden
Leistungsfähigkeit zu sichern bzw. zu entwickeln.
Sie haben insbesondere die Aufgabe

�  die zentralen Orte im Landkreis Nienburg/Weser untereinan-
der zu verbinden,

�  die Anbindung an die Oberzentren Hannover und Bremen
sowie die benachbarten Mittelzentren Minden, Stadthagen,
Wunstorf, Neustadt am Rbge., Verden, Syke und Sulingen
zu sichern,

�  die zentralen Orte im Landkreis Nienburg/Weser an das na-
tionale Bundesautobahnnetz anzuschließen,

�  in den Ländlichen Räumen die Voraussetzung für die Ver-
kehrsbedienung durch den straßengebundenen ÖPNV si-
cherzustellen,

�  überregional bedeutsame Erholungsgebiete zu erschließen.

02 Das Hauptverkehrsstraßennetz ist

�  zur Erhöhung der Verkehrssicherheit,

�  durch den Bau von Ortsumgehungen zur Verkehrsberuhi-
gung in den Siedlungsbereichen,

�  zum Abbau von Verkehrsengpässen,

�  zur Sicherung der Verkehrsbedienung durch den straßenge-
bundenen ÖPNV in den Ländlichen Räumen

bedarfsgerecht und umweltverträglich auszubauen und zu er-
gänzen.
Durch den Radwegebau entlang klassifizierter Straßen soll die
Verkehrssicherheit erhöht werden.

LROP
C 3.6.3 01

03 Zur Verbesserung der Anbindung des Landkreises an das O-
berzentrum Hannover ist der Ausbau der Bundesstraße B 6 auf
vier Fahrstreifen vordringlich durchzuführen.
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04 In den Wohnsiedlungsgebieten soll verkehrsbedingten Umwelt-
belastungen durch

�  eine Bündelung des Straßenverkehrs zur Schaffung ver-
kehrs- und lärmberuhigter Zonen,

�  den städtebaulich angepassten Ausbau von Ortsdurchfahr-
ten,

�  Rückbaumaßnahmen an Straßen,

�  Einhaltung von Abstandsflächen zu Wohnbebauung und de-
ren lärmmindernde Flächengestaltung,

�  die Schaffung von alternativen Mobilitätsangeboten

entgegengewirkt werden.

LROP
C 3.6.3 04

05 Für die vom Bodenabbau und daraus resultierenden Transport-
verkehren besonders betroffenen Gemeinden sollen Konzepte
für mögliche Ortsumgehungen und Entlastungsstraßen erar-
beitet werden.

06 Zur allgemeinen Verbesserung der verkehrlichen und städte-
baulichen Verhältnisse sind folgende Maßnahmen vordringlich:

�  Schaffung einer Ortsumgehung in Landesbergen im Zuge
der B 215,

�  Schaffung einer Ortsumgehung in Leese im Zuge der
B 215/B 441,

�  Schaffung einer Ortsumgehung Erichshagen-Rohrsen im
Zuge der B 215,

�  Schaffung einer Verbindungsspange zwischen den Bundes-
straßen B 6 und B 215 im Süden der Stadt Nienburg/Weser,

�  Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges in Eystrup
im Zuge der L 200,

�  Fertigstellung des südlichen Abschnittes der Ortsumgehung
Steyerberg im Zuge der L 349,

�  Fertigstellung des südlichen Abschnittes der Ortsumgehung
Diepenau/Lavelsloh im Zuge der L 343.

Um die Ortsdurchfahrten von dem aus dem Transport von Bo-
denabbauprodukten resultierenden Mehrverkehr zu entlasten
und um die geplanten gewerblichen Bauflächen im Bereich des
IVG-Geländes an den überörtlichen Verkehr anzuschließen,
soll in der Gemeinde Stolzenau, dem Flecken Steyerberg sowie
den Samtgemeinden Liebenau und Marklohe eine Alternativ-
trasse zur L 351 geplant werden.
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07 Der Ausbau des Kreisstraßennetzes soll auf der Grundlage des
Generalverkehrsplanes für den Landkreis Nienburg/Weser er-
folgen, der entsprechend dem erreichten Ausbaustand und der
Verkehrsbedürfnisse fortzuschreiben ist.

D 3.6.4 Schiffahrt

01 Um die Verlagerung von Gütertransporten auf die Schifffahrts-
straßen zu unterstützen, sind die in der Zeichnerischen Dar-
stellung festgelegten Häfen und Umschlagplätze im Landkreis
Nienburg/Weser zu sichern und zu entwickeln.
Im Zusammenhang mit den neu zu erschließenden Kiesabbau-
gebieten in Stolzenau, Landesbergen, Estorf und Bücken ist die
Planung von Umschlagplätzen vorzusehen und in den erforder-
lichen Genehmigungsverfahren zu konkretisieren.
Die Standortvorteile im Bereich der Verknüpfungsstellen zur
Bundeswasserstraße sind für die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben gezielt zu nutzen.

02 Die Mittelweser zwischen Minden und Bremen ist an den Ver-
kehr mit auf 2,50 m abgeladenen 1350 t-Schiffen und Groß-
motorgüterschiffen (GMS) mit Begegnungsbeschränkungen
anzupassen.
Bei der Mittelweseranpassung sind zur weitgehenden Minimie-
rung von Eingriffen verkehrsregelnde Maßnahmen als Alterna-
tive zum Gewässerausbau in das Verfahren einzubeziehen und
die Belange
- von Natur und Landschaft,
- des Hochwasserschutzes,
- der Landwirtschaft,
- der Erholungsnutzung und
- des Bodenabbaus
in besonderer Weise zu berücksichtigen.

LROP
C 3.6.4 05

03 Durch die Einrichtung eines regionalen Güterverkehrszentrums
in Nienburg/Weser soll die Anbindung der Schifffahrtsstraße an
den Schienengüterverkehr verbessert werden.

04 Die Ausflugsschifffahrt auf der Weser soll erhalten und unter
Beachtung ökologischer Belange entwickelt werden.

05 Die Fährverbindung über die Weser bei Schweringen soll er-
halten werden.

06 Für den Sportbootverkehr sind die in der Zeichnerischen Dar-
stellung festgelegten Standorte für Sportboothäfen zu sichern.
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D 3.6.5 Luftfahrt

01 Der in der Zeichnerischen Darstellung dargestellte Sonderlan-
deplatz Nienburg-Holzbalge und das Segelfluggelände Hoya
sind zu erhalten.

LROP
C 3.6.5 03

02 Die An- und Abflugrouten für den Luftverkehr, insbesondere im
Bereich des Hubschrauberlandeplatzes Düdinghausen, sind
unter Lärmschutz- und Sicherheitsgesichtspunkten mit den
Belangen der gewachsenen Siedlungsstruktur so abzustimmen,
dass die Lärmbelastung für die Bevölkerung minimiert wird.
Die Nutzung der Außenlandeplätze Rehburg und Loccum soll
eingestellt werden.

LROP
C 3.6.5 04

D 3.6.6 Fußgänger- und Fahrradverkehr

01 Bei der räumlichen Entwicklung sind die Bedürfnisse der
Fußgängerinnen und Fußgänger sowi e der Radfahrerinnen
und Radfahrer durch den Erha lt und die Entwicklung eige-
ner, zusammenhängender Fuß- und Radwegenetze zu be-
rücksichtigen.

LROP
C 3.6.0 01

02 Der Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes soll dazu beitragen,
- die Attraktivität des Fußgänger- und Fahrradverkehrs zu

steigern,
- umwegfreie und leicht verständliche Verbindungen für den

Fußgänger- und Fahrradverkehr zu schaffen,
- die Verkehrssicherheit des Fußgänger- und Fahrradver-

kehrs zu erhöhen,
- die touristische Nutzung zu intensivieren,
- Rad-, Wald- und Wirtschaftswege zu vernetzen.
Eine gute Anbindung von Schulen, Sport- und Erholungsein-
richtungen an das Fuß- und Radwegenetz ist anzustreben.
Langfristig sollen Radwege entlang aller Bundes- und Landes-
straßen eingerichtet werden. Der Ausbau von Radwegen ent-
lang von Kreisstraßen soll auf der Grundlage des Radwegebe-
darfsplanes für Kreisstraßen für den Landkreis Nienburg/Weser
erfolgen.

03 Die Anbindung des Radwegenetzes an die Haltestellen des
Schienenverkehrs in Eystrup, Nienburg/Weser, Linsburg und
Leese sowie regional bedeutsame Haltestellen des straßenge-
bundenen ÖPNV ist sicherzustellen und bedarfsgerecht auszu-
bauen.
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04 Die Möglichkeiten für die Mitnahme von Fahrrädern im
Schienenverkehr und ÖPNV sind zu verbessern.

LROP
C 3.6.6 04

05 Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten überregional
bedeutsamen Radwege sind zu sichern und zu entwickeln.
Der Rundwanderweg um das Steinhuder-Meer ist zu erhalten.
Zwischen dem Steinhuder Meer und der Stadt Nienburg/Weser
soll unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Land-
schaft sowie des Fremdenverkehrs eine sich am Steinhuder-
Meerbach orientierende, durchgängige Radwegeverbindung
geschaffen werden.

D 3.6.7 Information und Kommunikation

01 Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirt-
schaft und zur Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen
im Landkreis Nienburg/Weser sind die Möglichkeiten moderner
Informations- und Kommunikationstechnologien vor allem in
den Bereichen, die für eine wirtschaftliche Nutzung besonders
interessant sind, auszuschöpfen.

02 Die infrastrukturelle Versorgung im Bereich des Post- und Fern-
meldewesens ist in allen Teilen des Landkreises sicherzustel-
len.
Das Fernmeldewesen hat den steigenden Anforderungen der
Bevölkerung und der Wirtschaft in Bezug auf die Nutzung mo-
derner Informations- und Kommunikationstechnologien voraus-
schauend Rechnung zu tragen.

LROP
C 3.6.7 01

03 Sowohl das Kabelnetz als auch das Richtfunknetz sind als Ü-
bertragungswege für Telekommunikationsdienste in allen Tei-
len des Landkreises zu sichern und auszubauen.
Im Zuge der Bauleitplanung sowie konkreter Bauvorhaben sind
die Schutzbereiche der vorhandenen Richtfunkstrecken zu be-
rücksichtigen. Die Planung neuer Richtfunkverbindungen und
-sendemasten soll in Abstimmung mit den Belangen der Bau-
leitplanung erfolgen.
Die Einrichtung und der flächendeckende Ausbau von Mobil-
funknetzen im Landkreis Nienburg/Weser sind zu unterstützen.
Um die Beeinträchtigung von Orts- und Landschaftsbildern im
Landkreis Nienburg/Weser zu minimieren, sollen Sendemasten
nach Möglichkeit bebauten Bereichen zugeordnet sowie von
verschiedenen Anbietern und Systemen mehrfach genutzt wer-
den.

LROP
C 3.6.7 02
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D 3.7 Bildung, Kultur, Soziales

01 Im Landkreis Nienburg/Weser ist das Angebot an Bildungs-,
Kultur- und Sozialeinrichtungen als wesentlicher Bestandteil der
öffentlichen Versorgungsstruktur zu erhalten und insbesondere
in den Orten mit zentralörtlicher Funktion weiterzuentwickeln.

LROP
C 3.7 01

02 Standorte allgemeiner und berufsbezogener Bildungsein-
richtungen und -angebote sind ze ntralörtlich so zu lokali-
sieren, dass sie die besondere n Mobilitätsbedürfnisse der
Nutzer, insbesondere der Ki nder und Jugendlichen, be-
rücksichtigen und in zumutbarer Zeit und sicher mit öffent-
lichen und nicht motorisierten  Verkehrsmitteln zu errei-
chen sind.

LROP
C 3.7 02

03 Einrichtungen der Erwachsenenbildung, wie die Volkshoch-
schule Nienburg und Einrichtungen anderer Träger, sind zu
erhalten und insbesondere in den Orten mit zentralörtlicher
Funktion weiterzuentwickeln. Das Angebot soll allen Landkreis-
bewohnern, insbesondere Frauen, ermöglichen, sich durch
Qualifikations- und Weiterbildungsangebote auf veränderte
wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen einzustellen.
Überörtliche Jugendbildungs- und Tagesstätten sollen neu
geschaffen und, soweit vorh anden, erhalten werden.

LROP
C 3.7 03

04 Der Standort der Fachhochschule Hannover in der Stadt Nien-
burg/Weser ist dauerhaft zu sichern. Die angebotenen Studien-
gänge sind zu erhalten, künftigen wirtschaftlichen und techni-
schen Anforderungen anzupassen und das Studienangebot
entsprechend zu erweitern.

LROP
C 3.7 04

05 Die Funktion des Mittelzentrums Nienburg/Weser als kultureller
Mittelpunkt des Landkreises Nienburg/Weser ist zu stärken und
bedarfsgerecht auszubauen.
Die Nutzung bestehender kultureller Einrichtungen ist so zu
gestalten, dass sie von möglichst vielen verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen in Anspruch genommen werden können. Da-
bei ist in Wechselbeziehung zu den zentralen Angeboten die
Bereitstellung dezentraler kultureller Anbote in den Grundzent-
ren des Landkreises Nienburg/Weser sicherzustellen.

LROP
C 3.7 05

06 Die regionale Kulturarbeit soll durch Kooperation der entschei-
denden Kulturträger in den Grundzentren und im Mittelzentrum
Nienburg/Weser auch über die Landkreisgrenzen hinaus inten-
siviert werden, so dass ein breites Kulturangebot bereitsteht,
das alle Bevölkerungsgruppen berücksichtigt.

LROP
C 3.7 06
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07 In der regionalen Kulturarbe it sind insbesondere die An-
sätze zu fördern, die die lo kale und regionale Identität der
Bevölkerung stärken, soziale Kontakte und soziokulturelle
Verständigung unterstützen und di e der kulturellen Bildung
und Nachwuchsförderung in den Regionen dienen.

LROP
C 3.7 07

08 Die Literaturversorgung der Bevölkerung durch öffentliche
Bibliotheken soll durch zentra le Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebote sowie durch den Aufbau regionaler Biblio-
theksdatennetze verbessert werden.

LROP
C 3.7 08

09 Museen und Sammlungen, die die Natur, Kultur und Ge-
schichte Niedersachsens bzw. des Landkreises Nien-
burg/Weser sowie seiner Städte, Gemeinden und Samtge-
meinden präsentieren, sollen möglichst in allen Grundzentren
zur Verfügung stehen und angemessen erreichbar sein.
Innerhalb des Landkreises sind das Dinosaurier-Freilichtmuse-
um in Münchehagen sowie das Museum in Nienburg/Weser
von überregionaler Bedeutung.
Von regionaler Bedeutung sind z. B. die Heimatmuseen Graf-
schaft Hoya e. V., Rodewald und Rehburg.
Diese Einrichtungen sind in ihrem Bestand zu sichern und bei
Bedarf entsprechend zu erweitern.

LROP
C 3.7 09

10 Die bestehende Versorgung der Bevölkerung im Landkreis
Nienburg/Weser mit zentralen und dezentralen sozialen Ein-
richtungen und Leistungen ist langfristig zu sichern und den
sich wandelnden strukturellen und bedarfsspezifischen Anfor-
derungen der Bevölkerung, orientiert an der zentralörtlichen
Struktur, anzupassen.

LROP
C 3.7 10

11 Das Netz der sozialen Einr ichtungen ist in dem Maße an
den Zentralen Orten zu bündeln , wie sich daraus günstige
Erreichbarkeitsbe dingungen und tragfähi ge Leistungs-
strukturen für ein möglichst viele Bevölkerungsgruppen
erreichendes und vielseitiges A ngebot ergeben. Dezentrale
Versorgungsstrukturen sind in den Bereichen zu schaffen,
ggf. durch mobile Einrichtunge n und Dienste, in denen so-
ziale Versorgung möglichs t wohnortbezogen oder woh-
nungsnah erfolgen soll. Dies be trifft vor allem Einrichtun-
gen der Familien-, Alten- und Behindertenpfle ge, der Kin-
dertagesstätten und die ärztliche Grundversorgung.

LROP
C 3.7 11
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D 3.8 Erholung, Freizeit, Sport

01 In den besiedelten Bereichen sind Freiflächen als Teile von
Natur und Landschaft sowie Einrichtungen für die wohnungs-
nahe Erholung und Sportnutzung zu schaffen bzw. zu erhalten,
vor Beeinträchtigungen zu schützen und zu pflegen.
Dabei ist den unterschiedlic hen Nutzungsansprüchen der
Erholung als eher passiver, b eschaulicher Freizeitgestal-
tung und des Sports als aktiver  Freizeitgestaltung Rech-
nung zu tragen.

LROP
C 3.8 01

02 In den Siedlungsbereichen und ihrer näheren Umgebung sind
für die Einwohner ausreichende, möglichst fußläufig erreichba-
re Naherholungsmöglichkeiten vorzuhalten. Die siedlungsbezo-
genen Erholungsflächen sind durch in Grünzonen eingebunde-
ne Fuß- und Radwege mit überörtlichen Erholungsgebieten zu
vernetzen. Sie sind möglichst vom motorisierten Individualver-
kehr freizuhalten.

LROP
C 3.8 02

03 Im Umland der Siedlungsbereiche, insbesondere des Mittel-
zentrums Nienburg/Weser, sind die natürlichen und infrastruk-
turellen Voraussetzungen für die Naherholung und naturgebun-
denen Sportarten in ihrem Bestand zu erhalten und falls not-
wendig, umweltverträglich weiterzuentwickeln. Dies soll in einer
Weise erfolgen, dass die Lebensbedingungen der Bevölkerung
verbessert, die ökologischen Funktionen des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes nicht beeinträchtigt werden und der
Erholungs- und Erlebniswert der Kulturlandschaft erhalten
bleibt.

LROP
C 3.8 03

04 In der Zeichnerischen Darstellung sind Vorranggebiete für ruhi-
ge Erholung in Natur und Landschaft festgelegt. Dies sind Be-
reiche, die wegen ihrer besonderen landschaftlichen Attraktivi-
tät Erholungssuchenden grundsätzlich zugänglich sein sollen
und einem ungestörten Erleben der Natur vorbehalten sind.
Durch die Erholungsnutzung sollen schutzwürdige Teile von
Natur und Landschaft nicht beeinträchtigt werden.

LROP
C 3.8 04
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05 In der Zeichnerischen Darstellung sind Vorsorgegebiete für Er-
holung festgelegt.
Sie sind in ihrer landschaftlichen Vielfalt und naturnahen Ei-
genart zu sichern und weiterzuentwickeln. Dies gilt insbesonde-
re für den Naturpark Steinhuder Meer, den Bereich der Meer-
bachniederung, den Geestrücken südlich von Bücken bis
Marklohe und die Waldgebiete „Sündern“ und Umgebung süd-
lich von Loccum, „Die Böhrde“ nördlich von Uchte, „Sellingsloh“
westlich von Hoya, „Weberkuhle-Kaiserberg“ nördlich von Lie-
benau und die östlich angrenzenden Bereiche sowie „Die Krä-
he“ östlich von Nienburg/Weser.
In den Vorsorgegebieten fü r Erholung hat sich die land-
schaftsgebundene Infrastruktur nach Art, Erscheinungs-
bild, Umfang und Nutzungsintens ität den landschaftlichen
Gegebenheiten anzupassen.
Nutzungskonflikte sind zu entfl echten oder so zu regeln,
dass die Erholungsnutzung daue rhaft und umweltverträg-
lich gesichert wird.
Dies gilt entsprechend auch für die vorgenannten Vorrangge-
biete.

LROP
C 3.8 04

06 Als regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte sind das Di-
nosaurier-Freilichtmuseum Münchehagen mit dem Naturdenk-
mal „Saurierfährten“ und der Ökopark Stolzenau in der Zeich-
nerischen Darstellung festgelegt.
Als regional bedeutsame Sportanlagen sind in der Zeichneri-
sche Darstellung der Golfplatz Rehburg-Loccum und der Se-
gelflugplatz Hoya festgelegt. Als weitere regional bedeutsame
Sportanlage wird die Landesreitschule in Hoya festgelegt.
Diese Anlagen sind in ihrem Bestand zu sichern und bei Bedarf
entsprechend weiterzuentwickeln.

LROP
C 3.8 05

07 Regional bedeutsame Erholungs- und Sportanlagen, insbeson-
dere flächenintensive und/oder besucherintensive Anlagen,
sind bei vorhandenem regionalen Bedarf auf Standorte zu kon-
zentrieren, die die Voraussetzungen für eine Raum-, sozial-
und umweltverträgliche Nutzung bieten. Sie sind in das Netz
des öffentlichen Personennahverkehrs und das Fuß- und Rad-
wegenetz einzubinden.

LROP
C 3.8. 07

08 Anlagen und Einrichtungen für Sport- und kulturelle Frei-
zeitveranstaltungen mit regionaler und überregionaler Be-
deutung sind möglichst vielseitig nutzbar zu machen und
standörtlich so zu lokalisiere n, zu gestalten und verkehr-
lich zu erschließen, dass Um weltbelastungen, insbesonde-
re Lärmbelastungen, minimiert werden.

LROP
C 3.8 08
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09 Gewässer und ihre Randbereiche, die sich für die Erho-
lungs- und Wassersportnutzung eignen, sind zu sichern
und den Belangen des Natur schutzes entsprechend und
sozialverträglich zu entwickeln.
Im Rahmen der Entwicklung von touristischen Konzepten für
den Weserraum sind Wasserwanderwege und Rastplätze für
Wasserwanderer auszuweisen.

LROP
C 3.8 09

10 Zusätzliche Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung sollen
in geeigneten Bodenabbauflächen in Abstimmung mit den übri-
gen Nutzungsansprüchen geschaffen werden.

LROP
C 3.8 09

11 Die bestehenden Anlagen des Freizeitwohnens Hämelsee und
Alveser See sowie der Standort des geplanten Ferienparks
Heye-See sind zu sichern und bedarfsgerecht zu entwickeln.

12 In der Zeichnerischen Darstellung sind die Streckenführungen
der Radfernwege Weser, Leine, Weser-Hunte und Hannover-
Steinhuder Meer-Dümmer im Landkreis Nienburg/Weser fest-
gelegt.
Die Radfernwege, die regional bedeutsamen Radwanderwege
sowie die lokalen Radrundwanderwege sind zu sichern und zu
entwickeln.
Im Zuge der Streckenplanung für den Weserradfernweg soll
angestrebt werden, die Streckenführung, soweit möglich, an die
Weser zu verlegen.

D 3.9 Wasserwirtschaft

D 3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein

01 Die Gewässer sind umweltverträglich so zu nutzen und zu
bewirtschaften, dass das Wasser  seine vielfältigen Funkti-
onen nachhaltig erfüllen kann.

LROP
C 3.9.0 01

02 Wasserbauliche Maßnahmen  und die Unterhaltung und
Pflege der Gewässer sind im Einklang mit dem Naturhaus-
halt und den Belangen der La ndespflege durchzuführen.

LROP
C 3.9.0 02

03 Auf eine für den Wasserha ushalt und die Gewässergüte
günstige Bodennutzung ist hinzuwirken.
Aus diesem Grunde sollen das Ausmaß zukünftiger Flächen-
versiegelung minimiert und Maßnahmen, die eine zusätzliche
Regenwasserversickerung ermöglichen, gefördert werden.

LROP
C 3.9.0 03
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04 Der Eintrag von Schadstoffen in ober- und unterirdische Ge-
wässer ist soweit wie möglich zu vermeiden bzw. zu verringern.

D 3.9.1 Wasserversorgung

01 Zur Deckung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfes an
Trinkwasser und Betriebswasser sind die regional und lokal
bedeutsamen Grundwasservorkommen im Landkreis Nienburg/
Weser zu sichern.

LROP
C 3.9.1 01

02 Wasserentnahmen sind auf ein Maß zu beschränken, das eine
nachhaltige Nutzung der Grundwasserressourcen ermöglicht.
Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts durch Grundwasserentnahmen soll weitestgehend ausge-
schlossen werden.

LROP
C 3.9.1 02

03 Die Wasserentnahme ist grund sätzlich nicht über die be-
willigte Entnahmemenge auszuweiten.
Die Wasserentnahme aus Gebieten mit nicht ausgeschöpften
Entnahmerechten soll Vorrang vor der Neuerschließung haben.

LROP
C 3.9.1 03
LROP
C 3.9.1 06

04 Eine sparsame Verwendung von Wasser soll durch
- eine vermehrte Anwendung der Kreislaufwasserführung in

Industrie und Gewerbe,
- eine zunehmende Nutzung von nicht als Trinkwasser geeig-

netem Rohwasser sowie Regenwasser für betriebliche Zwe-
cke,

- eine optimierte und mit den Belangen des Wasserhaushal-
tes und des Naturhaushaltes abgestimmte landwirtschaftli-
che Feldberegnung,

- die Ausnutzung vorhandener Einsparpotentiale in den pri-
vaten Haushalten

angestrebt werden.

LROP
C 3.9.1 04

05 Die Versorgung der Einwohner des Landkreises Nienburg/
Weser mit Trinkwasser soll überwiegend aus den im Kreisge-
biet vorhandenen Wasserwerken in Hoya, Calle, Liebenau,
Steyerberg, Stolzenau, Loccum, Nienburg und Drakenburg er-
folgen.

LROP
C 3.9.1 05
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06 Als Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung werden die Ein-
zugsgebiete bestehender oder geplanter Trinkwassergewin-
nungsanlagen in der Zeichnerischen Darstellung dargestellt.
Grundsätzlich sollen die Einzugsgebiete aller bestehenden
Wassergewinnungsanlagen als Wasserschutzgebiet festge-
setzt werden.

LROP
C 3.9.1 07

07 Als Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung werden Grund-
wasservorkommen festgelegt, die im Interesse der Trinkwas-
serversorgung für kommende Generationen gegenüber unvor-
hersehbaren Entwicklungen vorsorglich zu schützen sind.

LROP
C 3.9.1 08

D 3.9.2 Abwasserbehandlung

01 Für häusliches, gewerbliches und industrielles Abwasser ist im
Landkreis Nienburg/Weser eine Abwasserbehandlung vorzuse-
hen, die den gesetzlichen Anforderungen genügt.
In der Zeichnerischen Darstellung werden die regional bedeut-
samen Abwasserbehandlungsanlagen der abwasserbeseiti-
gungspflichtigen Körperschaften dargestellt.

LROP
C 3.9.2 01

02 Verdichtungsgebiete von mehr als 2.000 Einwohnerwerten im
Kreisgebiet sind an zentrale Entsorgungsanlagen mit Abwas-
serbehandlungsanlagen anzuschließen.
Darüber hinaus anfallendes Abwasser häuslicher oder gleich-
gestellter Art soll dezentral behandelt und entsorgt werden.
Die Art der Abwasserentsorgung ist mit entsprechender Sat-
zung durch die zuständige abwasserbeseitigungspflichtige Kör-
perschaft sicherzustellen.

03 Klärschlämme kommunaler Kläranlagen sind möglichst
stofflich zu verwerten. Soweit  dies nicht möglich ist, sind
sie – nach Vorbehandlung – unschädlich für die Umwelt
abzulagern.

LROP
C 3.9.2 02

04 Abwasserkanalisationssysteme sind auf ihren ordnungsgemä-
ßen Zustand entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu ü-
berprüfen. Sofern Mängel am Kanalnetz nachgewiesen werden,
sind Sanierungsmaßnahmen vorzusehen.

LROP
C 3.9.2 03
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05 Bei der Ansiedlung oder Er weiterung von Industrie- und
Gewerbegebieten sowie bei der Neuerschließung von In-
dustrie- und Gewerbestandorten sind die Erfordernisse
des Gewässerschutzes zu beachten. Sofern Abwasser nicht
häuslicher Art anfällt, sind sie möglichst in Einzugsgebieten von
zentralen Abwasserentsorgungseinrichtungen anzusiedeln.

LROP
C 3.9.2 04

06 Regenwasser ist möglichst getrennt vom allgemeinen
Schmutzwasser abzuleiten; Möglichkeiten der Versicke-
rung sind, soweit der Grundwasserschutz dem nicht ent-
gegensteht, vorra ngig zu nutzen.

LROP
C 3.9.2 05

D 3.9.3 Hochwasserschutz

01 Die gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete von
Weser, Großer Aue, Steinhuder Meerbach und Siede werden in
der Zeichnerischen Darstellung als Gebiete zur Sicherung des
Hochwasserabflusses dargestellt. Sie sind von dem Schutz-
zweck entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten. Dies gilt
auch für die gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebiete
des Uchter/Stolzenauer Mühlbaches und des Bückener Mühl-
baches.
Die über die festgesetzten Gebiete hinausgehenden natürli-
chen Überschwemmungsgebiete sind auch an den Gewässern,
für die kein gesetzliches Überschwemmungsgebiet festgesetzt
worden ist, in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten.
Der weiteren Einengung von natürlichen Überschwem-
mungsgebieten ist entgegenzuwirken . Möglichkeiten zur
Wiederherstellung von natürlichen Überschwemmungsgebieten
sind auszunutzen.

LROP
C 3.9.3 04

02 Der Hochwasserschutz ist durch den Ausbau und die Unter-
haltung der Deiche, Verwallungen und Gewässer zu sichern
und, soweit erforderlich, zu verbessern.
In den Flussgebieten sind Wasserrückhaltemaßnahmen vorzu-
sehen und die Bedingungen für eine Hochwasserrückhaltung
durch Schaffung weiterer Retentionsräume sowie durch Grün-
landerhalt und –entwicklung zu fördern.

LROP
C 3.9.3 02

03 Bei erforderlichen Maßnahmen des Hochwasserschutzes sind
insbesondere die Belange der Siedlungsentwicklung, der
Landwirtschaft, des Fremdenverkehrs und der Erholung sowie
des Naturschutzes und der Landschaftspflege soweit wie mög-
lich zu berücksichtigen und die Entwicklung naturnaher Gewäs-
ser zu fördern.

LROP
C 3.9.3 03
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04 Im Siedlungsbereich ist
- das Maß der Versiegelung möglichst klein zu halten,
- Niederschlagswasser vorrangig vor Ort zu versickern und
- zur Vermeidung der Vergrößerung und Beschleunigung des

Wasserabflusses die Einrichtung von Regenrückhaltebe-
cken anzustreben.

LROP
C 3.9.3 02

05 Die Auswirkungen großflächiger Bodenabbaue im Bereich der
Weser auf den Hochwasserabfluss sind zu untersuchen und zu
berücksichtigen. Ein beschleunigter Hochwasserabfluss ist zu
verhindern.

D 3.10 Abfallwirtschaft

D 3.10.0 Abfallwirtschaft allgemein

01 Abfälle sind zu vermeiden. Abfälle, die nicht vermieden oder
verwertet werden können, sind nach dem Stand der Technik
möglichst schadlos zu behandeln und dann möglichst gefahrlos
abzulagern.
Der Eintrag von Schadstoffen in den Hausmüll, den Sperrmüll
und den hausmüllähnlichen Gewerbemüll soll vermieden bzw.
weitestgehend vermindert werden.
Der nicht vermeidbare und nicht verwertbare Haus- und Sperr-
müll sowie der hausmüllähnliche Gewerbemüll soll im Rahmen
der geltenden Verträge langfristig zum überwiegenden Teil im
Müllheizwerk (MHW) Bremen thermisch verwertet werden.
Thermisch nicht behandelbare Restmengen sollen bis zur end-
gültigen Verfüllung auf der Zentraldeponie Nienburg/Krähe ab-
gelagert werden.

LROP
C 3.10.0 01

02 Durch die Kooperation mit anderen öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern oder beauftragten Dritten mit dem Ziel einer
gemeinsamen, gebietsübergreifenden Nutzung vorhandener
Anlagen, soll eine wirtschaftliche, dem Stand der Technik ent-
sprechende Abfallentsorgung im Landkreis Nienburg/Weser
gesichert werden.

03 Im Landkreis Nienburg/Weser ist eine nach Art und Menge des
anfallenden Abfalls bedarfsorientierte Standortvorsorge für
Abfallentsorgungsanlagen zu treffen.

LROP
C 3.10.0 03

04 Die Standorte der Abfallentsorgung sind mit den Schwerpunk-
ten des Abfallaufkommens zu verknüpfen und über das regio-
nale Verkehrsnetz ausreichend zu erschließen.

LROP
C 3.10.0 04
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D 3.10.1 Siedlungsabfall, Sonderabfall

01 In der Zeichnerischen Darstellung wird die Zentraldeponie
Nienburg/Krähe als Vorrangstandort für Siedlungsabfalldeponie
festgelegt.

LROP
C 3.10.1 01

02 Der Betrieb der Abfallbehandlungsanlage auf der Zentraldepo-
nie Nienburg/Krähe soll mittelfristig gesichert werden.

03 Der Betrieb der Annahmestelle für Kleinmengen von Sonder-
abfällen und verwertbare Abfälle auf der Zentraldeponie Nien-
burg/Krähe sowie die regelmäßige mobile Schadstoffsammlung
sollen gesichert werden. Im Süden des Landkreises soll zumin-
dest eine weitere stationäre Annahmestelle für Sonderabfälle
betrieben werden.
Die vorhandenen Wertstoffsammelplätze für Grüngut und nicht
verwertbare Bauabfälle auf den Bauabfalldeponien sollen je
nach Bedarf auch nach Einstellung der Ablagerung von Bau-
schutt weiterbetrieben werden.
Für die Sammlung von Altglas soll das bestehende verdichtete
Containernetz gesichert werden.
Die Mitarbeit von Vereinen bei der Sammlung von Pappe, Pa-
pier und Karton soll weiter ausgebaut werden.

D 3.10.2 Altlasten

01 Altlasten, die sowohl aus Altablagerungen als auch aus
Altstandorten entsta nden sein können - einschließlich mili-
tärischer Altlasten - sind zu erfassen, hinsichtlich ihres Ge-
fährdungspotentials zu bewe rten und gegen Gefährdung
der Umwelt dauerhaft zu si chern oder - soweit technisch
möglich und vertretbar – zu sanieren.

LROP
C 3.10.2 01

02 Als regional bedeutsame Altlast wird die ehemalige Sonderab-
falldeponie Münchehagen in der Zeichnerischen Darstellung
dargestellt.
Nach Abschluss der Sanierung durch Sicherung soll die Wir-
kung der Sicherungsmaßnahmen einer kontinuierlichen, inten-
siven Kontrolle unterzogen werden.
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D 3.11 Katastrophenschutz, Verteidigung

D 3.11.1 Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung

01 Für Katastrophenfälle und für den Verteidigungsfall sind
wirksame Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung und der Umwelt zu treffen.
Der Landkreis hat hierfür personelle und materielle Vorsorge-
maßnahmen in einem Katastrophenschutzplan und in mehre-
ren Sonderabwehrplänen festgelegt. Diese Pläne sind entspre-
chend den Erfordernissen fortzuschreiben.
Sofern diese Maßnahmen raumbedeutsam sind und nicht un-
abweisbare Belange der Verteidigung oder des Katastrophen-
schutzes vorrangig sind, sind sie mit den Zielen der Raumord-
nung abzustimmen.

LROP
C 3.11.1 01

02 Zur Sicherung der Trinkwasser- und Energieversorgung
sind Verbundnetze zu stärken. Für die lokale Wasserver-
sorgung sind Brunnen zur unabhängigen Notversorgung
zu sichern.

LROP
C 3.11.1 02

03 Anlagen und Nutzungen, von de nen Gefahren für die Ge-
sundheit der Menschen und für das Gleichgewicht des
Naturhaushalts ausgehen könne n, sind so zu lokalisieren
und mit technischen Maßnahmen zu sichern, dass das
Restrisiko auf den geringstmöglichen Stand abgesenkt
wird. Entsprechende Katast rophenschutzmaßnahmen sind
zu treffen. Ausreichende Ab standsflächen zu Siedlungsbe-
reichen, insbesondere zu Wohngebieten und öffentlichen
Einrichtungen, wie Schulen, Krankenhäuser, Altenheime,
sind zu schaffen und zu erhalten.
Soweit auf Tiefflugübungen best anden wird, sind die Flug-
gebiete so zu wählen, dass  Anlagen mit hohem Gefahren-
potential und größere Siedlungs bereiche davon ausgenom-
men sind.

LROP
C 3.11.1 03

04 Der Transport gefährlicher Güter ist möglichst auf die
Schiene zu verlagern. Siedlungsbereiche si nd möglichst zu
meiden.  Bei der Festlegung von Gefahrgutstrecken sind die
Ziele der Raumordnung zu beachten.
Die Erreichbarkeit von Gefahrgutstrecken im Katastrophenfall
ist sicherzustellen.

LROP
C 3.11.1 04

05 Der Standort der Bundesschule Hoya der Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk ist zu sichern.
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D 3.11.2 Militärische Verteidigung

01 Die Belange der militärischen Verteidigung sollen mit den
Zielen zur Entwicklung der räumlichen Struktur der Region in
Einklang gebracht werden.
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der militäri-
schen Verteidigung sind mit den in diesem Programm festge-
legten Zielen der Raumordnung abzustimmen, sofern dem
nicht unabweisbare Belange der militärischen Verteidigung ent-
gegenstehen.

LROP
C 3.11.2 01

02 Die in der Zeichnerischen Darstellung abgebildeten Sperrge-
biete sowie alle weiteren im Landkreis Nienburg/Weser vor-
handenen militärischen Anlagen sind bei raumbeanspruchen-
den und raumbeeinflussenden Planungen und Maßnahmen zu
berücksichtigen.
Der im Planungsraum verbliebene militärische Standort Lan-
gendamm ist unbedingt zu erhalten. Die Möglichkeiten für einen
Ausbau des Standortes sind offen zu halten.

03 Die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Nachteile der Trup-
penreduzierung im Landkreis Nienburg, insbesondere in den
Städten Nienburg und Rehburg-Loccum, der Gemeinde Stolze-
nau und der Samtgemeinden Landesbergen und Liebenau,
sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.
Sofern militärische Flächen für Verteidigungszwecke nicht mehr
benötigt werden, sind diese raumverträglichen und nach Mög-
lichkeit entwicklungsfördernden Folgenutzungen zuzuführen.
Die im Bereich des Mittelzentrums Nienburg sowie der Grund-
zentren Rehburg-Loccum, Liebenau, Steyerberg und Stolzenau
freigewordenen, ehemals militärisch genutzten Liegenschaften
sollen unter Ausnutzung ihrer Standortpotentiale so entwickelt
werden, dass die zentralörtlichen Funktionen der Zentren ge-
stärkt werden.

LROP
C 3.11.2 02

04 Durch militärischen Flug- , Übungs- und Manöverbetrieb
bedingte Belastungen der Bevölkerung und der Umwelt
sind möglichst gering zu halten.
Die im Bereich der Stadt Rehburg-Loccum durch Übungsflüge
zu den als Landeplatz genutzten Standorten am Leierberg in
Rehburg und auf dem Standortübungsplatz in Loccum auftre-
tenden erheblichen Belastungen für die Bevölkerung sowie Be-
einträchtigungen des Naturhaushalts sind durch alternative
Landeplätze zu vermeiden.

LROP
C 3.11.2 03
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Begründung

Zu D 1 Entwicklung der räumlichen Struktur

Zu D 1.1 Entwicklung der räumlichen Stru ktur im Landkreis Nienburg/Weser

Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen ist ein wesentliches Leitbild zur räumli-
chen Entwicklung (siehe § 1 Abs. 2, Nr. 6 ROG). Dabei soll es der Bevölkerung ermöglicht werden, das Le-
ben unter Bedingungen zu gestalten, die im Vergleich zu anderen Teilräumen zwar unterschiedlich, aber von
annähernd gleichem Wert sind. Inhaltlich sind davon prinzipiell alle raumrelevanten Daseinsgrundfunktionen
betroffen: Wohnen, Arbeiten, Sich-Erholen, Sich-Fortbewegen, Sich-Bilden und In-Gemeinschaft-Sein1. Die
Politik der wertgleichen Lebensbedingungen kommt faktisch insbesondere den Ländlichen Räumen zugute,
da hier der strukturelle Nachholbedarf besonders groß ist2.

Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung

Bereits mit der Aufstellung des Landes-Raumordnungsprogramms 1994 (LROP) wurden die Voraussetzun-
gen für die nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie einen umwelt- und sozialverträg-
lichen wirtschaftlichen Strukturwandel unter Beachtung der geänderten Rahmenbedingungen geschaffen. Im
neuen Raumordnungsgesetz (ROG)3 wurde das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung an zentraler Stelle
verankert (§ 1 Abs. 2 ROG). Dementsprechend sollen die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang gebracht werden und dauerhaft eine großräumig aus-
gewogene Ordnung angestrebt werden.

Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung umfasst in seiner integrierten Form nicht nur eine ökologische,
sondern ebenso eine soziale und eine ökonomische Dimension. Wesentliche, raumordnerisch relevante Leit-
ziele sind4:

- Ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wirtschaften: Für die Umsetzung dieses Leitziels
ist der Erhalt und die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit der
Region eine wichtige Voraussetzung. Diese kann unter anderem durch die Sicherung und die Ausweitung
der im Landkreis vorhandenen vielfältigen Wirtschafts- und Branchenstruktur erreicht werden (siehe Kap.
D 3.1). Auch die Sicherung einer guten Ausbildung und Qualifikation der Beschäftigten im Landkreis
Nienburg/Weser trägt zur Wettbewerbsfähigkeit der Region bei (siehe Kap. D 3.7). Ein nachhaltiges Wirt-
schaften kann durch die Verbesserung der Ressourcenproduktivität in der Wirtschaft hinsichtlich der Flä-
cheninanspruchnahme, des Energie- und Rohstoffverbrauchs sowie die Verminderung der Transport-
intensität von Gütern erreicht werden.

- Gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Landkreises und Gestaltungs- und Entwick-
lungschancen für zukünftige Generationen: Wesentliche Voraussetzungen für gute Lebensbedingungen
sind u.a. eine angemessene Wohnraumversorgung, ein vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen, gute Aus-
bildungs- und Bildungschancen, gute Erreichbarkeit von Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen, ei-
ne gesunde Lebensumwelt, soziale Stabilität sowie Sicherheit vor Gewalteinwirkungen. Entsprechend
dem im Grundgesetz verankerten Gleichheitsgrundsatz ist der gleichberechtigte Zugang zu Arbeit und
gesellschaftlichem Leben für Frauen und die Integration von Ausländern und Aussiedlern sicherzustellen
bzw. zu verbessern.

- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: Die Ziele zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wer-
den in den Kap. D 2.0 bis D 2.6 festgelegt. Im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung sind folgende
Leitziele von besonderer Bedeutung:

                                                     

1 Aufzählung nach Ernst, W. (1995): Raumordnung. In: Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover: S. 753.

2 Goppel, K. (1995): Landesplanung. In: Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover: S. 584.

3 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I, S. 2081-2102)

4 Blach, A. & E. Irmen (1999): Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung. In: Informationen zur Raumentwicklung, H. 7.1999, S. 451-
476.
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- Schutz der biologischen Vielfalt durch Schutz von ökologisch besonders wertvollen Lebensräumen
(siehe Kap. D 2.1),

- Erhalt der Regenerationsfähigkeit der natürlichen Lebensgrundlagen (z.B. bei der Trinkwassergewin-
nung; siehe Kap. D 3.9.1),

- Vermeidung und Verringerung der Verschmutzung von Umweltmedien zum Erhalt ihrer natürlichen
Adsorptionsfähigkeit (siehe Kap. D 2.2, D 2.3, D 2.4),

- Sparsamer Verbrauch nicht-regenerativer Ressourcen, wie z.B. Rohstoffe für die Bauwirtschaft oder
fossile Energieträger (siehe Kap. D 3.4, D 3.5), und Verminderung der Flächen-Neuinanspruch-
nahme für Siedlungszwecke (siehe Kap. D 1.5).

Agenda 21

Die Agenda 21 ist ein Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, das alle wesentlichen Politikbereiche im
Sinne einer umweltverträglichen, nachhaltigen Entwicklung umfasst und auf der Konferenz der Vereinten
Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro von 170 Staaten verabschiedet worden
ist. Gemäß Kapitel 28 der Agenda 21 soll jede Kommunalverwaltung in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtli-
chen Organisationen und der Privatwirtschaft eintreten und eine „kommunale Agenda 21“ beschließen5.

Dezentrale Konzentration

Das Leitbild einer dezentralen Konzentration soll mit Hilfe des Zentrale-Orte-Konzeptes im Landkreis Nien-
burg/Weser umgesetzt werden (siehe Kap. D 1.6). Dabei soll einerseits verhindert werden, dass eine einsei-
tige Förderung weniger Wachstums- und Entwicklungspole erfolgt, andererseits die regionalen Eigenkräfte
durch die Konzentration regionaler und lokaler Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen auf die Zentralen
Orte gestärkt werden.

Räumliche Entwicklungspotentiale des Landkreises Nienburg/Weser

Das räumliche Potenzial setzt sich aus den beiden Hauptkomponenten Natur- und Humanpotential zusam-
men. Das räumliche Potenzial für den Landkreis Nienburg/Weser ergibt sich aus der im Landkreis erzielten
Raumnutzung, die wiederum ein Ergebnis aus regionsinternen Aktivitäten und deren Verbindungen durch
Außenbeziehungen mit anderen Regionen darstellt6.

Wesentliche räumliche Entwicklungspotentiale des Landkreises Nienburg/Weser sind u.a.

- seine zentrale Lage in Niedersachsen und die gute Erreichbarkeit der benachbarten Ordnungsräume,

- die Verfügbarkeit von Flächen für die Siedlungsentwicklung (siehe Kap. D 1.5),

- seine räumlich ausgeglichene Ausstattung mit leistungsfähigen Zentralen Orten (siehe Kap. D 1.6),

- die Vielzahl von naturnahen Gebieten mit hohem ökologischen Wert (siehe Kap. D 2.1),

- die vielfältige Wirtschafts- und Branchenstruktur sowie ein hohes Potenzial an gut ausgebildeten Arbeits-
kräften (siehe Kap. D 3.1),

- attraktive Orts- und Landschaftsbilder sowie interessante Sehenswürdigkeiten, wie z.B. das Dinosaurier-
Freilichtmuseum in Münchehagen, mit ihrem Potenzial für den Fremdenverkehr (siehe Kap. D 3.1),

- die erheblichen Rohstoff-Ressourcen im Landkreis Nienburg/Weser (siehe Kap. D 3.4),

- das gut ausgebaute Bundesstraßennetz, die direkte Anbindung an eine Haupteisenbahnstrecke und die
verkehrsgünstige Lage an der Weser (siehe Kap. D 3.6),

- das im Landkreis relativ ausgeglichene Angebot an verschiedenen Bildungseinrichtungen (siehe Kap.
D 3.7),

- weiträumige, vielfältige Kulturlandschaften mit einem hohen Erholungspotential (siehe Kap. D 3.8),

- weitflächig vorhandene Potentiale zur Trinkwassergewinnung aus dem Grundwasser (siehe Kap.
D 3.9.1).

Lage und administrative Gliederung des Landkreises Nienburg/Weser

Der Landkreis Nienburg/Weser befindet sich, geographisch gesehen, in „der Mitte“ Niedersachsens. Er wird
zwar den Ländlichen Räumen zugeordnet, liegt aber zentral zwischen den Ordnungsräumen Bremen und

                                                     
5 Vgl. Bundesumweltministerium: Umweltpolitik, Agenda 21, Bonn, 1997.
6 Spitzer, H. (1991): Raumnutzungslehre. Stuttgart: Ulmer, S. 89.
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Hannover. Als Bestandteile der Verkehrsachse zwischen beiden Ordnungsräumen sind die Haupteisenbahn-
strecke zwischen Bremen und Hannover und die Bundesstraße B 6 von zentraler Bedeutung für den Land-
kreis Nienburg/Weser. Als zentrale Siedlungs-, Verkehrs- und Entwicklungsachse prägt ferner die Weser die
Raumstruktur im Landkreis wesentlich.

Der Landkreis Nienburg/Weser gehört zum Regierungsbezirk Hannover und ist administrativ in die Kreisstadt
Nienburg/Weser, die Stadt Rehburg-Loccum, den Flecken Steyerberg, die Gemeinde Stolzenau und 8 Samt-
gemeinden, die sich ihrerseits aus 32 Mitgliedsgemeinden zusammensetzen, untergliedert (siehe Abb. 1.1-1).

Bevölkerungsstruktur im Landkreis Nienburg/Weser

Im Landkreis Nienburg/Weser lebten am 31.12.2001 126.310 Einwohner (E) auf einer Fläche von
1398,79 km² (siehe Tab. 1.1-1). Etwa ¼ der Kreisbevölkerung lebt in der Kreisstadt Nienburg/Weser, die
übrige Bevölkerung verteilt sich auf 11 weitere Städte, Flecken, Gemeinden und Samtgemeinden, von denen
die Stadt Rehburg-Loccum sowie die Samtgemeinden Grafschaft Hoya und Uchte mit jeweils mehr als
10.000 E die bevölkerungsreichsten sind. Mit Ausnahme der Stadt Nienburg/Weser ist der Landkreis Nien-
burg/Weser relativ dünn besiedelt (weitere Hinweise zur Einwohnerdichte werden in der Begründung zu Kap.
D 1.5 gegeben).

Administrative Grenzen
Mitgliedsgemeindegrenze
Einheits- bzw. Samtgemeindegrenze
Kreisgrenze
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Bücken
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Warpe
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Liebenau
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Hoyerhagen
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Schweringen
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Drakenburg

Hämelhausen

Gandesbergen

Rohrsen

SG Uchte

SG Steimbke

Steyerberg

SG Grafsch. Hoya

SG Marklohe

SG Landesbergen

Stolzenau

Rehburg-Loccum

SG Heemsen

SG Liebenau

Nienburg/W.

SG Eystrup

4 0 4 Kilometer

Abb. 1.1-1 Administrative Gliede rung des Landkreises Nienburg/Weser
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Index Einheits-/Samtgemeinde EW Fläche in km² Einwohnerdichte
in E / km²

256022 Stadt Nienburg/Weser 32.454 64,45 503,55

256025 Stadt Rehburg-Loccum 11.075 99,92 110,84

256030 Flecken Steyerberg 5.355 101,88 52,55

256032 Gemeinde Stolzenau 7.645 64,88 117,83

256401 SG Eystrup 6.195 57,72 107,33

256402 SG Heemsen 6.096 73,28 83,19

256403 SG Grafschaft Hoya 11.070 157,56 70,26

256404 SG Landesbergen 8.621 131,19 65,71

256405 SG Liebenau 6.531 71,96 90,76

256406 SG Marklohe 8.641 106,42 81,20

256407 SG Steimbke 7.687 185,47 41,45

256408 SG Uchte 14.940 284,12 52,58

256 LK Nienburg 126.310 1.398,87 90,29
Tab. 1.1-1 Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte der Gemeinden

im Landkreis Nienburg/Weser am 31.12.2001
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Abb. 1.1-2 Altersstruktur im  Landkreis Nienburg/Weser 1998 7,8

                                                     
7 im Diagramm werden vor 1914 Geborene nicht dargestellt: 1.942 Frauen, 634 Männer.
8 Niedersächsisches Landesamt für Statistik (1999): Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Familienstand 1998. In: Statistische

Berichte Niedersachsen, H. AI3-j/98. Hannover.

männliche Bevölkerung weibliche Bevölkerung
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Abb. 1.1-2 verdeutlicht die durch den Mangel an Menschen jüngerer Altersgruppen unausgeglichene Alters-
struktur im Landkreis Nienburg/Weser. Mit Hilfe eines Indexes, der aus der Differenz zwischen Altersgruppen
im „vor-reproduktiven“ Alter (unter 15 Jahre) und im „nach-reproduktiven“ Alter (über 50 Jahre) im Verhältnis
zu Altersgruppen im „reproduktiven“ Alter gebildet wird, können Aussagen über die demographische Alterung
einzelner Gebietseinheiten gemacht und diese miteinander verglichen werden9. Anhand dieses Indexes un-
terscheidet sich die Bevölkerung im Landkreis Nienburg/Weser kaum von der Bevölkerung des gesamten
Landes, weist aber eine deutlich „jüngere“ Bevölkerung auf als der Regierungsbezirk Hannover.

Anhand der offiziellen regionalen Vorausschätzung der Bevölkerung10 wird deutlich, dass die Bevölkerung im
Landkreis bis zum Jahr 2016 „älter“ wird. Innerhalb des Landkreises weisen die Samtgemeinden Liebenau
und Heemsen, die Gemeinde Stolzenau und der Flecken Steyerberg eine vergleichsweise „junge“, die Stadt
Nienburg/Weser und die Samtgemeinde Grafschaft Hoya eine eher „ältere“ Bevölkerung auf. Alle übrigen
Gemeinden liegen im Bereich des Mittelwertes für den Landkreis.

Bevölkerungsentwicklung

Stolzenau

Steyerberg

Rehburg-Loccum

Nienburg/W.

SG Uchte

SG Landesbergen

SG Steimbke

SG Grafsch. Hoya

SG Eystrup

SG Liebenau

SG Marklohe

SG Heemsen

4000 0 4000 8000 Meter

Quelle: NLS: Statistik Daten-CD 2001.

Bevölkerungsentwicklung 1980 - 2000 in %
4 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 30

Abb. 1.1-3 Bevölkerungsentwicklung zwischen 1980 und 2000 in %

Die Bevölkerung im Landkreis Nienburg/Weser hat seit 1968 um 4.879 Einwohner (E) zugenommen. Wäh-
rend zwischen 1968 und 1980 fast alle Gemeinden Bevölkerungsverluste erlitten haben und die Einwohner-

                                                     
9 Billeter, E.P. (1954): Eine Maßzahl zur Beurteilung der Altersverteilung einer Bevölkerung. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirt-

schaft und Statistik, S. 496-505.
10 Niedersächsisches Landesamt für Statistik (2000): Regionale Vorausschätzung der Bevölkerung Niedersachsens unter der Berück-

sichtigung von Wanderungen bis 2016. In: Statistische Berichte Niedersachsen, H. AI 8.2 – Basis 1999.
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zahl im Landkreis um mehr als 7.000 E abnahm, wurden in den 80’er und vor allem 90’er Jahren in fast allen
Gemeinden Zuwächse erzielt, die von 1980 bis 2000 eine Zunahme der Kreisbevölkerung um 12.403  E
(10,9 %) zur Folge hatten. So konnte die Einwohnerzahl des Kreises im Jahr 1993 eine Zahl von 120.000 E,
im Jahr 1997 eine Zahl von 125.000 E überschreiten (siehe Abb. 1.1-5).

Zwischen 1980 und 1998 konnten alle Gemeinden im Landkreis Nienburg/Weser Bevölkerungszuwächse
aufweisen, die mit mehr als 15 % in der Gemeinde Stolzenau sowie den Samtgemeinden Heemsen, Liebe-
nau, Marklohe und Steimbke überdurchschnittlich waren (siehe Abb. 1.1-3).

Für die Entwicklung der Einwohnerzahl nahm in den vergangenen drei Jahrzehnten die natürliche Bevölke-
rungsentwicklung11 eine zunehmend geringere, der Wanderungssaldo eine zunehmend stärkere Bedeutung
an. Während bereits seit dem Beginn der 70er Sterbeüberschüsse zu verzeichnen waren (siehe Abb. 1.1-4),
bewirkten hohe Wanderungsgewinne, vor allem durch den Zuzug von Aus- und Übersiedlern aus der ehema-
ligen DDR und anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks bedingt, seit Ende der 80er Jahre ein Bevölke-
rungswachstum in fast allen Gemeinden des Landkreises. Seit 1996 Jahre fallen die Wanderungsgewinne
deutlich kleiner aus.

 m

Abb. 1.1-4 Natürliche Bevöl kerungsentwicklung und Wanderungssaldo

Bevölkerungsprognose

Die Ergebnisse der 9. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung12 zeigen an, dass die Einwohnerzahl
Deutschlands in den kommenden Jahrzehnten progressiv abnehmen wird. Je nach der Höhe des langfristi-
gen Zuwanderungssaldos13 wird bereits bis zum Jahr 2010 ein Bevölkerungsrückgang von ca. 0,6 bzw.
1,1 %, bis zum Jahr 2050 ein Rückgang um 14,2 bzw. 20,8 % erwartet.

Für den Landkreis Nienburg/Weser kann jedoch für die kommenden 10 bis 20 Jahre eher eine Stagnation
der Einwohnerzahl erwartet werden. So sieht die Regionale Vorausschätzung der Bevölkerung Niedersach-
sens für die Jahre 1999 bis 2016 für den Landkreis Nienburg/Weser bis zum Jahr 2012 eine Bevölkerungs-
zunahme auf 128.759 E vor. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zunahmerate von etwa
300 E. Für die Jahre danach ist auch nach dieser Prognose eine Abnahme der Einwohnerzahl auf 128.496 E
im Jahr 2016 zu erwarten, was einer durchschnittlichen jährlichen Abnahmerate von ca. 65 E bzw. 0,05 %
pro Jahr entspricht (siehe Abb. 1.1-5).

                                                     
11 Saldo aus Geburtenzahl und Sterbefällen.
12 Statistisches Bundesamt (2000): Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bis zum Jahr 2050. Ergebnisse der 9. Koordinierten Bevöl-

kerungsvorausberechnung.
13 In Variante 1 wird von einem langfristigen Zuwanderungssaldo von 100.000 E/a, in Variante 2 von 200.000 E/a ausgegangen.
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Für die Stadt Nienburg/Weser liegt eine detaillierte Bevölkerungsprognose vor14. Sie zeigt an, dass selbst
unter der günstigen Voraussetzung, dass das Baugeschehen weitgehend entsprechend der Nachfrageent-
wicklung ermöglicht wird und weitere Maßnahmen im pädagogischen Bereich sowie im Freizeitbereich er-
griffen werden, bis zum Jahr 2015 eine Abnahme der Einwohnerzahl um ca. 1.300 E, d.h. ca. 4 % (0,27 %
pro Jahr) zu erwarten ist.

Abb. 1.1-5 Prognose der Einwohnerz ahl im Landkreis Nienburg/Weser

Zu D 1.2 Entwicklung der Region

Gründe für die Bildung von Kooperationen

Komplexe und differenzierte Probleme in den Teilräumen des Landkreises können nicht von einzelnen Kom-
munen allein gelöst werden. Kooperation und Koordination sind deshalb zentrale Grundsätze zur Lösung
dieser Probleme. Gerade auf der regionalen Ebene bestehen große Möglichkeiten, ökonomische Entwicklun-
gen mit ökologischen Erfordernissen, sozialen Programmen und kulturellen Vorhaben in ganzheitlicher Sicht
miteinander zu verknüpfen.

Kooperationen etablieren sich primär über positive Kosten-Nutzen-Erwartungen der Teilnehmer. Vorteile
einer Kooperation ergeben sich dabei unmittelbar aus den Faktoren, die Anstöße und Anreize bilden15. Inter-
kommunale und regionale Kooperationsformen sind besonders geeignet für

- Aufgaben der regionalen Selbststeuerung,

- die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Trägern der Problembearbeitung (public-private-
partnership),

- neue Aufgaben, die sich nicht an traditionellen Kompetenzverteilungen orientieren (z.B. nachhaltige Re-
gionalentwicklung).

Die Bildung und Ausgestaltung der regionalen Kooperationen soll sich als offener Prozess vollziehen, der
sich aus der kommunal-regionalen Ebene heraus entwickelt und auf dem Prinzip der freiwilligen Zusammen-
arbeit aufbaut.

Besondere Bedeutung kommt der Beteiligung der gesellschaftlichen Kräfte zu, wie der Kammern und Ver-
bände der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Umweltverbände, Hochschulen, kultureller und sozialer Insti-
tutionen. Zum einen gilt es, ihr Engagement zur Ziel- und Ideenfindung und bei der Maßnahmenumsetzung

                                                     
14 Kramer, P.H.  (1999): Bevölkerungs- und Gemeinbedarfsentwicklung der Stadt Nienburg (Weser) von 1998 bis 2015. Erstellt im

Auftrag der Stadt Nienburg/Weser.
15 Fürst, D. et al. (1999): Auswertung von Erfahrungen zur Kooperation in Regionen. In: Raumforschung und Raumordnung, H. 1.1999,

S. 53-58.
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zu sichern, zum anderen kann nur ein breiter gesellschaftspolitischer Konsens die erforderliche Akzeptanz
von entwicklungsbestimmenden Planungen und Maßnahmen sicherstellen.

Ziele regionaler und interkommunaler Kooperationen

Kooperationen sollen wesentlich zum Abbau regionaler Strukturschwächen beitragen. Durch die Bündelung
regionaler Erkenntnisse und Erfahrungen soll differenziert herausgearbeitet werden, worin die besonderen
Schwächen (Arbeitslosigkeit, wirtschafts- und infrastrukturelle Faktoren, hoher Flächenverbrauch durch Bo-
denabbau, ökologische Probleme) der Teilräume bestehen und wie ursachengerecht und frühzeitig koor-
dinierte Handlungskonzepte entwickelt werden können.

Regionale Kooperationen sollen darüber hinaus dazu beitragen,

- durch Mobilisierung und Bündelung der regionalen Kräfte die besonderen Potentiale der Regionen soweit
wie möglich zu nutzen;

- im Ausgleich von Ökologie und Ökonomie eine hohe regionale Umwelt- und Lebensqualität zu sichern
und weiter zu entwickeln;

- regionale EntwickIungskonzepte in der Form von Orientierungs- und Handlungskonzepten zu erarbeiten,
die die Grundlage für einen regional-effizienten Ressourceneinsatz und auch eine Orientierungshilfe für
die staatliche Entwicklungs- und Förderpolitik bilden können;

- durch eine eigenständige Regionalpolitik und regionale Selbstverantwortung die kommunale Selbstver-
waltung zu sichern und weiter zu entwickeln;

- regionalen Konsens unter Einbindung der gesellschaftlichen Kräfte herzustellen und damit ein Bewusst-
sein von regionaler Identität und Solidarität zu fördern.

Indem regionale und interkommunale Kooperationen zur

- Überwindung pauschaler Konkurrenzen zwischen den Kommunen,

- Etablierung kooperativer Strukturen,

- Ermöglichung eines interkommunalen Leistungsaustausches16 (so können z.B. durch die Entwicklung
gemeinsamer Baugebiete an geeigneten Standorten Entwicklungen an weniger geeigneten Standorten
vermieden werden),

beitragen, können sie wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung schaffen. Da-
bei ist es von Bedeutung, dass die Ziele der Kooperationen mit denen einer nachhaltigen Entwicklung verein-
bar sind.

Interkommunale Kooperationen im Landkreis Nienburg/Weser

Interkommunale Kooperationen zwischen den Gemeinden im Landkreis Nienburg/Weser haben sich vor
allem zur Vermarktung touristischer Angebote herausgebildet. So haben sich der Flecken Steyerberg, die
Stadt Rehburg-Loccum, die Gemeinde Stolzenau, die Samtgemeinden Landesbergen und Uchte sowie die
nordrhein-westfälische Stadt Petershagen zum Gemeindeverbund Weserland zusammengeschlossen. Wei-
terhin arbeiten alle Kommunen im Landkreis Nienburg/Weser in der Mittelwesertouristik GmbH zusammen.

Zusammenarbeit mit der Region Hannover und ihrem „2. Ring“17

Am 16. Mai 2001 hat der niedersächsische Landtag das Gesetz zur Bildung der Region Hannover beschlos-
sen, zum 01. November 2001 wurde die Region Hannover als öffentlich-rechtliche Körperschaft gegründet.
Dabei wurden der Landkreis Hannover und der Kommunalverband Großraum Hannover aufgelöst. Die neue
Region ist Rechtsnachfolgerin des Landkreises und des Kommunalverbandes und umfasst das Gebiet des
ehemaligen Landkreises und der Landeshauptstadt Hannover. Die Eigenständigkeit der Landeshauptstadt
und der 20 kreisangehörigen Gemeinden bleibt erhalten.

Durch die Regionalreform wird die Position der Region Hannover weiter gestärkt. Neben der Zusammen-
arbeit mit der Region Hannover ist für den Landkreis Nienburg/Weser daher auch eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit den anderen Kommunen des ehemaligen „2. Ringes“ erforderlich, um sich gegenüber der
Region Hannover behaupten zu können.

                                                     
16 Adam, B. (1998): Regionale Nachhaltigkeit durch interkommunale Kooperationen? In: Raumforschung und Raumordnung, H.

5/6.1998, S. 443-448.
17 Als „2. Ring“ werden die an die Region Hannover angrenzenden Landkreise bezeichnet. Durch die Bildung der Region Hannover

rücken diese Landkreise in den „1. Ring“ auf.
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Das Umland der Region Hannover ist auch im Bereich des „2. Ringes“ ein verflochtener Wirtschafts- und
Kulturraum, dessen Entwicklung in wesentlichen Bereichen einer regionalen Absprache und Kooperation
bedarf. Die Notwendigkeit zu einer engen Abstimmung ergibt sich insbesondere aus verkehrlichen, flächen-
relevanten, sozialen, kulturellen und ökologischen Belangen. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, ein ge-
meinsam getragenes Verständnis für eine Regionalentwicklung unter Einbeziehung sowohl der Region Han-
nover als der Kommunen des „2. Ringes“ zu entwickeln. Eine strukturierte Zusammenarbeit soll insbeson-
dere für folgende Bereiche angestrebt werden:

- Freiraum- und Klimaschutz (Erholungs- und Naturflächen),

- Siedlungsentwicklung (Wohnbau- und Gewerbeflächen, großflächiger Einzelhandel),

- Verkehrsentwicklung (Verkehrslenkung, ÖPNV/SPNV, Tarifgestaltung)

- Regionalplanung,

- regionsbezogenes Standortmarketing,

- Kulturförderung,

- Tourismus,

- Abfallwirtschaft.

Städtenetz EXPO 2000

Die Vernetzung von Städten hat zwei wesentliche Aufgaben18:

- Sicherung der Konkurrenzfähigkeit der Region, z.B. durch die Schaffung leistungsfähiger Gegengewichte
zu anderen Regionen in Europa,

- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit im Innern, z.B. Arbeitsteilung bei der Bereitstellung raumbedeut-
samer Infrastruktur.

Das Städtenetz EXPO 2000 umfasst die Landeshauptstadt Hannover sowie die Städte des sog. „2. Ringes“:
Nienburg, Walsrode, Celle, Peine, Hildesheim, Hameln und Stadthagen. Ziel des Städtenetzes war die Ein-
bettung der EXPO 2000 und die Etablierung einer regionalen Zusammenarbeit auch über die Dauer der
Großveranstaltung hinaus.

Gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen

Im Norden grenzt der Landkreis Nienburg/Weser an den Planungsraum der Gemeinsamen Landesplanung
Niedersachsen/Bremen, die zu Beginn der 90er Jahre neu strukturiert wurde. Ziel der Gemeinsamen Lan-
desplanung ist es, die jeweiligen entwicklungspolitischen Ziele frühzeitig abzustimmen und gemeinsame Vor-
stellungen zur räumlichen Ordnung des Unterweserraumes zu formulieren. Zu diesem Zweck wurde zwi-
schen 1992 und 1996 ein Regionales Entwicklungskonzept für den Planungsraum erstellt. Der Landkreis
Nienburg/Weser gehört nicht zum Planungsraum der Gemeinsamen Landesplanung, wird jedoch informell an
ihren Planungen beteiligt.

Für die Samtgemeinden Eystrup und Grafschaft Hoya haben Verflechtungen und Kooperationen mit den
Gemeinden des Ordnungsraumes Bremen eine besondere Bedeutung.

Regionale Entwicklungskonzepte

Für eine selbstverantwortliche Gestaltung der regionalen Entwicklung sind aus der Region heraus erarbeitete
Konzepte in der Form eines Orientierungs- und Handlungsrahmens ein geeignetes Instrument. Sie eröffnen
der Region eine mittelfristige Perspektive, um die regional- und strukturpolitisch besonders bedeutsamen
Handlungsfelder und Entwicklungsschwerpunkte herauszustellen und Wege aufzuzeigen, Maßnahmen und
Projekte mit regionseigenen Kräften zu realisieren.

Für den Landkreis Nienburg/Weser wurde in den Jahren 2000 und 2001 gemäß der Vorgaben der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ein Regionales Entwicklungskonzept19

aufgestellt. Die Erstellung des Konzeptes wurde von der Sparkasse Nienburg unterstützt. Ziel dieses Ent-

                                                     
18 Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (1995): Raumordnungspolitischer Handlungsrahmen. Beschluss

der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 08.03.1995.
19 Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung (2001): Regionales Entwicklungskonzept für den Landkreis Nienburg/Weser.

Gutschten im Auftrag des Landkreises Nienburg/Weser unterstützt von der Sparkasse Nienburg.
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wicklungskonzeptes ist es, Handlungsempfehlungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises und
seiner Teilräume zu geben.

Mit dem Regionalen Entwicklungskonzept will der Landkreis nicht nur eine Grundlage für eine effiziente Res-
sourcennutzung schaffen, sondern auch seine förderpolitischen Interessen gegenüber dem Land, dem Bund
und der EG wirkungsvoller zur Geltung bringen.

Für den Bereich des Nienburger Wesertales – mit räumlichem Schwerpunkt zwischen Nienburg und Stolze-
nau - wurde ein Entwicklungskonzept „Wasserlandschaftspark Nienburger Wesertal20“ für die wassergebun-
denen touristischen Potentiale erstellt, an dem sich neun Kommunen des Landkreises und der Landkreis
Nienburg/Weser selbst beteiligen. Als Ergebnis wird ein Rahmenkonzept für die Folgenutzungen Natur-
schutz, Erholung und Fremdenverkehr vorgelegt.

Ausgleichs- und Entlastungsfunktion

Die an den Landkreis Nienburg/Weser angrenzenden Ordnungsräume sind insbesondere in ihren städti-
schen Kernbereichen durch Beeinträchtigungen der Umweltqualität (insbesondere von Boden, Luft und Was-
ser), eine starke Inanspruchnahme von „Umwelt“-Ressourcen (z.B. Bodenfläche, Grundwasser) und den
damit verbundenen Ver- und Entsorgungsproblemen hohen Belastungen ausgesetzt. Dementsprechend
wurden Bremen und Hannover im Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen21 als Stadtregionen mit
teilweise erheblichen Belastungen festgestellt, deren Funktionsfähigkeit nur durch einen Abbau dieser Über-
lastungstendenzen gesichert werden kann. Hierbei kann der Landkreis Nienburg/Weser mit seinen Natur-
und Landschaftspotentialen sowie Wasservorkommen wichtige Entlastungs- und Ausgleichsfunktionen über-
nehmen. Eine langfristige Sicherung dieser Funktionen wird mittelfristig nur im Rahmen von regionaler Ko-
operation und durch finanzielle oder andere Ausgleiche möglich sein.

Zu D 1.3 Ländliche Räume

Grundsätze der Raumordnung für die Ländlichen Räume

Der Landkreis Nienburg/Weser wird im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 (LROP) voll-
ständig dem Ländlichen Raum zugeordnet. Die Gebietskategorie Ländliche Räume kann nur als Grobkatego-
rie gelten, hinter der sich sehr unterschiedlich strukturierte Teilräume mit spezifischen Struktur- und Entwick-
lungsproblemen und –potentialen verbergen. Ländliche Räume sind „komplexe Standorte“, die sich nicht nur
anhand eines Kriteriums, z.B. der Wirtschafts- oder Siedlungsstruktur hinreichend charakterisieren lassen22.
Statt dessen wird die Entwicklung der Ländlichen Räume durch eine Vielzahl von Faktoren geprägt, die dann
im Einzelnen für Entwicklungspotentiale oder –hemmnisse verantwortlich sein können.

Ländliche Räume sind keine Restkategorie, deren Aufgabe es ist, Ergänzungsfunktionen für die Ordnungs-
räume wahrzunehmen23. Ländliche Räume müssen den Ordnungsräumen vielmehr als gleichwertige Le-
bensräume gegenübergestellt werden. Sie sollen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG24 als Lebens- und Wirt-
schaftsräume mit einer eigenständigen Bedeutung entwickelt werden. In ihnen müssen für die dort lebenden
Menschen Lebensbedingungen erhalten oder geschaffen werden, die denjenigen anderer Teilräume gleich-
wertig sind. Daher müssen auch in Zukunft die Voraussetzungen für ein attraktives Wohnen, Arbeiten und
Erholen im Ländlichen Raum gesichert und verbessert werden. Für die Ordnungsräume übernehmen die
Ländlichen Räume die Funktion ökologischer Ausgleichsräume. Daher sollen die ökologischen Funktionen in
ihrer Bedeutung für den Gesamtraum in den Ländlichen Räumen erhalten werden.

                                                     
20 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (2002): Wasserlandschaftspark Nienburger Wesertal. Ein Rahmenkonzept für die

Folgenutzung Erholung und Fremdenverkehr auf künftigen Abbauflächen. Im Auftrag des Amtes für Agrarstruktur Sulingen u.a.
Stand 10.02.2002.

21 Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (1993): Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen. Leitbilder
für die räumliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland.

22 Irmen, E. & A. Bach (1996): Typen ländlicher Entwicklung in Deutschland und Europa. In: Informationen zur Raumentwicklung, H.
11/12.1996, S. 713-728.

23 Schüttler, K. (1998): Integrierte ländliche Entwicklung. In: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Kongreß zu den Entwick-
lungsperspektiven für die Ländlichen Räume Deutschlands - Dokumentation. Bonn.

24 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I, S. 2081-2102).
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Gemäß B 3 02 soll in Ländlichen Räumen grundsätzlich eine Raum- und Siedlungsstruktur entwickelt wer-
den, die

- der Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Städten und Dörfern dient sowie zur Funktions-
stärkung der Mittel- und Grundzentren beiträgt,

- die funktionale Arbeitsteilung durch Sicherung und Ausbau der zentralörtlichen Funktionen der Mittel- und
Grundzentren stärkt und weiterentwickelt sowie die flächendeckende Grundversorgung in allen Lebens-
bereichen möglichst wohnortnah erhält und eine ausreichende Wohnraumversorgung im funktionalen
Zusammenhang zu Versorgungseinrichtungen sichert,

- eine Standort- und Lebensqualität verbessernde Infrastrukturentwicklung gewährleistet, insbesondere im
Bildungs- und Kulturbereich, im Erholungs- und Freizeitbereich, bei der Versorgung mit neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken, der Verkehrserschließung und -bedienung - vor allem durch Ver-
besserung im öffentlichen Personennahverkehr - sowie der Versorgung mit Gütern des täglichen Be-
darfs,

- ein differenziertes Angebot an qualifizierten Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie Möglichkeiten der
Weiterqualifizierung, insbesondere für Frauen, sichert und verbessert, unter anderem durch Stärkung der
ansässigen kleinen und mittleren Betriebe und Schaffung neuer Arbeitsplätze,

- die Existenzfähigkeit einer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft unterstützt, die dafür erforderlichen
Siedlungs- und Nutzungsstrukturen sichert und eine umweltverträgliche  Landbewirtschaftung gewährlei-
stet,

- der Sicherung der Naturraumpotentiale und der umwelt- und sozialverträglichen Nutzung der natürlichen
Ressourcen dient,

- die Erholungsfunktion erhält und verbessert sowie den Fremdenverkehr in seiner regionalen Bedeutung
als Erwerbsgrundlage umwelt- und sozialverträglich entwickelt,

- eine nachhaltige Forstwirtschaft ermöglicht und sichert,

- die für das Land bedeutsamen Freiräume sichert,

- zur Erhaltung wesentlicher kultur- und landschaftshistorischer Werte sowie kultureller Identifikations-
räume für heutige und nachfolgende Generationen beiträgt.

Stärken und Schwächen der Ländlichen Räume

In den Ländlichen Räumen hat die relativ große Entfernung von den wirtschaftlichen Zentren, die geringe
Bevölkerungsdichte sowie ein relativ wenig differenziertes und qualifiziertes Arbeits- und Ausbildungsplatzan-
gebot häufig eine geringe Entwicklungsdynamik bzw. Entwicklungsprobleme zur Folge. Die gegenüber den
Ordnungsräumen spärliche Ausstattung mit „harten Standortfaktoren“, z.B. in den Bereichen der Infrastruk-
tur, der Bildungseinrichtungen und des Kulturangebots, können die Ländlichen Räume im Landkreis Nien-
burg/Weser zum Teil durch ihr Potenzial an „weichen Standortfaktoren“ ausgleichen. So bieten sie ihren Be-
wohnern u.a.

- eine weitgehend intakte Umwelt,

- überschaubare Lebensbeziehungen mit engeren sozialen Bindungen,

- einen hohen Freizeit- und Erholungswert,

- die Möglichkeit der Eigentumsbildung zu niedrigen Kosten.

Aus diesem Grund konnten im Landkreis Nienburg/Weser insbesondere die Gemeinden im Umfeld der Stadt
Nienburg/Weser und im Einzugsbereich der Ordnungsräume in den vergangenen Jahren eine dynamische
Entwicklung verzeichnen. So nahm z.B. die Zahl der Wohnungen in der Dekade zwischen 1988 und 1998 in
Heemsen und Marklohe um 36 bzw. 24 % (Umlandgemeinden der Stadt Nienburg/Weser), in Rodewald und
Steimbke (im Einzugsbereich des Ordnungsraumes Hannover) um 21 bzw. 17 % zu, während der Zuwachs
für den Landkreis insgesamt mit 12 % unter dem Landesdurchschnitt lag (16 %).

Differenzierung der Ländlichen Räume im Landkreis Nienburg/Weser

Im Zuge einer weitergehenden Differenzierung ist zu erwarten, dass der Ländliche Raum im Landkreis Nien-
burg/Weser

- einerseits anhand struktureller Merkmale, z.B. im Hinblick auf die Siedlungsverdichtung,

- andererseits aufgrund besonderer Eigenschaften, d.h. besonderen Potentialen oder Problemstrukturen,
z.B. Gebiete mit großflächigen Bodenabbauten oder Gebiete mit Fremdenverkehrspotentialen,

in weitere Gebietskategorien unterteilt werden kann.
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Da die Ziele, die im Zusammenhang mit besonderen Potentialen oder Problemstrukturen im Landkreis ste-
hen, in den einzelnen Fachkapiteln festgelegt werden, z.B. für Natur und Landschaft oder Rohstoffgewin-
nung, ist eine Differenzierung des Ländlichen Raumes nach diesen Kriterien im Rahmen des Regionalen
Raumordnungsprogrammes nicht erforderlich. Daher sollen als wesentliche Unterscheidungskriterien ledig-
lich strukturelle Merkmale zugrunde gelegt und folgende, siedlungsstrukturelle Gebietskategorien im Land-
kreis Nienburg/Weser festgelegt werden:

- Verdichteter Ländlicher Raum im Umfeld des Mittelzentrums Nienburg,

- Ländliche Räume im Einzugsbereich der Ordnungsräume,

- Sonstige Ländliche Räume.

Verdichteter Ländlicher Raum im Umfeld des Mittelzentrums Nienburg

Als Kern eines größeren verdichteten Gebietes kann das Mittelzentrum Nienburg/Weser festgelegt werden.
Als wesentliches Abgrenzungskriterium verdichteter Gebiete sollen die Siedlungsdichte (SIEDI)25 und die
Bevölkerungsdichte (BEVDI; siehe auch Begründung zu Kap. D 1.5) herangezogen werden. Als weitere Ele-
mente dieses verdichteten ländlichen Gebietes werden daher diejenigen Gemeinden ausgewählt,

- von denen das Mittelzentrum in weniger als 10 min im motorisierten Individualverkehr (MIV) bzw. 20 min
im Fahrradverkehr erreichbar ist,

- die SIEDI in der Gemeinde größer als 1.070 E/km² Siedlungs- und Verkehrsfläche ist (also im obersten
Fünftel einer Rangskala für alle 36 Gemeinden des Landkreises liegt),

- die BEVDI in der Gemeinde größer als 104 E/km² ist (also im obersten Viertel der Rangskala liegt).

Als Ergebnis werden das Mittelzentrum Nienburg/Weser, der Flecken Drakenburg sowie die Gemeinden
Rohrsen und Marklohe als Verdichteter Ländlicher Raum im Umfeld des Mittelzentrums Nienburg zusam-
mengefasst. In diesem Raum leben 39.726 E26, d.h. 32 % der Bevölkerung, auf ca. 114 km², d.h. ca. 8 % der
Katasterfläche.

Ländliche Räume im Einzugsbereich des Ordnungsraumes Hannover

Als Ländliche Räume im Einzugsbereich des Ordnungsraumes Hannover können die Gemeinden festgelegt
werden, die direkt an den Ordnungsraum Hannover angrenzen: Husum, Landesbergen, Linsburg, Rehburg-
Loccum, Rodewald, Steimbke, Stöckse. In diesen Gemeinden zeigen

- eine z.T. überdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung (Ausnahme: Husum, Landesbergen, Linsburg
und Stöckse),

- ein überdurchschnittliches Pendlerdefizit (Ausnahme: Rehburg-Loccum) sowie

- ein hoher Anteil an Erwerbstätigen mit Arbeitsplatz im Ordnungsraum Hannover27,

eine funktionale Verflechtung mit dem Ordnungsraum an. Die Ländlichen Räume im Einzugsbereich des
Ordnungsraumes Hannover nehmen darüber hinaus wichtige Funktionen als Ausgleichsraum für den Ord-
nungsraum wahr, z.B. im Hinblick auf das Angebot an Erholungsgebieten und den Ressourcenschutz.

In den Ländlichen Räumen im Einzugsbereich des Ordnungsraumes Hannover leben 23.069 E, d.h. 18 % der
Kreis-Bevölkerung, auf ca. 367 km², d.h. ca. 26 % der Katasterfläche. Siedlungsschwerpunkte in diesem
Raum sind die Orte Rodewald, Steimbke, Stöckse, Linsburg, Schessinghausen, Husum, Landesbergen,
Rehburg, Loccum, Bad Rehburg und Münchehagen.

Die Gemeinden im Randbereich zum Ordnungsraum Bremen weisen bisher weder eine überdurchschnitt-
liche Bevölkerungsentwicklung noch überdurchschnittliche Pendlerdefizite aus. Sie werden daher nicht als
Ländlicher Raum im Einzugsbereich des Ordnungsraumes Bremen festgelegt.

                                                     
25 Die SIEDI ist dann besonders groß, wenn die Einwohnerzahl besonders hoch ist, die Siedlungs- und Verkehrsfläche gleichzeitig

besonders klein ist. Damit ist die SIEDI zwar ein Indikator für die Siedlungsintensität, sie kann jedoch in Einzelfällen auch irrefüh-
rend sein, insbesondere dann, wenn die Siedlungs- und Verkehrsfläche aufgrund siedlungsstruktureller Besonderheiten (z.B. durch
Wohnblöcke in kleinen Ortschaften) sehr klein ist. Aus diesem Grunde wird für die Abgrenzung verdichteter Gebiete eine Kombina-
tion von SIEDI und BEVDI eingesetzt.

26 Bezugsjahr in diesem Kapitel immer 1998.
27 Mit Ausnahme der Stadt Rehburg-Loccum haben in diesen Gemeinden mehr als 45 Erwerbstätige pro 1.000 E ihren Arbeitsplatz im

Ordnungsraum Hannover.
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Sonstige Ländliche Räume

Die Gemeinden, die keinem der o.g. Räume zugeordnet werden können, werden als Sonstige Ländliche
Räume dargestellt. Auch diese Räume sind keineswegs einheitlich strukturiert. Sowohl anhand siedlungs-
struktureller Kriterien als auch im Hinblick auf besondere Potentiale und Problemstrukturen in den einzelnen
Gemeinden könnte eine weitere Differenzierung vorgenommen werden, auf die aber verzichtet wird, weil sie
zur regionsspezifischen Festlegung von Zielen der Raumordnung im RROP nicht erforderlich ist (s.o.).

In Sonstigen Ländlichen Räumen lebt etwa die Hälfte der Bevölkerung des Landkreises (62.205 EW) auf rd.
2/3 seiner Fläche (917 km² ).

Ländliche Räume im Einzugsbereich des 
Ordnungsraumes Hannover

Verdichteter Ländlicher Raum
im Umfeld des 
Mittelzentrums Nienburg

Sonstige Ländliche Räume

1000 0 1000 2000 Meter

Gebietskategorien im Landkreis Nienburg/Weser

Verdichteter Ländlicher Raum im Einzugsbereich des Mittelzentrum Nienburg/Weser
Ländliche Räume im Einzugsbereich des Ordnungsraumes Hannover
Sonstige Ländliche Räume

Abb. 1.3-1 Gebietskategorie n des Ländlichen Raumes im  Landkreis Nienburg/Weser

Maßnahmen zur Stabilisierung und Entwicklung Ländlicher Räume

Wichtige Strategien und Maßnahmen zur Stabilisierung und Entwicklung der Ländlichen Räume im Landkreis
Nienburg/Weser sind u.a. (vgl. Raumordnungspolitischer Handlungsrahmen28):

- Stärkung des Mittelzentrums Nienburg/Weser als Motor der regionalen Entwicklung durch Modernisie-
rung und Ausbau der Infrastruktur für den mittelzentralen Versorgungsbereich.

- Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Ländlichen Räume im Landkreis Nienburg/Weser an das
Mittelzentrum Nienburg/Weser und an die benachbarten Oberzentren. Aus diesem Grund ist z.B. der
Ausbau der Bundesstraße B 6 auf vier Fahrstreifen vorrangig durchzuführen.

                                                     
28 Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (1995): Raumordnungspolitischer Handlungsrahmen. Beschluss

der Ministerkonferenz für Raumordnung in Düsseldorf am 08.05.1995. Bonn.
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- Sicherung der infrastrukturellen Grundversorgung im Nahbereich: Durch eine geordnete Entwicklung im
Einzelhandel, die Nutzung von Möglichkeiten der Direktvermarktung, die Einrichtung von Nachbar-
schaftsläden u.a. soll eine wohnortnahe Grundversorgung auch in den dünnbesiedelten Teilen des Land-
kreises gesichert werden.

- Bewältigung der Aufgaben der Stadt- und Dorfentwicklung als wichtigem Teil der Strukturpolitik (s.u.).

- Erarbeitung und Umsetzung integrierter Handlungskonzepte als Rahmen für den koordinierten, effizien-
ten Einsatz raumbedeutsamer Förderinstrumente und zur Mobilisierung regionseigener Kräfte (z.B. Regi-
onale Entwicklungskonzepte, RIS).

- Schaffung von Angeboten für einen regionaltypischen Fremdenverkehr.

- Ausgleich von Leistungen für den Ressourcenschutz.

Für die Entwicklung ländlicher Räume und typischer Landschaften werden z.T. Zuwendungen aus dem nie-
dersächsischen Förderprogramm PROLAND

29 gewährt.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind gem. § 136 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)30 Maßnahmen,
durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.
Sie können dazu beitragen, dass die bauliche Struktur in den Städten und Dörfern des Landkreises nach
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt wird. Sie sollen die Verbesserung der
Wirtschafts- und Agrarstruktur der Ländlichen Räume unterstützen. Die Siedlungsstruktur kann im Rahmen
städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen den Erfordernissen des Umweltschutzes, den Anforderungen an
gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Bevölkerungsentwicklung angepasst werden. Ferner
kann die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes verbessert und den Erfordernissen des Denkmal-
schutzes Rechnung getragen werden (siehe Begründung zu Kap. D 2.6).

Dorferneuerung

N

Orte, in denen 

#S eine Dorferneuerung geplant ist,

#S derzeit eine Dorferneuerung durchgeführt wird,

N eine Dorferneuerung abgeschlossen wurde.

Quelle: Bezirksregierung Hannover, Stand: 01.01.2001
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Abb. 1.3-2: Übersicht über Dorferneuerungsmaßnahmen

Die Dorferneuerung umfasst als öffentlich geförderte Maßnahme die Sanierung und Entwicklung von Ge-
meinden und Ortsteilen in den Ländlichen Räumen. Sie werden eigenständig oder im Rahmen von Flur-

                                                     
29 Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Entwicklung typischer Landschaften und der ländlichen Räume (ETLR) –

Rd.Erl. des ML vom 17.11.1999 - ist Teil des niedersächsischen Förderprogrammes PROLAND.
30 Baugesetzbuch in der Neufassung vom 18.08.1997 (BGBl. I S. 2081)
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neuordnungsverfahren durchgeführt (siehe Begründung zu Kap. D 3.2). Die Dorferneuerung soll dazu bei-
tragen, lokale Probleme aufzuzeigen, Entwicklungsstrategien zu erarbeiten und die Dörfer und Gemeinden
im Ländlichen Raum als eigenständige Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturräume zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Im Rahmen der Dorferneuerung können ferner Maßnahmen zur Erschließung zusätzlicher Ein-
kommensquellen und zur Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz gefördert werden.

Für ca. 1/3 aller Orte im Landkreis Nienburg/Weser wurden in der Vergangenheit insgesamt 64 Dorferneue-
rungsverfahren eingeleitet. Mehr als die Hälfte dieser Verfahren wurden bis 1999 abgeschlossen, 28 Orte
werden in den Jahren bis zum Jahr 2005 aus der Dorferneuerung entlassen. Darüber hinaus hat ein weiterer
Ort einen Aufnahmeantrag gestellt, über den bisher noch nicht entschieden wurde (Alt-Holtorf). Abb. 1.3-2
zeigt die räumliche Verteilung der Orte, für die eine Dorferneuerung durchgeführt wurde/wird/werden soll. Sie
macht die räumlich relativ ausgeglichene Verteilung, die diese Fördermaßnahme im Landkreis mittlerweile
erreicht hat, deutlich.

Seit den 70er Jahren sind rd. 29,3 Mio. DEM öffentlicher Fördergelder im Rahmen der Dorferneuerung in den
Landkreis Nienburg/Weser geflossen. Zusammen mit einem Eigenleistungsanteil von rd. 60,8 Mio. DEM
ergibt sich ein Investitionsvolumen von rd. 90,1 Mio. DEM.

Nachnutzung leerstehender landwirtschaftlicher Hofstellen und Gebäude

Im Landkreis Nienburg/Weser gibt es derzeit eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Hofstellen und Gebäuden.
Die Auswirkungen des Strukturwandels in der Landwirtschaft werden dazu führen, dass ein Funktionsverlust
landwirtschaftlicher Hofstellen und Gebäude auch zukünftig anhalten wird. Da diese Gebäude häufig für das
Ortsbild von Bedeutung sind, ist es wichtig diese Gebäude in geeigneter Weise nachzunutzen. So können
aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheidende Hofstellen und Gebäude im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten, z.B. zur Schaffung von Wohnraum, für die Einrichtung von Verkaufsstellen für die Grundver-
sorgung, für nicht-störende Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie für Fremdenverkehrseinrichtungen (z.B.
Fremdenzimmer, Heuhotel etc.) nachgenutzt werden und der Landwirtschaft damit ggf. Erwerbskombinatio-
nen eröffnen31. Fördermöglichkeiten für die Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude bestehen z.B. durch die
Umnutzungsrichtlinie32. Dabei sind, sofern sich diese Gebäude im Außenbereich befinden, die Bestimmun-
gen von § 35 BauGB zu beachten.

Zu D 1.4 Ordnungsräume

Kein Teil des Landkreises Nienburg/Weser gehört einem Ordnungsraum an. Im Südwesten grenzt der Ord-
nungsraum Hannover an die Stadt Rehburg-Loccum sowie die Samtgemeinden Landesbergen und Steimb-
ke, im Norden grenzt der Ordnungsraum Bremen an die Samtgemeinde Grafschaft Hoya.

Zu D 1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbez ogener Freiräume

Grundlagen der Siedlungsentwicklung

Erfordernisse, die sich aus übergeordneten, raumordnerischen Grundsätzen33 für die Siedlungsentwicklung
im Landkreis Nienburg/Weser ergeben, sind die

- Schaffung einer ausgewogenen Siedlungs- und Freiraumstruktur,

- der Erhalt und die weitere Entwicklung der dezentralen Siedlungsstruktur durch eine räumliche Konzen-
tration der Siedlungstätigkeit und die Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte,

- der Erhalt einer großräumigen und übergreifenden Freiraumstruktur,

- der Ausbau der Infrastruktur in Übereinstimmung mit der Siedlungs- und Freiraumstruktur.

Im Zuge ihrer Bauleitplanung sind die Gemeinden gehalten, diesen Erfordernissen Rechnung zu tragen und
die weitere Siedlungsentwicklung an den raumordnerischen Vorgaben auszurichten34. Ihnen kommt damit
                                                     
31 Manthey, E.-M.; G. Cüppers & H.v. Amende (1993): Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude für Erwerbskombinationen. Herausge-

geben vom Kuratorium für Technik und Bauwesen. Arbeitspapiere 184. Darmstadt:105 S.
32 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bau-

substanz (UmnutzRL), RdErl. des ML vom 01.06.1999. Die UmnutzRL ist Teil des niedersächsischen Förderprogrammes PROLAND.
33 vgl. § 2 Abs. 2, Nrn. 1, 2, 3 und 4 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I, S. 2081-2102)
34 vgl. § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.97 (BGBl. I, S. 2141).
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Verantwortung für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit zentraler Standorte, die Milderung des Siedlungs-
drucks auf das Umland der Stadt Nienburg oder im Randbereich der Ordnungsräume, die Auslastung vor-
handener Infrastruktur und die Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse im Ländlichen Raum zu.

Mit wenigen Ausnahmen, wie z.B. der Gemeinde Stolzenau, sind die vorbereitenden Bauleitpläne der Ge-
meinden im Landkreis Nienburg/Weser mehr als 20 Jahre alt. Daher fehlen für eine regional abgestimmte
Siedlungsentwicklung häufig die Planungsgrundlagen. Zwar wurden die Flächennutzungspläne in den ver-
gangenen Jahrzehnten durch zahlreiche Änderungen ergänzt, jedoch können im Zuge kleinteiliger Änderun-
gen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialge-
rechte Bodennutzung sowie die Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und der natürlichen Lebens-
grundlagen für das gesamte Gemeindegebiet nicht mehr gewährleistet werden. Damit eine Anpassung der
vorbereitenden Bauleitplanung an die in Kap. D 1.5 genannten Ziele der Raumordnung sowie an die aktuellen
Rahmenbedingungen möglich ist, ist eine Neuaufstellung der Flächennutzungspläne in zahlreichen Gemein-
den erforderlich. Da sich im Landkreis Nienburg/Weser an vielen Stellen gemeindeübergreifende Siedlungs-
entwicklungen abzeichnen, wie z.B. zwischen der Stadt Nienburg und den angrenzenden Gemeinden oder im
Bereich des IVG-Geländes zwischen dem Flecken Steyerberg und der Samtgemeinde Liebenau, soll die
vorbereitende Bauleitplanung in enger Kooperation mit den Nachbargemeinden erfolgen oder ggf. sogar ge-
meinsame Bauleitpläne aufgestellt werden.

Siedlungsstruktur im Landkreis Nienburg/Weser

Die Siedlungsstruktur des Landkreises kann anhand der raumordnerischen Konzeptionen der

- Gebietskategorien,

- der Zentralen Orte,

- der Entwicklungsachsen

beschrieben werden.

Gemäß der Festlegung im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 (LROP) wird der gesamte
Landkreis Nienburg/Weser dem Ländlichen Raum zugeordnet (vgl. Begründung zu Kap. D 1.3).

Die Siedlungsstruktur des Landkreises wird im Wesentlichen durch eine auf beiden Seiten der Weser deut-
lich ausgeprägte siedlungsstrukturelle Entwicklungsachse gekennzeichnet, an der sich die Mehrzahl der
Zentralen Orte und der sonstigen größeren Siedlungen konzentriert (siehe Abb. 1.5-1).

Auch durch die Darstellung der Einwohnerdichte (in E/km²) kann die Entwicklungsachse sichtbar gemacht
werden. Die höchsten Werte für die Einwohnerdichte werden für die beiden Städte im Wesertal Nienburg/W.
(506 E/km²) und Hoya (469 E/km²) erreicht. Aber auch zahlreiche andere Gemeinden im Wesertal erreichen
mit 100 bis 200 E/km² eine relativ hohe Einwohnerdichte (Eystrup, Rohrsen, Drakenburg, Marklohe, Liebe-
nau, Stolzenau). Außerhalb des Wesertales wird nur in der Stadt Rehburg-Loccum eine ähnlich hohe Ein-
wohnerdichte erreicht (108 E/km²). Die übrigen Gemeinden außerhalb der Entwicklungsachse weisen nur
eine geringe Einwohnerdichte auf (weniger als 75 E/km²). Mit weniger als 50 E/km² können einige Gemein-
den im Landkreis, die sich vor allem im Osten und im Norden des Landkreises befinden (Hilgermissen, Hoy-
erhagen, Schweringen, Warpe, Binnen, Heemsen, Linsburg, Rodewald, Steimbke, Stöckse, Warmsen), als
„dünn besiedelt“ eingestuft werden.

Als siedlungsstrukturelles Charakteristikum des Landkreises können die in den Geestbereichen westlich des
Wesertales weiträumig vorkommenden Streusiedlungen benannt, als siedlungsstrukturelle Besonderheit
Rodewald als eines der längsten Waldhufendörfer Deutschlands hervorgehoben werden.
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Einwohnerzahl und -dichte im Landkreis Nienburg/Weser
im Jahr 2000
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Abb. 1.5-1 Einwohnerdichte 2000 und Verteilung der Siedlungen im La ndkreis Nienburg/Weser

Entwicklung der Siedlungsfläche im Landkreis Nienburg/Weser

Abb. 1.5-2 zeigt die Verteilung der unterschiedlichen Flächennutzungen im Landkreis Nienburg/Weser an.
Mehr als 2/3 der Fläche des Landkreises wird von Landwirtschaftsfläche, etwa 1/6 von Waldflächen einge-
nommen. Mit rund 10 % ist der Siedlungsflächenanteil (Gebäude- und Freifläche, Erholungsfläche und Ver-
kehrsfläche) gegenüber den durchschnittlichen Werten für das Bundesgebiet (13,3 %)35 und das Land Nie-
dersachsen (12,1 %) leicht unterdurchschnittlich. Im Jahr 2001 umfasste die Siedlungsfläche ca. 14.395 ha.
Damit entfallen ca. 1.140 m² Siedlungsfläche auf jeden Einwohner im Landkreis Nienburg/Weser (bundes-
weit stehen nur ca. 500 m² Siedlungsfläche pro E zur Verfügung)35. Zwischen 1989 und 2001 hat die Sied-
lungsfläche um ca. 1.117 ha, d.h. etwa um 8,4 %, zugenommen (siehe auch Begründung zu Kap. 2.2). Dem-
entsprechend ist der Siedlungsflächenanteil in dieser Zeit um 0,8 %-Punkte angestiegen.

                                                     
35 Dosch, F. & G. Beckmann (1999): Siedlungsflächenentwicklung in Deutschland – auf Zuwachs programmiert. In: Informationen zur

Raumentwicklung, H. 8.1999, S. 493-509.



Regionales Raumor dnungsprogramm 2003 für den La ndkreis Nienburg/Weser

112

Abb. 1.5-2 Flächennutzung im Landkreis Nienburg/Weser 2001

Legt man die Entwicklung seit 1981 zugrunde, so kann unter der Annahme, dass

- der Siedlungsflächenzuwachs bei einem angestrebten nachhaltigen Umgang mit Flächen mittel- bis
langfristig abnimmt, davon ausgegangen werden, dass die Siedlungsfläche im Jahr 2009 etwa 14.470 ha
im Landkreis Nienburg/Weser einnimmt36. Dies entspräche dann einem Siedlungsflächenanteil von
10,3 %.

- der Siedlungsflächenzuwachs auf hohem Niveau anhält, davon ausgegangen werden, dass die Sied-
lungsfläche im Jahr 2009 ca. 15.100 ha im Landkreis Nienburg/Weser einnimmt37. Dies entspräche
dann einem Siedlungsflächenanteil von 10,80 %.

Entwicklung von Wohnraum im Landkreis Nienburg/Weser

Im Rahmen der Siedlungsentwicklung ist auch langfristig einer ausreichenden, bedarfsgerechten Wohn-
raumversorgung im Sinne eines breit gefächerten Wohnraumangebotes Rechnung zu tragen. Der Bestands-
erhaltung kommt in Bezug auf den Erhalt von preiswertem Wohnraum dabei eine besondere Rolle zu.

Im Landkreis Nienburg/Weser gab es im Jahr 2000 insgesamt 32.372 Wohngebäude und 50.002 Wohnun-
gen38. Fast ¾ aller Wohngebäude im Landkreis Nienburg/Weser sind Einfamilienhäuser. Mit knapp 20 %
sind auch Zweifamilienhäuser relativ stark vertreten, wogegen Mehrfamilienhäuser mit drei und mehr Woh-
nungen nur einen kleinen Teil (8 %) der Wohngebäude im Landkreis Nienburg/Weser ausmachen. Diesem
Gebäudebestand entsprechend sind 60 % aller Wohnungen mit fünf und mehr Räumen ausgestattet. Nur
4 % aller Wohnungen sind kleine Zwei- oder Einzimmerwohnungen.

Die Belegungsdichte betrug im Jahr 2000 etwa 2,5 Personen pro Wohnung. Zwischen 1990 und 2000 hat die
Belegungsdichte um 0,17 Personen pro Wohnung abgenommen. Insgesamt wurden in den o.g. Wohnungen
etwa 5,2 Mio. m² Wohnfläche zur Verfügung gestellt, was einer Wohnfläche von etwa 41 m² pro E entspricht.

In den drei Jahren zwischen 1997 und 2000 wurden im Landkreis Nienburg/Weser insgesamt 1.456 neue
Wohngebäude errichtet, zum überwiegenden Teil Einfamilienhäuser (86 %). Weitere knapp 10 % der Neu-
bauten beinhalten 2 Wohnungen. Der Anteil der neuerrichteten Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen macht

                                                     
36 Der Prognose liegt eine logarithmische Regressionsgleichung zugrunde: y = 1032,4Ln(x) + 12320 (x=Vierjahreszeitraum, wobei

1981=1, 1985=2, 1989=3, 1993=4, 1997=5 etc.).
37 Der Prognose liegt eine lineare Regressionsgleichung zugrunde: y = 361,51x + 12.187 (x=Vierjahreszeitraum, wobei ...siehe oben)
38 NLS: Statistik Daten CD 2001.
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jeweils nur 1-2 % aus. Tatsächlich wurden im Jahr 2000 ca. 5,6 neue Wohnungen pro 1.000 EW fertigge-
stellt. Landesweit nahm der Landkreis Nienburg/Weser diesbezüglich einen mittleren Rang ein. In den Nach-
barkreisen Soltau-Fallingbostel und Diepholz war die Baufertigstellungsdichte etwas höher, im Landkreis
Verden etwa in der gleichen Größenordnung und im Landkreis Hannover kleiner als im Landkreis Nien-
burg/Weser39.
Die Zahl der Wohnungen und entsprechend auch die Wohnfläche hat zwischen 1990 und 2000 etwa um rund
15 % zugenommen. Im gleichen Zeitraum hat die Bevölkerung lediglich um ca. 7,8 % zugenommen, so dass
insgesamt eine Verbesserung der Wohnraumversorgung erreicht werden konnte.

Setzt sich die Entwicklung der vergangenen 10 bis 15 Jahre fort, so wären in jedem Jahr mehr als 500 neue
Wohnungen im Landkreis Nienburg/Weser zu erstellen. Für die Zukunft wird jedoch trotz weiterer Abnahme
der Belegungsdichte aufgrund von abnehmenden Wanderungsüberschüssen und der allgemeinen demogra-
phischen Situation (vgl. Begründung zu Kap. D 1.1) erwartet, dass die Wohnraumnachfrage gegenüber der
Dekade zwischen 1990 und 2000 nachlässt. Daher wird davon ausgegangen, dass die Zahl der jährlich neu
bereitgestellten Wohnungen in den Jahren zwischen 2001 und 2015 deutlich kleiner als 500 ausfällt.

Nachhaltige Siedlungsentwicklung

Die kontinuierliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Landkreis Nienburg/Weser in der Ver-
gangenheit (s.o.), macht das Erfordernis einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung deutlich. Eine auf Nach-
haltigkeit zielende Siedlungsentwicklung muss sich an Zielen orientieren, die nicht nur vorhandene Sied-
lungsstrukturen und deren Entwicklung berücksichtigen, sondern auch Freiräume dauerhaft sichern35. Der
zweckmäßigen Erfüllung der Nutzungsansprüche an den Raum dient auch das Gebot der sparsamen Raum-
inanspruchnahme, die bei der Siedlungsentwicklung eine Zersiedelung verbietet.

Insbesondere im Bereich der Entwicklungsachse entlang der Weser kommt dem Erhalt von Freiräumen eine
hohe Priorität zu, um hier bandartige siedlungsstrukturelle Verdichtungen zu vermeiden. Außerdem soll die
Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte, Orte mit zentralörtlichen Ergänzungsfunktionen und ausge-
wählte, größere ländliche Siedlungen beschränkt werden, um einer Zersiedelung der Landschaft entgegen-
zuwirken (siehe Abb. 1.5-3). In allen anderen Orten soll sich die weitere Entwicklung am Eigenbedarf aus-
richten (Eigenentwicklung).

Die effiziente Nutzung vorhandener Siedlungsstrukturen (d.h. Wieder- bzw. Nachnutzung des vorhandenen
Bestands vor Neubau) und die Förderung von flächensparenden, verdichteten Bauformen (z.B. Geschoss-
wohnungsbau, Reihen- und Doppelhäuser) sind weitere Maßnahmen, die eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung unterstützen. Dementsprechend sollen
- Möglichkeiten zur Innenentwicklung bzw. zur Nachnutzung von Siedlungsbrachen und Konversions-

flächen konsequent genutzt werden,

- die Grundstücksgrößen nicht nur in den Zentralen Orten, sondern auch in den ländlichen Siedlungen des
Landkreises einen maßvollen Zuschnitt von in der Regel unter 1.000 m² aufweisen.

Bei der Siedlungsentwicklung kann im Rahmen der Bauleitplanung auch ein Beitrag zur Verringerung und
Vermeidung von Verkehren geleistet werden, indem

- öffentliche und private Einrichtungen für große Teile der Bevölkerung gut erreichbar an Zentralen Orten
gebündelt werden („Region der kurzen Wege“),

- eine räumliche Verknüpfung von Arbeitsstätten und Wohnorten angestrebt wird,

- die Baulandausweisung im Hinblick auf die Möglichkeit einer effektiven Bedienung im ÖPNV erfolgt,

- die Belange des nicht-motorisierten Verkehrs im Zuge der Siedlungsentwicklung durch den Bau sicherer
Rad- und Fußwegesysteme berücksichtigt werden.

                                                     
39 Niedersächsische Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen (2001): Wohnungsmarktbeobachtung 2001. In der Reihe: Berichte

zu den Wohnungsmärkten in Niedersachsen. Hannover.
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Festlegung von Orten, in denen Siedlungsentwicklung stattfinden kann

Die Siedlungsentwicklung im ländlich geprägten Landkreis Nienburg/Weser soll im Sinne einer dezentralen
Konzentration einerseits auf die Zentralen Orte sowie die Orte mit zentralörtlichen Ergänzungsfunktionen
ausgerichtet werden, andererseits soll aber auch in weiteren, größeren Orten, sofern sie über eine infra-
strukturelle Mindestausstattung verfügen, eine ergänzende Siedlungsentwicklung möglich sein. Diese Orte
wurden in einem Auswahlverfahren anhand der in Tab. 1.5.1 aufgelisteten Kriterien festgelegt. Dabei wurden
zunächst 34 Orte im Landkreis Nienburg/Weser untersucht und bewertet. Im Ergebnis wurde eine Auswahl
von 21 Orten getroffen (siehe Tab. 1.5.2), in denen eine ergänzende Siedlungsentwicklung aufgrund der
vorhandenen Infrastrukturausstattung möglich sein soll, sofern sie nicht zu Lasten der Siedlungsentwicklung
oder der Funktionen in den Zentralen Orten geht. Diese ländlichen Siedlungen zeichnen sich gegenüber den
mehr als 200 weiteren Dörfern und Orten des Landkreises durch eine überdurchschnittliche Ausstattung mit
Versorgungseinrichtungen (v.a. Schule, Kindertagesstätten, Einzelhandel) aus. Zur langfristigen Sicherung
dieser Einrichtungen soll hier eine ergänzende Siedlungsentwicklung zulässig sein, um so das notwendige
Nachfragepotential zu erhalten. In allen übrigen, kleineren Orten soll die Siedlungsentwicklung auf das Maß
der Eigenentwicklung beschränkt werden.

Kriterium Bewertung Punktzahl

Schule keine Schule 0

1 Schule 2

2 o. mehr Schulen 4

Kindergarten kein Kindergarten vorhanden 0

Kindergarten vorhanden 1

Lebensmittelladen Kein Lebensmittelladen 0

ein bis vier Lebensmittelläden 1

fünf oder mehr Lebensmittelläden 2

Betriebe und Arbeitsplätze weniger als drei Betriebe 0

drei bis 14 Betriebe 1

15 und mehr Betriebe 2

Betrieb mit mehr als 30 Beschäftigten ein Zusatzpunkt

Erreichbarkeit im ÖPNV kein ÖPNV-Anschluss 0

bis 14 Fahrten pro Tag 1

15 und mehr Fahrten pro Tag 2

Anschluss an den SPNV ein Zusatzpunkt

Tab. 1.5.1: Kriterien für die Festlegung von Orten, in denen eine ergänzende Siedlungsentwick-
lung möglich sein soll
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Lfd.
Nr.

Orte Schule Kinder-
garten

Lebens-
mittelladen

Arbeits-
plätze/

Betriebe

ÖPNV
Anschluss

Punkte Rang

Orte, in denen eine ergänzende Siedlungsentwicklung möglich sein soll
1 Bücken 4 1 2 3 2 12 1
2 Pennigsehl 4 1 1 3 2 11 2
3 Leese 2 1 1 3 3 10 3
4 Wechold 4 1 1 2 2 10 3
5 Hassel 2 1 2 3 1 9 5
6 Haßbergen 2 1 1 3 1 8 6
7 Müncheha-

gen
2 1 1 3 1 8 6

8 Nendorf 2 1 1 2 2 8 6
9 Warmsen 2 1 1 3 1 8 6

10 Wietzen 2 1 1 3 1 8 6
11 Estorf 2 0 1 2 2 7 11
12 Hoyerhagen 2 1 1 2 1 7 11
13 Husum 2 1 1 2 1 7 11
14 Bohnhorst 0 1 1 2 2 6 14
15 Debling-

hausen
2 0 1 2 1 6 14

16 Essern 2 1 1 1 1 6 14
17 Schweringen 0 0 1 3 2 6 14
18 Bad Rehburg 0 1 1 2 1 5 18
19 Leeseringen 0 1 0 2 2 5 18
20 Linsburg 0 1 0 1 3 5 18
21 Schessing-

hausen
0 1 1 2 1 5 18

Tab. 1.5.2: Orte, in denen eine ergänzende Siedlungsentwicklung möglich sein soll
- Bewertung in Punktzahlen -
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Abb. 1.5-3 Orte, in denen Siedlungsentwicklung stattfinden kann

Die Pflicht der Gemeinden, gem. § 5 Abs. 1 BauGB den Siedlungsflächenbedarf im Zuge ihrer Bauleit-
planung zu begründen, wird weder durch die Festlegung von Zentralen Orten, noch von Orten, in denen
eine ergänzende Siedlungsentwicklung möglich sein soll, aufgehoben.

Eigenentwicklung

In allen OT im Landkreis Nienburg/Weser, die weder Zentrale Orte, OT mit zentralörtlichen Ergän-
zungsfunktionen, noch Orte, in denen eine ergänzende Siedlungsentwicklung möglich sein soll, sind, soll
die Siedlungsentwicklung auf eine angemessene Eigenentwicklung beschränkt werden. Als Eigenbedarf
einer Gemeinde kann der Bauflächenbedarf für die natürliche Bevölkerungsentwicklung und für den in-
neren Bedarf bezeichnet werden. Zum inneren Bedarf, der meist den weitaus größten Teil des Flächen-
bedarfs einer Gemeinde bewirkt40, zählt der Wohnflächenbedarf, der sich vor allem aus der Verringe-
rung der Belegungsdichte durch steigende Wohnansprüche und die Zunahme der Ein- und Zweiperso-
nenhaushalte (Nachhol- und Komfortbedarf), aber auch aus Sanierung und Umnutzung (Ersatzbedarf)

                                                     
40 Münzer, E. (1995): Eigenentwicklung. In: Handwörterbuch der Raumordnung. Braunschweig: VSB-Verlagsservice.
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ergibt. Die Festlegung von Wohnflächen zur Erzielung von Wanderungsgewinnen oder größerer Gewer-
beflächen ist im Rahmen der Eigenentwicklung nicht möglich. Als Maß für die Bestimmung der Eigen-
entwicklung dient bisher landesweit die Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung, aus der anhand wei-
terer Annahmen der Wohn- und Siedlungsflächenbedarf ermittelt wurde. Die bisherigen Berechnungs-
methoden für die Ermittlung des Eigenbedarfes sind in einem erheblichen Maße unbestimmt. Allgemein
wird von einer Pauschalsumme von ca. 5 – 10 % Bevölkerungszuwachs in einem Zeitraum von etwa 15
Jahren ausgegangen.

Aufgrund der Unbestimmtheit dieser Vorgehensweise wird seit längerem die Verknüpfung der Eigen-
entwicklung mit der vorhandenen Siedlungsfläche diskutiert. Für die Region Hannover wurde eine Studie
zur Eigenentwicklung in Ländlichen Räumen erarbeitet41, die ein Modell zur Bestimmung der Eigenent-
wicklung auf Basis der Siedlungsfläche zum Ergebnis hat. Dabei soll ein Basiszuschlag für Wohnflächen
als reiner Prozentzuschlag (z.B. 5 %) zur vorhandenen Siedlungsfläche errechnet werden. Er bildet die
Untergrenze der zulässigen Entwicklung für einen Zehnjahreszeitraum. Ein erhöhter Basiszuschlag kann
angenommen werden, wenn die Innenentwicklungspotentiale sehr gering sind. Sofern besondere Be-
dingungen vorliegen (z.B. nachweislicher Zuwachs an Arbeitsplätzen, überdurchschnittliche Geburten-
rate, Übernahme einer bedeutsamen Infrastruktureinrichtung...), kann darüber hinaus ein weiterer Er-
messenszuschlag gewährt werden.

Da diese flächenbasierten Berechnungsmethoden derzeit noch kontrovers diskutiert werden, soll zu-
nächst auf die bisherige, landesübliche Vorgehensweise zur Bestimmung einer angemessenen Eigen-
entwicklung zurückgegriffen werden.

Lebensqualität in den Siedlungen

Der Lebens- und Erlebniswert in den Städten und Gemeinden wird wesentlich durch gute Wohnbedin-
gungen, intaktes Wohnumfeld, Kultur- und Freizeitangebote sowie attraktive Stadt- und Ortskerne ge-
prägt. Auch für Standortentscheidungen der Industrie und des Dienstleistungsgewerbes sind diese
Faktoren oftmals ausschlaggebend. Eine ökologisch orientierte Innenentwicklung kann dazu beitragen,
soziale Stabilität, Umweltqualität und kulturelle Vielfalt in den Städten und Gemeinden des Landkreises
Nienburg/Weser herzustellen und zu sichern.

Im Rahmen der Stadt- und Dorferneuerung (siehe auch Begründung zu Kap. D 3.2) sollen daher auch

- das Wohnumfeld verbessert,

- das Angebot an attraktivem Wohnraum auch durch Sanierung und Modernisierung des Wohnungs-
bestandes erweitert werden,

- innerörtliche Grünflächen gesichert werden, sofern sie für das Ortsbild, die Erholung oder das Land-
schaftsbild von Bedeutung sind,

- Standorte für Betriebe in Gemengelagen gesichert bzw. geeignete Ersatzstandorte gefunden wer-
den.

Um in Wohngebieten gesunde Lebensbedingungen garantieren zu können, sollen Wohngebiete nicht in
unmittelbarer Nachbarschaft zu emittierenden Anlagen und Einrichtungen, stark befahrenen Straßen
und Haupteisenbahnstrecken festgelegt werden. Sofern Wohngebiete bereits stark durch den Kfz-
Verkehr beeinträchtigt werden, kann durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Verkehrsführung und –be-
ruhigung, eine Steigerung der Lebensqualität angestrebt werden.

Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung

Im Regionalen Raumordnungsprogramm können Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung in Ländli-
chen Räumen ausgewiesen werden, wenn sich diese auf Mittel- oder Oberzentren beziehen. In der
Zeichnerischen Darstellung werden daher Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung im Bereich des Mit-
telzentrums Nienburg festgelegt.

Neben potentiellen Wohnbauflächen im Osten der Stadt wurden auch Bereiche beiderseits der geplan-
ten Südring-Verlängerung als Vorranggebiete festgelegt, da sich hier günstige Ansiedlungsbedingungen
für Gewerbebetriebe bieten.

                                                     
41 Schmidt-Eichstädt, G. et al. (2001): Eigenentwicklung in Ländlichen Räumen als Ziel der Raumordnung. Im Auftrag des Kommunal-

verbandes Großraum Hannover. In: Beiträge zur Regionalen Entwicklung, H. 87.



Regionales Raumor dnungsprogramm 2003 für den La ndkreis Nienburg/Weser

118

Als weiteres Vorranggebiet für Siedlungsentwicklung wird eine Fläche nordwestlich der B 215 im Bereich
Köhlerberge dargestellt werden, die zwar z. T. bereits gewerblich genutzt wird, jedoch noch über ein
ausreichendes Entwicklungspotential verfügt.

Da durch den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße B 6, südöstlich der Stadt Nienburg besondere
Potentiale für eine  gewerbliche oder industrielle Entwicklung initiiert werden, sollen sie langfristig für ei-
ne derartige Nutzung freigehalten werden. Auf die Festlegung konkreter Flächen als Vorranggebiet für
Siedlungsentwicklung wird verzichtet, weil entsprechende Konzepte und Planungen noch nicht vorliegen.

Darüber hinaus gibt es im Landkreis weitere, z.T. große, für eine gewerbliche Entwicklung vorgesehene
Flächen (z.B. das IVG-Gelände in Liebenau/Steyerberg), die nicht als Vorranggebiet für Siedlungsent-
wicklung festgelegt können, weil sie sich nicht in einem Mittelzentrum befinden.

Erholung und Fremdenverkehr

Alle Gemeinden im Landkreis Nienburg/Weser sollen Aufgaben im Bereich der Erholung erfüllen, indem
sie Erholungsgebiete, Anlagen und Einrichtungen für die kurzfristige Erholung sichern oder entwickeln
(siehe Begründung zu Kap. D 3.8). Auf die Hervorhebung von besonderen Standorten mit der Entwick-
lungsaufgabe Erholung soll daher verzichtet werden.

Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe für Fremdenverkehr werden die Städte Nien-
burg/Weser und Rehburg-Loccum sowie die Samtgemeinden Landesbergen und Grafschaft Hoya fest-
gelegt, die innerhalb des Landkreises eine herausragende Bedeutung für den Fremdenverkehr haben.
Wesentliche Kriterien für die Festlegung sind die Zahl der Beherbergungsbetriebe, die Zahl der Gäste-
Übernachtungen in diesen Betrieben, die Lage am Naturpark Steinhuder Meer, die Lage am Radfern-
weg Weser sowie die fremdenverkehrlichen Potentiale, die sich aus dem Dinosaurier-Freilichtmuseum
Münchehagen und dem Kloster Loccum ergeben.

Zu D 1.6 Zentrale Orte, ze ntralörtliche Funktionen,
Standorte mit b esonderen Funktionen

Das Zentrale-Orte-Konzept

Das Zentrale-Orte-Konzept geht in seinen Grundlagen auf die Theorien von Christaller42 und Lösch43 zu-
rück und bildet eine wesentliche Grundlage für die Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland44

und in Niedersachsen. Unter einem Zentralen Ort versteht man

a) im allgemeinen Sinn eine Standortkonzentration verschiedener Einrichtungen, die Güter und Dienst-
leistungen für räumlich begrenzte Marktgebiete anbieten,

b) im speziellen Sinn eine Siedlung hinsichtlich ihrer Versorgungsfunktion mit Gütern und Diensten,
insbesondere für ihr Umland45.

Das System der Zentralen Orte hat sich, seit es 1968 mit einer Entschließung der Ministerkonferenz für
Raumordnung (MKRO)46 in die Raumordnung des Bundes und der Länder eingeführt wurde - bei An-
passung der damit verbundenen Zielaussagen an die sich ändernden Rahmenbedingungen - auch in
Niedersachsen als bedeutendes und sachgerechtes Instrument der Daseinsvorsorge bewährt.

Das LROP legt für Niedersachsen eine dreiteilige, zentralörtliche Hierarchie fest: Während Oberzentren
und Mittelzentren im LROP abschließend bestimmt werden, obliegt die Festlegung der Grundzentren
den Trägern der Regionalplanung.

Funktionen der Zentralen Orte

Das Zentrale-Orte-Konzept soll dazu beitragen, Potentiale zu bündeln, die Verflechtungsbereiche der
Zentralen Orte (mit-) zu versorgen und die siedlungsstrukturelle Entwicklung auf die Zentralen Orte aus-

                                                     
42 Christaller, W. (1933): Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomische-geographische Untersuchung über die Gesetzmä-

ßigkeiten der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena.
43 Lösch, A. (1940): Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena.
44 Fuchs, O. (1999): Dynamisierung der Zentralen Orte in Niedersachsen – ein Zukunftskonzept. In: Neues Archiv 1/99, S. 13-27.
45 Blotevogel, H.-H. (1995): Zentrale Orte. In: Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover. S. 1117-1124.
46 Ministerkonferenz für Raumordnung: Entschließung vom 08.02.1968.
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zurichten47. Die Zentralen Orte nehmen insbesondere in dünn besiedelten Räumen einen wichtigen
Stellenwert bei der Sicherung und Verbesserung der wohnstandortnahen Versorgung mit öffentlichen
und privaten Gütern und Dienstleistungen ein48.

Indem das Zentrale-Orte-Konzept auf eine räumliche Optimierung der Versorgungsfunktionen abzielt
und somit auch zur Vermeidung von Versorgungsverkehren beiträgt, unterstützt es nicht nur die Siche-
rung und Entwicklung leistungsfähiger Zentraler Orte, sondern auch eine am Prinzip der Nachhaltigkeit
ausgerichtete Raum- und Siedlungsstrukturentwicklung. Das Zentrale-Orte-Konzept bietet somit für das
Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung einen räumlichen Orientierungsrahmen, der in den Handlungs-
feldern Siedlungsstruktur, Verkehr, Versorgung und gewerbliche Wirtschaft „Leitplanken“ vorgibt49.

Mit dem Zentrale-Orte-Konzept sollen im Landkreis Nienburg/Weser als gering verdichtetem, ländlichen
Raum folgende Funktionen erfüllt werden:

Ordnungsfunktionen Entwicklungsfunktionen

- Bündelung von Ressourcen an tragfähigen
Standorten

- Verhinderung von unerwünschten Entwicklungen
an nicht-zentralen Standorten,

- Sicherung der Tragfähigkeit vorhandener Struktu-
ren,

- Vermeidung von Kaufkraftabflüssen.

- Stärkung der Zentren durch den Abbau von Defi-
ziten,

- Schaffung von Angeboten an konkurrenzfähigen
Standorten,

- Beseitigung von Versorgungsdefiziten,

- Vernetzung und Bündelung von Versorgungs-
strukturen,

- Unterstützung alternativer Versorgungslösungen
in Bereichen unterhalb der Tragfähigkeits-
schwelle.

Besonders in den dünnbesiedelten Teilen des Landkreises bilden die Zentralen Orte ferner Auffangpole,
die durch Arbeitsplatzangebote und Versorgungssicherheit den drohenden Wegzug von Bevölkerung
und Einrichtungen aufhalten oder begrenzen können. Daher ist es erforderlich, die Leistungsfähigkeit
der Zentralen Orte im Landkreis Nienburg/Weser zu erhalten bzw. zu steigern, indem

�  ihre Ausstattung mit zentralen Versorgungseinrichtungen weiterentwickelt wird,

�  zentrale Versorgungseinrichtungen räumlich möglichst konzentriert eingerichtet werden,

�  Wohn- und Arbeitsstätten in ausreichender Zahl bereitgestellt werden.

Zentrale Orte im Landkreis Nienburg/Weser

Als Mittelzentrum wurde die Stadt Nienburg/Weser im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen
1994 festgelegt. Aufgrund der Einwohnerzahl in der Stadt und in ihrem Umland (dem sog. Mittelbereich),
ihrer relativ reichlichen Ausstattung mit Versorgungs-, Bildungs- und kulturellen Einrichtungen, kann sie
die Aufgabe eines Mittelzentrums gut erfüllen. Das Mittelzentrum Nienburg hat eine besonders hohe Be-
deutung für die Versorgung seines Umlandes, da konkurrierende Mittelzentren (z.B. Verden, Sulingen,
Neustadt) relativ weit entfernt sind. Nienburg erfüllt, z.B. als Standort einer Fachhochschule, teilweise
auch oberzentrale Funktionen.

Für die Festlegung der Grundzentren im Landkreis Nienburg/Weser gelten folgende Voraussetzungen:

�  In jeder Verwaltungseinheit soll ein Grundzentrum festgelegt werden.

�  Kein Siedlungsplatz im Landkreis Nienburg/Weser soll mehr als 10 km Luftlinie von einem Grund-
zentrum entfernt sein (entspricht ca. 15 km auf der Straße bzw. 20-30 min Fahrtzeit im ÖPNV). Im

                                                     
47 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I, S. 2081-2102): In § 2 Abs. 2 wird in Grundsatz Nr. 2 Raumordnungsgesetz

gefordert, dass die Siedlungstätigkeit räumlich auf ein System leistungsfähiger Zentraler Orte auszurichten ist.
48 Stiens, G. & D. Pick (1998): Die Zentralen Orte Systeme der Bundesländer. Aktuelle Strukturen und Steuerungsfunktionen. In:

Raumforschung und Raumordnung 5/6.1998, S. 421-434.
49 Blotevogel, H. et al. (2001): Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landespla-

nung.
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Gegenzug sollen die Grundzentren in der Regel mindestens 6 km (Luftlinie) voneinander entfernt
sein50.

�  Das Grundzentrum, d.h. der Kernort bzw. die Mitgliedsgemeinde soll über ca. 4.000 Einwohner (E)
und mehr verfügen, der grundzentrale Verflechtungsbereich über mehr als 5.000 E.

�  Das Grundzentrum soll Schulstandort sein, wenigstens über einfache Sporteinrichtungen verfügen
und ein Angebot grundlegender sozialer Dienste (z.B. ein Jugendzentrum) vorhalten.

�  Im Grundzentrum sollen Handwerks- und andere Gewerbebetriebe vorhanden sein, in denen Arbeits-
plätze in ausreichender Zahl bereitgestellt werden.

Als Ergebnis werden folgende Grundzentren festgelegt (siehe Abb. 1.6-1):

�  Hoya,

�  Eystrup,

�  Marklohe/Lemke,

�  Heemsen/Drakenburg/Rohrsen,

�  Steimbke (der OT Rodewald übernimmt Ergänzungsfunktionen für das Grundzentrum),

�  Liebenau,

�  Steyerberg,

�  Landesbergen,

�  Diepenau/Lavelsloh,

�  Uchte,

�  Stolzenau,

�  Rehburg (der OT Loccum übernimmt Ergänzungsfunktionen für das Grundzentrum).

Mit dieser Festlegung wird für jede Verwaltungseinheit mindestens ein Grundzentrum bestimmt. Mit Aus-
nahme von Teilen des OT Bolsehle befinden sich alle Siedlungen (Wohnplätze) im 10-km (Luftlinie-)
Einzugsbereich eines Grundzentrums.

In der Samtgemeinde Uchte wird aufgrund der großen Katasterfläche neben dem Grundzentrum Uchte
ein zweites Grundzentrum (Diepenau/Lavelsloh) festgelegt. Dies wird in erster Linie damit begründet,
dass sich zahlreiche Wohnplätze in den Mitgliedsgemeinden Diepenau und Warmsen, außerhalb des
10-km (Luftlinie) Einzugsbereiches des Grundzentrums Uchte befinden. Vom 10-km Einzugsbereich des
benachbarten Grundzentrums Rahden werden ebenfalls nur die westlichen Teile der Gemeinde Diepe-
nau erfasst. Das Grundzentrum Diepenau/Lavelsloh verfügt über eine Einwohnerzahl von 4.083 E, die
angrenzende Gemeinde Warmsen, für die es Versorgungsaufgaben übernimmt, über 3.589 E51. Das
Grundzentrum Diepenau/ Lavelsloh ist Standort verschiedener Versorgungseinrichtungen, Schulstand-
ort, bietet ärztliche Grundversorgung und ist Sitz zahlreicher Betriebe des Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes. Es kann sich daher hinsichtlich seiner Einwohnerzahl und seiner Versor-
gungsstrukturen im Vergleich mit den anderen Grundzentren im Landkreis Nienburg/Weser behaupten.

Im Bereich des Wesertales sind einige Grundzentren nur weniger als 6 km (Luftlinie) voneinander ent-
fernt (siehe Abb. 1.6-1). Sie werden trotzdem festgelegt, da die Prämisse, dass jeder Verwaltungseinheit
ein Grundzentrum zugeordnet sein soll, vorrangig ist. Außerdem sind diese Orte z.T. durch die Weser
getrennt, so dass die tatsächliche Entfernung häufig deutlich größer ist als die Luftlinien-Entfernung.

Die OT Loccum (3.191 E52) und Rodewald (2.632 E) erfüllen aufgrund ihrer Ausstattungsmerkmale zent-
ralörtliche Funktionen, mit denen sie die Funktionen der Grundzentren Rehburg und Steimbke wesent-
lich ergänzen. Da sie sich im engeren Einzugsbereich der Grundzentren (6 km-Luftlinie) befinden und
den Einwohner-Schwellenwert von 4.000 E deutlich unterschreiten, werden sie nicht als Grundzentrum
festgelegt.

In der SG Heemsen kann keiner der Hauptorte der drei Mitgliedsgemeinden allein die Funktion eines
Grundzentrums übernehmen. Da sich die OT Drakenburg, Heemsen und Rohrsen funktional ergänzen
sowie auch siedlungsstrukturell ineinander übergehen, wird ihnen die Aufgabe eines Grundzentrums
gemeinsam übertragen. Auch den OT Diepenau und Lavelsloh sowie Marklohe und Lemke - diese sind

                                                     
50 Hahne, U. & G. v. Rohr (1999): Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-Systems Schleswig-Holsteins. In: Raumfor-

schung und Raumordnung H. 2/3.1999, S. 143-154.
51 Stand: 30.06.99
52 Stand: 01/2000



Begründung

121

allerdings jeweils in einer MG zusammengefasst - werden die grundzentralen Funktionen gemeinsam ü-
bertragen.
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Abb. 1.6-1 Zentrale Orte im Landkreis Nienburg/Weser

Zentrale Orte mit Bedeutung für den Landkreis Nienburg/Weser

Für den Landkreis Nienburg/Weser erfüllen die Oberzentren Hannover und Bremen oberzentrale Funk-
tionen. Die benachbarten Mittelzentren Verden, Neustadt und Minden nehmen für Teile des Landkreises
mittelzentrale Funktionen wahr.

Entwicklung des Einzelhandels

Besondere Probleme haben sich in den letzten Jahren bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhan-
delsbetrieben in solchen Gemeinden ergeben, die auf Grund ihrer zentralörtlichen Bedeutung als Stand-
ort für derartige Einrichtungen völlig ungeeignet sind, aber über Flächen im Geltungsbereich von Bebau-
ungsplänen nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1962 für Misch-, Gewerbe- oder Industriege-
biete verfügen. Die mit der BauNVO 1977 eingeführten Restriktionen für die Ansiedlung von großflächi-
gen Betrieben des Einzelhandels gelten für diese alten Bebauungspläne nicht. Die Kommunen sind da-
her aufgefordert, für derartige Flächen neue Bebauungspläne aufzustellen, sofern eine Nutzungsände-
rung beabsichtigt ist bzw. sofern die bisherige Nutzung, z.B. aufgrund von Betriebsaufgaben, eingestellt
wird.
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Das Niedersächsische Innenministerium hat in den Hinweisen und Materialien zur Durchführung von
Raumordnungsverfahren53, die zuletzt 1998 ergänzt wurden, die bereits vorhandenen raumordnerischen
Instrumente mit dem Ziel präzisiert, weitere Beeinträchtigungen der Versorgung der Bevölkerung durch
die Entstehung großflächiger Einzelhandelsbetriebe an räumlich ungeeigneten Standorten verhindern zu
helfen. Mit ihnen soll erreicht werden, dass

�  Einzelhandelsvorhaben nach Umfang oder Zweckbestimmung der jeweiligen Stufe der Zentralen
Orte entsprechen,

�  ausgeglichene Versorgungsstrukturen und die Funktionsfähigkeit des jeweiligen Zentralen Ortes
nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Durch die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe an städtebaulich nicht integrierten Standor-
ten, vorrangig auf den Kfz-Verkehr ausgerichtete Standorte, können deshalb regionale Fehlentwicklun-
gen mit vielfältigen Folgen für die Zentren- und Siedlungsstruktur sowie negative Verkehrsauswirkungen
ausgelöst werden.

Insbesondere die räumliche Konzentration großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten
Sortimenten (Textilien, Sportartikel, Elektronik, Spielwaren etc.) außerhalb der gewachsenen Zentrums-
und Marktbereiche steht i.d.R. im Widerspruch zur angestrebten Raum- und Siedlungsstruktur. Sie soll
daher verhindert werden.

Damit die weitere Entwicklung im Einzelhandel in Zukunft steuerbar bleibt, ist es wichtig, dass von den
Kommunen nach Möglichkeit in interkommunaler Zusammenarbeit Einzelhandelskonzepte erstellt wer-
den, in denen die Leitlinien für weitere Entwicklung sowie geeignete Standorte vorgegeben und abge-
stimmt werden.

Die Steuerung des Einzelhandels soll zwischen den Kommunen abgestimmt werden. Das Regionalfo-
rum für Stadt- und Regionalplanung im erweiterten Wirtschaftsraum Hannover führt aus diesem Grunde
derzeit ein Konsensprojekt Einzelhandel durch. Als Ergebnis soll festgelegt werden, dass bei strittigen
Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten ab einer bestimmten Größenordnung54 von der unteren Lan-
desplanungsbehörde ein moderiertes Abstimmungsverfahren mit

- den betroffenen Städten und Gemeinden,

- der Industrie- und Handelskammer, dem Einzelhandelsverband sowie ggf. auch

- betroffenen Kommunen aus den Nachbarkreisen

durchgeführt wird. Ziele dieses Abstimmungsverfahrens sind die Information über das Vorhaben, eine
erste Bewertung der Auswirkungen, die Ermittlung der heranzuziehenden Grundlagen und die Erörte-
rung des weiteren Vorgehens. Dabei sollen Ergebnisse des „Konsensprojektes großflächiger Einzelhan-
del für den erweiterten Wirtschaftsraum Hannover“ herangezogen werden.

Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten

Das LROP legt in Ziel B 6 07 fest, dass Ober- und Mittelzentren die Schwerpunktaufgabe für die Siche-
rung und Entwicklung von Wohnstätten haben.

Dementsprechend wird im Landkreis Nienburg/Weser das Mittelzentrum Nienburg als Standort mit der
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten festgelegt.

Die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten stellt an das Mittelzentrum be-
sondere Anforderungen. So soll für ein umfangreiches Angebot an Wohnungen gesorgt werden
(schwerpunktmäßige Entwicklung). Zur Sicherung des bestehenden Angebotes (schwerpunktmäßige
Sicherung) ist die Wohnqualität des vorhandenen Wohnungsangebotes zu verbessern.

Im dünnbesiedelten Ländlichen Raum übernehmen aber auch die Grundzentren  eine wichtige Funktion
für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten. Daher sollen auch hier Wohnstätten gesichert so-
wie entwicklungs- und nachfragegerecht entwickelt werden. Dabei sollen die Gemeinden durch eine ver-
stärkte interkommunale Zusammenarbeit und aktives Flächenmanagement ihre Wohnbaupotentiale und
–entwicklung untereinander abstimmen und ggf. durch raumordnerische Verträge sichern.

                                                     
53 Niedersächsisches Innenministerium (1995, 1998): Hinweise und Materialien zur Durchführung von Raumordnungsverfahren (ROV).

Hannover; ergänzt 1996, 1998.
54 Fachmärkte ab 1.200 m², VB-Warenhäuser ab 2.000 m², Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben ab 3.000 m², Bau- und Mö-

belmärkte ab 5.000 m² Verkaufsfläche
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Vordringlich ist eine solche Abstimmung für das Mittelzentrum Nienburg/Weser und seine Nachbarge-
meinden. Zwischen der Stadt Nienburg/Weser und der Samtgemeinde Marklohe wurden bereits Ge-
spräche über die Schaffung eines Kooperationsraumes für die Entwicklung von Wohnstätten zwischen
der Stadt und der angrenzenden Ortslage Marklohe/Lemke geführt. In diesem Kooperationsraum soll
der gemeinschaftlich bestehende Bedarf an Wohnflächen abgedeckt werden.

Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten

Die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten kann nicht nur durch die Bereitstellung ausreichender
Flächen, sondern muss auch durch Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der
sonstigen wirtschaftsnahen Infrastruktur erreicht werden. Die Schaffung und Erhaltung eines umfangrei-
chen, möglichst vielfältigen Angebotes an Arbeitsplätzen bedeutet, dass in den dafür vorgesehenen
Gemeinden ein Arbeitsplatzangebot vorhanden sein soll, das über die örtliche Nachfrage hinausgeht,
um damit Impulse für eine Belebung des Arbeitsmarktes zu geben. Sofern an Standorten mit der
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten eine erhebliche Zunahme an Ar-
beitsplätzen erreicht werden kann, so kann hiermit die Entwicklung von Wohnbauflächen an diesen
Standorten begründet werden.

Gemeinden mit grundzentraler Funktion haben Schwerpunktaufgaben für die Sicherung und Entwick-
lung von Arbeitsstätten, wenn

�  sie sich in der Nachbarschaft des Mittelzentrums Nienburg befinden (nämlich, wenn Entlastungs- und
Ergänzungsaufgaben bei der Bereitstellung von Flächen für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen
wahrzunehmen sind),

�  derzeit bereits relativ viele Arbeitsplätze vorhanden sind (hier müssen die Bedingungen für den Erhalt
dieser Arbeitsplätze gesichert werden),

�  aus anderen Gründen, wie z.B. einem überdurchschnittlichen Gewerbeflächenpotential, eine regio-
nale Sondersituation gegeben ist.

Entsprechend dieser Voraussetzungen werden für den regionalen Arbeitsmarkt „Landkreis Nien-
burg/Weser“ folgende Orte als Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von
Arbeitsstätten festgelegt:

�  Das Mittelzentrum Nienburg/Weser  ist mit 11.927 SVB55 am Arbeitsort und einer hohen Beschäftig-
tendichte (36,63 SVB / 100 E) eindeutig das regionale Arbeitsmarktzentrum im Landkreis Nien-
burg/Weser. Dies zeigt auch die hohe Zahl von 6.392 Einpendlern und der Pendlerüberschuss in Hö-
he von 2.032 Pendlern an. Die Vielzahl von Betrieben und Einrichtungen mit mehr als
100 Beschäftigten (z.B. Nienburger Glas GmbH & Co. KG, Krankenhaus Nienburg, Kreis- und Stadt-
verwaltung, Standortverwaltung der Bundeswehr, Kreis- und Stadtsparkasse,....) unterstreicht die
herausragende Bedeutung der Stadt Nienburg für den regionalen Arbeitsmarkt.

�  Das Grundzentrum Rehburg  ist das bedeutendste lokale Arbeitsmarktzentrum im Südosten des
Landkreises. In der Stadt Rehburg-Loccum arbeiten 3.268 SVB; mit 29,61 SVB / 100 E wird eine re-
lativ hohe Beschäftigtendichte in der Stadt erreicht. Die Bedeutung der Stadt Rehburg-Loccum als lo-
kales Arbeitsmarktzentrum wird auch durch die Zunahme der Zahl der SVB seit 1980 um 28,5 %56

angezeigt. Mit der Firma Henniges (447 Beschäftigte) und den frischli-Milchwerken (320 Beschäftig-
te) verfügt das Grundzentrum Rehburg auch über große Betriebe.

�  Das Grundzentrum Hoya ist mit 2.721 SVB und einer sehr hohen Beschäftigtendichte (70,06
SVB/100 E) das bedeutendste lokale Arbeitsmarktzentrum im Norden des Landkreises. Aufgrund
seines guten Arbeitsplatzangebotes weist die Samtgemeinde Grafschaft Hoya als einzige Samtge-
meinde einen positiven Pendlersaldo auf. Die besondere Bedeutung der Stadt Hoya als Arbeitsmarkt
wird durch die starke Zunahme an Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 1980 unterstrichen
(zwischen 1980 und 2000 hat die Zahl der SVB in der Stadt Hoya um 46,13 % zugenommen). In der
Stadt Hoya sind mehrere Betriebe mit mehr als 100 SVB angesiedelt.

�  Das Grundzentrum Stolzenau  ist mit 2.058 SVB und einer Beschäftigtendichte von 26,74 SVB/100 E
ein lokales Arbeitsmarktzentrum im Süden des Landkreises. Die Bedeutung der Gemeinde Stolzenau
als Arbeitsmarkt hat seit 1980 durch eine starke Zunahme der SVB um 38,2 % (zwischen 1980 und

                                                     
55 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2000
56 Niedersächsischen Landesamt für Statistik (2002): Statistik-Daten-CD 2001.
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2000) zugenommen. Im Grundzentrum sind mehrere Betriebe und Einrichtungen mit mehr als 100
Beschäftigten angesiedelt (Kreiskrankenhaus, Kreis- und Stadtsparkasse, Fa. Era Beschichtungen).

Abb. 1.6-2: Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeits-
stätten

�  Das Grundzentrum Steyerberg  ist mit 2.049 SVB und einer hohen Beschäftigtendichte
(38,28 SVB/100 E)  ein lokales Arbeitsmarktzentrum im Landkreis Nienburg/Weser. In Steyerberg
sind zudem einige größere Betriebe vorhanden, die von besonderer Bedeutung für die regionale
Wirtschaftsstruktur sind (z.B. Grahl GmbH mit über 330 Beschäftigten, Oxxynova GmbH & Co. KG
mit derzeit 146 Beschäftigten). Neben der Samtgemeinde Grafschaft Hoya und der Stadt Nienburg ist
der Flecken Steyerberg die einzige Verwaltungseinheit, in der ein Pendlerüberschuss erzielt wird.
Auch die starke Zunahme der SVB im Flecken Steyerberg um 39,4 % (zwischen 1980 und 2000)



Begründung

125

unterstreicht die Bedeutung dieses Arbeitsmarktes für den Landkreis Nienburg/Weser. Mit den im
Flecken gelegenen Teilflächen des IVG-Geländes stehen mittel- und langfristig erhebliche Flächen-
potentiale für eine gewerbliche und industrielle Entwicklung zur Verfügung.

�  Das Grundzentrum Uchte ist mit 1.166 SVB und einer Beschäftigtendichte von 20,06 SVB / 100 E
das bedeutendste lokale Arbeitsmarktzentrum im Südwesten des Landkreises.

- Das Grundzentrum Eystrup  ist mit 823 SVB und einer Beschäftigtendichte von 25,91 SVB / 100 E
ein lokales Arbeitsmarktzentrum im Nordosten des Landkreises. Von Bedeutung ist das Vorhanden-
sein eines größeren Betriebes (Fa. Göbber KG mit 270 Beschäftigten).

�  Der OT Estorf/Leeseringen  ist mit 621 SVB und einer relativ hohen Beschäftigtendichte von  33,17
SVB/100 E ein lokales Arbeitsmarktzentrum, das Entlastungsfunktionen für das Mittelzentrum Nien-
burg übernehmen kann. Als einziger Ort im 10 km-Luftlinie-Einzugsbereich des Mittelzentrums ist
hier die Zahl der SVB am Arbeitsort größer als 500. Von Bedeutung für den Arbeitsmarkt ist die Fa.
Bremskerl-Reibbelagwerke mit 322 Beschäftigten.

�  Das Grundzentrum Liebenau  ist mit 815 SVB und einer Beschäftigtendichte von 19,66 SVB / 100 E
ein lokales Arbeitsmarktzentrum. Aufgrund der bereits vorhandenen Industriearbeitsplätze sowie ei-
nes erheblichen Flächenpotentials für Industrieflächen im Bereich des IVG-Geländes, das gemein-
sam mit dem Flecken Steyerberg erschlossen werden soll, kommt ihm jedoch eine besondere Be-
deutung für die Entwicklung von Arbeitsplätzen zu.

Zu D 1.7 Naturräume

Der Landkreis Nienburg/Weser gehört zu zwei großen naturräumlichen Regionen des Landes Nieder-
sachsen: Dem östlichen „Weser-Aller-Flachland“ und der westlichen „Ems-Hunte-Geest und Dümmer-
Geestniederung“ (Abb. 1.7-1).

Syker Geest

Mittelweser

Hannoversche Moorgeest

Diepholzer Moorniederung

Aller-Talsandebene

Loccumer Geest

Thedinghauser Vorgeest

Rahden-Diepenauer Geest

Verdener WesertalNaturräume

Naturräumliche Regionen

Naturräumliche Gliederung

Maßstab   1:400.000

Quelle: LK Nienburg Weser (1986): LRP.

Ems-Hunte-Geest 
und 

Dümmer-Geestniederung
Weser-Aller-Flachland

Abb. 1.7-1 Naturräumliche Gliederung im Landkreis  Nienburg/Weser
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Das Wesertal sowie das östlich davon gelegene Kreisgebiet sind der naturräumlichen Region „Weser-
Aller-Flachland“  zugehörig. Der in dieser naturräumlichen Region landesweit kartierte Anteil an
schutzwürdigen Bereichen liegt mit 6,3 % der Naturraumfläche deutlich über dem Landesdurchschnitt
von 4,8 % (1996). Zur Sicherung dieser Substanz ist vorrangig ein großflächiger und wirksamer Schutz
der Moorgebiete und Flussauen sowie einiger großer Waldgebiete notwendig. Im Einzelnen sind vor al-
lem die folgenden Ökosystemtypen für den Flächenschutz vorrangig: Erlen- und Birkenbruchwälder,
Flüsse einschließlich ihrer Altwässer, naturnahe Hochmoore einschließlich der sich regenerierenden
Torfabbaugebiete.

Im Landkreis Nienburg/Weser ist das „Weser-Aller-Flachland“ durch das durch Auelehmdecken gekenn-
zeichnete Weser-Urstromtal und der östlich angrenzenden, z.T. welligen Moränenlandschaften geprägt,
die durch kleinere Fluss- und Bachniederungen gegliedert werden. Im Bereich des Landkreises um-
schließen insbesondere diese Moränenlandschaften ausgedehnte Moorkomplexe, wie z.B. das Lichten-,
das Krähen-, das Rehburger- und das Buchholzmoor. Aus der Moränenlandschaft lässt sich vor allem
noch die Untereinheit „Loccumer Geest“ herausdifferenzieren, welche einen welligen bis hügeligen
Endmoränenrücken darstellt, der steil zum Wesertal hin abfällt. In den höheren Lagen dieser Unterein-
heit, den Rehburger Bergen, treten noch ältere, vortertiäre Gesteinsformationen zu Tage. Hier befindet
sich auch mit 161 m ü. NN der höchste Punkt im Landkreis.

Der westliche Bereich des Wesertals gehört zur naturräumlichen Region „Ems-Hunte-Geest und
Dümmer-Geestniederung“ . Mit etwa 4,5 % landesweit schutzwürdiger Fläche liegt diese Region knapp
unter dem Landesdurchschnitt. Insgesamt ein Drittel der schutzwürdigen niedersächsischen Hochmoore
liegt in dieser Region. Im Landkreis Nienburg/Weser befinden sich größere Moorbereiche in der Unter-
einheit „Diepholzer Moorniederung“, wie z.B. das mehrere hundert Hektar umfassende Große Moor
westlich von Uchte sowie Teilbereiche des Siedener und Borsteler Moores. Des Weiteren sind noch die
folgenden Ökosystemtypen vorrangig schutzbedürftig: Heiden anmooriger Standorte, alle naturnahen
Laubwälder, nährstoffarme Stillgewässer natürlicher Entstehung, Fluss- und Bachtäler mit naturnahen
Fließgewässern, Altwässern, Quellsümpfen, Bruch- und Auewäldern sowie Magerweiden und Sandtro-
ckenrasen auf Binnendünen.

Die naturräumlichen Regionen des Landes sind im Landschaftsrahmenplan weiter in Naturräume un-
terteilt. Die naturräumliche Gliederung stellt eine wichtige Voraussetzung für die Bildung ökologisch ab-
gegrenzter Landschaftseinheiten dar. Unter Landschaftseinheiten sind Flächeneinheiten zu verstehen,
die relativ gleichartige ökologische Struktur besitzen. Ausschlaggebende Kriterien für ihre Abgrenzung
sind die potentielle natürliche Vegetation, die vorhandene Vegetation sowie die naturräumliche Gliede-
rung. Der Landkreis Nienburg/Weser setzt sich aus folgenden Landschaftseinheiten zusammen:

1. Hilgermisser Marsch

Die Hilgermisser Marsch befindet sich im äußersten Norden des Landkreises am Westufer der Weser
und gehörte weitgehend zum ehemaligen Überschwemmungsbereich der Weser. Die nach Ausdeichun-
gen seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr überschwemmten Auesedimentflächen werden heute als
Ackerland genutzt. So sind weiträumige, ausgeräumte Ackerfluren entstanden. Nur noch in direkter
Nachbarschaft der Siedlungen sind Grünlandbereiche, Gehölze und kleinere Waldreste vorhanden.

Der Alveser See, ein Altwasser der Weser, ist in weiten Teilen durch Erholungsinfrastruktur geprägt und
wird insbesondere im Bereich des Campingplatzes durch intensive Erholungsnutzung in seiner natur-
schutzfachlichen Bedeutung gefährdet bzw. beeinträchtigt.

2. Weseraue

Die Weseraue ist durch die anthropogen stark veränderte Weser mit ihren weiträumigen ausladenden
Fluss-Schleifen einschließlich ihrer Niederung geprägt. Sie durchzieht als 2 - 4 km breites Band den
Landkreis in Nord-Süd-Richtung.

Die Weser ist durch Regulierungs- und Ausbaumaßnahmen, wie den Bau von Schleusen, Wehren und
Kanälen sowie Eindeichungen in ihrem natürlichen Verlauf bzw. Abflussverhalten stark verändert wor-
den. Die sehr fruchtbaren Böden der Weseraue werden vielfach noch als Grünland, sonst aber vorran-
gig als Ackerland genutzt. Prägend sind die zahlreichen Nassabbauten, die die wertvollen Sand- und
Kiesvorkommen der Weseraue ausbeuten. Trotzdem sie wesensfremde und untypische Landschafts-
elemente in der Weseraue darstellen, dienen sie aber während der Wintermonate als Ersatz für die
verlorengegangenen ehemals typischen Überschwemmungsbereiche als Rast- und Überwinterungsge-
biet für Wasservögel. Nicht davon profitieren hiervon allerdings Gänse, Wiesen- und Watvögel, für die
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der erforderliche Landlebensraum Nass- und Feuchtwiesen immer mehr eingeengt wird.

Daneben kommen noch einige strukturreiche und floristisch wie avifaunistisch wertvolle naturnahe Alt-
wässer und Altarme der Weser vor.

Die in weiten Teilen noch vorhandene naturnahe Weseraue ist insbesondere durch Umwandlung von
Grün- in Ackerland, Beseitigung der Heckenstrukturen, Beeinträchtigung wertvoller Bereiche für Arten
und Lebensgemeinschaften durch den Kiesabbau, den Mittelweserausbau sowie in Teilbereichen durch
starke Erholungsnutzung gefährdet.

3. Hoyaer Lehmplatte

Diese Landschaftsbildeinheit erstreckt sich nördlich von Nienburg auf der Niederterrasse westlich der
Weser. Auf den Flussablagerungen haben sich vor allem Braunerden und örtlich auch Parabraunerden
entwickelt. Sie ist durch Ackerfluren geprägt und nur schwach durch Gehölzstrukturen und kleinflächige
Laubwälder gegliedert. Im südlichen Bereich der Hoyaer Lehmplatte geht die Streusiedlungsform in klei-
nere geschlossene Ortschaften, wie Schweringen, Balge und Marklohe über, die auf der Terrassenkante
der Weser liegen.

4. Nienburger-Syker Geest

Die Geest- und Moränenlandschaft nimmt große Landkreisteile westlich der Weseraue ein. Sie besteht
aus reliefbetonten, welligen, hauptsächlich sandigen Grundmoränenplatten. Vorherrschend sind podso-
lierte, trockenere Böden.

Landschaftsbildbestimmend sind weiträumige Ackerfluren und große Kiefernforste. Naturnahe Land-
schaftsbereiche sind in diesem Gebiet nur noch durch einige vorhandene größere Laubwälder gegeben.

Hervorzuheben ist die Vielzahl kleinerer älterer Laubwaldkomplexe, Feldgehölze und Baumreihen, die
die sonst an erosionsmindernden und raumgliedernden Heckenstrukturen armen Ackerfluren berei-
chern. Nur wenige geschlossene Ortschaften, wie Binnen, Oyle und Liebenau, liegen am Geestrand zu
den angrenzenden Landschaftseinheiten Weseraue, Niederungsbäche der Geest und Aue-Niederung.

5. Niederungsbäche der Geest

Diese Landschaftseinheit liegt im Westen der Weseraue und setzt sich aus einer Reihe von Teilflächen
zusammen. Hierzu gehören die Niederungen von Rohr- und Winterbach, der Blenhorster Bach, der Bü-
ckener Mühlenbach sowie einige ehemalige Weserschlingen im Süden des Landkreises. Heute sind
diese Weserschleifen durch die Läufe des Uchter Mühlenbachs und verschiedener Grabensysteme ge-
prägt.

Die Bäche sind weitgehend ausgebaut und werden intensiv unterhalten. Teilweise sind entlang der Ufer-
bereiche noch Galeriewälder und einreihige Erlenanpflanzungen vorhanden. Extensiv genutzte seggen-
und binsenreiche Feuchtwiesen sind in Teilbereichen noch häufiger vorhanden. Die Niederungen zeich-
nen sich weiterhin durch eine hohe Strukturvielfalt aus, hervorgerufen durch erkennbare Reliefausprä-
gungen, Hecken- und Gehölzstrukturen sowie einige Erlenbrücher.

6. Weserdünen

Die noch kleinflächig vorhandenen, stark reliefbetonten Weserdünen grenzen östlich an die Weseraue
an. Die Ranker und Podsole der Dünen sind größtenteils mit Kiefernforsten bewaldet. In den Bereichen
Köhlerberge und Schäferhof sind auch Mischwaldtypen anzutreffen. Gefährdungen der Dünen gehen
insbesondere von intensiver Moto-Cross-Nutzung und Bodenabbau aus.

7. Weser-Aller-Terrasse

Im Nordkreis grenzt die Weser-Aller-Terrasse östlich an die Weseraue an, in der südlichen Hälfte ver-
läuft sie beidseits parallel zur Weseraue.

Auf den von Braunerden und Podsolen geprägten Bodentypen dominiert die Ackernutzung. Die Weser-
Aller-Terrasse gehört zu den strukturärmsten Räumen im Landkreis Nienburg/Weser. Nur vereinzelt
kommen Grünland, Baumreihen und Alleen vor. Etwas häufiger sind schon Kiefer- und sonstige Nadel-
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forste anzutreffen. Nur südlich von Hämelhausen und südlich von Landesbergen bei Hahnenberg sind
größere zusammenhängende Nadelforste vorhanden.

An der Niederterrassenkante dieser Einheit zur Weseraue haben sich eine ganze Reihe von Ortschaften
angesiedelt. Beispiele sind Stolzenau, Landesbergen, Estorf, Haßbergen und Eystrup, aber auch die
Stadt Nienburg gehört dazu. Westlich der Weseraue tritt eine gewisse Auflockerung durch Streusiedlun-
gen auf.

8. Weser-Aller-Talsandgebiet

Dieses Gebiet grenzt nördlich an die Weser-Aller-Terrasse an. Südlich von Nienburg/Weser verläuft sie
in einem 1 - 3 km breiten Band. Nordöstlich von Nienburg/Weser weitet sich die Einheit in Richtung Aller
erheblich aus und dehnt sich im Osten bis zur Kreisgrenze aus.

Auf den fluviatilen Ablagerungen haben sich insbesondere grundwasserbeeinflusste Gley-Podsole und
Gleye entwickelt. Vorherrschende Nutzungstypen sind Ackerland, Kiefern- und sonstige Nadelholzforste,
aber auch Laubwälder und Grünland sind vielfach vertreten. So ist noch ein größerer zusammenhän-
gender Grünlandbereich, das sog. Kien-Moor, in Angrenzung an Laubwaldbestände nördlich von Hä-
melhausen vorhanden. Ähnliche Strukturen sind z.B. in den Bereichen Rohrsener Bruch, Hohehorst und
südöstlich von Lichtenhorst anzutreffen.

Das Weser-Aller-Talsandgebiet gehört insgesamt zu den strukturreichsten Räumen im Landkreis Nien-
burg/ Weser. Dieser nur sehr dünn besiedelte Raum wird durch Hecken, Feldgehölze, kleinere Wald-
komplexe, Baumreihen, Alleen und Einzelbäume vielfältig gegliedert. Ödlandkomplexe tragen zur Auflo-
ckerung bei.

9. Lichtenmoor

Nördlich von Steimbke erstreckt sich mit etwa 15 km Länge und 5 bis 7 km Breite das Hochmoorgebiet
des Lichtenmoores. Der Kernbereich des Moores wird großflächig industriell abgetorft. Dazwischen lie-
gend oder angrenzend befinden sich zum Teil abgetorfte Flächen, die mit Pfeifengras- und/oder Woll-
grasstadien sowie Anfluggehölzen bewachsen sind. In der Randzone dominieren strukturreiches Grün-
land, Hochmoordegenerationsstadien, Birken- und Kiefernmoorwälder. Im Südosten ist mit den Wieh-
buschwiesen ein über 400 ha großer Grünlandkomplex erhalten geblieben.

Vorherrschende Bewirtschaftungsform ist die intensive Grünlandnutzung. Auf den ganzjährig hohe
Grund- und Stauwasserstände aufweisenden Böden im NSG „Rodewalder Wiehbuschwiesen“ und im
Bereich Steimbker Wiehbuschwiesen, wird auf Basis des Grünlandschutzprogramms Niedersachsen ei-
ne extensive Grünlandbewirtschaftung finanziell gefördert.

Das Lichtenmoor hat aufgrund der vielfältigen naturnahen Biotoptypen eine hohe naturschutzfachliche
Bedeutung. Gefährdungen, Beeinträchtigungen und Zerstörungen des Moorkörpers gehen vor allem von
der Abtorfung und der damit einhergehenden Grundwasserabsenkung aus.

10. Diepholzer Moorniederung

Diese Einheit umfasst die von Westen in den Landkreis Nienburg/Weser hineinreichenden Ausläufer der
Niederung auf Diepholzer Seite. Hierzu gehören das Borsteler, das Siedener, das Hohe und das Große
Moor bei Uchte sowie das Brinkmoor, das durch verschiedene Brände beeinträchtigt wurde. Die anderen
Moore zeichnen sich durch vergleichbare Strukturen aus: Alle werden in den Kernbereichen industriell
abgetorft. Angrenzend folgen teilabgetorfte Hochmoordegenerationsstadien. Zu den angrenzenden
Landschaftseinheiten wechseln vielfach Grün- und Ackerland ab, wobei gliedernde Elemente immer
mehr zurückgehen. Eine Besonderheit des Großen Moors bei Uchte sind die verstreuten Grundmorä-
neninseln, auf denen sich kleinere Siedlungen, Ackerflächen und Eichenwälder befinden. Gefährdungen
und Beeinträchtigungen dieser Moore gehen vor allem von der Abtorfung und der zunehmenden Acker-
nutzung aus.

11. Aue-Niederung

Die Große Aue und ihr Nebengewässer, die Siede, umfassen diese Landschaftseinheit. Bei Liebenau
fließt die Große Aue in die Weseraue und mündet bei Binnen in die Weser.
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Die Große Aue ist geprägt durch einen relativ eng eingeschnittenen Talraum mit vereinzelten Binnendü-
nenrelikten und ausgeprägten Terrassenkanten mit Laubwaldbeständen. Große Aue und Siede sind auf
gesamter Strecke im Landkreis Nienburg/Weser ausgebaut und weitgehend ohne Gehölzbestand. Die
Durchgängigkeit der Großen Aue ist infolge verschiedener Wehre und Sohlabstürze nicht mehr gege-
ben. Gewässerabschnitte sind vom Fließ- zum Stillgewässer degradiert. Direkt an den Ufern und am
Unterlauf der Siede sind Dämme mit Deichfunktion errichtet worden.

Die zwischen den Deichen und der Terrassenkante gelegene Niederung wird vorrangig ackerbaulich
und für die Grünlandbewirtschaftung genutzt. Die strukturarme Aue-Niederung verfügt in einigen Teilbe-
reichen noch über gut ausgeprägte Altwässer und Altarmrelikte. Gefährdungen gehen vor allem von der
Ausbreitung der Ackernutzung, durch Entwässerungsmaßnahmen, Dünger- und Pestizideintrag sowie
intensive Gewässerunterhaltung aus.

12. Meerbach-Führse-Niederung

Diese Einheit wird gebildet von der z.T. sehr breiten Meerbach-Führse-Niederung, einer ehemaligen gla-
zialen Schmelzwasserrinne und der Niederung des zufließenden Strangbachs. Der Meerbach ist auf ge-
samter Länge und der Strangbach bis unterhalb des Püttenmoores ausgebaut.

Im Rahmen des Gewässerrandstreifenprogramms Niedersachsen werden Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Durchgängigkeit des Meerbachs durchgeführt, die v.a. durch Sohlabstürze verhindert wurde.
Der Talraum wird von zahlreichen Rinnen und Gräben durchzogen und weist aufgrund der Entwässe-
rungsleistung des Meerbachs nur noch teilweise niederungstypische Grünlandnutzung auf. Diese ist
vorwiegend auf den Rehburger Raum, insbesondere das Steinhuder Meer, begrenzt und stellt noch ei-
nen weitgehend ungestörten Naturraum dar. Beeinträchtigungen des Grünlandkomplexes östlich von
Rehburg gehen insbesondere von der touristischen Nutzung, z.B. dem Radrundwanderweg Steinhuder
Meer, aus. Aus diesem Grund wird in der Zeichnerischen Darstellung eine Alternativroute im Bereich
des Heudammes für eine Besucherlenkung während der Brutzeiten dargestellt.

Nördlich beginnt die fast strukturlose Ackerflur beidseits des Meerbachs, die zu den naturärmsten Regi-
onen des Landkreises Nienburg/Weser zählt. Aufgrund vergleichbarer ökologischer Strukturen zählen
die Talräume von Führser Mühl- und Linsburger Bach mit zu dieser Einheit. Hier sind noch Grünlandflä-
chen und größere gewässerbegleitende Waldkomplexe vorhanden.

13. Rehburg-Steimbker Moorgeest

Diese große Landschaftseinheit im östlichen Landkreisgebiet besteht vorwiegend aus sandigen glaziflu-
viatilen Ablagerungen und kleineren Grundmoränenplatten mit stark betontem Relief.

In den zahlreichen Niederungen und abflusslosen Senken sind Nieder- und Hochmoore ausgebildet.

Geprägt ist diese strukturreiche Einheit durch Hochmoorbereiche von Hochmoordegenerationsstadien,
Kiefern- und Birkenmoorwäldern sowie in einigen Teilen auch von bäuerlichen Torfstichen und kleineren
sich regenerierenden Hochmoorflächen. Die Niedermoorbereiche werden von Grünland unterschiedli-
cher Ausprägung dominiert. Eingestreut sind begleitende Gehölzstrukturen und kleinere Laubwälder.

Die trockeneren sandigen Geestbereiche sind vor allem Standorte größerer strukturarmer Ackerfluren
im Wechsel mit ausgedehnten zusammenhängenden Waldökosystemen, wie z.B. dem Grinderwald o-
der der Krähe, die vorrangig aus Kiefern- und anderen Nadelhölzern aufgebaut sind.

Im ganzen Gebiet sind Haufendörfer vorherrschend. Beispiele sind Steimbke, Linsburg und Husum.

Gefährdungen und Beeinträchtigungen wertvoller Landschaftsbestandteile sind vor allem durch Ausbau
von Gewässern, Drainanlagen in den Niederungen und damit verbundenen zunehmendem Grünland-
umbruch zu befürchten.

14. Diepenauer-Warmser-Geest

Sie befindet sich im südwestlichen Teil des Landkreises Nienburg/Weser und ist eine schwach wellige
niederungsreiche Geestplatte, die vorwiegend aus lehmig-sandiger Grundmoräne und in nördlicher
Richtung verlaufenden Niedermoorbereichen besteht.
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Vorherrschende Landnutzungsform ist der Ackerbau. In den Niederungen sind noch größere Grünland-
komplexe erhalten geblieben. Im Westteil treten vereinzelt kleinere, aber auch größere Stillgewässer
auf. Nach Süden hin steigt der Waldanteil an.

Landschaftsbildprägend sind Streusiedlungen und Einzelgehöfte, die meist von Gehölzen sowie Grün-
landflächen umgeben sind. Durch diese westfälisch-typische Siedlungsstruktur entsteht der Eindruck ei-
ner relativ abwechslungsreichen Park- bzw. Kulissenlandschaft. Beeinträchtigend wirkt sich der hohe
Anteil an versiegelten Wegebeziehungen aus, der bedingt, dass kaum noch ungestörte Rückzugsräume
für Arten und Lebensgemeinschaften vorhanden sind.

15. Loccumer Heide – Rehburger Berge

Diese Einheit umfasst den südöstlichen Landkreisteil um Loccum und Rehburg. Es handelt sich über-
wiegend um einen Endmoränenrücken, der im Bereich der Rehburger Berge und nördlich von Loccum
von Ton-, Mergel- und Sandstein durchbrochen wird.

Diese stark reliefbetonte Einheit wird vorrangig ackerbaulich genutzt. Dominierend sind jedoch drei gro-
ße Waldkomplexe:

�  die Loccumer Heide mit weiträumigen Kiefernmonoforsten,

�  der Sündern, der sich jeweils zur Hälfte aus Eichen- und Buchenwäldern sowie Nadelholzforsten zu-
sammensetzt und

�  die Rehburger Berge, die an den Ost- und Südhängen mit Buchenwald und an den westlichen Hän-
gen von Nadelholzforsten dominiert werden. Einen touristischen Schwerpunkt stellen die prähistori-
schen Saurierfährten in Münchehagen dar. Die Hänge südlich von Münchehagen weisen im kleinflä-
chigen Wechsel Grünland und Acker auf. Dieser Raum ist durch Obstbaumreihen und –wiesen ge-
prägt.

Beeinträchtigungen gehen vor allem durch den hohen Erholungsdruck in dieser Landschaftseinheit aus
(vgl. Begründung zu D 3.8).

Für die einzelnen Naturräume sowie Landschaftseinheiten trifft der Landschaftsrahmenplan gutachtliche
Zielaussagen, die für die Festlegung von Vorrang- und Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft und
Grünlandbewirtschaftung, -entwicklung und -pflege herangezogen wurden. Diesbezüglich wird auch auf
die Begründung zu Ziel D 2.1 hingewiesen.

Zu D 1.8 Vorranggebiet e und Vorrangstandorte

Definition:

Vorranggebiete und Vorrangstandorte sind Instrumente zur

�  Bestands- und Funktionssicherung vorhandener Strukturen und Nutzungen (Bestandsschutz),

�  Sicherung der Entwicklungsbedingungen für anzustrebende Raumstrukturen und Nutzungen (Vor-
sorgeplanung).

Die Vorrangfestlegung geht daher über eine reine Flächenreservierung hinaus, indem Nutzungsmög-
lichkeiten offengehalten und die Bedingungen für die Realisierung angestrebter Nutzungen gesichert
werden sollen.

Vorranggebiete und Vorrangstandorte sind von entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten. Zukünftig
sollen hier nur solche Nutzungen zugelassen werden, die mit dem vorrangig bestimmten Nutzungs-
zweck vereinbar sind. Soweit in einem Vorranggebiet oder an einem Vorrangstandort gegenwärtig nicht
verträgliche Nutzungen bestehen, sind diese so zu entwickeln, dass sie den vorrangig bestimmten Nut-
zungszweck künftig nicht mehr beeinträchtigen. Falls dies nicht möglich ist, sollen sie dann aufgegeben
werden, wenn bestehende Nutzungsrechte ausgeschöpft sind bzw. zeitlich auslaufen. Dies trifft vor al-
lem für Bereiche zu, die als Vorranggebiet für Natur- und Landschaft dargestellt werden, obwohl hier
noch Torfabbau betrieben wird bzw. Abbaurechte bestehen, die derzeit einer Realisierung der Vorrang-
festlegung noch entgegenstehen.
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Festlungen in der Zeichnerischen Darstellung

Die Kriterien für die Festlegung der Vorranggebiete und Vorrangstandorte in der Zeichnerischen Dar-
stellung sind in der Begründung zu den einzelnen Fachkapiteln aufgeführt. Ferner werden hier vertretba-
re Überlagerungsfälle erläutert.

In der Zeichnerischen Darstellung werden die im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994
(LROP) festgelegten Vorranggebiete für

�  Natur und Landschaft,

�  Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung,

�  Rohstoffgewinnung und

�  Trinkwassergewinnung

räumlich konkretisiert dargestellt und um weitere Gebiete ergänzt. Dabei wurde dem Auftrag zur Ent-
flechtung sich überlagernder Vorranggebiete Rechnung getragen.

Über die Darstellung im LROP hinausgehend werden in der Zeichnerischen Darstellung Vorranggebiete
für

�  industrielle Anlagen,

�  Siedlungsentwicklung sowie

�  ruhige Erholung in Natur und Landschaft,

festgelegt.

Als Vorrangstandorte werden in der Zeichnerischen Darstellung

�  die Norddeutsche Erdgasaufbereitungsanlage in Voigtei als Vorrangstandort für übertägige Anlagen
zur Gewinnung tiefliegender Rohstoffe,

�  das Entsorgungszentrum „Krähe“ als Vorrangstandort für eine Siedlungsabfalldeponie,

�  das Erdgaskraftwerk Robert Frank als Vorrangstandort für ein Großkraftwerk und

�  mehrere Vorrangstandorte für die Windenergiegewinnung

festgelegt.

Überlagerungsfähigkeit von Vorranggebieten untereinander und mit Vorsorgegebieten

Eine Überlagerung von Vorrängen ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn keine Vereinbarkeit der vorran-
gig festgelegten Nutzungszwecke zu erkennen ist. Dementsprechend ist die Überlagerung von Vorrang-
gebieten für Trinkwassergewinnung mit anderen Vorranggebieten, Vorrangstandorten oder Verkehrswe-
gen im allgemeinen möglich, sofern keine Gefährdung des Grundwassers zu besorgen ist.

Überlagerungen von Vorranggebieten und Vorrangstandorten mit Vorsorgegebieten in der Zeichneri-
schen Darstellung sind immer dann möglich, wenn sich die Schutz- und Nutzfunktionen nicht gegensei-
tig ausschließen. In Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung, in denen aus Sicht der Raumordnung eine
den Naturschutz fördernde Nachnutzung von Bodenabbauen nachfolgen soll, werden Vorsorgegebiete
für Natur und Landschaft in Überlagerung festgelegt. Dies wird auch damit begründet, dass häufig erst
durch den Bodenabbau ein Nutzungswechsel herbeigeführt werden kann bzw. Strukturen geschaffen
werden können, die eine naturbetonte Nachnutzung ermöglichen.

Überlagerungen von Vorranggebieten und Vorrangstandorten mit entgegenstehenden Vorsorgefestle-
gungen sind dagegen nur möglich, wenn im Einzelfall die vorrangige Nutzung mit absoluter Gewissheit
innerhalb absehbarer Zeit eingestellt wird und ein besonderes Interesse daran besteht, eine mit Vorsor-
geanspruch versehene Nachfolgenutzung raumordnerisch zu sichern.

Zu D 1.9 Vorsorgegebiete

Ebenso wie Vorranggebiete sind Vorsorgegebiete Instrumente zur Sicherung und Vorsorge bestimmter
Nutzungen und Nutzungspotentiale. Dabei kommt den Vorsorgegebieten eine abgeschwächte Bin-
dungswirkung zu. Außerdem liegt auf dem Vorsorgeaspekt mehr Gewicht als auf dem Sicherungsas-
pekt.

Im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 wurden keine Vorsorgegebiete festgelegt.
Allerdings enthält Teil II LROP generalisierte Abgrenzungen in Beikarten für solche Gebiete, die von lan-
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desweitem Interesse sind. Diese Beikarten sind die Abwägungsgrundlage für die unter D 1.9 01 ge-
nannten Vorsorgegebiete.

Im Zuge der Gebietsabgrenzungen für dieses Programm wurde der Inhalt der Beikarten

�  räumlich konkretisiert,

�  um Gebiete von regionaler Bedeutung ergänzt und

�  im Hinblick auf die Überlagerung verschiedener Vorsorgegebiete entflochten.

Die fachlichen Kriterien, die bei der Abwägung zugrunde gelegt wurden, enthält die Begründung zu den
nachfolgenden fachbezogenen Abschnitten D 2 und D 3.

In der Zeichnerischen Darstellung werden Vorsorgegebiete für

�  Natur und Landschaft,

�  Erholung,

�  Landwirtschaft,

�  auf Grund eines hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotentials,

�  auf Grund besonderer Funktionen der Landwirtschaft,

�  Forstwirtschaft,

�  Rohstoffgewinnung und

�  Trinkwassergewinnung

festgelegt.

An die Vorsorgegebiete ist keine strikte Vereinbarkeitsforderung geknüpft; deshalb hat ihre besondere
Funktionsbestimmung nicht den grundsätzlichen Ausschluss entgegenstehender Nutzungen zur Folge,
wie dies bei Vorranggebieten der Fall ist. Die mit Vorsorgebedeutung versehene Nutzungsart erhält aber
einen hohen Stellenwert bei der Abwägung über konkurrierende Raumansprüche in dem betreffenden
Gebiet.
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Zu D 2 Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen,
der Kulturlandschaften und der kulturellen Sachgüter

Zu D 2.0 Umweltschutz allgemein

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Nienburg/Weser strebt eine nachhaltige,
umweltverträgliche Raumentwicklung an.

Im Sinne der Umweltvorsorge sind im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Nien-
burg/ Weser Vorranggebiete und Vorsorgegebiete für natürliche Ressourcen und Funktionen festgelegt,
denen eine besondere Qualität und ökologische Wirksamkeit zukommen, um sie vor schädigenden oder
beeinträchtigenden Nutzungen zu schützen.

Darüber hinaus verfügt die Regionalplanung auch über das Instrument des Raumordnungsverfahrens
(ROV) nach § 6a des Raumordnungsgesetzes (ROG) mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG), um konkret und projektbezogen eine
möglichst umweltverträgliche Koordinierung der Nutzungsansprüche an den Raum zu gewährleisten.
Das ROV soll bereits in einem sehr frühen Planungsstadium die Verträglichkeit mit allen betroffenen An-
sprüchen überprüfen und gegebenenfalls umwelt- und raumverträglichere Alternativen eröffnen. Durch
diese in Niedersachsen vorgeschriebene, ausdrückliche Integration einer dem Planungsstand entspre-
chenden UVP auf der Grundlage der eigenständigen Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Um-
weltauswirkungen ist sichergestellt, dass bei jedem umweltrelevanten Vorhaben die Umweltauswirkun-
gen analysiert und abgewogen werden. Der Überprüfung der Umweltverträglichkeit innerhalb von ROV
kommt eine große Bedeutung zu.

Auch künftig werden im Einzelfall Planungen und Maßnahmen unvermeidbar sein, die mit Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes verbunden sind und die
am Ort des Eingriffs nicht ausgeglichen werden können. Auf Grundlage des Bodenabbauleitplans Weser
sowie des Rahmenkonzepts für den Kompensationsflächenpool Wesertal im Auftrag des Amtes für Ag-
rarstruktur Sulingen (1999) sind im Regionalen Raumordnungsprogramm vorsorgend Flächen als Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft festgelegt, in denen erforderliche Kompensationsmaßnahmen für
Eingriffe im Wesertal, z.B. durch Kiesabbau oder Straßenbau, räumlich konzentriert umgesetzt werden
sollen. Für die Kompensation von Eingriffen außerhalb des Wesertals sollen die Gemeinden ebenfalls
geeignete Flächenpoole im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung im Sinne von § 12 NNatG und §
7 Abs. 2 ROG ausweisen und nach Möglichkeit für die Flächenverfügbarkeit sorgen.

In der gemeindlichen Bauleitplanung ist durch räumliche Gliederung der für Industrie und Gewerbe, Ver-
kehr und sonstige Infrastruktureinrichtungen bereitgestellten Flächen sicherzustellen, dass gegenseitige
Beeinträchtigungen sowie Beeinträchtigungen von Vorranggebieten für Natur und Landschaft, Grün-
landbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung und Trinkwassergewinnung vermieden oder zumindest
auf ein Minimum verringert werden. Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass Wohnbebauung nicht an
emittierende Anlagen, wie insbesondere Industriebetriebe oder Massentierhaltungen, heranwachsen
kann.

Die Grundlage für ein umweltverträgliches Handeln ist durch die Fachgesetze, wie z.B. das Natur-
schutzgesetz oder das Bundes-Immissionsschutzgesetz, gegeben. Darüber hinaus ist die Kenntnis der
Umweltsituation eine notwendige Voraussetzung bzw. Planungshilfe. Eine wichtige planerische Ent-
scheidungshilfe können gemeindliche Landschaftspläne sein, in denen das Leitbild und die gutachtlichen
Entwicklungsziele des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Nienburg/Weser näher dargelegt wer-
den soll.

Zu D 2.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Die nachfolgende Begründung zu den Zielen der Regionalplanung im Bereich Naturschutz und Land-
schaftspflege beschränkt sich auf grundsätzliche Hinweise und Definitionen zu den regionalplanerischen
Festlegungen. Umfassende Erläuterungen enthalten das Niedersächsische Landschaftsprogramm und
der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Nienburg/Weser.
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Vorranggebiete für Natur und Landschaft

Die Festlegung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft in der Zeichnerischen Darstellung beruht
auf folgenden rechtlichen und naturschutzfachlichen Grundlagen:

1. Gebiete gemäß EU-Fauna-Flora-Hab itat-Richtlinie (=  FFH-Richtlinie)

Im Landkreis Nienburg/Weser befinden sich zwei Gebiete, die gemäß § 19 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz durch Beschluss der Landesregierung Niedersachsens für die abschließende Um-
setzung der FFH-Richtlinie der Europäischen Union (92/43/EWG) vorgeschlagen wurden:

Das Gebiet 93 „Rehburger Moor“ und

das Gebiet 94 „Steinhuder Meer“ - Teilbereich „Meerbruchswiesen“- im Landkreis Nien-
burg/Weser.

Aus den FFH-Gebieten soll in Verbindung mit den nach der EU-Vogelschutzrichtlinie geschütz-
ten Gebieten das europäische Schutzgebietssystem „NATURA 2000“ entstehen.

2. Besondere Schutzgebiete nach Art. 4 der EU-Vogelschutzrichtlinie

Hierzu zählen

�  die Wellier Schleife,
�  das Große Moor bei Uchte als Bestandteil der Diepholzer Moorniederung und
�  das Steinhuder Meer samt des Bereichs der Meerbruchswiesen im Landkreis Nien-

burg/Weser.
Diese Gebiete wurden aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG des Rates der Europäischen Union
vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten als besondere Schutzgebiete
(BSG) 1983 der EU gemeldet.

Im Jahr 2001 hat die Landesregierung die Gebietskulisse neu festgelegt. Als neue Gebiete
kommen hinzu:

�  die Kuppendorfer Böhrde mit einer Teilfläche von 20 ha im Landkreis Nienburg/Weser und
�  das bestehende Naturschutzgebiet „Domäne Stolzenau/Leese“.
Im Gegenzug wurde das Gebiet „Großes Moor bei Uchte“ um mehr als 2.000 ha zurückgenom-
men.
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Abb. 2.1-1: Gebiete aus der europäischen Schutzgebietskulisse NATURA 2000

3. Landes-Raumor dnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 1994

Im LROP sind zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Vorranggebiete für Natur und
Landschaft festgelegt. Dies sind i.d.R. alle Gebiete, die bereits einem weitgehenden natur-
schutzrechtlichen Schutz unterliegen, wie z.B. flächenhafte NSG. Hinzu kommen weitere, aus
Landessicht bedeutsame Gebiete, die mit den Mitteln der Raumordnung – auch außerhalb na-
turschutzrechtlicher Regelungen – einen wirksamen Schutz vor anderen Nutzungsansprüchen
erhalten sollen. Dies sind Vorranggebiete aufgrund internationaler Abkommen, Vorranggebiete
aufgrund des Moorschutzprogramms, des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems und
Vorranggebiete aufgrund der Kartierung der für den Naturschutz wertvollen Bereiche des NLÖ.

Alle im LROP festgelegten Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm (RROP) zu konkretisieren und um die aus regionaler Sicht bedeutsamen
Vorranggebiete zu ergänzen. Grundlage dafür stellt der Landschaftsrahmenplan des Landkrei-
ses Nienburg/ Weser dar.

Die im LROP festgelegten Vorranggebiete sind im RROP – nach Abwägung – um die Gebiete
zu ergänzen, die maßstabsbedingt nicht im LROP dargestellt sind.
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4. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft nach dem Niedersächsischen Na-
turschutzgesetz (NNatG)

4.1 Bestehende Naturschutzgebiete (siehe Tab. 2.1-1):

Die Naturschutzgebiete haben einen Anteil von rd. 2,9 % an der Gesamtfläche des Landkreises
Nienburg/Weser. Der Landesdurchschnitt beträgt 3,0 % (31.12.1998).

In der Zeichnerischen Darstellung sind alle Naturschutzgebiete mit einer flächenhaften Ausdeh-
nung von mindestens 5 ha Größe als Vorranggebiete für Natur und Landschaft festgelegt.

4.2. Besonders geschützte Biotope nach § 28 a und 28 b NNatG
Ab einer Mindestgröße von ca. 5 ha sind alle nach § 28 a und 28 b NNatG geschützten Biotope
als „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ festgelegt worden. Der größte Teil dieser Biotope
liegt jedoch bereits innerhalb größerer Vorranggebiete für Natur und Landschaft.

5. Für den Naturschutz wert volle Bereiche gemäß der Ka rtierung des Niedersächsischen
Landesamtes für Ökologie (NLÖ)

Das NLÖ führt regelmäßig eine Kartierung der aus landesweiter Sicht wertvollen Bereiche
durch. Sie erfüllen die Kriterien zur Ausweisung als Naturschutzgebiet oder im Falle von einzel-
nen, kleineren Standorten besonderer Ausprägung als Naturdenkmale. Sie sind dargestellt, so-
fern dies maßstäblich möglich ist. Es handelt sich um solche Gebiete, die aufgrund fehlender o-
der vergleichsweise extensiver Nutzung durch den Menschen als Lebensraum eines Großteils
der heimischen Pflanzen- und Tierarten sowie ihrer Lebensgemeinschaften verblieben sind.

6. Das Moorschutzprogramm des Landes Niedersachsen

Das Moorschutzprogramm des Landes Niedersachsen legt die Zielvorstellungen für den Schutz
und die Entwicklung der niedersächsischen Hochmoore fest. Neben den schutzwürdigen, nicht
in Abtorfung befindlichen Mooren, wie z.B. dem Krähenmoor oder dem Rehburger-
/Buchholzmoor, sollen auch Hochmoorbereiche, die sich in Abtorfung befinden und für die eine
Folgenutzung „Naturschutz“ vorgesehen ist, als Vorranggebiete für Natur und Landschaft fest-
gelegt werden. In einigen Moorbereichen, wie z.B. im Lichtenmoor, Borsteler Moor sowie im
Großen Moor und im Darlatener Moor bei Uchte, wird ein Vorrang für Natur und Landschaft
festgelegt, obwohl noch nicht ausgeschöpfte Genehmigungen zum Torfabbau nach dem Nie-
dersächsischen Naturschutzgesetz bestehen. Diese Abbaurechte werden von der Vorrangfest-
legung nicht berührt. Der Vorrang bezieht sich in diesen Fällen nur auf die Gestaltung und Nut-
zung der Abbaustätte nach Beendigung des Abbaus.
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NSG
HA

Bezeichnung Größe (ha)

im Kreisgebiet

10 Alhuser Ahe 21,9
11 Eichenkratt 7,0
16 Schmiedebruch 35,0
18 Eichen-Hülsen-Wälder 3,6
36 Buchhorster Auwald 6,1
42 Rehburger Moor 156,0
60 Meerbruch 15,0
73 Steimbker Kuhlen 165,0
76 Wiedesee 26,0
79 Krähenmoor 230,0
82 Buchholzmoor 118,0
84 Holtorfer Moor 160,0
86 Rodewalder Lichtenheide 250,0
87 Rodewalder Wiehbuschwiesen 78,0
88 Nordeler Bruch 71,0
98 Burckhardshöhe 13,0

103 Krähenmoor II 180,0
108 Hägerdorn 27,0
112 Siedener Moor 166,8
120 Rehburger Moor II 92,0
144 Geesthang Nordholz 4,5
151 Lemker Marsch 172,0
153 Steinbrinker-Ströhener-Masch 220,0
155 Drakenburger Marsch 254,0
159 Hohes Moor 100,0
161 Auwald bei Hingste 2,5
174 Weißer Graben 502,0
176 Domäne Stolzenau/Leese 248,0
177 Wellier Schleife/Staustufe Landesbergen 278,0
178 Borsteler Moor 16,0
185 Bunkenmoor 37,0
190 Meerbruchswiesen 370,9
192 Speckenbachtal 2,0

NSG-Fläche insgesamt 4.028,3

Tab. 2.1-1 Naturschutzgebiete  im Landkreis Nienburg/Weser

7. Fließgewässer und ihre Auen gemäß Ni edersächsischem Flie ßgewässerschutzsystem

Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem benennt als Grundlage für ein entsprechen-
des Schutzprogramm die Bäche und Flüsse, die aus Sicht des Naturschutzes mindestens in ei-
nen naturnahen Zustand gebracht werden müssen. Neben der Erhaltung vorhandener schutz-
würdiger Substanz ist die Wiederherstellung gestörter Teilbereiche (Renaturierung) wesentlicher
Inhalt dieses Konzepts.

Vorrangig zu schützen und zu entwickeln sind die Hauptgewässer des Fließgewässerschutz-
systems. Sie sind einschließlich ihrer Nebengewässer so zu schützen und zu renaturieren, dass
sich die unter naturnahen Bedingungen typische Arten- und Biotopvielfalt auf ihrer gesamten
Fließstrecke wieder einstellt. Im Landkreis Nienburg/Weser erfüllen die Große Aue und ihre Ne-
bengewässer die Siede, die Wickriede, die Allerbeeke, der Langhorstkuhlengraben und der
Rohrbach/Unterlauf Winterbach die Kriterien zur Festlegung als Vorranggebiet für Natur und
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Landschaft gemäß dem Fließgewässerschutzsystem. Zur näheren Beschreibung wird auf die
Begründung zu Kap. D 2.3  hingewiesen.

8. Gebiete, die laut Landsch aftsrahmenplan die Vorausset zungen zur Unterschutzstellung
als Naturschutzgebiet gemäß § 24 NNatG erfüllen

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Nienburg/Weser hat die übergeordneten Fachpla-
nungen des Naturschutzes berücksichtigt und um eigene Kartierungen, Bewertungen und
Schutzwürdigkeiten konkretisiert. Nach Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen sind be-
stimmte Landschaftsteile als Vorranggebiete für Natur und Landschaft festgelegt, sofern sie eine
Größe von mindestens 5 ha aufweisen.

Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft

Die Festlegung der Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft beruht auf folgenden rechtlichen und na-
turschutzfachlichen Grundlagen:

1. Landes-Raumor dnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 1994

In der Beikarte 1 des LROP sind als Abwägungsgrundlage die aus Sicht des Landes wertvollen
Landschaftsteile dargestellt, die als Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft im RROP in Be-
tracht kommen. Dies sind die LSG und geschützten Landschaftsbestandteile flächenhafter Aus-
prägung und Gebiete, die die Voraussetzungen für eine entsprechende Unterschutzstellung, z.B.
aufgrund naturschutzfachlicher Programme oder Konzepte, erfüllen.

2. Niedersächsisches Fließgewässerschutzsystem

Neben dem als Vorranggebiet für Natur und Landschaft festgelegten Hauptgewässer Große Aue
wird das Verbindungsgewässer Weser einschließlich ihrer Aue als Vorsorgegebiet für Natur und
Landschaft dargestellt, sofern sie nicht aus anderen Gründen als Vorranggebiet für Natur und
Landschaft festgelegt ist oder andere Nutzungsansprüche, wie z.B. Bodenabbau, entgegenste-
hen.

3. Niedersächsisches Moorschutzprogramm

Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft aufgrund des Moorschutzprogramms sind degene-
rierte oder stark veränderte oder kultivierte Hochmoorbereiche sowie deren Randbereiche, so-
weit sie nicht als landesweit wertvolle Gebiete einzustufen sind.

4. Bestehende Landschaft sschutzgebiete und geschützt e Landschaftsbestandteile

Nach Abwägung mit anderen Nutzungsbelangen sind die bestehenden Landschaftsschutzge-
biete und geschützten Landschaftsbestandteile als Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft in
der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Sie umfassen Gebiete mit einer flächenhaften Aus-
dehnung von mindestens 5 ha Größe.

5. Gebiete, die laut Landsch aftsrahmenplan die Vorausset zungen zur Unterschutzstellung
als Landschaftsschutzgebiet gemäß § 26 NNatG bzw. als geschützte Landschaftsbe-
standteile gemäß § 28 NNatG erfüllen:

Nach erfolgter Abwägung mit anderen Nutzungsbelangen sind bestimmte Landschaftsteile als
Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft festgelegt, sofern sie eine Größe von mindestens 5
ha aufweisen. Hierin eingeflossen sind die im Landschaftsrahmenplan ermittelten wichtigen Be-
reiche für Vielfalt, Eigenart und Schönheit.

Überlagerung von Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft mit Vorranggebieten für Rohstoffgewin-
nung

In der Weseraue im Bereich zwischen Stolzenau und Landesbergen kommt es zur Überlagerung von
Gebieten für Rohstoffgewinnung und Naturschutz. Mit der Ausweisung als Vorsorgegebiet für Natur und
Landschaft wird die Folgenutzung nach abgeschlossenem Bodenabbau festgelegt. Diesbezüglich wird
auf Kapitel D 3.4 und den Bodenabbauleitplan Weser hingewiesen.
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Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung

Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung dienen zur Erhaltung und Ent-
wicklung von Grünland. Unter freiwilliger Beteiligung der Landwirte soll auf diesen Flächen eine extensi-
ve Bewirtschaftung nach naturschutzfachlichen Zielen durchgeführt werden, um noch vorhandene natür-
liche und naturnahe Biotope zu erhalten.

Im Gegensatz zu den Vorranggebieten für Natur und Landschaft ist mit der Ausweisung dieser Vorrang-
gebiete eine konkretere inhaltliche Aussage verbunden, bei der nicht nur die Sicherung des Bestands,
sondern auch der Entwicklungsaspekt im Vordergrund steht.

Die Festlegung der Vorranggebiete in der Zeichnerischen Darstellung erfolgte durch Konkretisierung der
im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 1994 festgelegten Gebiete soweit nicht
aufgrund weitergehender naturschutzfachlicher Ziele eine Festlegung als Vorranggebiet für Natur und
Landschaft (Steimbker Wiehbuschwiesen) erforderlich ist. Mit dem Sienmoor und der Strangbach-
Niederung sind zwei weitere Gebiete aufgrund der besonderen regionalen Wertigkeit als Vorranggebiete
aufgenommen worden.

Auf die Festlegung von Vorsorgegebieten für Grünlandbewirtschaft, -pflege und –entwicklung wird im
Rahmen der Abwägung mit konkurrierenden Festlegungen (z.B. Vorsorgegebiet für Landwirtschaft) bzw.
durch die umfassendere Festlegung als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft verzichtet.

Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts

Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruktur
und des Naturhaushalts sind stark anthropogen geprägte Bereiche, in denen nur noch fragmentarisch
naturraumtypische Strukturen vorkommen. Im Landkreis Nienburg/Weser sind dies großräumige struk-
turarme Ackerbereiche in Gebieten mit sehr hoher Erosionsgefahr. Durch landschaftspflegerische Maß-
nahmen, wie z.B. Pflanzen von Windschutzhecken, soll insbesondere in diesen Gebieten für eine Ver-
besserung des Erosionsschutzes (Bodenschutz) sowie des Landschaftsbildes gesorgt werden.

Erläuterungen zu den Festlegungen der Zeichnerischen Darstellung

Nachfolgend sollen zusammengefasst Erläuterungen zu den Festlegungen der Zeichnerischen Darstel-
lung gegeben werden, indem die wichtigsten naturnahen Bereiche genannt werden, die als Vorrang-
bzw. Vorsorgegebiete festgelegt sind. Im Gegensatz zur  Begründung zu Kap. D 1.7, im Rahmen derer
eine Gliederung nach den Naturräumen bzw. Landschaftseinheiten erfolgte, wird hier eine Aufteilung
nach den bedeutsamsten Ökosystem-/Biotoptypen vorgenommen. Weitergehende Ausführungen zu der
Charakterisierung, zu der Bedeutung für Tier- und Pflanzenarten sowie zu Schäden, Beeinträchtigungen
und Gefährdungen der einzelnen Biotoptypen finden sich im Landschaftsrahmenplan.

1. Wälder

Zirka 15,6 % der Landkreisfläche ist Wald. Damit liegt der Waldanteil deutlich unter dem durch-
schnittlichen Waldanteil von 20,8 % im Land Niedersachsen. Neben der Sicherung vorhandener
naturnaher Waldbestände ist folglich im Landkreis Nienburg/Weser die Vergrößerung der Wald-
fläche als Ziel der Raumordnung formuliert.

Nur 10 % der Waldflächen im Landkreis Nienburg/Weser setzen sich aus Laubwäldern zusam-
men. Diese Laubwälder sind vorrangig dem mesophilen Buchenwald, dem mesophilen und bo-
densauren Eichenmischwald, dem Erlen- und Birken-Bruchwald sowie dem Erlen-Eschenwald
der Auen und Quellbereiche zugehörig. Die für die Weseraue typischen Weichholz- und Hart-
holzauewälder sind hingegen nur noch reliktartig vorhanden. Die wichtigsten naturnahen Laub-
waldkomplexe befinden sich

- im Hägerdorn (SG Grafschaft Hoya), - im Binner Holz (SG Liebenau),

- im Sellingsloh (SG Grafschaft Hoya), - im Nienburger Bruch
(Stadt Nienburg/Weser),

- in der Hohen Horst (SG Heemsen), - im Grinder Wald (SG Steimbke),

- in der Alhuser Ahe (SG Eystrup), - im Sündern (Stadt Rehburg-Loccum)

- im Bornbruch/Oyler Berg (SG Marklohe), - in den Rehburger Bergen
(Stadt Rehburg-Loccum).
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2. Fließgewässer

Die Fließgewässer lassen sich unterscheiden in Quellgebiete, Bäche und Flussläufe.

Naturnahe Quellgebiete gehören landesweit zu den seltensten und auch gefährdetsten Biotoptypen.
Im Landkreis sind sie aber noch relativ häufig vertreten. Am häufigsten sind die naturnahen Quellbe-
reiche in der Landschaftseinheit Rehburg-Steimbker Moorgeest sowie in den Schluchten der Reh-
burger Berge vorhanden. Besondere Bedeutung besitzt auch noch die Hubertusquelle im Oyler Wald.

Naturnahe Bachläufe sind im Landkreis nur noch in einzelnen Bachabschnitten vorhanden. Die wert-
vollsten Abschnitte finden sich in den folgenden Bachläufen:

- Rohrbach/Winterbach,

- Blenhorster Bach/Kreuzbach,

- Oberläufe von Graue und Bückener Mühlbach,

- Steinhuder Meerbach oberhalb von Rehburg sowie

- Alpe.

Das Bachsystem des Rohr- und Winterbaches ist dabei als Nebengewässer der Großen Aue ent-
sprechend den Vorgaben des Fließgewässerschutzsystems Niedersachsen zu entwickeln.

Naturnahe Flussläufe sind im Landkreis nur in einem Abschnitt und zwar im Weser-Wehrarm Dra-
kenburg vorhanden. Aufgrund reduzierter bzw. eingestellter Unterhaltung haben sich hier wieder na-
turnahe Strukturen, z.B. Sand- und Schlammbänke sowie Abbruchkanten und Steilufer einstellen
können.

Die Große Aue ist samt Teilen ihrer Niederung entsprechend den Zielen des Fließgewässerschutz-
systems Niedersachsen langfristig zu einem naturnäheren Flusslauf zu entwickeln.

3. Stillgewässer

Es ist hier zwischen den sauren, nährstoffarmen und den nährstoffreichen Stillgewässern zu unter-
scheiden.

Die nährstoffarmen Stillgewässer mit naturnaher Ausprägung sind im Landkreis einer der seltensten,
gefährdetsten und kleinflächigsten (Durchschnittsgröße < 0,5 ha) Biotoptypen. Das bedeutendste
nährstoffarme Stillgewässer befindet sich im vorhandenen Naturschutzgebiet „Rehburger Moor“.

Die nährstoffreichen Stillgewässer mit naturnaher Ausprägung sind hingegen relativ häufig anzutref-
fen. Die Hauptverbreitungen liegen hierbei eindeutig in den Landschaftseinheiten Rehburg-Steimbker
Moorgeest und Weseraue. Die wichtigsten nährstoffreichen Stillgewässer sind

- der Alveser See (SG Grafschaft Hoya),

- der Wiedesee (SG Grafschaft Hoya),

- die Teiche im „Wietzerland“ (SG Grafschaft Hoya),

- die ehemaligen Abbaugewässer östlich Schweringen (SG Grafschaft Hoya),

- der Düstere See (Stadt Nienburg/Weser, SG Marklohe),

- die Altarme im Bereich Hof Dunk (Flecken Steyerberg),

- die Wellier Schleife (SG Landesbergen, Flecken Steyerberg) sowie

- die Gewässer in der Domäne Stolzenau/Leese (SG Landesbergen).

Herauszuheben ist auch das dichte Netz an Kleingewässern in der Diepenau-Warmser Geest mit
seiner besonderen Bedeutung als Lebens- und Verbreitungsraum für den stark gefährdeten Laub-
frosch.
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4. Hochmoore

Die Biotoptypen naturnahes Hochmoor, Torfmoos-Schwingrasen und Moorheide zählen aus natur-
schutzfachlicher Sicht zu den empfindlichsten und schutzbedürftigsten Biotoptypen überhaupt. Die
wertvollsten Hochmoore im Landkreis sind der Komplex Rehburger und Buchholzmoor (Stadt Reh-
burg-Loccum),

�  das Lichtenmoor mit seinen Bereichen Holtorfer Moor, Weißer Graben, Steimbker Kuhlen und
Rodewalder Lichtenheide (SG Steimbke und Heemsen),

�  das Krähenmoor (Stadt Nienburg/Weser und SG Steimbke),

�  das Borsteler Moor (Flecken Steyerberg),

�  das Siedener Moor (Flecken Steyerberg),

�  Kreuzholzmoor und Wildes Moor (Stadt Rehburg-Loccum),

�  das Varlinger Moor (SG Steimbke) sowie

�  der Komplex Hütten-, Landesberger, Pütten-, Neues und Schnittmoor
(SG Landesbergen und Stadt Rehburg-Loccum).

Von besonderer Bedeutung sind auch das Große Uchter Moor sowie weite Teile des Lichtenmoores,
welche derzeit aber noch großflächig in Abtorfung befindlich sind. Mit fortschreitendem Abbau wer-
den aufgrund von Genehmigungsauflagen die abgebauten Flächen zunehmend wiedervernässt bzw.
renaturiert, so dass langfristig die Entwicklung von weiteren naturschutzwürdigen Biotopausprägun-
gen erwartet wird.

5. Niedermoore und Sümpfe

Hierzu zählen sehr nasse Standorte auf Niedermoor oder sehr sumpfige Ausprägungen auf minerali-
schen Böden mit Seggenriedern, Binsen-Sümpfen, Röhrichten und Hochstaudenfluren. Diese Biotop-
typen kommen im Landkreis i.d.R. nur sehr kleinflächig vor und haben eine Gesamtfläche von nur
100 ha. Die drei bedeutsamsten Vorkommen sind die zusammenhängenden Niedermoor-/Sumpf-
komplexe

�  im Schmiedebruch (SG Landesbergen),

�  in der Gingesgraben-Niederung (SG Landesbergen) und

�  im Meerbruch (Stadt Rehburg-Loccum).

6. Grünland

Raumordnerisch und naturschutzfachlich von besonderer Bedeutung sind Feuchtgrünländer, groß-
flächigeres mesophiles Grünland sowie sonstige großflächige Grünlandbereiche mit Bedeutung als
Lebensraum gefährdeter Arten. Die Wertigkeit ist dabei in hohem Maße abhängig von einem Was-
ser- und Nährstoffhaushalt des Bodens, welcher von den gewöhnlichen Standortbedingungen im
Landkreis Nienburg/Weser abweicht sowie einer möglichst extensiven Bewirtschaftung.

Die Feuchtgrünländer sind vorrangig noch in einigen Moorgebieten und Gewässerniederungen anzu-
treffen. Die bedeutsamsten Bereiche liegen in den Gebieten Rodewalder Wiehbuschwiesen und Süd-
rand Lichtenmoor (beide SG Steimbke) sowie in den Meerbruchswiesen.

Auch großflächig vorkommendes mesophiles Grünland und sonstige Grünlandbereiche mit Bedeu-
tung als Lebensraum gefährdeter Arten sind im Landkreis Nienburg/Weser vornehmlich noch in den
Moorbereichen und den Fließgewässer-Niederungen vorhanden. Extensiv genutztes Grünland wird
dabei derzeit aufgrund der relativ hohen Kosten einer Schnittnutzung in der Praxis überwiegend als
Weide genutzt. Die Umbruchsgefährdung für diese Biotoptypen ist weiterhin sehr hoch und aktuell.
Vor allem die großflächigen Grünlandbereiche laufen akut Gefahr, ihre naturschutzfachliche Wertig-
keit durch zunehmende Acker- und Sonderkulturanteile zu verlieren. Die größten und wichtigsten
derzeit noch vorhandenen Bereiche im Landkreis Nienburg/Weser sind

�  die Wiehbuschwiesen sowie angrenzende Bereiche (SG Steimbke),

�  die Meerbruchswiesen (Stadt Rehburg-Loccum),

�  das Sienmoor (SG Uchte, Flecken Steyerberg),

�  die Randbereiche des Großen Moores (SG Uchte),

�  die Steinbrink-Ströhener Masch (SG Uchte),
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�  die Strangbach-Niederung (SG Landesbergen),

�  der Siedener Bruch (Flecken Steyerberg) sowie

�  das Wendener- und Hanlaxmoor (SG Steimbke).

7. Magerbiotop

Auf nährstoffarmen, z.T. sauren und trockenen Sandböden sind bei entsprechend extensiven Nut-
zungsformen noch Magerbiotope anzutreffen. Es lassen sich hier die Sandtrockenrasen von den
Sand(Calluna)-Heiden abgrenzen.

Die Sandtrockenrasen sind im Landkreis sehr selten und dann i.d.R. auch noch sehr klein (< 1 ha).
Die größten Vorkommen weisen gerade eine Größe von ca. 3,5 ha auf und sind somit im RROP nicht
darstellbar, erfahren aber über ihren Status als besonders geschützte Biotope gemäß § 28 a NNatG
eine textliche Fixierung zum Vorranggebiet für Natur und Landschaft.

Die Sand-Heiden, für deren langfristigen Erhalt eine extensive Schafbeweidung und regelmäßiger
Plaggenhieb oder aber gelegentliches Abbrennen die Voraussetzungen bilden, sind schwerpunktmä-
ßig noch in den Landschaftseinheiten Rehburg-Steimbker Moorgeest und Lichtenmoor vertreten. Die
bedeutensten Vorkommen liegen in den Naturschutzgebieten Rodewalder Lichtenheide (SG Steimb-
ke) sowie Krähenmoor I und II (SG Steimbke, Stadt Nienburg/Weser).

8. Heckenlandschaften

Ausgedehnte Heckenlandschaften waren früher vorrangig in der Weseraue weit verbreitet, weil die
Viehweiden durch Weißdornhecken umzäunt wurden. Deren Rückschnitt wurde als Brennholz ge-
nutzt. Ein engmaschiges Heckennetz auch außerhalb der Weseraue hat eine große Bedeutung für
eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt und wegen seines landschaftsprägenden Charakters. Die
wichtigsten Heckenlandschaften finden sich

�  in der Lemker Marsch (SG Marklohe),

�  in der Drakenburger Marsch (SG Heemsen, Stadt Nienburg/Weser),

�  westlich des Wellier Kolks (SG Landesbergen, Flecken Steyerberg),

�  im Haßberger Bruch und um Lichtenmoor (SG Heemsen) sowie

�  in der wallheckenreichen Diepenau-Warmser Park- und Kulissenlandschaft (SG Uchte).

Zu D 2.2 Bodenschutz

Bodenfunktionen

Der Boden ist zusammen mit Luft, Wasser und Sonnenlicht die Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und den
Menschen und zählt damit zu den kostbarsten Naturgütern. Der Boden hat im Naturhaushalt eine Vielzahl
von Funktionen. Er erfüllt gem. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)57:

1. Natürliche Funktionen als

�  Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,

�  Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,

�  Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und
Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers,

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie

3. Nutzungsfunktionen als

�  Rohstofflagerstätte,

�  Fläche für Siedlung und Erholung,

�  Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

�  Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.

                                                     
57 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz –

BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502).
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Die Auflistung der Funktionen des Bodens macht seine Verknüpfung mit zahlreichen Wirtschaftsbereichen
und öffentlichen Interessen deutlich. Dementsprechend sind Aspekte des Bodenschutzes auch in andere
Fachkapitel dieses Programms integriert (z.B. D 3.2 02, D 3.9.0 02). Aufgrund des hohen Flächenanteils
landwirtschaftlich bewirtschafteter Flächen im Landkreis Nienburg/Weser (ca. 69 %), kommt der Landwirt-
schaft eine besondere Bedeutung für den Bodenschutz zu.

Besonders schützenswerte Böden

Für Naturschutz und Landschaftspflege sind besonders naturnahe, gewachsene Böden von Bedeutung. Ins-
besondere folgende Bodentypen werden daher als schützenswert eingestuft:

�  Aueböden (Weseraue),

�  nasse Gleye und Anmoorgleye (vor allem im Zuge von Fließgewässern: Weseraue, Niederungsbäche der
Geest, Schiergraben-Niederung),

�  Hochmoore (Lichtenmoor, Diepholzer Moorniederung, Rehburg-Steimbker Moorgeest),

�  Niedermoor (wie Hochmoore),

�  flache bis höchstens mittelgründige, grundwasserferne Podsole auf Dünen und Flugsanden (Weser-
dünen, Lichtenmoor/Aller-Talsandgebiet, Nienburg-Syker-Geest, Weser-Aller-Terrasse)

�  Ranker (kleinräumig in den Bereichen Weserdünen, Nienburg-Syker-Geest, Weser-Aller-Terrasse, Loc-
cumer Heide-Rehburger Berge).

Diese Bodentypen bilden zudem die Voraussetzung für den Bestand bzw. die Entwicklung von Lebensräu-
men für verschiedene gefährdete Lebensgemeinschaften58. Sie werden darüber hinaus auch aufgrund ihrer
Seltenheit und Gefährdung als besonders bedeutsam für Naturschutz und Landschaftspflege eingestuft.

Eine besondere Bedeutung kommt weiterhin Böden zu, die bei gleichbleibenden Bewirtschaftungsformen im
Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Durch die Einführung neuer Landnutzungsformen wurden diese
Böden vielerorts zerstört. Der Sicherung der wenigen noch vorhandenen, durch traditionelle Landnutzungs-
formen entstandenen Bodentypen kommt aus kulturhistorischer Sicht eine besondere Bedeutung zu. Im
Landkreis Nienburg/Weser kommen noch vereinzelt Plaggenesch-Böden und Wölbäcker vor.

Schutzwürdige, geowissenschaftliche Objekte im Landkreis Nienburg/Weser

Eine abschließende Erfassung der schutzwürdigen, geowissenschaftlichen Objekte im Landkreis Nienburg/
Weser, die auch als Geotope bezeichnet werden, liegt derzeit noch nicht vor. Die wichtigsten bekannten Ge-
otope im Landkreis Nienburg/Weser sind

- Hochmoore (z.B. Hohes Moor, Krähenmoor, Rehburger Moor, Lichtenmoor),

- Findlinge (z.B. Giebichenstein),

- Fossilvorkommen (Saurierfährten in Münchehagen),

- Reste einer elsterzeitlichen Grundmoräne bei Buchhorst,

- eine Schichtfolge aus dem Tertiär in einer ehemaligen Tongrube bei Pennigsehl.

Mit Ausnahme der Moore sind schutzwürdige Geotope im Landkreis Nienburg/Weser relativ selten und meist
kleinflächig ausgeprägt. Sie sind daher möglichst zu erhalten und, sofern noch nicht geschehen, unter Schutz
zu stellen.

Schädliche Bodenveränderungen durch Stoffeinträge

Schädliche Bodenveränderungen durch Stoffeinträge werden im Landkreis Nienburg/Weser im Wesentlichen
durch

�  atmosphärische Immissionen von gasförmigen, flüssigen und staubförmigen Schadstoffen (insbesondere
Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Kohlenwasserstoffe, Stäube),

�  direkte Ausbringung von Schadstoffen auf Böden (z.B. Pflanzenschutzmittel, Streusalze) sowie

�  Transport-, Gewerbe- und Industrieunfälle (z.B. Kontaminationen mit Erdölderivaten oder Schadstoffen
der chemischen Industrie)

                                                     
58 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan. Landkreis Nienburg/Weser.
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verursacht.

Böden im Umfeld stark emittierender Anlagen sowie bis zu einer Entfernung von 50 m entlang stark befahre-
ner Straßen sind in stärkerem Maße mit Schwermetallen sowie einfachen und polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen belastet59. Infolge eines beträchtlichen Ferntransportes von gasförmigen Stoffen sowie
schadstoffhaltigen Feinstäuben ist jedoch selbst in industriefernen Waldgebieten ein Eintrag von organischen
und anorganischen Schadstoffen feststellbar. Ein erhebliches Gefährdungspotential des Bodens und des
Grundwassers besteht im Umfeld der im Landkreis vorhandenen Altablagerungen und Altstandorte (siehe
Kap. 3.10.2).

Durch die hohe Filterleistung der Baumkronen sind Waldböden, insbesondere von Nadelwäldern, höheren
Eintragsmengen ausgesetzt als Böden anderer Nutzungen. Der durch diese Filterwirkung verstärkte und
durch die Bodenruhe geförderte Aufbau veränderter chemischer Potentiale in den Waldböden bewirkt eine
komplexe Gefährdung, in der Versauerung, Freisetzung von schädlichen Metallen und Nährstoffungleichge-
wichte zusammenwirken60. Insbesondere die Versauerung der Waldböden hat einen erheblichen Einfluss auf
den bodenbiologischen Zustand. Sie kann durch Walddüngung mit Kalk verlangsamt werden. Waldböden
sind insgesamt, besonders auf im Landkreis Nienburg/Weser häufigen, sauren, wenig pufferungsfähigen
Standorten durch Stoffeinträge in ihren Funktionen z.T. erheblich beeinträchtigt.

Die landwirtschaftliche Bodennutzung zeichnet sich neben der Bodenbearbeitung der Äcker auch durch spe-
zifische stoffliche Eingriffe aus, die in der Zufuhr mineralischer und organischer Düngemittel, Pflanzenschutz-
und Pflanzenbehandlungsmittel sowie weiterer Hilfsstoffe bestehen. Diese Eingriffe zielen in der Regel auf
eine Optimierung der Produktionsfunktion ab, können jedoch die Regelungsfunktion (angezeigt z.B. durch
erhöhte Nitratwerte im Grundwasser) und die Lebensraumfunktion (Schädigung von Bodenorganismen) des
Bodens beeinträchtigen.

Die Filter- und Pufferfähigkeit der Böden und die Erhaltung des Bodenlebens kann auf Dauer nur durch er-
hebliche Verminderung und ausreichende Begrenzung der Schadstoffeinwirkungen und anderer Einfluss-
faktoren gewährleistet werden. Beeinträchtigungen und Belastungen des Bodens durch stoffliche Einträge
sind daher zu vermeiden oder zumindest erheblich zu vermindern. Die Entstehung und Ausbreitung von
Schadstoffen soll durch die Verwendung und Verarbeitung möglichst umweltschonender Produkte und den
Einsatz emissions- und reststoffarmer Produktionstechniken bereits an der Quelle verhindert werden.

Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung (siehe Begründung zu D 3.2) müssen Dünge-
mittelgaben zum Ausgleich von Nährstoffdefiziten nach Art und Menge, Zeitpunkt und Standort dem Bedarf
der jeweiligen Kulturpflanzen entsprechen. Eine Überdüngung ist zu vermeiden. Der Einsatz von chemischen
Pflanzenschutzmitteln in Land- und Forstwirtschaft ist soweit wie möglich einzuschränken.

Bereiche mit schädlichen Bodenveränderungen sind gem. § 2 Abs.  7 BBodSchG möglichst durch

�  Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe,

�  Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Ausbreitung der Schadstoffe

�  Maßnahmen zur Beseitigung oder Verminderung schädlicher Veränderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit des Bodens

zu sanieren. Wo eine Sanierung nicht oder kurzfristig nicht möglich ist, sind Nutzungen, die zu weiteren Bela-
stungen führen, und Einträge von problematischen Stoffen zu vermeiden.

Ein Abgleich der Hintergrundwerte im Landkreis mit den Vorsorgewerten der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV)61 gibt Aufschluss darüber, ob und in welchen Bereichen schädliche Bodenver-
änderungen zu besorgen sind. Falls in einzelnen Bereichen die Prüfwerte nach BBodSchV überschritten wer-
den, sind dort ggf. geeignete Maßnahmen zur Minimierung von Stoffeinträgen durchzuführen. Die Erstellung
eines Bodenkatasters wäre vor diesem Hintergrund sehr zu begrüßen, weil es eine geeignete Möglichkeit zur
Bewertung von stofflichen Bodenbelastungen böte.

Bodenverluste

Wohnen, Industrie, Gewerbe, Verkehr sowie Freizeit und Erholung entziehen durch zunehmende Flächenan-
sprüche Boden für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung (siehe Begründung zu Kap. D 3.2) und tragen
durch Überbauung und Versiegelung zum Bodenverbrauch bei. Wie bei der Errichtung von Bauwerken oder

                                                     
59 Scheffer, F.; P. Schachtschabel et.al. (1984): Lehrbuch der Bodenkunde. 11. Auflage. Stuttgart: Ferdinand Enke Verl.
60 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1987): Umweltgutachten 1987. Stuttgart und Mainz: Verl. W. Kohlhammer GmbH,

S. 184 ff.
61 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999, BGBl. I, S. 1554)
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dem Neubau von Verkehrseinrichtungen sind auch Abgrabungen und Ablagerungen unvermeidlich mit der
Beseitigung oder Zerstörung von gewachsenem Boden verbunden.

Durch die Zunahme der Siedlungsfläche und den großflächigen Bodenabbau wurden in den vergangenen
Jahrzehnten erhebliche Bodenverluste im Landkreis Nienburg/Weser bewirkt. So hat die Siedlungsfläche seit
1970 um rund 20 % zugenommen. In der Zeit zwischen 1985 und 2001 belief sich der Bodenverbrauch für
Siedlungsfläche und Betriebsfläche, die im Wesentlichen Abbauflächen umfasst, insgesamt auf über
2.000 ha62. In einigen Gemeinden hat die Siedlungs- und Betriebsfläche zwischen 1985 und 2001 um mehr
als 20 % zugenommen (Rehburg-Loccum, Heemsen, Bücken, Linsburg, Steimbke, Diepenau, Uchte; siehe
auch Abb. 2.2-1). Diese Zunahme wurde wesentlich durch die Entwicklung der Wohnbaufläche (+575 ha)und
des Abbaulandes (+565 ha) bewirkt. Auch die Fläche für Verkehrsinfrastruktur hat seit 1985 um rund 155 ha
zugenommen.

Mit einem Zuwachs um 20 ha und mehr war die Zunahme der Wohnbaufläche in den Gemeinden, Flecken
und Städten Balge, Binnen, Diepenau, Husum, Liebenau, Marklohe, Nienburg (Weser), Pennigsehl, Rad-
destorf, Rehburg-Loccum, Rodewald, Steyerberg und Wietzen besonders hoch.

Abb. 2.2-1 Entwicklung der Siedlungs- und Betr iebsflächen im Landk reis Nienburg/Weser
zwischen 1985 und 2001 in %

                                                     
62 Niedersächsisches Landesamt für Statistik (1998): Statistik-Daten. CD 2001.
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Bodenverbrauch durch die Einrichtung neuer Verkehrsinfrastruktur war in den vergangenen Jahren vor allem
in den Städten Nienburg und Rehburg-Loccum, im Flecken Bücken sowie in den Gemeinden Binnen, Diepe-
nau, Eystrup, Hilgermissen, Linsburg, Marklohe, Pennigsehl und Wietzen besonders hoch (mehr als 5 ha).

Erhebliche Bodenverluste resultieren in der Landschaftseinheit Weseraue aus den gegenwärtigen Kiesab-
bauvorhaben und den über 1.000 ha, die derzeit für einen zukünftigen Bodenabbau beantragt sind. Vor allem
in den Flecken und Gemeinden Uchte, Diepenau, Warmsen, Heemsen, Steimbke, und Steyerberg führt der
bestehende Torfabbau auf Grundlage von alten Abbaugenehmigungen zu großflächigen Bodenverlusten.
Außerhalb von Vorranggebieten zur Rohstoffgewinnung sollen neue Torfabbaugenehmigungen nur in be-
schränktem Umfang und nur in Gebieten mit geringerem Wert für Natur und Landschaft auf bestehenden
Nutzflächen oder zur Erreichung von naturschutzfachlichen Zielsetzungen (z.B. Wiedervernässung größerer
Moorkomplexe) erteilt werden.

Bodenverluste durch Siedlungsentwicklung können u.a. durch eine flächensparende Bauweise, durch konse-
quente Nutzung von innerörtlichen Baulücken, die Revitalisierung von Gewerbe- und Konversionsbrachen
vermindert werden. Auch wenn eine verpflichtende Rechtsverordnung des Bundes derzeit noch nicht vorliegt,
sollten alle Möglichkeiten zur Entsiegelung dauerhaft nicht mehr genutzter, versiegelter Flächen genutzt wer-
den.

Mechanische Eingriffe in das Bodengefüge

Die Äckerböden im Landkreis Nienburg/Weser müssen regelmäßig gepflügt bzw. gelockert werden. Dadurch
erfolgt eine weitgehende Homogenisierung des Oberbodens, wodurch insbesondere die Lebensraumfunktion
der Ackerböden beeinträchtigt wird. Durch den hohen Belastungsdruck bei der Bodenbearbeitung mit schwe-
ren Maschinen und Geräten entstehen insbesondere in den Unterböden Bodenverdichtungen. Folge dieser
Verdichtungen sind Staunässe, die Verringerung der Wasserspeicher- und Wasserleitfähigkeit, die Behinde-
rung des Gasaustausches zwischen Boden und Atmosphäre sowie eine Beeinträchtigung der Bodenorga-
nismen. Das Verdichten des Bodens ist daher zu vermeiden.

Bodenerosion

Der Vorgang der Bodenerosion führt zum Verlust humus- und nährstoffhaltiger Feinerde und durch die Ver-
ringerung der Gesamtbodenmächtigkeit zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Nährstoffversorgung, der
Wasserspeicherung und der Filterleistung des Bodens. Bodenerosion durch Wasser und Wind auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen ist durch standortgerechte Bewirtschaftungsformen, erosionshemmende Flurge-
staltung, Schutzpflanzungen und angepasste Wegeführung zu vermeiden.

Eine hohe und sehr hohe Winderosionsgefährdung besteht insbesondere für großräumige Ackerflächen in
Teilen folgender Landschaftseinheiten: Weserdünen, Weser-Aller-Terrasse, Rehburg-Steimbker-Moorgeest,
Loccumer Heide-Rehburger Berge, der Nienburg-Syker Geest sowie in den Bereichen der Eickloher Heide,
der Schwarzen Heide und der Warper Heide63.

Eine mittlere und kleinflächig auch hohe Erosionsgefährdung durch Wasser besteht insbesondere auf hängi-
gem Gelände in den Sandlößgebieten entlang der nordwestlichen Kreisgrenze, im Geestbereich zwischen
Wietzen, Binnen und Steyerberg, im Geestbereich zwischen Steimbke, Stöckse und Wenden. Ein generelles
Gefährdungspotential durch Wassererosion besteht ferner bei einer ackerbaulichen Nutzung in den Hoch-
wasserabflussgebieten der Weser, weshalb ein Grünlandumbruch in den gesetzlich festgelegten Über-
schwemmungsgebieten gemäß § 93 NWG64 ohne vorherige Genehmigung nicht zulässig ist.

Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt

Als Bodenwasserhaushalt wird vielfach der Verlauf der durch die im Jahresgang wechselnden Witterungsbe-
dingungen und Stoffwechselintensitäten der Vegetation bedingten Wasserzufuhren und Wasserverluste des
Bodens bezeichnet.

Beeinträchtigungen oder Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes, können z.B. durch

�  Eingriffe in das natürliche Abflussgeschehen von Fließgewässern,

�  übermäßige Grundwasserentnahme,

�  das Entwässern von Feuchtgebieten sowie

                                                     
63 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan. Landkreis Nienburg/Weser.
64 Niedersächsisches Wassergesetz in der Fassung vom 25.03.1998 (Nds. GVBl. S.347), zuletzt geändert durch das Haushaltbegleit-

gesetz vom 21.01.1999 (Nds. GVBl., S.10)
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�  großräumige Veränderungen des natürlichen Reliefs

bewirkt werden.

Die Drainage von Niedermoorböden kann ferner eine erhöhte Mineralisierungsrate und hierdurch ausgelöste
Sackungen zur Folge haben. So sind z.B. auf Niedermoor-Standorten im Bereich der Meerbruchwiesen öst-
lich von Rehburg bereits bis zu 50 cm starke Sackungen aufgetreten.

Natürliche Bodenfruchtbarkeit

Ein wesentliches Kriterium für den Bodenschutz ist die natürliche Bodenfruchtbarkeit. Sie kann als standort-
gebundenes natürliches Ertragspotential definiert werden, das dem nachhaltigen, durchschnittlichen Leis-
tungsvermögen des Bodens bei optimaler Bewirtschaftung entspricht. Vom Niedersächsischen Landesamt
für Bodenforschung wurde eine Klassifizierung der Böden im Landkreis Nienburg/Weser nach dem natürli-
chen Ertragspotential unter der Nutzungsannahme Acker erarbeitet, die in der Begründung zu Kap. D 3.2
näher beschrieben werden. Anhand dieser Kriterien wurden Bereiche mit einer mittleren und hohen natürli-
chen Bodenfruchtbarkeit als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft in der Zeichnerischen Darstellung dargestellt
(vgl. Begründung zu Kap. D 3.2). Sie sind vor weiterer Inanspruchnahme zu schützen und möglichst für eine
werterhaltende landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung zu sichern.

Bedeutung der Forstwirtschaft für den Bodenschutz

Die Forstwirtschaft soll durch die pflegliche und bodenschonende Bewirtschaftung des Waldes die Regene-
rationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Waldböden erhalten und langfristig sichern. Bestehende und noch
anzulegende Wälder bieten einen wirksamen Schutz des Bodens und der Bodendynamik. Der Verlust an
Waldfläche ist daher zu vermeiden; bei unumgänglicher Inanspruchnahme von Waldflächen sind Ersatzauf-
forstungen – mindestens in funktionsgleichem Wert und möglichst im engeren räumlichen Zusammenhang -
vorzunehmen (siehe auch Begründung zu Kap. D 3.3).

Zu D 2.3 Gewässerschutz

Funktionen der Gewässer und Aufgaben des Gewässerschutzes

Wasser ist für das menschliche Leben eine Grundvoraussetzung. Siedlungen sind deshalb immer an die
Verfügbarkeit von Wasser in ausreichender Menge und Qualität gebunden. Gewässer erfüllen wichtige
Funktionen als

�  Wasserlieferant für die Bevölkerung, Gewerbe und Industrie sowie die Landwirtschaft,

�  Lebensräume für Pflanzen und Tiere,

�  Orte für Freizeit und Erholung,

�  prägende Landschaftsbestandteile,

�  klimatischer Ausgleichsfaktor.

Aus diesem Grunde sind weitgehend unbeeinträchtigte ober- und unterirdische Gewässer wesentlich für die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Darüber hinaus sind sie wichtige Standortfaktoren für den jeweiligen
Raum.

Der Gewässerschutz umfasst alle Maßnahmen zum vorsorglichen Schutz und zur langfristigen Erhaltung der
Gewässer und ihrer Umgebung. Dabei müssen vorrangig

�  die Belastungen des Grundwassers und der Oberflächengewässer mit Stoffen, die die Beschaffenheit des
Wassers verändern oder beeinträchtigen, vermieden und vermindert werden,

�  die Funktionen der Fließgewässer und der Seen als Lebensräume einer natürlichen Umgebung sowie
ökologisch bedeutsame Feuchtgebiete erhalten werden.

Stoffeinträge in oberirdische und unterirdische Gewässer

Neben der direkten Einleitung von Abwässern in oberirdische Gewässer werden sowohl Oberflächengewäs-
ser als auch Grundwasser durch diffuse und flächenhafte Einträge beeinträchtigt. Als Belastungsquellen sind
vor allem Emissionen von Altablagerungen, Gewerbe- und Produktionsstätten, aus defekten Kanalisationen,
bei der Lagerung und dem Transport wassergefährdender Stoffe und aus dem landwirtschaftlichen Bereich
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hervorzuheben. Weiterhin müssen Stoffeinträge aus der Luft in den Boden oder direkt in die Gewässer be-
rücksichtigt werden. Insbesondere die Einträge von Stickstoffverbindungen haben an verschiedenen Stellen
im Landkreis Nienburg/Weser bereits zu für die Trinkwassernutzung kritischen Nitratkonzentrationen im
Grundwasser geführt65.

Die Weser zeichnete sich in den vergangenen Jahrzehnten durch einen problematisch hohen Salzgehalt aus,
der zu einem sehr großen Teil auf die Abwässer der thüringischen und hessischen Kalisalz-Abbaue zurück-
zuführen war. Durch den hohen Salzgehalt wurde eine erhebliche Schädigung der Pflanzen- und Tierwelt in
der Weser bewirkt. Seit Schließung von Abbaustellen in Folge der deutschen Wiedervereinigung sowie der
Umsetzung eines Salzreduzierungskonzeptes, das von Bund und Weseranrainerländern sowie der Kali &
Salz GmbH finanziert wird, sind die Salzgehalte in der Weser in den 90er Jahren drastisch zurückgegangen.

Bestehende Belastungen der Gewässer, insbesondere des Grundwassers, sind nachträglich kaum zu sanie-
ren oder erfordern zur Sanierung einen großen finanziellen Aufwand. Deshalb sollen neue Verunreinigungen
von Gewässern, insbesondere des Grundwassers, von vornherein vermieden werden. Hierzu sollen der Aus-
bau leistungsfähiger Abwasserbehandlungssyteme nach dem jeweiligen Stand der Technik sowie die Ver-
meidung und Verminderung von Stoffeinträgen aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung beitragen. Maß-
nahmen zum Schutz der Gewässer vor Stoffeinträgen müssen aber auch das Gewässerbett der Oberflä-
chengewässer, die Böschungen und den Nahbereich der umgebenden Landschaft umfassen und die Wech-
selwirkungen zwischen Wasser, Sediment, Tier und Pflanze berücksichtigen. Die Anlage unbewirtschafteter,
standortgerecht bewachsener Gewässerrandstreifen kann hierbei als wichtiger Bestandteil des Gewässer-
lebensraumes dazu beitragen, Stoffeinträge in Gewässer zu vermindern.

Gewässergüte

Die Gewässergüte wird durch repräsentative, international vergleichbare Messungen anhand geeigneter
chemischer, physikalischer und biologischer Kenngrößen regelmäßig ermittelt. So wurde zu Beginn der 90er
Jahre für die Mehrzahl der Fließgewässer im Landkreis Nienburg/Weser die Gewässergüte II - III „kritisch
belastet“ festgestellt66.

Die Weser zwischen der südlichen Kreisgrenze und Drakenburg wurde sogar in die Gewässergüteklasse III
„stark verschmutzt“ eingestuft. Lediglich einige kleinere Fließgewässer konnten der Gewässergüteklasse II
„mäßig belastet“ zugeordnet werden (z.B. Abschnitte der Alpe, des Blenhorster Baches, des Bückener Müh-
lenbaches einschließlich seiner Zuflüsse, des Führser Mühlenbaches, des Unterlaufs des Steinhuder Meer-
baches, des Strangbaches).

Bis 1999 hat sich die Gewässergüte einiger Fließgewässer deutlich verbessert67. So kann jetzt die Weser
auch in ihrem Abschnitt zwischen der südlichen Kreisgrenze und Drakenburg in Güteklasse II - III „kritisch
belastet“ eingestuft werden. Mit dem Oberlauf des Blenhorster Baches wird erstmals ein Gewässerabschnitt
im Landkreis Nienburg/Weser als „gering belastet“ (GK I - II) beurteilt. In Tab. 2.3-1 sind weitere Gewässer-
abschnitte aufgelistet, für die im vergangenen Jahrzehnt Veränderungen festzustellen waren.

Tragen Stoffeinträge zu einer Verschlechterung der Wassergüte bei, so können Ausbau- und Unterhal-
tungsmaßnahmen eine Verschlechterung der Fließgewässerstruktur zur Folge haben. Gewässer mit Gehölz-
säumen, größeren Auewald- und Bruchwaldzonen, Rieden, Röhrichtzonen und ähnlichen natürlichen Ufer-
randbereichen sind im Landkreis Nienburg/Weser auf kleine Restflächen geschrumpft. Sie haben eine große
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, ebenso für die Biotopvernetzung. Dies gilt auch für kleine
Feucht- und Naßbiotope (Tümpel, Weiher, Quellen, usw.). Im Landkreis Nienburg/Weser wird die Mehrzahl
von Fließgewässerabschnitten als „naturfern“ (Stufe IV einer fünfteiligen Skala) eingestuft68. Einige Ab-
schnitte, wie z.B. am Bruchgraben, am Führser Mühlbach, an der Kleinen Wickriede, am Meerbach, am
Steimbker Dorfgraben, am Wohlenhausener Mühlenbach, werden als naturfremd (Stufe V) eingestuft. Nur
wenige Streckenabschnitte im Landkreis Nienburg/Weser können als „naturnah“ (Stufe II) oder „bedingt na-
turnah“ (Stufe III) klassifiziert werden, wie z.B. Abschnitte an der Alpe, am Blenhorster Bach, am Bückener
Mühlenbach, an der Fulde, an der Graue, am Rohrbach, am Unterlauf des Steimbker Dorfgrabens, an der
Wickriede.

                                                     
65 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan. Landkreis Nienburg/Weser. S. 166.
66 Staatliches Amt für Abfall und Wasser – Sulingen: Gewässergütekarte 1993.
67 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz – Betriebsstelle Sulingen: Gewässergütekarte 1999 -

Entwurf.
68 Staatliches Amt für Abfall und Wasser Sulingen (1997): Übersichtskarte zur Naturnähe von Fließgewässern.
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Gewässergüte der
Fließgewässer

Darstellung in der Gewässergütekarte 2000

I – II gering belastet

II mäßig belastet Alpe, Blenhorster Bach, Bruchgraben, Bückener Mühlbach, Flöte (bei Husum), Führser Mühlbach,
Fulde (oh. KA Loccum), Graue, Große Aue, Hauptgraben (bei Marklohe), Holtruper Moorgraben,
Kohlhofsbach, Kreuzbach, Linsburger Bach, Linsburger Bach, Linsburger Bach, Mehringer Bach,
Oyler Mühlenbach, Rohrbach, Rottbach, Schiergraben, Strangbach, Wahlenbach;

II – III kritisch belastet Alte Aue, Bramkamper Bach, Bruch- u. Kolkgraben, Bruchgraben, Bückener Mühlbach (unterh.
Freilichtbühne), Große Aue, Hanslohmoorgraben, Hauptgraben (bei Behlingen), Hegegraben, Ils,
Kleine Wickriede, Kreisgrenzgraben, Langhorst-Kuhlengraben, Lohebach, Mahler Graben, Moor-
beeke, Neuer Eilter Graben, Oyler Mühlenbach, Peeksriede, Rohrbach, Rüsselbach, Sarninghäuser
Meerbach, Schäfergraben, Schinnaer Klostergr., Schwarze Riede, Sehnser Graben, Siede, Spels-
moorgraben, Steertschlaggraben, Steimbker Dorfgraben, Steinhuder Meerbach (Mündungsab-
schnitt), Südbach, Teichgraben, Uchter Mühlenbach (bei Uchte), Weser (km 275,8: Stauhaltung
Drakenburg), Wickriede (bei Kleinmoor), Winzlarer Grenzgr., Wohlenhausener Mühlbach, Wölpe
(bei Wölpe)

III stark verschmutzt Fulde (uh. KA Loccum), Nordbach, Schafdammgraben, Schwarze Riede, Steinhuder Meerbach
(Pegel Hütten und uh. KA Rehburg), Wickriede (bei Diepenau), Wölpe (Anderten)

III bis IV sehr stark ver-
schmutzt

Steimbker Dorfgraben (bei Steimbke), Steinhuder Meerbach (Pegel Rehburg bis oh. KA Rehburg)

IV übermäßig verschmutzt Gingesgraben (uh. KA Leese), Kohlhofsbach (uh. Fettschmelzwerk)

Tab. 2.3-1 Gütebewertungen für die Flie ßgewässer im Landkreis  Nienburg (Stand 2000)

Die Gewässerstrukturgüte der Weser im Bereich des Landkreises Nienburg/Weser wurde von der Arbeits-
gemeinschaft zur Reinhaltung der Weser69 unter Berücksichtigung der Strukturen von Gewässerbett, Ufer-
streifen und Gewässerauen durchgängig als insgesamt „merklich geschädigt“ (Klasse 5 auf einer siebenteili-
gen Skala) eingeordnet. Dabei wurde

- die Linienführung auf weiten Strecken als naturnah (Klasse 1),

- das Strukturbildungsvermögen aufgrund der vorhandenen Uferbefestigungen als „übermäßig geschädigt“
(Klasse 7),

- der Gehölzsaum überwiegend als „übermäßig geschädigt“ (Klasse 7),

- das Retentionsvermögen aufgrund der hohen Überschwemmungshäufigkeit als „übermäßig geschädigt“
(Klasse 7),

- das Entwicklungspotential überwiegend als „merklich geschädigt“ (Klasse 5),

eingestuft.

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Als Grundlage für einen integrierten Gewässerschutz gilt zukünftig die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-
WRRL)70, die im Wasserhaushaltsgesetz (im Jahr 2002) sowie im Niedersächsischen Wassergesetz (für
2003 geplant) umgesetzt werden soll. Da die Ziele zu D 2.3 aus dem LROP entwickelt werden, wird noch
kein Bezug auf die EU-WRRL genommen. Sie stehen der EU-WRRL jedoch nicht entgegen. Sobald eine
entsprechende Aktualisierung des LROP erfolgt ist, werden die Ziele des RROP daran angepasst.

Die EU-WRRL verpflichtet die Mitgliedstaaten in allen Gewässern innerhalb von 15 Jahren einen guten Zu-
stand zu erreichen. Als zentrales Instrument sollen für Flusseinzugsgebiete Bewirtschaftungspläne erstellt
werden. In die Bewirtschaftungspläne sollen zuerst Bestandsaufnahmen der wesentlichen Nutzungen und
Beschreibungen des Ist-Zustandes der Gewässer eingehen. Darauf aufbauend werden Maßnahmepro-
gramme zur Erreichung der Ziele erarbeitet.

Für Oberflächengewässer wird ein guter ökologischer und guter chemischer, für Grundwasser ein guter
quantitativer und ein guter chemischer Zustand gefordert. Zur Erreichung des guten mengenmäßigen Zu-

                                                     
69 Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser (1998): Gewässerstrukturgütekarte Weser, Werra, Fulda.
70 Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
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standes darf die Wasserentnahme nicht größer sein als die Neubildung. Auch dürfen oberirdische Gewässer
und angrenzende Landökosysteme nicht signifikant geschädigt werden.

Die Ziele der EU-WRRL müssen innerhalb von 15 Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie erreicht sein. Für
Gewässer, die die Ziele in dieser Zeit nicht erreichen können, bestehen Ausnahmemöglichkeiten. Die Bewirt-
schaftungspläne für Flusseinzugsgebiete sind unter Beteiligung der Öffentlichkeit innerhalb von neun Jahren
aufzustellen. Innerhalb der gleichen Zeit müssen Maßnahmeprogramme erstellt sein und drei Jahre später in
die Praxis umgesetzt werden. Am Beispiel der Großen Aue wurde modellhaft ein Bewirtschaftungsplan er-
stellt. Zur Erstellung des Planes wurden neben vorhandenen Daten aus der Gewässerüberwachung weitere
Daten, insbesondere für die biologischen Qualitätskomponenten in Oberflächengewässern, erhoben. Der
nach EU-WRRL geforderte gute Gewässerzustand ist im Einzugsgebiet der Großen Aue noch nicht erreicht.
So wurden für die Oberflächengewässer im Einzugsgebiet die fehlende Durchgängigkeit im Längsverlauf
(Querbauwerke) sowie die Gewässerstruktur (Ausbau des Gewässers, Hochwasserschutz) als wichtige Ur-
sachen für den schlechten Zustand der gewässertypischen Lebensgemeinschaften ermittelt. Für das Grund-
wasser wurde der gute chemische Zustand nicht erreicht, da die mittleren Nitratwerte über dem Grenzwert
liegen.

Das Niedersächsische Fließgewässerschutzgebietssystem

Im Niedersächsischen Fließgewässerschutzgebietssystem ist die Große Aue als Hauptgewässer festgelegt.
Sie soll den Fließgewässertyp der naturräumlichen Region „Dümmer-Geestniederung“ repräsentieren und
von der Quelle bis zu ihrer Einmündung in die Weser geschützt und weitgehend renaturiert werden, um die
typische Arten- und Biotopvielfalt auf der gesamten Fließstrecke zu erhalten bzw. wieder herzustellen71. Hier-
zu sollen Störfaktoren beseitigt und Überschwemmungsgebiete reaktiviert werden. Aufgrund ihrer Funktion
wird die Große Aue als Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt. Für die Große Aue liegt ein Rah-
menentwurf für einen Gewässerentwicklungsplan vor, in dem verschiedene Maßnahmen zur ihrer Rena-
turierung abgestimmt werden.

Als Nebengewässer werden ausgewählte Seitengewässer von Hauptgewässern festgelegt. Als Nebenge-
wässer der Großen Aue werden im Bereich des Landkreises Nienburg/Weser

�  die Wickriede,

�  die Siede,

�  der Langhorstkuhlengraben und

�  der Rohrbach/Winterbach

eingestuft. Sie sollen als Rückzugs- und Wiederbesiedlungsraum für die Lebensgemeinschaften des Haupt-
gewässers dienen und sollen folglich gesichert bzw. entsprechend entwickelt werden. Ferner sollen Neben-
gewässer, da die Gewässergüte des Hauptgewässers wesentlich durch die Qualität seiner Nebengewässer
geprägt wird, möglichst auch in einen naturnahen Zustand gebracht werden.

Die Weser wird als Verbindungsgewässer, das die Vernetzung der Hauptgewässer untereinander und zur
Nordsee hin darstellt, festgelegt. Hier müssen Mindestanforderungen an Biotopstruktur und Gewässergüte
gestellt und vor allem eine Durchgängigkeit wiederhergestellt werden.

Unterhaltung und Renaturierung von Fließgewässern

Die Unterhaltung der Gewässer hat gem. § 98 NWG die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für
den Wasserabfluss zum Ziel und umfasst alle zur Erhaltung dieses Zustandes erforderlichen Arbeiten am
Gewässerbett einschließlich der Ufer. Dabei ist den Belangen des Naturhaushaltes Rechnung zu tragen,
insbesondere der ökologischen Funktion der Gewässer und ihrer Ufer als Lebensraum für Pflanzen und Tie-
re. Mit Hilfe von Unterhaltungsrahmenplänen kann eine fachliche Grundlage für die Abwägung zwischen den
Belangen des Fließgewässer- und Naturschutzes einerseits sowie dem Erfordernis der Sicherung des Was-
serabflusses andererseits geschaffen werden. Auch durch den Aufbau eines GIS-gestützten Gewässerinfor-
mationssystems kann eine fachliche Grundlage für die Abwägung zwischen den Belangen des Fließgewäs-
ser- und Naturschutzes einerseits sowie dem Erfordernis der Sicherung des Wasserabflusses andererseits
geschaffen werden.

                                                     
71 Rasper, M.; P. Sellheim & B. Steinhard (1991): Das Niedersächsische Fließgewässerschutzgebietssystem – Grundlagen für ein

Schutzprogramm. Einzugsgebiete von Weser und Hunte. In Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen H. 25/3.
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Bereits technisch ausgebaute Gewässer können z.B. durch

�  Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit für wasserwandernde Tierarten,

�  den Rückbau technisch fixierter Uferböschungen,

�  die Neuanlage ehemals vorhandener Mäander,

�  die Öffnung überbauter Strecken und die Freilegung verrohrter Abschnitte,

�  die Erweiterung und Sicherstellung natürlicher Stauräume und

�  die Wiederbelebung bzw. Erhaltung von Altarmen und Mühlengräben

wieder in einen naturnahen Zustand versetzt und damit renaturiert werden72. Regional bedeutsam im Land-
kreis Nienburg/Weser sind derzeit Maßnahmen zur Renaturierung der Großen Aue (s.o.) und des Steinhuder
Meerbaches (Schaffung der Durchgängigkeit des Meerbaches zwischen Weser und Steinhuder Meer durch
Umgestaltung der Sohlabstürze zu Sohlgleiten).

Die Fischerei als traditionelle Nutzung der Gewässer im Bereich der Mittelweser kann bei entsprechender
Gewichtung zwischen der Nutzung der Gewässer und der Aufgabenbereiche Hege und Pflege zur Grund-
wasserqualität beitragen.

Moore

In kultivierten oder entwässerten Hochmooren wird der in organische Masse eingebundene Nährstoff Phos-
phor mineralisiert und ausgewaschen. Der Phosphataustrag beträgt das rd. 500-fache einer ordnungsgemäß
genutzten Landwirtschaftsfläche. Damit können abgetorfte Moorflächen erheblich zu einem Nährstoffeintrag
in Gewässer beitragen. Aus intakten Hochmooren wird hingegen praktisch kein Phosphat freigesetzt. Aus
diesem Grunde soll aus Sicht des Gewässerschutzes die Regeneration von kultivierten oder entwässerten
Hochmoorbereichen angestrebt werden.

Im Landkreis Nienburg/Weser sind derzeit einige in der Regenerationsphase befindliche Hochmoorkomplexe
vorhanden. In diesen Bereichen sowie auf weiteren Flächen sollen insbesondere nach erfolgtem Torfabbau
durch Wiedervernässung (Verdämmung der Entwässerungsgräben) sowie nachgeordnete Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, die vor allem auch die Moorrandbereiche betreffen, wieder hochmoortypische Land-
schaften entwickelt werden.

Wassersport

Die Weser ist ein beliebtes Wassersportrevier. Wassersport kann hier jedoch nur im Einklang mit den ande-
ren vielfältigen Nutzungen der Weser, wie u.a. Schifffahrt, Fischerei, ruhige Erholung sowie den Belangen
von Natur und Landschaft erfolgen. Für das Wasserskifahren auf der Weser wurde die Strecke zwischen
km 284,0 und km 285,83 (unterer Wehrarm in Drakenburg) 1985 vom Bundesverkehrsministerium freigege-
ben. Der Betrieb von sogenannten Wassermotorrädern (Jet-Ski) ist auf dem Weserabschnitt km 293,7 bis
km 296,0 im Raum Stendern zugelassen73.

Belange des Gewässerschutzes im Zuge der Mittelweseranpassung

Zu allgemeinen Informationen über die Mittelweseranpassung wird auf die Begründung zu Kap. D 3.6.4 ver-
wiesen. Im Hinblick auf den Gewässerschutz muss im Zuge der Anpassung eine Beeinträchtigung der Ge-
wässergüte der Weser sowie eine Verschlechterung der Qualität der angrenzenden Grundwässer vermieden
werden. Vor diesem Hintergrund muss schadstoffhaltiges Baggergut, insbesondere feinkörnige Sohlse-
dimente aus den Schleusenkanälen, so abgelagert werden, dass Beeinträchtigungen von Oberflächenge-
wässern minimiert, solche von Grundwässern ausgeschlossen werden.

Grundwasserschutz

Beeinträchtigungen des Grundwassers haben im Vergleich zu solchen in Oberflächengewässern wesentlich
länger wirkende Folgen. Schädliche Einwirkungen sind daher oft nicht oder nur spät erkennbar und können

                                                     
72 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1987): Umweltgutachten 1987. Stuttgart und Mainz: Verl. W. Kohlhammer. S. 338f.
73 Bundesministerium für Verkehr (1996): Wassermotorräder-Verordnung. Strecken-Verhaltensmaßregeln.
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meist nur mit großem Aufwand beseitigt werden74. Daher kommt dem Grundwasserschutz eine große Be-
deutung zu.

Unabhängig von der räumlich konkreten Sicherung besonders wertvoller Grundwasservorkommen als Vor-
rang- oder Vorsorgegebiet für Trinkwassergewinnung (siehe Begründung zu Kap. D 3.9.1) gilt der Schutz der
Gewässer vor nachteiligen Veränderungen entsprechend dem Niedersächsischen Wassergesetz flächende-
ckend für das ganze Land. Flächendeckender Grundwasserschutz kann durch vorsorgende, dem Besorgnis-
grundsatz genügenden und an der Quelle von Gefährdungen ansetzenden Maßnahmen verwirklicht werden.
Zum Schutz des Grundwassers sollen ferner die Sicherungsmaßnahmen gegenüber Sicker-
wasserinfiltrationen aus Deponien und Altablagerungen (siehe Begründung zu Kap. D 3.10.2), landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sowie Gewerbe- und Industriebetrieben eingehalten und kontrolliert werden. Auch
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftgüte tragen zum Schutz des Grundwassers bei.

Zu D 2.4 Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Rechtliche Grundlage des Immissionsschutzes ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen. Zweck des
BImSchG ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige
Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen, die auf andere
Weise herbeigeführt werden, zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeu-
gen.

Gemäß § 3 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach Art, Dauer oder Ausmaß
geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft herbeizuführen.

Immissionen sind auf die o.g. Schutzgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen,
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen.

Emissionen sind die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen,
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen. Der Emittent, also die Quelle, kann standortgebunden
oder mobil sein.

Luftreinhaltung

Verunreinigungen der Luft beeinträchtigen oder gefährden die Gesundheit des Menschen, die Tier- und
Pflanzenwelt und können sich auch schädigend auf Kultur- und sonstige Sachgüter und Bauwerke i. A. aus-
wirken. Verantwortlich für die zunehmende Luftverschmutzung sind insbesondere die industrielle und ge-
werbliche Produktion, der weiter steigende Energieverbrauch sowie der (motorisierte) Kraftfahrzeug- und
Flugverkehr. Dabei unterscheiden sich drei Hauptgruppen von Luftschadstoffen:

- anorganische gasförmige Stoffe, wie z. B. Schwefeldioxid, Stickstoffoxide und Kohlenmonoxid,

- organische, flüchtige Verbindungen, wie z. B. Aldehyde (u. a. Formaldehyd), Kohlenwasserstoffe (u. a.
Benzol), Ketone (u. a. Aceton) und

- partikelförmige Stoffe und Stoffgemische, wie z. B. Ruß, Flugasche und Kohlenstaub.

In Niedersachsen wird die Schadstoffbelastung der Luft mit dem „Lufthygienischen Überwachungssystem
Niedersachsen“ (LÜN) seit 1977 kontinuierlich erfasst. Darüber hinaus können zur Klärung besonderer ört-
licher Fragestellungen großräumige Emissionsuntersuchungen durchgeführt werden.

Für den Landkreis Nienburg/Weser wurde 1992 ein Emissionskataster mit Bezugsjahr 1989 vom TÜV Han-
nover/Sachsen-Anhalt erstellt, in dem die Quellgruppen Hausbrand/Kleingewerbe, Verkehr und Industrie
ausgewertet worden sind. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Emissionen im Landkreis insgesamt auf
einem relativ niedrigen Niveau liegen, was mit der überwiegend land- und forstwirtschaftlichen Nutzung zu-
sammenhängt. Im Bereich Hausbrand/ Kleingewerbe waren Kohlenmonoxidemissionen dominierend. Es ist
anzunehmen, dass die Verbesserung der Heiz- und Wärmedämmtechnik sowie die fortschreitende Umstel-
lung von Heizöl- auf Erdgasnutzung zu einer Emissionsverminderung geführt hat. Die gleichzeitige Zunahme
beheizter Wohn- und Gewerbefläche wirkt dem jedoch möglicherweise entgegen.

                                                     
74 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1987): Umweltgutachten 1987. Stuttgart und Mainz: Verl. W. Kohlhammer, S. 281.
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Im Bereich Verkehr sind neben dem Kohlenmonoxid auch die Stickstoffoxide und die organischen Verbin-
dungen erheblich belastend. Angesichts des steigenden Motorisierungsgrades im Landkreis Nienburg/Weser
ist ohne weitergehende immissionsschutzrechtliche Auflagen und technische Verbesserungen der Fahrzeuge
mit einem zunehmenden Anstieg der Emissionen zu rechnen (vgl. Begründung zu Kap. D 3.6).

Im Bereich der Industrieemissionen dominierten Stickstoffoxide, Schwefeldioxid und organische Verbindun-
gen. Das TÜV-Gutachten prognostizierte, dass sich die Emissionen aufgrund der in der Technischen Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft von 1986 gesetzten Fristen zur Anpassung von Altanlagen in den Jahren 1991
und 1994 verringern werden. Weitere Emissionsminderungen sind durch die Konkretisierung der Dynamisie-
rungsklauseln der TA Luft zu erwarten.75

Bei den Emissionen aus Tierhaltungen sind die organischen Schadstoffe Ammoniak und Methan vorherr-
schend. Sie waren 1990 höher als die Emissionen aus den anderen Bereichen.76

Um Geruchsbelästigungen durch landwirtschaftliche Betriebe zu vermindern bzw. zu vermeiden, sind ausrei-
chende Abstände zur Wohnbebauung erforderlich. Bei Baugenehmigungen und im Rahmen der Bauleitpla-
nung sind die VDI-Richtlinien „Emissionsminderung – Tierhaltung“ zu Grunde zu legen.

Lärmschutz

Der stetig ansteigenden Belastung der Bevölkerung durch Lärm wurde bei der Fortschreibung des Landes-
Raumordnungsprogrammes (LROP) Niedersachsen 1994 durch Einführung des neuen Instruments „Lärmbe-
reich/Siedlungsbeschränkungsbereich“ Rechnung getragen. Abgrenzung ist die 60 dB (A)-Isophone des
Tagwerts oder die 45 dB (A)-Isophone des Nachtwerts. Für die Festlegung dieser Lärm- bzw. Siedlungsbe-
schränkungsbereiche werden Schallimmissionspläne herangezogen.

Nach § 47a BImSchG in Verbindung mit Anlage 1 Zust. VO GewAR sind die Gemeinden verpflichtet, Lärm-
minderungspläne aufzustellen, wenn in Wohngebieten und anderen schutzwürdigen Gebieten nicht nur vor-
übergehend schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden oder zu erwarten sind
und die Beseitigung oder Verminderung der schädlichen Umwelteinwirkungen ein abgestimmtes Vorgehen
gegen verschiedenartige Lärmquellen erfordert. Sie sollen verbindlich die planerischen, gestalterischen und
baulichen Maßnahmen festlegen, um hohe Lärmbelastungen zu mindern oder gar nicht erst entstehen zu
lassen. Im Landkreis Nienburg/Weser hat die Stadt Nienburg/Weser einen Lärmminderungsplan erstellen
lassen, der z.Z. überarbeitet wird.

Für eine Festlegung als Siedlungsbeschränkungsbereich kommen nur solche verlärmten Bereiche in Frage,
die an überregional oder regional bedeutsamen Verkehrswegen liegen oder solche, von denen überörtliche
Einflüsse des Gewerbelärms ausgehen. Es ist davon auszugehen, dass v. a. die Bahnstrecke Bremen-Han-
nover betroffen ist. Aufgrund der rechtlichen Tragweite der Lärmbeschränkungs- bzw. Siedlungsbeschrän-
kungsbereiche wird aufgrund der noch fehlenden fachlichen Grundlagen auf eine entsprechende Festlegung
in der Zeichnerischen Darstellung verzichtet. 77 Statt dessen wird zum vorsorgenden Lärmschutz auf Ziel
D 2.4 06 hingewiesen.

Der Landkreis Nienburg/Weser wird von Nordel im Südwesten bis Eystrup im Nordosten von einer 5-km
breiten, militärischen Tiefflugschneise (549 m Mindestflughöhe) durchquert. Tiefflugübungen finden jedoch
nur an wenigen Tagen im Jahr statt. Von den vom Flugbetrieb ausgehenden Lärmbelastungen sind neben
dem OT Eystrup und den OT im Flecken Diepenau auch die OT Deblinghausen, Voigtei, Pennigsehl und
Schweringen in besonderer Weise betroffen.

Strahlenschutz

Das Netz von Sendeanlagen und Richtfunkverbindungen für Fernsehen, Mobilfunk, Radarüberwachung etc.
im Landkreis Nienburg/Weser wird immer dichter. In unmittelbarer Nähe einzelner leistungsstarker Sende-
anlagen kann nach dem gegenwärtigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse eine gesundheitlich bedenk-
liche Belastung von Menschen durch nichtionisierende Strahlen nicht ausgeschlossen werden. Dies sollte bei
der Standortplanung berücksichtigt werden.

Im Bereich von Niederfrequenzanlagen, wie z. B. Stromfreileitungen, treten elektromagnetische Felder auf.
Die Stärke dieser Felder nimmt mit der Entfernung stark ab. Während elektrische Felder durch Baumateria-

                                                     
75 Durchführung des BImSchG gem. Rd.Erl. d. MU u. MW des Landes Nds. vom 02.09.1991.
76 Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind Emissionen aus Tierhaltungen gesondert betrachtet worden. Vgl. Emissionskataster für den

Landkreis Nienburg/Weser, Hannover, 1992.
77 Gemäß LROP hat die Festlegung von Lärmbereichen einen Ausschluss weiterer Siedlungsentwicklung zur Folge. Dies betrifft vor-

wiegend für Wohnen genutzte Baugebiete im Sinne der Baunutzungsverordnung. Einzelfallentscheidungen über die Zulässigkeit
von Wohnen in GE- oder GI-Gebieten sind davon nicht berührt.
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lien gut abgeschirmt werden können, lassen sich magnetische Felder durch Gebäude nicht abschirmen. Seit
1.1.1997 ist die 26. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über elekromagnetische Fel-
der – BImSchV) in Kraft. Danach sind die Niederfrequenzanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
vorgegebene Grenzwerte nicht überschritten werden.

Das NLÖ (1996) hat sich in einer Veröffentlichung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz mit dem Thema
„Niederfrequente elektrische und magnetische Felder und Wirkung auf den Menschen“ auseinandergesetzt.

Zu D 2.5 Schutz der Er datmosphäre, Klima

Der Schutz der Erdatmosphäre bzw. des Klimas zählt zu den zentralen umweltpolitischen Aufgaben. Die
Veränderungen der Erdatmosphäre, verursacht insbesondere durch den sogenannten Treibhauseffekt sowie
den Abbau der lebenswichtigen Ozonschicht in der Stratosphäre, bewirken Klimaveränderungen und stellen
eine weltweite Gefährdung der Menschheit und der Biosphäre dar. Bis zum Beginn der Industrialisierung
waren die Auswirkungen menschlicher Eingriffe im Wesentlichen lokal oder regional begrenzt. Seit Anfang
des 20. Jahrhunderts werden jedoch deutliche überregionale bzw. globale Änderungen im Stoffhaushalt der
Atmosphäre als Folge menschlicher Wirtschaftsweisen beobachtet: So stiegen z. B. weltweit die Konzentra-
tionen von Kohlendioxid um ca. 30 %, von Methan um 145 % und von Distickstoffoxid um 15 % gegenüber
den Werten der vorindustriellen Zeit.78 Wirksame Maßnahmen zur Reduzierung klimaverändernder Gase
erfordern daher ein internationales Vorgehen. Aber auch die Kommunen sind angehalten, im Hinblick auf die
Ziele der Agenda 21 im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten.

Die höchsten klimaverändernden Emissionen kommen aus den Bereichen Energie und Verkehr. Hier liegen
auch die größten Verminderungs- und Einsparpotentiale.

Der Kraftfahrzeugverkehr trägt ganz erheblich zur Belastung der Luft mit Kohlenmonoxyd, Stickoxyden und
organischen Verbindungen bei, wie die Begründung zu Kap. D 2.4 zeigt. Im Landkreis Nienburg/Weser ist,
dem bundesweiten Trend entsprechend, eine erhebliche Zunahme des Verkehrs zu beobachten (siehe Be-
gründung zu Kap. D 3.6.3). Besonders in diesem dünn besiedelten Ländlichen Raum ist der PKW für den
größten Teil der Bevölkerung ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Durch verbesserte ÖPNV-Angebote oder
den Bau von park+ride-Plätzen kann der motorisierte Individualverkehr zugunsten des Schienenverkehrs
jedoch weiter eingeschränkt werden. Relativ hohe Einsparpotentiale liegen in der Verkehrsvermeidung, die
durch eine überlegte städtebauliche Planung im Sinne des „Konzepts der kurzen Wege“ erreicht werden
kann. Im Güterfernverkehr sind Verlagerungen vom LKW auf die Bahn hauptsächlich im Stückguttransport
möglich bzw. erforderlich. Hinsichtlich der Möglichkeiten der Verkehrsverlagerung bzw. –vermeidung wird
insbesondere auf die Begründung zu Kap. D 3.6.0 und D 3.6.1 hingewiesen.

Die Möglichkeiten der Energieeinsparung, der rationellen Energieerzeugung und –nutzung sowie die Nutzung
regenerativer Energien tragen ebenso zu einem nachhaltigen Klimaschutz bei, wie in der Begründung zu
Kap. D 3.5 dargelegt.

Im Rahmen einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen Landwirtschaft kann durch reduzierten Einsatz von Dün-
gemitteln, insbesondere Gülle- und Pflanzenschutzmitteln, wesentlich zu einer Verringerung klimaschädigen-
der Emissionen beigetragen werden.

Zu den wichtigen Bereichen für den Erhalt der Luftqualität und Klimagunst im Landkreis Nienburg/Weser
zählen Waldgebiete. Aufgrund der geringen Höhenunterschiede und den damit verbundenen höheren Tem-
peraturschwankungen gehört der Landkreis zu den klimatisch benachteiligten Gebieten. Insbesondere die
größeren Waldgebiete entwickeln ausgleichende klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume.
Ihrem Erhalt kommt im Rahmen des regionalen Klimaschutzes große Bedeutung zu. Zur näheren Erläute-
rung wird auf den Landschaftsrahmenplan, Ziffer 3.5.3, sowie die Begründung zu Kap. D 3.3 hingewiesen.

Zu D 2.6 Schutz der Kulturlandsch aft und der kulturellen Sachgüter

Schutz der Kulturlandschaft und kulturhistorisch bedeutsamer Landschaftsteile und –bestandteile im Land-
kreis Nienburg/Weser

Kulturlandschaft setzt sich aus Landschaftsteilen und –bestandteilen zusammen und enthält sowohl natür-
liche als auch anthropogene Elemente. KuIturlandschaften sind vom Menschen gestaltete Landschaften,
deren ökonomische, ökologische, ästhetische und kulturelle Leistungen und Gegebenheiten in einem aus-

                                                     
78 Umweltbundesamt, Fachgebiet „Schutz der Erdatmosphäre“: Klimaänderung: Ein wissenschaftlicher Popanz?
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gewogenen Verhältnis zueinander stehen, die eine kontinuierliche Entwicklungsdynamik gewährleisten und
langfristig geeignet sind, den Menschen als Heimat zu dienen79. Gerade die durch traditionelle Landbewirt-
schaftung geprägte Kulturlandschaft bietet den Menschen vielfältige ästhetische Reize und Möglichkeiten
sinnlicher Kontakte80. Die Kulturlandschaft hat über ihre Funktion als Stifterin regionaler Identität und Identifi-
kation auch als sog. „weicher“ Standortfaktor und für den Fremdenverkehr und die Erholung eine erhebliche
Bedeutung.

§ 2 Abs. 1 Nr. 13 Bundesnaturschutzgesetz81 schreibt die Erhaltung historischer Kulturlandschaften vor. Auch
gemäß Grundsatz Nr. 13 in § 2 Abs. 2 ROG82 sind die gewachsenen Kulturlandschaften in ihren prägenden
Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmalen zu erhalten. Das Europäische Raumentwicklungs-
konzept (EUREK)83 hebt als politische Optionen

�  die Erhaltung und kreative Weiterentwicklung von Kulturlandschaften mit besonderer kulturhistorischer,
landschaftsästhetischer und ökologischer Bedeutung,

�  die Inwertsetzung von Kulturlandschaften im Rahmen integrierter Raumentwicklungsstrategien,

�  eine verbesserte Koordinierung der Entwicklungsmaßnahmen, die sich auf die Landschaften auswirken,

�  die kreative Wiederherstellung von Landschaften, die durch menschliche Eingriffe Schäden erlitten haben,
einschließlich Rekultivierungsmaßnahmen

hervor.

Die Reste historischer Kulturlandschaften im Landkreis Nienburg/Weser geben Zeugnis vom Umgang frühe-
rer Generationen mit Natur und Landschaft. Als sichtbare Zeugnisse für Kultur und Geschichte unserer Vor-
fahren sind sie ein wesentlicher Bestandteil gegenwärtiger und zukünftiger Heimat.

Im Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Nienburg/Weser werden 99 Bereiche dargestellt, die sich in
besonderer Weise durch ihre landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit auszeichnen84. 25 dieser Ge-
biete werden als kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile und –bestandteile eingestuft (siehe Tab. 2.6-
1). Mit Ausnahme der kulturhistorisch bedeutsamen Ortsteile überlagert sich die Mehrzahl dieser Gebiete mit
Vorrang- und Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft bzw. Erholung. Sie sind dementsprechend zumin-
dest teilweise als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet geschützt.

Insbesondere in den Ländlichen Räumen werden Aussehen und ökologische Struktur der Kulturlandschaften
immer rascher verändert85. Die Kulturlandschaften im Landkreis Nienburg/Weser werden dabei im Wesent-
lichen von folgenden Entwicklungen beeinflusst:

�  Rückzug der landwirtschaftlichen Nutzung aus wenig produktiven Bereichen,

�  fortschreitende Destabilisierung der Wälder,

�  weitere Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen auf Kosten der Freiräume86,

�  starke Flächeninanspruchnahme im Zuge des Kies- und Torfabbaus.

Der Erhalt der Kulturlandschaft, insbesondere kulturhistorischer Elemente, erfordert nicht nur ihre Sicherung
und ihren Schutz, sondern auch die Pflege, Restaurierung und Sanierung historischer Bestandteile. Damit
Siedlungs- und Ortsbilder nicht vereinheitlicht werden und ihr standorttypisches und unverwechselbares Profil
verlieren, muss der besiedelte Raum als Teil der Kulturlandschaft ebenso erhalten und entwickelt werden
(vgl. Begründung zu Kap. D 1.3). Dies trifft in besonderer Weise für die dörflichen Siedlungen im Landkreis,
die infolge der Aufgabe kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe einem starken Veränderungsdruck unterliegen,
zu.

                                                     
79 Wöbse, H.-H. (1999): „Kulturlandschaft“ und „historische Kulturlandschaft“. In: Informationen zur Raumentwicklung, H. 5/6, 1999,

S. 269-278.
80 Henkel, G. (1997): Kann die überlieferte Kulturlandschaft ein Leitbild für die Planung sein? In: Berichte zur deutschen Landeskunde,

Bd. 71, H. 1, S. 27-37.
81 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.09.1998 (BGBl. I S. 2994).
82 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I, S. 2081-2102)
83 Europäische Kommission (1999): Europäisches Raumentwicklungskonzept (EUREK). Auf dem Wege zu einer räumlich ausgewoge-

nen und nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union. Luxemburg.
84 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan. Landkreis Nienburg/Weser, Karte 2.
85 Stiens, G. (1999): Veränderte Sichtweisen zur Kulturlandschaftserhaltung und neue Zielsetzungen der Raumordnung. In: Informatio-

nen zur Raumentwicklung, H. 5/6, 1999, S. 321-332.
86 Losch, S. (1999): Beschleunigter Kulturlandschaftswandel durch veränderte Raumnutzungsmuster. Herausforderung für die Kultur-

landschaftserhaltung und für die Raumordnung. In: Informationen zur Raumentwicklung, H. 5/6, 1999, S. 311-320.
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Voraussetzung für den Schutz und die Pflege der Kulturlandschaften im Landkreis Nienburg/Weser ist die
Erfassung und Inventarisierung der kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteile und -bestandteile. Dabei
ist eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen, insbesondere aus den Bereichen des Naturschutzes,
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie der Landwirtschaft, erforderlich. Eine Schlüsselrolle im
Umgang mit der gewachsenen Kulturlandschaft kann ferner den Verfahren der Flurneuordnung und der
Dorferneuerung zukommen87 (siehe Begründung zu Kap. D 3.2).

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Der Landkreis Nienburg/Weser misst den Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zur Identifikation mit
den Zeugnissen der regionalen Kultur und den vorhandenen kulturellen Sachgütern eine besondere Bedeu-
tung bei. Als Untere Denkmalschutzbehörde stellt er sicher, dass Kulturdenkmale entsprechend § 6 Abs. 1
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz88 erhalten, gepflegt, vor Gefährdungen geschützt und, wenn nötig,
instand gesetzt werden.

Kulturelle Sachgüter

Der im Bereich der Landesplanung angewandte Sammelbegriff „Kulturelle Sachgüter“ ist mit dem in
§ 3 Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz definierten Begriff „Kulturdenkmale“ weitgehend identisch und umfasst

�  Baudenkmale einschließlich der fest mit ihnen verbundenen Ausstattung,

�  bewegliche Denkmale, wie Möbel, Gemälde oder kunstgewerbliche Sammlungen,

�  Gesamtanlagen (Ensemble),

�  Bodenfunde (-denkmale) und

�  Grabungsschutzgebiete.

Von herausragender und regionaler Bedeutung sind für den Landkreis Nienburg/Weser

�  die Stiftskirche („Dom“) in Bücken aufgrund ihres Reichtums an kulturellen Sachgütern aus verschiedenen
kulturgeschichtlichen Epochen sowie ihrer identitätsstiftenden Wirkung,

�  die St. Clemenskirche in Marklohe aufgrund ihrer historischen Bedeutung,

�  der alte Kern der Stadt Nienburg aufgrund der weitgehend im Zusammenhang erhaltenen historischen
Altstadt mit einer Vielzahl von Baudenkmalen,

�  der Giebichenstein als Sammel- und Treffpunkt sowie Lagerplatz steinzeitlicher Jäger im Ensemble mit
Resten eines Großsteingrabes sowie einem bronzezeitlichen Hügelgräberfeld,

�  das historische und restaurierte Scheunenviertel in Estorf aufgrund seiner Ensemblewirkung und seiner
Bedeutung für die regionaltypische, dörfliche Kultur,

�  das Kloster Loccum aufgrund zahlreicher kultureller Sachgüter sowie seiner geschichtlichen und identi-
tätsstiftenden Bedeutung,

�  die ehemals königlichen Badeanlagen in Bad Rehburg aufgrund des im Ensemble erhaltenen Gebäude-
bestandes.

Diese kulturellen Sachgüter werden daher in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt.

                                                     
87 Gunzelmann, T. & W. Schenk (1999): Kulturlandschaftspflege im Spannungsfeld von Denkmalpflege, Naturschutz und Raumord-

nung. In: Informationen zur Raumentwicklung, H. 5/6, 1999, S. 347-360.
88 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBl. S. 517) geändert durch Gesetz vom 28.05.1996

(Nds. GVBl. S. 242)
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Ortslage Magelsen Typisches Haufendorf mit intakter alter Baumsubstanz.

Ortslage Hoyerhagen Historisch gewachsene Streusiedlung.

Ortslage Duddenhausen Über 1.000 Jahre alte Siedlung am Rande der Binnengeest.

Heckengebiet Hoya Relikt historischer Landnutzung in der Landschaftseinheit Hilgermisser Marsch.

Ortslage Mahlen Für die Landschaftseinheit Weser-Aller-Terrasse typisches, kleines Haufen-
dorf.

Dünengebiet Heshop/Sand-
meer östlich von Haß-
bergen

Ehemals ausgedehnte Heideflächen, heute weitgehend Kiefernforst; in Dü-
nenfeldern zahlreiche urgeschichtliche Hügelgräber.

Kopfbaumlandschaft west-
lich Gut Wiede

Durch Hecken und Kopfbaumreihen reich strukturierte Ackerlandschaft.

Rohrsener Marsch Stark reliefbetontes, durch Hecken und Kopfbäume gekammertes, strukturrei-
ches Grünland.

Ortslage Rohrsen Typisches Haufendorf mit historisch gewachsener Bausubstanz im alten Orts-
teil.

Lichtenmoor am Torfwerk Durch bandartige Birkenwaldreste stark gegliederter Grünlandbereich auf e-
hemaligem Hochmoor.

Drakenburger Marsch Durch landschaftsbildprägende Hecken gekammerter Grünlandbereich.

Ortslage Drakenburg Ortsteil mit altem, gewachsenen Grundriß und historischer Bausubstanz.

Seegraben-Niederung Ehemaliger Weserarm; heute zwei Altwasser und Grünlandnutzung.

Hohe Horst/Sündern Waldgebiet mit Resten der alten Brunsburg (Verwallung einer alten Flucht-
burg).

Wiehbusch Großes zusammenhängendes Wiesengebiet auf Niedermoor.

Alpe-Niederung Abwechslungsreiche Landschaft bestehend aus Wald, Grünland und Acker.

Ortslage Rodewald Auf einem Dünenrücken gelegenes Straßendorf (Hagenhufensiedlung).

Rodewalder Hollen Laubmischwälder mit Teilbereichen mittelwaldartiger forsthistorisch bedeut-
samer Laubbaum-Altholzbestände.

Lemker-Kroger Heckenge-
biet/
Lemker Ahe

Das Lemker-Kroger Heckengebiet ist ein kulturhistorisch bedeutsamer Land-
schaftsteil mit dem für die Weseraue ehemals typischen kleinflächigen Wech-
sel von Grünland und Hecken; die Lemker Ahe ist ein Auwaldrelikt.

Großes Moor bei Borstel/
Siedener Bruch

Traditionelle Grünlandnutzung auf Moor ist im Gebiet noch weitgehend erhal-
ten.

Nördlicher Randbereich des
Siedener Hohen Moores

Kulturhistorisch bedeutsame, bäuerliche Handtorfstiche.

Eichenkratt östlich von
Deblinghausen

Das Eichenkratt stellt ein Dokument kulturhistorischer Waldbewirtschaftungs-
formen dar.

Sienmoor nördlich von
Woltringhausen

Durch Hecken und Baumreihen gekammerte, kulturhistorisch gewachsene
Grünlandbereiche; Birken-Moorwald mit bäuerlichen Handtorfstichen.

Stolzenauer Heckengebiet Relikt eines ehemals großen, durch Hecken stark gekammerten und geglie-
derten Grünlandbereiches.

Am Steinbrinker Bruchweg Durch Baumreihen, Hecken und Wald reich strukturierter, überwiegend als
Grünland genutzter Landschaftsteil.

Park- und Kulissenland-
schaft Diepenau-Warmser
Geest

Lockeres Netz von Streusiedlungen und Einzelgehöften, die von Hofgehölzen,
sonstigen Gehölzstrukturen und Grünflächen umgeben sind.

Tab. 2.6-1 Kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile und –bestandteile im Landkreis Nien-
burg/Weser
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Bodendenkmale

Bodendenkmale sind gem. § 3 Abs. 4 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz als mit dem Boden verbun-
dene oder im Boden verborgene Sachen, Sachgesamtheiten und Spuren von Sachen, die vom Menschen
geschaffen oder bearbeitet oder Aufschluss über menschliches Leben in vergangener Zeit geben. Der Land-
kreis Nienburg/Weser hat in einem Katalog alle bisher bekannten archäologischen Fundstellen aufgelistet89.
Mit über 3.000 erfassten Fundstellen ist er einer der fundreichsten Landkreise in Niedersachsen. Dabei ist
eine Konzentration der Fundstellen auf die Niederterrassen der Weser festzustellen, die vor allem auf die
Bedeutung der Weser als historischer Verkehrsweg und auf die gute landwirtschaftliche Eignung der Böden
im Wesertal zurückzuführen ist.

Bei den katalogisierten Funden handelt es sich nur zu einem kleinen Teil um obertägige Bodendenkmale
(Reste von 2 Großsteingräbern, ca. 240 Grabhügel, 12 Landwehre und Wehranlagen, Wölbäcker, Hohlwege,
Burgwälle) und zum überwiegenden Teil um untertägige Bodendenkmale, wie z.B. Reste ehemaliger Sied-
lungen und Friedhöfe. Bemerkenswert ist das überregional bedeutsame Gräberfeld auf dem Heidberg ca.
2 km südwestlich des Ortes Liebenau90.

Es wird davon ausgegangen, dass in den vergangenen Jahrzehnten bundesweit mehr als 90 % aller Boden-
denkmale durch Bodeneingriffe, wie z.B. Siedlungsentwicklung, Bodenabbau, Kanal- und Leitungsbau sowie
die landwirtschaftliche Bodennutzung zerstört wurden. Im Landkreis Nienburg/Weser tragen der Kiesabbau
im Wesertal und der für den Spargelanbau erforderliche Tiefumbruch wesentlich zur Zerstörung von Boden-
denkmalen bei91.

                                                     
89 Adamec, M. (1993): Katalog der archäologischen Fundstellen und Funde im Landkreis Nienburg/Weser. Landkreis Nienburg/Weser:

unveröffentlicht.
90 Häßler, Hans-Jürgen (1999): Ein Gräberfeld erzählt Geschichte. Begleitschrift zu einer Ausstellung der Urgeschichtsabteilung des

Niedersächsischen Landesmuseums Hannover im Musuem Nienburg. Oldenburg: Isensee Verlag.
91 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan. Landkreis Nienburg/Weser, S. 127.
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Zu D 3 Nutzung und Entwicklung natürliche r und raumstruktureller Standortvor-
aussetzungen

Zu D 3.0 Umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung der Wirtschaft und der Infra-
struktur

Gemäß Ziel D 1.1 01 dieses RROP wird für den Landkreis Nienburg/Weser eine Wirtschaftsentwicklung
angestrebt, die

- die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit sichert und gleichzeitig eine nachhaltige Wirtschaftsweise er-
möglicht,

- gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Landkreises schafft und dabei Gestaltungs-
und Entwicklungschancen für zukünftige Generationen erhält,

- den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gewährleistet.

Das Erfordernis der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit und einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ist  in der
Begründung zu Kap. D 1.1 aufgeführt .

Die Unterbringung störender Nutzungen im Raum ist unter den Zielsetzungen der Ziele D 3.0 01 und
D 3.0 02 häufig schwierig. Sie erfordert eine sorgfältige Standortsuche, -prüfung und ggf. -sicherung nach
Eignungs- und Belastungsfaktoren und eine sorgfältige Abwägung unter raumordnerischen und ökologischen
Entwicklungsgrundsätzen für die räumliche Gesamtentwicklung. In der Begründung zu Kap. D 2.0 werden
wesentliche Abstimmungsinstrumente hierfür genannt.

Nutzungskonflikte sind dann als nicht lösbar einzustufen, wenn die Nutzungsansprüche unter Berücksichti-
gung von sachlichen und räumlichen Alternativen nicht realisierbar sind. Wesentliche Nutzungskonflikte wer-
den im Landkreis Nienburg/Weser im Bereich des Wesertales von dem Flächenverbrauch durch den Kies-
abbau verursacht. Zur Lösung der Raumnutzungskonflikte im Nienburger Wesertal wurde ein Bodenab-
bauleitplan (BALP)92 in Kooperation mit den Landkreisen Schaumburg, Hameln-Pyrmont und Holzminden
erstellt (siehe Begründung zu Kap. D 3.4), eine Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP)93 durchgeführt
(siehe Kap. D 3.2) sowie ein Rahmenkonzept für den Kompensationsflächenpool Wesertal94 erarbeitet. Diese
Planungen tragen dazu bei, Raumnutzungskonflikte im Nienburger Wesertal zu minimieren.

Zu D 3.1 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr

Als Datengrundlage für dieses Kapitel sind Daten der Landesstatistik sowie verschiedene Wirtschaftsberichte
der IHK und Handwerkerschaft aufgearbeitet worden. Hinsichtlich der Zielformulierung für die Handlungsfel-
der „Innovation, Technologie, Vernetzung, Kooperation“ wurde durch das Amt für Regionalplanung und Wirt-
schaftsförderung eine Betrachtung und Bewertung der Arbeitsschwerpunkte und Arbeitsweise der Wirt-
schaftsförderung anderer Landkreise durchgeführt. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Entwicklung
im Bereich Weser-Ems und Bremer Umland am weitesten, auch durch die Förderung durch die gemeinsame
Landesplanung Bremen-Niedersachsen, vorangeschritten ist. Die dort geschaffenen Strukturen sollen z. T.
landesweit übernommen werden.

Die Zielformulierung zu den Handlungsfeldern der Wirtschaftsförderung ist im Rahmen des Regionalen
Raumordnungsprogrammes auf die Kernaussagen eingeschränkt. Eine Detaillierung der Handlungsfelder
erfolgt im Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) , das im Jahr 2001 durch ein Fachbüro
erstellt  wurde. Die Untersuchungen und Konzepte hierzu gehen bis auf die gemeindliche Ebene hinunter und
wurden unter Einbindung der Wirtschaft  mit den Kommunen erarbeitet.

                                                     
92 Bezirksregierung Hannover (1998): Bodenabbauleitplan Weser der Landkreise Nienburg/Weser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont,

Holzminden. Hannover.
93 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (1999a): Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) Nienburger Wesertal. Erstellt

im Auftrag der Bezirksregierung Hannover, Dez. Agrarstruktur (508). Bremen.
94 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (1999b): Rahmenkonzept für den Kompensationsflächenpool Wesertal. Bremen.
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Die Zielaussagen basieren auf den folgenden grundsätzlichen Ansätzen:

�  Der Landkreis Nienburg ist schwerpunktmäßig in die Wirtschaftsregion Hannover eingebunden, Teilberei-
che des Nordkreises orientieren sich bereits nach Bremen, Teilbereiche des Südkreises orientieren sich
nach Minden.

�  Der Landkreis Nienburg bildet aufgrund seiner Lage und Wirtschaftsstrukturen einen relativ eigenständi-
gen Wirtschaftsraum mit seinem Arbeitsmarktzentrum Nienburg.

Tabelle 3.1-1 zeigt die Entwicklung der Arbeitsplätze am Beispiel der Sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten (SVB) in den Städten und Gemeinden während der vergangenen Dekade auf. Diese haben sich, bezo-
gen auf den Landkreis, um 7,23 % von 30.305 auf  32.698 erhöht. Das sind etwa 2200 neue Arbeitsplätze.

Die %-Anteile der Gemeinden an der Entwicklung verdeutlichen die jeweilige Eigenentwicklung nicht jedoch
den Anteil am gesamten Zuwachs.  So bedeutet der hohe Wert von fast 24 % bei der SG Eystrup  zwar eine
rasante Entwicklung. Diese muss jedoch in Relation zum recht niedrigen Ausgangspunkt gesehen werden.

Liebenau verlor  129 seiner Arbeitsplätze - fast  12 %. Dies ist insbesondere auf die Einstellung eines Rüs-
tungsbetriebes (150 Arbeitsplätze der Fa. Eurometall 1993/94) und auf die militärische Konversion zu-
rückzuführen (1975 führte die Betriebseinstellung der Fa. Verwertchemie zum Verlust von ca. 1800 Arbeits-
plätzen). Das Beispiel Liebenau zeigt die Problematik der einseitigen Abhängigkeit zu einer Monostruktur
(militärisch-industrielle Komplex) drastisch auf. Von der Spitzengruppe der Gemeinden mit einer hohen Ar-
beitsplatzzahl ist Liebenau trotz aller Bemühungen und Förderprogramme auf Platz  10 gerutscht.  Die Ent-
wicklung der letzten drei Jahre zeigt, dass der Abwärtstrend sich nicht mehr fortsetzt, gleichwohl der Kreis-
trend in 2001 rückläufig ist.

Verwaltungseinheiten Jahr

Verände-
rung
Basis
1989 in %

absolut

1989 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Stadt Nienburg/W. 12.626 12.554 11.920 11.835 11.647 11.725 11.927 11.837 -7,14 -901

Stadt Rehburg-Loccum 2.893 3.403 3.204 3.025 3.077 3.192 3.268 3.262 10,34 299

Flecken Steyerberg 1.632 2.082 2.030 2.043 2.047 2.050 2.049 2.020 25,61 418

Gemeinde Stolzenau 1.706 1.854 1.865 1.870 1.932 2.034 2.058 1.997 19,23 328

SG Eystrup 889 1.240 1.158 1.196 1.145 1.133 1.141 1.103 27,45 244

SG Heemsen 612 732 705 697 673 677 677 629 10,62 65

SG Grafschaft Hoya 2.721 3.472 3.434 3.295 3.369 3.481 3.613 3.640 27,93 760

SG Landesbergen 1.358 1.986 1.962 1.939 1.986 2.044 2.099 2.107 50,52 686

SG Liebenau 1.116 946 907 865 861 905 972 987 -18,91 -211

SG Marklohe 1.342 1.556 1.564 1.555 1.583 1.520 1.518 1.431 13,26 178

SG Steimbke 783 927 922 927 889 927 912 853 18,39 144

SG Uchte 2.627 2.936 2.820 2.834 2.910 2.809 2.814 2.832 6,93 182

LK Nienburg/W. 30.305 33.688 32.491 32.081 32.119 32.497 33.048 32.698 7,23 2.192

Tab. 3.1-1 Sozialversicherungspflichtig Besch äftigte jeweils am 30.06. am Arbeitsort 95

Die Stadt Nienburg verlor ca. 800 Arbeitsplätze seit 1989. Ein entscheidender Einschnitt war das Jahr 1996,
in dem Nienburg ca. 630 Arbeitsplätze verlor. In dieses Jahr fallen der Zusammenbruch der Fa. Metall u.
Plast, der Abbau von Arbeitsplätzen, z.B. bei der Kali-Chemie/Genencor und anderen alteingesessenen
Nienburger Firmen. Die Zuwächse in den anderen Gemeinden basieren folglich überwiegend nicht auf der
Abwanderung von Firmen aus Nienburg . Mit dem Jahr 1999 setzt in Nienburg eine Trendwende ein. Sicher-
lich ist die gleichzeitige Erschließung und Aufsiedlung des neuen, attraktiven Gewerbegebietes am Schäfer-
hof ein wichtiger Faktor dieses Aufschwungs.

Durch die Umnutzung der ehemaligen Mudra-Kaserne als zukünftigem Standort für das neue Nienburger
Krankenhaus ergibt sich die große Chance, hier neue zusätzliche Arbeitsplätze im Gesundheitsdienstleis-
tungssektor zu schaffen.
                                                     
95 Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik
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Dieser positive Trend muss aufrecht erhalten werden und durch geeignete Maßnahmen unterstützt werden.
Nienburg muss seine vorherrschende Rolle als Arbeitsmarktzentrum des Kreises und attraktiver Standort im
Ländlichen Raum, insbesondere hinsichtlich der Konkurrenz zu anderen Mittelstädten der „Region Hanno-
ver“, wiederum ausbauen.

Den deutlich größten Anteil am Zuwachs hat die Samtgemeinde Grafschaft Hoya mit 919, gefolgt von der SG
Landesbergen (749), dem Flecken Steyerberg (388), der Gemeinde Stolzenau (291) und der Stadt Rehburg-
Loccum (369). Dies bekräftigt die Darstellung dieser Orte als Schwerpunkte für die  Arbeitsstättenentwick-
lung. Die SG Eystrup (214) und Uchte (205) haben keinen großen Abstand zu der Spitzengruppe. Durch sei-
ne besondere Infrastrukturausstattung „Regionalexpress-Haltepunkt“ könnte Eystrup zukünftig mehr Bedeu-
tung zufallen.

Um die Struktur und Entwicklung der gewerblichen Betriebe zu verdeutlichen, sind die folgenden Tabellen
aus den Wirtschaftsberichten der IHK Hannover herangezogen worden. Diese spiegeln nicht die Gesamtzahl
der Arbeitsstätten wieder, da einige Branchen, das Handwerk oder Filialen in dieser Statistik nicht geführt
werden.

Mit dem Jahr 2001 ist eine Umstellung der Zählweise bei der IHK erfolgt, so dass diese Zeitreihe nicht fort-
geführt werden kann. Es können deshalb auch keine aktuellen Entwicklungen oder Trends abgelesen wer-
den. Trotz dieser Einschränkungen muss auf diese Zahlen zurückgegriffen werden, da keine aussagekräfti-
gen, alternativen Quellen herangezogen werden konnten.

Wirtschaftszweig 1993 1994 1995 199796 1999
Industrie 232 232 244 243 252
Handelsvermittlung und Großhandel97 150 147 157 153 149
Einzelhandel98 229 237 243 244 257
Gastgewerbe 14 14 12 10 11
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung99 80 79 78 74 78

Kreditgewerbe, Versicherungsgewerbe100 9 8 19 18 25
Dienstleistungen101 149 156 127 142 173
Grundstücks- und Wohnungswesen102 20 22 40 66 79
Sonstige 73 76 64 64 74
Summe 956 971 984 1014 1098
Tab. 3.1-2 Im Handelsregister eingetragene Firmen (ohne Handwerk) im Landkreis Nienburg/

Weser (jeweils am 31.12.)

Bei den im Handelsregister eingetragenen Firmen (in der Rechtsform „Gesellschaft“ = „größere Unterneh-
men“) zeichnet sich insgesamt ein Anstieg um ca. 7% ab (siehe Tab. 3.1-2). Auffällig ist jedoch der Rück-
gang des Dienstleistungsbereiches bis zum Jahr 1995, in dem auch Dienstleistungen für Unternehmen ein-
bezogen sind. Dies ist deshalb problematisch, weil dieser Zweig die eher zukunftsorientierten Arbeitsplätze
beinhaltet. Die neuesten Zahlen von 1997 und 1999 zeigen jedoch eine deutliche, positive Trendwende, die
es zu unterstützen gilt, da ein Nachholbedarf vorliegt.

Bei den nicht im Handelsregister eingetragenen Betrieben (= “kleinere Firmen“ in der Rechtsform „Einzelin-
haber oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR“) steigt die Gesamtzahl der Betriebe noch deutlicher um
ca. 37 % an (siehe Tab. 3.1-3). 935 Betriebe sind dazugekommen! Besonders der zukunftsorientierte Bereich
„Dienstleistungen und Sonstige“ steigt kräftig. Auch diese Entwicklung ist vor allem durch die besondere För-
derung von Existenzgründern zu unterstützen.

Im Vergleich mit den Nachbarlandkreisen Diepholz und Schaumburg relativieren sich diese positiven Aussa-
gen in Bezug auf die absoluten Zahlen (siehe Tab. 3.1-5). Jedoch ist der prozentuale Anstieg vom Aus-
gangspunkt bei den kleineren Betrieben im Landkreis Nienburg/ Weser mit 18 % am höchsten. Bei den im

                                                     
96 Zusammengefaßt für die Jahre 1996/97
97 Datenangabe für die Jahre 1993 und 1994 nur für den Großhandel
98 einschl. Kraftfahrzeughandel und -reparatur
99 Datenangabe für die Jahre 1993 und 1994 nur für den Verkehr
100 einschl. Banken und Versicherungen, mit Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten
101 einschl. Dienstleistungen für Unternehmen, sonstige Dienstleistungen
102 einschl. Vermittlungsgewerbe
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Handelsregister eingetragenen Firmen liegt der Landkreis Nienburg/Weser in diesem Vergleich zurück. Be-
zogen auf den Kammerbezirk nimmt der Landkreis Nienburg/ Weser einen Platz im Mittelfeld ein.

Wirtschaftszweig 1993 1994 1995 1997103 1999
Industrie 76 68 91 122 139
Handelsvermittlung und Großhandel104 99 98 251 247 222
Einzelhandel105 882 890 942 1.089 1.177
Gastgewerbe 325 332 333 387 388
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung106 130 136 130 149 156
Mit Kredit- u. Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten 0 0 237 226 233
Dienstleistungen107 482 527 364 503 631
Grundstücks- und Wohnungswesen 357 368 62 78 72
Sonstige108 178 190 362 406 446
Summe 2.529 2.609 2.772 3.207 3.464
Tab. 3.1-3 Nicht im Handelsregi ster eingetragene Ge werbebetriebe im Landkreis Nienburg/Weser

(jeweils am 31.12.)

Wirtschaftszweig 1993 1994 1995 1997 1999

Industrie 308 300 335 365 391
Handelsvermittlung und Großhandel 249 245 408 400 371
Einzelhandel 1.111 1.127 1.185 1.333 1.434
Gastgewerbe 339 346 345 397 399
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 210 215 208 223 234
Kreditgewerbe, Versicherungsgewerbe 9 8 256 244 258
Dienstleistungen 631 683 491 645 804
Grundstücks- und Wohnungswesen 377 390 102 144 151
Sonstige 251 266 426 470 520
Insgesamt 3.485 3.580 3.756 4.221 4.562
Tab. 3.1-4 Gesamtanzahl der Betriebe im Landk reis Nienburg/Weser (jeweils am 31.12.)109

Landkreis 1993 1997 Differenz %
Im Handelsregister eingetragene Firmen

Diepholz 2.056 2.273 217 9,5
Schaumburg 1.342 1.441 99 6,9
Nienburg 956 1.014 58 5,7

Nicht im Handelsregister eingetragene Firmen
Diepholz 5.307 6.057 750 12,4
Schaumburg 3.836 4.642 806 17,3
Nienburg 2.616 3.207 591 18,0
Tab. 3.1-5 Im Handelsregister und nicht im Handelsregister eingetragene Firmen 110

Tab. 3.1-6 bestätigt den positiven Trend auch bei Firmen mit 20 u. mehr Mitarbeitern in Verbindung mit den
Beschäftigtenzahlen. Die Steigerung der Beschäftigtenzahlen um 9,4 % entgegen aller Trends und Standort-
nachteile ist eine überaus bemerkenswerte Leistung der Industriebetriebe im Landkreis Nienburg/Weser. Der
Trend brach nach 1995 zwar ab, die Beschäftigung konnte aber auf dem hohen Niveau gehalten werden.
Dieses Phänomen bekräftigt die These der relativen Eigenständigkeit des Wirtschaftsraumes Nienburg. Hier

                                                     
103 zusammengefasst für die Jahre 1996/97
104 Datenangabe für die Jahre 1993 und 1994 nur für den Großhandel
105 einschl. Kraftfahrzeughandel und -reparatur
106 Datenangabe für die Jahre 1993 und 1994 nur für den Verkehr
107 einschl. persönliche Dienstleistungen, Dienstleistungen für Unternehmen, sonstige Dienstleistungen
108 einschl. Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport und Unterhaltung
109 Quelle: Wirtschaftsberichte der Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim
110 Quelle: Wirtschaftsbericht der Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim
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ist ein Ansatzpunkt durch ergänzende Dienstleistungen, neue Technologien das Erreichte nicht nur zu si-
chern sondern weiter auszubauen.

Betriebe Beschäftigte

1985 1994 19951) Anteil im
Bereich
der IHK
1995 in
%

1985 1994 19951) Verände-
rung
1995 zu
1985 in %

Verände-
rung
1995 zu
1994 in %

Nienburg 93 95 87 5,8 7.483 8.236 8.184 +9,4 -0,6
IHK Hannover 1.652 1.573 1.490 100,0 23.9319 208.319 205.522 -14,3 -1,3
Niedersach-
sen

4.301 4.223 4.011 - 645.392 597.103 581.836 -9,8 -2,6

Bundesrepu-
blik
(alte Bundes-
länder)

4.4486 4.3925 41.218 - 6.980.277 6.364.584 6.188.254 -11,4 -2,8

1): 1995 nur bedingt vergleichbar
Tab. 3.1-6 Entwicklung von Industr iebetrieben und Beschä ftigten  im Landkre is Nienburg/ Weser,

IHK-Bezirk, im Land Niedersachsen und bund esweit (Betriebe mit 20 und mehr Be-
schäftigten) 111

Im Übrigen wird auf die umfangreiche Datensammlung im Regionalen Entwicklungskonzept für den Land-
kreis Nienburg/Weser verwiesen112

Zu den Zielen D 3.1 01 bis D 3.1 05

Die Wirtschaftsstruktur im Landkreis Nienburg ist vorwiegend durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt
(KMU). Insbesondere diese Größenordnungen zeichnen sich durch Wachstum, Innovation aus bzw. sind
Betriebsneugründungen zu erwarten. Vielfalt und Eigenständigkeit macht die KMU anpassungsfähig und
krisensicher. Sie ergänzen und unterstützen die vorhandenen Großbetriebe durch Zulieferungen und Dienst-
leistungen.

Ver- und Entsorgungsstrukturen in Trägerschaft der Kommunen oder des Landkreises können für Betriebe
standortentscheidend sein bzw. sie im Wettbewerb unterstützten. Die Möglichkeiten sollten hier voll ausge-
schöpft werden. Dies kann im Einzelfall auch durch die Privatisierung von Leistungen erzielt werden.

Standortentscheidungen bedürfen i.d.R. einer möglichst weitgehenden Planungssicherheit. Bei raumbedeut-
samen Planungen wird dies z.B. durch konkrete Ziele der Raumordnung, Raumordnungsverfahren oder mit
den Trägern öffentlicher Belange abgestimmte Konzepte, wie z.B. dem Bodenabbauleitplan, erreicht. Der
gemeindlichen Bauleitplanung kommt eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Sicherung des Bestandes
und der Entwicklungsfähigkeit von Betrieben zu, z.B. durch eine zeitgemäße Anpassung veralteter Bauleit-
pläne oder die konsequente Vermeidung einer Annäherung von Wohnbebauung und Gewerbegebieten.

Durch die Lage des Landkreises im Ländlichen Raum, den vorherrschende Branchen, die relativ hohen An-
teile der Arbeitsplätze im primären Sektor (z.B. Land- und Forstwirtschaft) haben Innovation und Technolo-
gietransfer noch nicht den notwendigen Stellenwert erreichen können, um zukünftige Entwicklungen voll ein-
beziehen zu können. Für die KMU sind diese Punkte von besonderer Bedeutung, da gerade hier die größten
Potentiale bestehen. Durch die überregional geschaffenen Transferstellen, elektronische Informationsmedien
und eine Vernetzung und Koordination mit hiesigen Stellen für Wirtschaftsförderung können hier die Effekti-
vität der örtlichen Stellen erhöht und mehr Anreize für die Wirtschaft geschaffen werden.

Die Entwicklung, flächendeckende Einführung, bisheriger Erfolg einer Wirtschaftsdatenbank im Nordwesten
Niedersachsens, inkl. Bremen und Umland zeigt, dass dieses Instrument zur wirtschaftlichen Entwicklung
beiträgt. Die kreisbezogene „Nienburger Datenbank“, die Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre unter
ähnlichen Ansprüchen entwickelt wurde, krankte an der zu geringen Verbreitung, umständlicher Zugriffsmög-
lichkeiten und mangelnder Vernetzung mit anderen Komponenten. Dies führte schließlich „zum Aus“ für die
Datenbank der „Technologie und Innovationsberatungsgesellschaft“ (TIBG). Unter den neuen Vorzeichen,

                                                     
111 Stand: jeweils September

112 Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung (2001): Regionales Entwicklungskonzept für den Landkreis Nienburg/Weser. Im
Auftrag des Landkreises Nienburg/Weser unterstützt von der Sparkaasse Nienburg.
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den heute gegebenen Möglichkeiten, wie sie insbesondere das Internet bietet, ist ein Neubeginn in der für
Niedersachsen flächendeckend  eingeführten Einrichtung vollzogen .

Neben den sog. harten Faktoren, die für eine Standortentscheidung maßgebend sind, wie z.B. Autobahn-
nähe, haben die sog. weichen Faktoren, wie berufliche Bildung und Facharbeitskräftepotential für den Stand-
ort Nienburg besondere Bedeutung. Diese Faktoren waren ausschlaggebend für einige größere Neuansied-
lungen von überregional tätigen Firmen, sind für die Bestandsentwicklung der hiesigen Betriebe von großer
Bedeutung und im Wesentlichen durch örtliche Initiative und Stellen bestimmbar.

Um jedoch zukünftig im europäischen Wettbewerb mit anderen Standorten bestehen zu können ist ein 4-
spuriger Anschluss an das Bundesautobahnnetz über die B 6 zwingend erforderlich. In der Regel scheitern
Neuansiedlungen aufgrund der mangelhaften Anbindung der Kreisstadt Nienburg. Untersuchungen der Bun-
desforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung ordnen den Landkreis „peripheren Räumen“, wie
z.B. „Mittelgebirgsregionen“ zu (vergleiche BfLR-Schriftenreihe Band 20, 1991 und Heft 67, 1992).

Lediglich 31 % der Kreisbewohner benötigen weniger als 30 PKW-Minuten zur nächsten Autobahn. Die
Kreisstadtbewohner gehören nicht dazu. Der Durchschnitt in Niedersachsen beträgt hier 89,9 %, in den neu-
en Ländern immerhin 82,3 % in der BRD 92,5 %.

Die LKW-Reisezeit zum nächsten überregionalen Güterumschlagbahnhof beträgt für Nienburg im Durch-
schnitt 55 Minuten, in Niedersachsen beträgt sie 30 Minuten, in den neuen Ländern 47 Minuten, im Bundes-
durchschnitt 35 Minuten.

Bereits 1983 war der Ausbau der B 6 ein Ziel im damaligen RROP des Landkreises. Zwischenzeitlich wurde
die 4-spurige Ausbauplanung auf Drängen des Landkreises, der Stadt und der hiesigen Wirtschaft gegen den
vom Land und dem damaligen Kommunalverband Großraum Hannover favorisierten 3-spurigen Ausbau
durchgesetzt. Wegen fehlender Finanzmittel wurde der Ausbau aus dem vordringlichen Bedarf des Bundes-
verkehrswegeplans 1999 gestrichen. Die Bestrebungen aller hiesigen Kräfte müssen in einer alsbaldigen
Wiederaufnahme in die erste Priorität des Bundesverkehrswegeplans münden.

Durch seine Lage im Raum weist der Landkreis Nienburg mit seinen Gemeinden im Ländlichen Raum unter-
schiedliche Orientierungen auf. Dies ist einerseits sicher nachteilig, da z.T. lange Wege zum Oberzentrum
Hannover in Kauf genommen werden müssen. Andererseits entstehen unterschiedliche Verflechtungen, die
eine Ergänzung zum Schwerpunkt Hannover bilden und insgesamt die Wirtschaft beleben. Beispielhaft hier-
für ist die positive Entwicklung im „Schwerpunktort Hoya“ zu sehen.

Östlich Langendamms entlang der Bundesstraße 6 befinden sich Flächen, die mit dem zu erwartenden Aus-
bau der Bundesstraße 6 durch ihre hervorragende Lage und ihr Entwicklungspotential langfristig Bedeutung
für die Entwicklung von Arbeitsstätten gewinnen. Daher sollen in diesem Bereich entgegenstehende Außen-
bereichsnutzungen abgewehrt werden.  Die Fläche sollte bei Bedarf durch eine gemeinsame Bauleitplanung
und städtebauliche Verträge zwischen Nienburg, Landesbergen und Steimbke entwickelt werden, um Lasten
und Nutzen gerecht zu verteilen. Eine Entwicklung ohne die konkrete Einbindung und Berücksichtigung der
Belange der Stadt Nienburg soll nicht erfolgen. Abb. 3.1-1 verdeutlicht die oben beschriebene Lage.

Die darüber hinaus dargestellten Vorranggebiete für industrielle Anlagen geben einerseits den Bestand grö-
ßerer Industriekomplexe wieder bzw. sind verfügbare Flächen, die mindestens eine gültige F-Plan-Darstel-
lung aufweisen. In der Regel zeichnen sie sich durch besonders vorteilhafte Lagen und Größenverhältnisse
hinsichtlich des Immissionsschutzes aus und verfügen über Gleisanschlüsse. Diese Standortbedingungen
sind an anderen Standorten im Landkreis nicht gegeben. In der Stadt Nienburg und der Samtgemeinde Lie-
benau überlagern sich Vorranggebiete für industrielle Anlagen teilweise mit Vorranggebieten für Trinkwas-
sergewinnung. Hier sind die Belange des Grundwasserschutzes in besonderer Weise zu berücksichtigen,
indem nur solche Industrie- und Gewerbebetriebe zur angesiedelt werden, deren Produktion ein Eindringen
wassergefährdender Stoffe in den Boden und das Grundwasser ausschließt.
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Kartengrundlage: LGN: TK 50.

Abb. 3.1-1 Raum mit besonderen Potentialen für die Entwicklung von Gewerbe- und Industriege-
bieten

In der ehemals als Munitionsdepot und Munitionsfabrik genutzten Konversionsflächen der Industrieverwal-
tungsgesellschaft (IVG) im Bereich Liebenau-Steyerberg wurde eine gemeindeübergreifende städtebauliche
Rahmenplanung erstellt und die Änderung des F-Planes angegangen, mit dem Ziel, die vorhandenen Indu-
strie-Infrastrukturen zu nutzen und entsprechende planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen. Wenn
diese vorliegen, bilden diese Flächen eine sinnvolle Ergänzung der bereits dargestellten Vorranggebiete für
industrielle Anlagen. Damit wäre der ehemals bestehende Industrieschwerpunkt zwischen Liebenau und
Steyerberg für die zukünftige Ansiedlung flächenintensiver Industrieanlagen bzw. solcher, die große Ab-
standsflächen benötigen, unter heutigen planungsrechtlichen Maßstäben, wieder verfügbar. Durch die IVG
als Eigentümer und bundesweit tätiger Industriedienstleister und Immobilienvermarkter sind besondere Vor-
aussetzungen für neue Ansiedlungen gegeben.

Für die Umsetzung obiger Ziele und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, auch zur einzelbetrieblichen För-
derung stehen in den nächsten Jahren Mittel der Gemeinschaftsaufgabe zur Verfügung. Auch dies Förder-
programm wird  durch „Ziel II – Mittel“ der EU ergänzt.
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Ziel der Raumordnung ist es, dass in den Betrieben familien- und frauengerechte Arbeitsplatz- und Arbeits-
zeitstrukturen besonders gefördert werden (siehe Ziel C 3.1 01 LROP). Dabei soll durch geeignete Maßnah-
men auch auf eine Erweiterung des Berufsspektrums von Frauen hingewirkt werden, um Einschränkungen,
die für Frauen insbesondere im Ländlichen Raum stark ausgeprägt sind, entgegenzuwirken. Deshalb ist auch
- soweit möglich - mit raumordnerischen Mitteln die Schaffung einer Wirtschaftsstruktur zu unterstützen, die
Frauen wie Männern gleiche Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einräumt.

Begründung zu D 3.1 06

Auf der Kreisebene hat die Mittelweser Touristik GmbH die Fremdenverkehrsarbeit übernommen. Die Ge-
meinden leisten die erforderliche örtliche touristische Arbeit. Die Mittelweser Touristik GmbH strebt eine in-
terkommunale und landkreisgrenzenübergreifende Vermarktung und wirtschaftliche Nutzung des Tourismus-
ses an der Mittelweser an und wird dabei durch den Landkreis unterstützt und gefördert.

Der Tourismus als ein ausgesprochen arbeits- und beschäftigungsintensiver Dienstleistungssektor sichert
Arbeitsplätze vor Ort und trägt damit dazu bei, Abwanderungen in andere Regionen zu verhindern. Der Tou-
rismus als Wirtschaftsfaktor ist eine Chance für den Landkreis Nienburg. Die touristischen Potentiale sollen
daher konsequent ausgeschöpft und eine zielgerichtete Tourismusentwicklung gefördert werden.

Um die inhaltlichen Schwerpunkte des Produktes „Mittelweser“ zu klären sowie die Ziele und Strategien bei
der zukünftigen Tourismusentwicklung festzulegen, wurde zwischen 1999 und 2002 das Projekt „Offenes
Forum Touristik“ durchgeführt113. Als drei zentrale Produktlinien für die weitere touristische Entwicklung der
Region wurden „Radtourismus“, „Urlaub und Freizeit auf dem Lande“ und „Erholung am und auf dem Was-
ser“ festgestellt.

Als weiteres Gutachten wurde das Konzept „Wasserlandschaftspark Nienburger Wesertal“ erarbeitet, in dem
vor allem touristische Potentiale „am Wasser“ ermittelt werden sollten114. Die Folgenutzung in Kiesabbauge-
bieten unter Einbeziehung anderer Potentiale bildet hierbei einen Schwerpunkt. Diese Untersuchung  bildet
die Grundlage für die Erarbeitung verschiedener spezieller Förderkonzepte bezogen auf die EU-Programme
LEADER+ und Interreg IIIB.  Die Ergebnisse können auch für die Auswahl von touristischen Projekten die-
nen, die aus dem Landesförderprogramm „Proland“ sowie aus dem Regionalisierungsfonds gefördert werden
sollen.

Begründung zu D 3.1 07

Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr werden die Städte Rehburg-
Loccum und Nienburg/Weser sowie die Samtgemeinden Landesbergen und Grafschaft Hoya festgelegt. In
der Begründung zu D 1.5 wird diese Auswahl erläutert.

Zu D 3.2 Landwirtschaft

Begriffsdefinition

Der Begriff Landwirtschaft beinhaltet

�  die Produktion von Pflanzen und Pflanzenteilen

- im Ackerbau,

- in der Grünlandwirtschaft,

- in der gartenbauliche Erzeugung,

- im Erwerbsobstbau und

- im Weinbau,

�  die Haltung und Zucht von landwirtschaftlichen Nutztieren einschließlich der Pensionstierhaltung auf ü-
berwiegend eigener Futtergrundlage,

�  die berufsmäßige Imkerei,

�  die berufsmäßige Binnenfischerei sowie

                                                     
113 Reppel + Lorenz Tourismus-Beratung & project m Marketingberatung (2002): Offenes Forum Tourismus Mittelweser. Handbuch.
114 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH & KoRIS GbR (2002): Wasserlandschaftspark Nienburger Wesertal. Ein Rahmen-

konzept für die Folgenutzung Erholung und Fremdenverkehr auf künftigen Abbauflächen. Im Auftrag des Amtes für Agrarstruktur
Sulingen, des Landkreises Nienburg/Weser und 9 Kommunen dieses Landkreises.
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�  Dienstleistungen, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen (z.B. in den Bereichen Direktvermarktung,
Landschaftspflege und Erholung).

Raumordnerische Leitziele für die Landwirtschaft

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 ROG115 soll die Raumordnung dazu beitragen die räumlichen Voraussetzungen
dafür zu sichern oder zu schaffen, dass

- sich die Landwirtschaft als bäuerlich strukturierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig dem Wettbewerb
entsprechend entwickeln kann und

- die Landwirtschaft gemeinsam mit einer leistungsfähigen, nachhaltigen Forstwirtschaft dazu beiträgt, die
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten.

Zur Umsetzung dieser Ziele soll im Rahmen der Raumordnung u.a. darauf hingewirkt werden, dass

- für die Landwirtschaft gut geeignete Böden erhalten und nur in unbedingt notwendigem Maße für andere
Nutzungsarten vorgesehen werden (LROP 1994116),

- die Verarbeitung und Vermarktung der erzeugten Produkte auf regionaler Ebene gefördert wird,

- Erwerbskombinationen für landwirtschaftlicher Betriebe (z.B. durch Fremdenverkehr) unterstützt werden.

Aufgrund der ländlichen Struktur des Landkreises Nienburg/Weser kommt

�  dem Erhalt landwirtschaftlicher Betriebe,

�  der Sicherung von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft samt ihren vor- und nachgelagerten Wirtschafts-
bereichen,

�  den vielfältigen Funktionen der Landwirtschaft

eine besondere Bedeutung zu.

Ordnungsgemäße Landbewirtschaftung

Die Leitlinien zur ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung wurden 1991 von den Landwirtschaftskammern
Weser/Ems und Hannover herausgegeben117. Sie gehen auf die Grundsätze der Agrarministerkonferenz vom
23.09.1987 zurück. Grundsätzlich soll danach eine Landbewirtschaftung erfolgen, die

�  die naturbetonten Strukturelemente der Feldflur erhält,

�  durch die Art und Weise der Bodenbearbeitung die Bodenstruktur möglichst günstig beeinflusst, das Bo-
denleben schont und fördert, Erosionsrisiken mindert und schädliche Bodenverdichtungen vermeidet,

�  auf einen standortgerechten Anbau der Kulturpflanzen abzielt,

�  aufgrund ihrer Fruchtfolgegestaltung dazu beiträgt, die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu sichern sowie
unerwünschte Pflanzen und Schadorganismen abzuwehren,

�  einen Umbruch mit nachfolgender Ackernutzung von absolutem Grünland118 unterlässt,

�  die Düngung nach Art, Menge und Zeit auf die Sicherung des Nährstoffbedarfs der Pflanze unter Berück-
sichtigung der verfügbaren Nährstoffe im Boden ausrichtet,

�  Zusatzwassergaben so verabreicht, dass Verdunstung, Abdrift und Versickerung minimiert werden,

�  die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt.

Vorsorgegebiete für Landwirtschaft aufgrund besonderer Standortvoraussetzungen

Die natürliche Standortgunst eines Raumes für die Landwirtschaft wird im Wesentlichen durch die Faktoren
Klima und Boden bestimmt. Nach diesen Kriterien ist die Standortgunst im Landkreis Nienburg/Weser insge-
samt im bundesweiten Vergleich lediglich als mäßig einzustufen (BERGMANN et al. 1991119).

                                                     
115 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.97 (BGBl. I, S. 2081 – 2102)
116 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 Teil I, A 3.2
117 Landwirtschaftskammer Hannover & Landwirtschaftskammer Weser/Ems (1991): Leitlinien ordnungsgemäße Landbewirtschaftung.
118 Absolutes Grünland: läßt aufgrund der Standortgegebenheiten keine Ackernutzung zu. Hierzu zählen in der Regel ...Moore und

grundwassernahe Geeststandorte sowie starke Hanglagen (LWK Hannover & LWK Weser/Ems 1991).
119 Bergmann, H.; H. Lowinsky; D. Marx; J. Masur (1991): Probleme von Raumordnung, Umwelt und Wirtschaftsentwicklung in den

neuen Bundesländern. Hrsg. v. ARL, Hannover.
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Ein wesentlicher Faktor zur Beurteilung der Nutzbarkeit eines Bodens ist seine natürliche Leistungsfähigkeit.
Sie kann als standortgebundenes natürliches Ertragspotential definiert werden, das dem nachhaltigen,
durchschnittlichen Leistungsvermögen des Bodens bei optimaler Bewirtschaftung entspricht. Vom Nieder-
sächsischen Landesamt für Bodenforschung wurde eine Klassifizierung der Böden im Landkreis Nienburg/
Weser nach dem natürlichen Ertragspotential unter der Nutzungsannahme Acker erarbeitet (Bodenüber-
sichtskarte im Maßstab 1:50.000). Als Ergebnis zeigt sich, dass die höchsten Ertragspotentiale im Landkreis
im Bereich des Wesertales gegeben sind. Daneben verfügen aber auch Teile folgender Landschaftseinhei-
ten120 über ein relativ hohes Ertragspotential:

�  Weser-Aller-Terrasse,

�  Hilgermisser Marsch,

�  Hoyaer Lehmplatte,

�  Rehburg-Steimbker Moorgeest (Teile der Husum-Linsburger Geest),

�  Weser-Aller-Talsandgebiet (Teile der Rodewalder Niederungen),

�  Loccumer Heide-Rehburger Berge (Teile der Loccumer Geest),

�  Nienburg-Syker Geest (Teile des Wietzen-Asendorfer Geestrandes).

Für die Darstellung von Vorsorgegebieten für Landwirtschaft wurden alle Bereiche mit einem mittleren oder
höheren Ertragspotential für die Ackernutzung in die Abwägung einbezogen. Im Rahmen der Abwägung wur-
de eine Überlagerung mit Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung, für Natur und Landschaft sowie für Grün-
landbewirtschaftung ausgeschlossen.

In der Zeichnerischen Darstellung wird eine Überlagerung von Vorsorgegebieten für Landwirtschaft mit Vor-
ranggebieten für Trinkwassergewinnung nicht ausgeschlossen, obwohl die Landwirtschaft in diesen Gebieten
z.T. Restriktionen unterliegt.

Da bei der Festlegung von Vorsorgegebieten für die Landwirtschaft betriebliche Belange nicht berücksichtigt
wurden, gibt es im Landkreis weitere Gebiete, die für die Landwirtschaft eine hohe Bedeutung haben. Dies
zeigt sich unter anderem daran, dass auch in Bereichen mit Böden von geringerem Ertragspotential z.T. ho-
he Betriebseinkommen erzielt werden können. Daher sollen auch solche landwirtschaftlichen Flächen, die
nicht als Vorsorgegebiete dargestellt werden, nur im unbedingt notwendigen Umfange für andere Nutzungen
in Anspruch genommen werden. Im Landkreis Nienburg/Weser trifft dies zum einen auf Bereiche mit Anbau
von Sonderkulturen, wie z.B. Spargel und Heidelbeeren, und zum anderen auf Bereiche mit einem höheren
Anteil an leistungsstarken Veredlungs- (Ferkelproduktion, Schweinemast) und Milchviehbetrieben zu. Dies
gilt auch für die Gebiete von abgeschlossenen, derzeit anhängigen oder geplanten Verfahren zur Flurneu-
ordnung, sofern hier agrarstrukturelle Zielsetzungen vorherrschen.

Gebiete, in denen die Landwirtschaft besondere Funktionen ausübt

Es gibt im Landkreis zahlreiche Gebiete, in denen die Landwirtschaft besondere Funktionen für

�  den Naturhaushalt,

�  die Belange des Boden- und Gewässerschutzes,

�  die Belange der Landschaftspflege,

�  für die Erholung sowie

�  die Gestaltung und Erhaltung des Ländlichen Raumes

ausübt. So können z.B. auch in einigen Vorranggebieten für Natur und Landschaft die angestrebten Natur-
schutzziele nur durch eine entsprechende Landbewirtschaftung, wie z.B. Grünlandbewirtschaftung, erreicht
werden.

Im Bereich des Wesertales werden Vorranggebiete für Natur und Landschaft häufig für Flächen festgelegt,
die auch für die Landwirtschaft eine besondere Bedeutung haben. Zum Teil ist die Festlegung der Vorrang-
gebiete für Natur und Landschaft erforderlich, um in diesen Gebieten einen Bodenabbau langfristig auszu-
schließen. Um die Bedeutung dieser Flächen für die Landwirtschaft anzuzeigen, werden diese Vorrangge-
biete von der Darstellung Vorsorgegebiete für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen der Landwirt-
schaft überlagert. Die Belange der Landwirtschaft sollen bei allen Planungen und Maßnahmen beachtet wer-
den. Von dieser Überlagerung ausgenommen sind bereits festgelegte Schutzgebiete, Vogelschutzgebiete
sowie Gebiete, in denen Auenwälder entwickelt werden sollen.

                                                     
120 Naturräumliche Gliederung nach Übersichtskarte 4 des Landschaftsrahmenplanes für den Landkreis Nienburg/Weser. Kursiv ge-

schrieben sind Landschaftsräume nach MEISEL 1959 u. 1960, vgl. Landschaftsrahmenplan Übersichtskarte 1.
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Eine exakte Abgrenzung und Darstellung aller Gebiete, in denen die Landwirtschaft eine besondere Funktion
erfüllt, ist unter Berücksichtigung der kurz- und mittelfristigen Entwicklungen in der Landwirtschaft anhand der
zur Verfügung stehenden Daten nicht möglich.

Es werden jedoch

�  Gebiete, in denen eine Grünlandnutzung langfristig erhalten werden soll, als Vorrang- oder Vorsorgege-
biet für Grünlandbewirtschaftung (sofern sie nicht als Vorrang- bzw. Vorsorgegebiet für Natur und Land-
schaft dargestellt werden),

�  großräumig ausgeräumte Ackerlandschaften als Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und
des Naturhaushaltes (hier kann die Landwirtschaft Funktionen zur Bereicherung der Landschaftsstruktur
übernehmen)

dargestellt.

In Gebieten mit einer besonderen Empfindlichkeit des Naturhaushaltes, wie z.B. hohe oder sehr hohe Erosi-
onsgefahr (siehe Karte 3 des LRP121), ein hohes Grundwassergefährdungspotential (siehe Übersichtskarte 8
des LRP) oder aber auch in Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung, muss die Landwirtschaft über eine
ordnungsgemäße Landbewirtschaftung hinausgehende Leistungen erbringen (vgl. Kap. D 2.2), für die ggf.
ein Ausgleich zu erstatten ist oder eine Förderung über Zuwendungen erfolgen soll (z.B. im Rahmen des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, EAGFL).

Anteil der Landwirtschaftsfläche

Der Anteil der Landwirtschaftsfläche (LF) im Landkreis Nienburg/Weser betrug 1997 rund 69 %, worunter
knapp 3 % Moor und Heideflächen sind. Seit 1970 lässt sich eine signifikant kontinuierliche Abnahme der LF
um rund 4 %-Punkte beobachten, wogegen die Anteile aller anderen Flächennutzungskategorien zugenom-
men haben. Damit hat sich die Landwirtschaftsfläche seit 1970 jährlich um rund 200 ha verringert, wobei
jedoch der überwiegende Teil dieser Flächenverluste, nämlich fast 75 %, auf Moor- und Heideflächen entfällt.

Abb. 3.2-1 Entwicklung des LF- Anteils an de r Katasterfläche im Landkreis Nienburg/Weser

Die Verteilung der LF im Landkreis Nienburg/Weser variiert relativ stark. Deutlich überdurchschnittliche An-
teile (über 70 %) erreicht die LF in der Gemeinde Stolzenau (80,6 %) sowie in den Samtgemeinden Graf-
schaft Hoya (79,1 %) und Uchte (79,9 %). Nur in der Stadt Nienburg (39,5 %) und in der Samtgemeinde Lie-
benau (57,7 %) ist der Anteil der LF mit weniger als 60 % deutlich unterdurchschnittlich. Die Abnahme der LF

                                                     
121 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan. Landkreis Nienburg/Weser.
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seit 1970 kann mit Ausnahme der Gemeinden Hämelhausen und Warpe für alle Gemeinden im Landkreis
nachgewiesen werden; mit einer Abnahme von über 5 %-Punkten war sie in der Stadt Nienburg, dem Flek-
ken Uchte und in den Gemeinden Hassel, Heemsen, Leese, Schweringen und Steimbke besonders hoch.
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Abb. 3.2-2 Anteil der LF an der Katasterfläche 1997

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) umfasste 1998 im Landkreis Nienburg/Weser ca. 85.427 ha (oh-
ne Moor- und Heideflächen). Etwa 83% dieser Fläche wurden ackerbaulich genutzt, auf ca. 1% dieser Fläche
wurden Sonderkulturen angebaut122 und etwa 16% unterlagen einer Grünlandnutzung.

Auf einem Großteil der Ackerflächen (ca. 60%) werden Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Triticale
und Sommergetreide angebaut (im Jahr 1998). Daneben hat auch der Anbau von Silomais und Ackerfutter
sowie Ölfrüchten mit jeweils rund 7-9 % Ackerflächenanteil eine relativ starke Bedeutung. Die Fläche des
Ackerlandes hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Landkreis Nienburg/Weser um ca. 11-12 % zuge-
nommen, wobei insbesondere mehr Flächen für den Anbau von Hülsenfrüchten, Gemüse, Spargel, Erdbee-
ren im Wechsel mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen, Handelsgewächsen, Futterpflanzen, Gründün-
gungspflanzen und für Brache genutzt wurde. Hinsichtlich der Ackernutzung für den Anbau von Getreide und
Hackfrüchten war hingegen ein abnehmender Trend zu beobachten.

Sonderkulturen werden im Landkreis Nienburg/Weser auf ca. 1.280 ha angebaut, wobei der Anbau von
Spargel auf ca. 535 ha eine besondere Bedeutung hat. Mit dem patentierten Gütezeichen "Nienburger Spar-
gel" wird garantiert, dass der angebotene Spargel nur aus dem Gebiet des Landkreises kommt. Wie sehr das
Edelgemüse zum Wirtschaftsfaktor geworden ist, zeigt die einzige europäische Messe rund um den Spargel,
die Norddeutsche Spargelmesse in Leese, die jährlich Mitte Februar stattfindet.

Die Fläche des Dauergrünlandes hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten abgenommen. Ihr Anteil an den
Betriebsflächen variiert in den einzelnen Gemeinden beträchtlich. Während er in den Gemeinden Heemsen,
Steimbke, Stöckse, Hämelhausen und Pennigsehl sowie den Flecken Uchte und Diepenau und der Stadt
Rehburg-Loccum mehr als 25 % beträgt, bleibt er in den Gemeinden Haßbergen, Hoyerhagen, Hassel (We-

                                                     
122 Landwirtschaftskammer Hannover – Kreisstelle Nienburg: Aktualisierungsstand: 26.11.98.
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ser), Estorf, Gandesbergen sowie den Städten Nienburg (Weser) und Hoya mit weniger als 10 %123 beson-
ders niedrig.

Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Nienburg/Weser

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Nienburg/Weser von
4.930 Betrieben im Jahre 1979 auf 2.247 Betriebe im Jahre 1999124 abgenommen, was einer Abnahmerate
von ca. 134 Betrieben pro Jahr entspricht.

Abb. 3.2-3 Entwicklung der Zahl der Betriebe nach Betriebsgrößen in ha

Abb. 3.2-3 macht deutlich, dass die Abnahme der Zahl der Betriebe im Wesentlichen auf Umstrukturierungs-
prozesse in der Landwirtschaft zurückzuführen ist. So hat sich die Zahl kleinerer Betriebe (Betriebsfläche
unter 50 ha) in den vergangenen zwei Jahrzehnten dramatisch, um rund 2.200 Betriebe, verringert. Im Ge-
genzug hat sich die Zahl größerer Betriebe (ab 50 ha Betriebsfläche) zwischen 1979 und 1997 mehr als ver-
doppelt.

Im Jahr 1995 wurden ca. 44% der Betriebe als Haupterwerbsbetriebe und 56% im Nebenerwerb geführt.
Während die größeren Betriebe (über 50 ha) fast ausnahmslos (zu 94 %), aber auch mittlere und kleinere
Betriebe mit Betriebsflächen zwischen 20 und 30 ha bzw. 30 und 50 ha (zu 60% bzw. 83%) noch überwie-
gend im Haupterwerb geführt wurden, konnten Betriebe mit einer Betriebsfläche von unter 20 ha überwie-
gend nur noch im Nebenerwerb betrieben werden.

Trotz der Verfügbarkeit neuer Flächen durch die Schließung vieler Betriebe bleibt der Flächenbedarf der
Landwirtschaft im Landkreis Nienburg/Weser relativ hoch. Dies wird u.a. durch die vergleichsweise hohen
Pachtpreise für Ackerland angezeigt.

Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Betriebe für die regionale Wirtschaftsstruktur

Die Land- und Forstwirtschaft stellt im Landkreis Nienburg/Weser nach wie vor einen bedeutenden Wirt-
schaftsfaktor dar. Ihr Anteil an der Bruttowertschöpfung im Kreisgebiet hat zwar zwischen 1980 und 1992 von
10,1 % auf ca. 6,0 % abgenommen, lag damit jedoch immer noch etwa doppelt so hoch wie im Landes-
durchschnitt. Zur Abschätzung der wirtschaftsstrukturellen Bedeutung der Landwirtschaft müssen zusätzlich
die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweige berücksichtigt werden.

                                                     
123 Niedersächsisches Landesamt für Statistik (1999): Statistik-Daten. CD 1998.
124 Niedersächsisches Landesamt für Statistik (1999): Landwirtschaftszählung 1999. In Statistische Berichte, H. CIV 9.3-j/99.
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Auch die Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei hat in den vergangenen
zwei Jahrzehnten stetig abgenommen. Seit 1980 hat sich ihre Zahl von etwa 7.400 auf 3.300 Erwerbstätige
verringert. Lag der Anteil der in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei Beschäftigten 1980 noch bei
rund 16 %, so ist er mittlerweile auf weniger als die Hälfte gesunken. Diese Entwicklung war in ähnlichem
Umfang auch im Land Niedersachsen und im Regierungsbezirk Hannover zu beobachten. Im Vergleich zu
diesen Gebietseinheiten lag der Anteil der in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei Erwerbstätigen
1997 im Landkreis Nienburg/Weser jedoch deutlich höher. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung, die
der Landwirtschaft für die regionale Wirtschaftsstruktur und den Arbeitsmarkt im Landkreis Nienburg/Weser
zukommt.

Landwirtschaftliche Institutionen im Landkreis Nienburg/Weser

Die besondere Bedeutung, die die Landwirtschaft für den Landkreis Nienburg/Weser hat, wird auch durch die
Vielzahl und Qualität im Landkreis ansässiger landwirtschaftlicher Institutionen angezeigt.

Neben der Bezirks- und der Kreisstelle Nienburg der Landwirtschaftskammer Hannover ist vor allem die
Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA) als überregionale Bildungseinrichtung von Bedeutung. Da-
neben offerieren die Berufsschule plus ein- und zweijähriger Fachschule sowie das Wirtschaftsgymnasium
mit der Fachrichtung Landwirtschaft Ausbildungsangebote. Darüber hinaus sind mehrere landwirtschaftliche
Beratungsringe und Maschinenringe im Landkreis tätig. Das Niedersächsische Landvolk, die Niedersächsi-
sche Landjugend und mehrere Landfrauenvereine sind in eigenen Kreisverbänden vertreten.

Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte

Für die Vermarktung und den Bezug von Waren sind im Landkreis Nienburg/Weser noch vier Landhandels-
unternehmen und vier Genossenschaften von größerer Bedeutung vorhanden. Drei Molkereien mit Sitz in der
Stadt Rehburg-Loccum, im Flecken Steyerberg und in der Gemeinde Warmsen verarbeiten noch Milch aus
der Region zu Milchprodukten. Von den zur Fleischerzeugung gehaltenen Tieren werden mit weiter abneh-
mender Tendenz nur noch weniger als 5 % im Landkreis geschlachtet und verarbeitet.

Im Landkreis Nienburg/Weser gibt es 42 Direktvermarkter125, die in der Region erzeugte Produkte ab Hof, im
Hofladen, auf Märkten, aber auch durch die Belieferung von Kunden anbieten. Mittlerweile erfolgt eine Prä-
sentation der Vermarkter auch mit Hilfe des Internets über die Landwirtschaftskammer Hannover. Die Direkt-
vermarktung kann nicht nur zur Verbesserung der Einkommenssituation der Vermarkter beitragen, sondern
sie ermöglicht auch den Kunden den Erwerb von frischen Produkten mit bekannter Herkunft und sie fördert
somit die Identifikation der Bürger mit ihrer Region. Dies gilt in besonderer Weise für die Vermarktung des
Nienburger Spargels.

Landentwicklung

Ländliche Räume müssen integriert mit ihrer Land- und Forstwirtschaft entwickelt werden, da untrennbare
Wechselwirkungen bestehen126. Um die Existenzfragen der Landwirtschaft in größeren funktionalen und
räumlichen Zusammenhängen zu untersuchen, wurden seit den 70er Jahren verschiedene Agrarstrukturelle
Vorplanungen für Teile des Landkreises durchgeführt. Gemäß der neuen Leitlinien zur Landentwicklung sol-
len heute insbesondere folgende wichtige Instrumente als Dienstleistung zur gemeinsamen Gestaltung der
Zukunft im Ländlichen Raum zur Verfügung gestellt werden:

�  die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP)

�  die Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz und

�  die Dorferneuerung (siehe Begründung zu Kap. 1.3).

Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP)

Im Landkreis Nienburg/Weser wurde eine AEP127 zur Entschärfung von Nutzungskonflikten im Nienburger
Wesertal durchgeführt (s.u.). Das Wesertal im Landkreis Nienburg/Weser unterliegt einem sehr hohen Flä-
chendruck durch unterschiedlichen Nutzungen. Insbesondere durch gegenwärtige und für die Zukunft noch

                                                     
125 Stand: August 1999
126 Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung (1998): Leitlinien Landentwicklung. Zukunft im Ländlichen Raum gemeinsam

gestalten. In: NLKV Heft 30, S. 5-16.
127 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (1999a): Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) Nienburger Wesertal. Er-

stellt im Auftrag der Bezirksregierung Hannover, Dez. Agrarstruktur (508). Bremen.
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geplante Vorhaben des Kiesabbaus sowie die hierfür erforderlichen externen Ersatzmaßnahmen bestehen
erhebliche Flächenansprüche.

Im Zusammenwirken mit dem Bodenabbauleitplan (BALP)128 und einem Rahmenkonzept für den Kompensa-
tionsflächenpool Wesertal129 kann die AEP Nienburger Wesertal dazu beitragen, Raumnutzungskonflikte im
Nienburger Wesertal zu vermeiden. Dieses Ziel soll insbesondere durch einen Kompensationsflächenpool
erreicht werden, der eine Konzentration naturschutzfachlich sinnvoller, hochwertiger Maßnahmen in größeren
zusammenhängenden Räumen vorsieht, so dass insgesamt der Bedarf an Kompensationsflächen verringert
werden kann. Die Umsetzung soll über die Instrumentarien der Agrarstrukturverwaltung u.a. durch Flurneu-
ordnung und freiwilligen Landtausch erfolgen.

Für die Landwirtschaft ergeben sich aus dem Entwicklungskonzept folgende Perspektiven:

�  Verringerung der außerlandwirtschaftlichen Flächenansprüche im Wesertal,

�  konstruktive Entwicklung der Landwirtschaft im Nienburger Wesertal durch Flächenmanagement im
Rahmen von Flurneuordnungsverfahren,

�  Planungssicherheit für eine landwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten 30 Jahren.

Erhalt von Landwirtschaftsflächen im Nienburger Wesertal

Ohne Anwendung der zuvor genannten Planungsinstrumente verbliebe bei Abbau aller im LROP dargestell-
ter Vorrang- und Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung im 6.500 ha umfassenden, gesetzlich festgelegten
Überschwemmungsgebiet der Weser zwischen der südlichen Kreisgrenze und Mehlbergen (Untersuchungs-
raum der AEP Nienburger Wesertal) eine landwirtschaftliche Nutzfläche von lediglich 400 ha. Derzeit sind in
diesem Raum ca. 1.550 ha durch ehemalige und bestehende Bodenabbaue, Wege und Straßen, Gewerbe-
gebiete und Naturschutzgebiete sowie sonstige nicht landwirtschaftliche Nutzungen belegt. Bei vollständiger
Umsetzung des Bodenabbauleitplanes, der AEP sowie des Kompensationsflächenpools verbleiben mittelfri-
stig – bis zum Jahr 2030 – landwirtschaftlich nutzbare Flächen von ca. 3.150 ha Größe erhalten. Das Flur-
neuordnungsverfahren „Wesertal“ soll wesentlich dazu beitragen, Nutzungsansprüche zu entflechten und
Interessenkonflikte zu lösen.

Flurneuordnungsverfahren

Flurneuordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) werden im Landkreis Nienburg/Weser
als Instrument zur Förderung der Landentwicklung seit dem Ende der 70er Jahre in verstärktem Maße einge-
setzt. Die Flurneuordnung hat folgende Oberziele:

�  Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft,

�  Förderung der allgemeinen Landeskultur,

�  Förderung der Landentwicklung.

Die Ziele stehen grundsätzlich gleichrangig nebeneinander und kommen als eigenständiger Anordnungs-
grund in Betracht. Flurneuordnungsverfahren sind vor allem dort von Bedeutung, wo sich aus wirtschaftlichen
Interessen der Land- und Forstwirtschaft, Flächen beanspruchenden öffentlichen Vorhaben, insbesondere
des Straßenbaus, Belangen des Umwelt- und Naturschutzes sowie Erfordernissen der Freizeit- und Erho-
lungsvorsorge Nutzungskonflikte ergeben. Als Ziele der Flurneuordnung gewinnen aber auch die gemeinde-
übergreifende Dorfentwicklung und die Umsetzung der AGENDA 21 an Bedeutung.

Das Flurneuordnungsprogramm 2002 bis 2006 der Bezirksregierung Hannover umfasst für den Landkreis
Nienburg/Weser 12 anhängige Verfahren (siehe Abb. 3.2-4) mit einer Gesamtfläche von 12.278  ha (Lemke-
Oyle, Pennigsehl, Harrienstedt, Mainsche, Woltringhausen, Nendorf-Ost/Frestorf, Münchehagen/Rehburg-
Loccum, Münchehagen/SAD, Meerbach/Nehrenbruch, Uchte-Muehlenbach, Hoya, Nienburger-Wesertal).
Weitere 8 Verfahren mit einer Fläche von insgesamt 13.408  ha sollen zwischen 2002 und 2006 eingeleitet
werden (Liebenau-Rohrbach, Meinkingsburg-B6, Heemsen, Wietzen, Hassbergen, Steimbke, Steyerberg-
Süd, Darlaten).

                                                     
128 Bezirksregierung Hannover (1998): Bodenabbauleitplan Weser der Landkreise Nienburg/Weser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont,

Holzminden. Hannover.
129 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (1999b): Rahmenkonzept für den Kompensationsflächenpool Wesertal. Bremen.
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Abb. 3.2-4 Maßnahmen der Flurne uordnung im Landkreis  Nienburg/Weser

Alternativer Landbau im Landkreis Nienburg/Weser

Im Landkreis Nienburg/Weser gibt es 36 Betriebe, die ökologischen Landbau betreiben und nach dem Ba-
sisprogramm „Gewährung von Zuwendungen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schüt-
zende landwirtschaftliche Produktionsverfahren“130 gefördert werden. Diese Betriebe bewirtschaften insge-
samt eine Fläche von 1.423 ha.

Fischerei

Die ordnungsgemäße Fischerei wird im Landkreis Nienburg/Weser von Berufsfischern und anderen Fische-
reirechtsinhabern ausgeübt. Es findet eine Vielzahl von Fischereiausübungen und fischereilichen Gewässer-
bewirtschaftungen statt.

Der gesamte Weserfluss sowie einige Seiten- und Randgewässer (Kiesseen, Schleusenkanäle usw.) in der
Weseraue werden seit Jahrzehnten von Berufsfischern und Anglern gemeinsam fischereilich bewirtschaftet.
Ihnen obliegen damit auch die gem. § 40 Nds. Fischereigesetz erforderlichen Hege- und Pflegemaßnahmen.

Im Planungsbereich sind drei Berufsfischereibetriebe ansässig. Diese drei Betriebe wirtschaften jeweils mit
mehreren Familienarbeitskräften, Fischwirten, Auszubildenden und saisonalen Hilfskräften auf einer gesam-
ten Wasserfläche von 690 ha. Von diesen Betrieben wird auch die Verarbeitung (z.B. Räucherei) und die
Direktvermarktung der Fänge durchgeführt. Hauptwirtschaftsfisch dieser Betriebe ist der Aal. Weiterhin wird
in Teichen und Teichanlagen (z.B. in Oyle, Blenhorst, Balge, Rohrsen, Landesbergen) eine erwerbsmäßige
Forellen-, Karpfen- und Satzfischproduktion betrieben.

Nach Auffassung der Landesregierung sind Sportfischerei und Naturschutz grundsätzlich miteinander verein-
bar. Die Erlasse des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten131 und des
Niedersächsischen Umweltministeriums132 machen dies deutlich.

                                                     

130 Basisprogramm „Gewährung von Zuwendungen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftli-
che Produktionsverfahren“, Rd.Erl. des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom
01.02.1999, 303.2-60170/03.

131 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (1990): Grundsätze zur Sportfischerei in Naturschutzge-
bieten – GültL ML 10/84 vom 19.04.1990.

132 Niedersächsisches Umweltministerium (1997): Sportfischerei und Naturschutz. Erlass vom 21.10.1997.
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Zu D 3.3 Forstwirtschaft

Waldflächen im Landkreis Nienburg/Weser

Die Waldfläche im LK Nienburg/Weser beträgt 22.405 ha133 und erreicht damit einen Flächenanteil von ca.
15,6 %. Damit ist der Waldanteil im Landkreis Nienburg/Weser gegenüber den Anteilen des Landes Nieder-
sachsen (ca. 23 %) und des Bundes (ca. 30 %) deutlich unterdurchschnittlich. Tab. 3.3-1 gibt eine Übersicht
über die Wälder im Landkreis Nienburg/Weser. Fast zwei Drittel der Waldflächen werden von Nadelwäldern,
d.h. überwiegend Kiefernforsten, eingenommen. Etwa ein Viertel der Waldflächen werden als Laub-Nadel-
waldmischwälder eingestuft. Reine Laubwaldbestände nehmen nur ca. 10 % der gesamten Waldfläche ein.

Waldtyp Fläche in ha Anteil an der Waldfläche in %

Laubwald 2.332 10,4

Nadelwald 14.136 63,1

Mischwald 5.477 24,4

Gehölz 461 2,1

Gesamt 22.405 100

Tab. 3.3-1 Waldflächen im Landkreis Nienburg/Weser

Die Waldverteilung im Landkreis Nienburg/Weser ist unausgewogen. Während die Gemeinden im östlichen
und zentralen Bereich über Waldanteile von 15 % und mehr verfügen, sind die Gemeinden im Südwesten
und Nordwesten des Landkreises durchweg als waldarm (Waldanteil unter 15 %) bzw. extrem waldarm (un-
ter 10 %) einzustufen (vgl. Abb. 3.3-1). Die Waldflächen im Landkreis Nienburg/Weser sind etwa zur Hälfte
Privatwald, zu rund 16 % Körperschaftswald und zu rd. 34 % Staatswald.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten war im Landkreis Nienburg/Weser insgesamt eine leichte Zunahme
von Waldflächen festzustellen134. Waldzuwächse von über 100 ha konnten in den SG Steimbke, Landesber-
gen und dem Flecken Steyerberg realisiert werden. In der Stadt Nienburg und in der Gemeinde Stolzenau hat
sich die Waldfläche verkleinert. Die übrigen Gemeinden wiesen leichte Zuwächse auf.

Waldfunktionen der Wälder im Landkreis Nienburg/Weser

Die Wälder im Landkreis Nienburg/Weser erfüllen verschiedene Funktionen, wobei die einzelnen Bestände
durchaus mehrere Funktionen gleichzeitig ausfüllen können. Das Waldprogramm Niedersachsen135 nennt
folgende wichtige Funktionen von Wäldern:

�  Nutzfunktionen: Rohstoffsicherung, Einkommensfunktion für forstwirtschaftliche Betriebe, Arbeitsfunktion
(Sicherung von Arbeitsplätzen im Ländlichen Raum).

�  Schutzfunktionen: Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere der Schutzgüter Boden,
Wasser, Klima und Luft; Arten- und Biotopschutz; Erhalt kulturell und landschaftlich gewachsener Eigen-
arten.

�  Erholungsfunktionen: Sicherung der ruhigen, naturbezogenen Erholung der Bevölkerung.

Ziel seitens der Forstwirtschaft ist die Optimierung des Gesamtnutzens auf ganzer Fläche , wobei die Ge-
wichtung der jeweiligen Funktionen im Einzelfall unterschiedlich sein kann.

                                                     
133 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Nienburg/Weser.
134 Niedersächsisches Landesamt für Statistik (1997): Statistik-Daten. CD 1997.
135 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (1999): Waldprogramm Niedersachsen - Fachgutachten.

Wolfenbüttel: Schriftenreihe Waldentwicklung in Niedersachsen, Heft 3.
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Wälder die eine besondere Bedeutung für die ruhige Erholung haben, werden in der Zeichnerischen Darstel-
lung auch als Vorsorge- bzw. Vorranggebiete für Erholung dargestellt. Als Wälder mit besonderer Erholungs-
funktion werden u.a.

�  die Bestände zwischen der B 209 und der B 215 in den Mitgliedsgemeinden Haßbergen und Gandesber-
gen,

�  der „Grinderwald“,

�  die Wälder im Bereich der Rehburger Berge,

�  der Bereich „Neue Forst“ nördlich von Rehburg,

�  der Bereich „Rauher Busch“ an der B 61 nordwestlich von Uchte,

�  Teile der „Eickhofer Heide“ zwischen Steyerberg und Liebenau,

�  die „Krähe“ östlich der Stadt Nienburg/Weser,

�  Teile der Bereiche „Ahrendberg“ und „Schweringer Berg“

�  den Bereich „Sellingsloh“ südwestlich von Hoyerhagen,

�  den „Sündern“ südlich von Loccum

eingestuft.

Waldbestände, die besondere Schutzfunktionen für das Klima, für die Luftqualität oder als Sichtschutz für
das Landschaftsbild aufweisen bzw. eine Schutzfunktion gegenüber schädlichen Lärm- und Luftfremdstoff-
immissionen ausüben, befinden sich im Landkreis Nienburg/Weser u.a.

�  entlang der Bundesstraßen (z. B. B 6, B 61, B 209, B 214, B 215, B 441) und Landesstraßen sowie

�  im Umfeld militärisch bzw. ehemals militärisch genutzter Flächen (z.B. Standortübungsplatz Langen-
damm, IVG-Gelände im Bereich der SG Liebenau und des Fleckens Steyerberg).

Auf die Darstellung von Bereichen mit besonderer Schutzfunktionen in der Zeichnerischen Darstellung wird
verzichtet.

Bewirtschaftung der Wälder

Zur langfristigen Sicherung der Waldfunktionen werden die Waldbesitzer gem. Bundes- und Waldgesetz zu
einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft angehalten, die den Wald nach den gesicherten Erkenntnissen der
Wissenschaft und den bewährten Regeln der Praxis nutzt, verjüngt, schützt und pflegt.

Die niedersächsische Landesregierung hat für den Staatswald 1991 das Programm „Langfristige ökologische
Waldentwicklung in den Landesforsten“ (LÖWE) aufgestellt. Die darin enthaltenen 13 Grundsätze schreiben
die Bewirtschaftung der Wälder nach ökologischen Gesichtspunkten für die Landesforsten verbindlich vor.
Raumbedeutsame Aussagen dieses Programmes wurden bei der Ableitung von Zielen für die Forstwirtschaft
in diesem RROP berücksichtigt. Auch bei der Bewirtschaftung sollen die Grundsätze des LÖWE-
Programmes eine weitgehende Berücksichtigung erfahren.

Wildhege

Wildtierarten sind feste Bestandteile des Lebensraumes Wald. Neben Reh- und Schwarzwild kommt im
Landkreis Nienburg/Weser vor allem im Nordosten, an der westlichen Kreisgrenze im Raum Steyer-
berg/Liebenau/Wietzen/Schweringen und im südlichen Teil der Samtgemeinde Uchte auch Damwild vor.
Rotwild tritt nur im südlichen Teil der Stadt Rehburg-Loccum auf. Die Umsetzung ökologischer Waldbauziele
darf nicht durch überhöhte Schalenwildbestände von Reh-, Rot- und Damwild gefährdet werden. Aus diesem
Grund müssen alle Schalenwildbestände so bejagt werden, dass sich die Hauptbaumarten und möglichst
auch die Nebenbaumarten wie Eberesche, Birke, Weide sowie verschiedene Sträucher ohne Zaun natürlich
verjüngen können.

Das Damwild ist eine zusätzliche, erst in jüngster Vergangenheit eingeführte Schalenwildart. Es verstärkt in
vielen Bereichen die ungelöste Problematik zwischen der Waldentwicklung und der Wildbewirtschaftung.
Eine weitere Ausbreitung des Damwildes über das Gebiet der z. Zt. bestehenden Damwilhegeringe soll daher
aus forstwirtschaftlicher Sicht verhindert werden.
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Waldränder

Zum Schutz des Waldes, zur Sicherung von abwechslungsreichen Landschaftsbildern, für die Erholung und
als ökologisch vielfältiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen kommt Waldrändern eine besondere Bedeu-
tung zu. Aufgrund dieser Funktionen, aus Gründen der Gefahrenabwehr bei Sturmwurf und zum Schutze des
Waldes vor Brandgefahr sind Waldränder grundsätzlich in einem Abstand von 100 m von Bebauung und
sonstigen störenden Nutzungen freizuhalten. Sofern im begründeten Einzelfall eine Unterschreitung dieses
Abstandes unumgänglich ist, ist mit den zuständigen Forstbehörden ein Einvernehmen über einen geringe-
ren Abstand herzustellen, der jedoch in jedem Falle an dem Gefahrenbereich umstürzender Bäume orientiert
sein sollte.

Vergrößerung des Waldanteils

Aufgrund der in Teilen des Landkreises extremen Waldarmut und dem Erfordernis der Nutz-, Schutz- und
Erholungsfunktionen des Waldes, ist der Waldflächenanteil im Landkreis Nienburg/Weser zu erhöhen. Dabei
ist eine Waldvermehrung vor allem in den gem. Waldprogramm Niedersachsen „extrem waldarmen“ (Wald-
anteil unter 10 %) und „waldarmen“ Gebieten (Waldanteil 10 – 15 %) vordringlich. Aber auch in den „unter-
duchschnittlich bewaldeten“ Gebieten (Waldanteil 15 – 20 %) ist eine Waldvermehrung erforderlich. Das
Land Niedersachsen hält gem. Waldprogramm darüber hinaus auch in den „durchschnittlich bewaldeten“
Gebieten (Waldanteil 20 – 30 %) eine Vermehrung von Waldflächen für erforderlich.

Im Landkreis Nienburg/Weser können als

- „extrem waldarm“ die Stadt Hoya, die Flecken Drakenburg, Diepenau und Bücken sowie die Gemeinden
Hilgermissen, Raddestorf, Stolzenau, Warmsen, Balge und Warpe,

- „waldarm“ der Flecken Uchte und die Gemeinden Marklohe, Schweringen, Heemsen und Landesbergen,

- „unterdurchschnittlich bewaldet“ die Gemeinden Hämelhausen, Husum, Hoyerhagen, Rodewald, und der
Flecken Steyerberg

eingestuft werden.

Weiterhin ist die Schaffung von Auwäldern ein besonderes Ziel der Forstwirtschaft. Sie soll in den im „Rah-
menkonzept für den Kompensationsflächenpool Wesertal136" vorgesehenen Bereichen im Wesertal unter
Berücksichtigung des Hochwasserschutzes erfolgen. Die Festlegung von Flächen für eine Aufforstung erfor-
dert einen hohen Abstimmungsbedarf. Aus diesem Grund soll gemeinsam mit den Vertretern der Forstwirt-
schaft, der Landwirtschaft sowie weiteren Regionalen Akteuren ein Konzept zur Vergrößerung des Waldan-
teils im Landkreis Nienburg/Weser erarbeitet werden.

Aufforstungen bisher nicht als Wald genutzter Grundstücke bedürfen gem. § 9 des Niedersächsischen Ge-
setzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)137 der Genehmigung durch die Untere Wald-
behörde beim Landkreis Nienburg/Weser. Erstaufforstungen sollen nach Möglichkeit an bestehende Wald-
komplexe anschließen, aber auch vernetzende Waldflächen in reinen Grünland- und Ackerbereichen sollen
gefördert werden. Sie können in erster Linie auf nicht mehr anderweitig nutzbaren Flächen, vor allem auf
landwirtschaftlichen Grenzertragsböden, aufgegebenen Abbau- und Ablagerungsflächen sowie auf nicht re-
generierbaren Mooren erfolgen. Dabei sind die ökologische Vielfalt des Naturhaushaltes, das Landschaftsbild
und die Belange der Erholung und des Fremdenverkehrs zu berücksichtigen und die Vernetzung vorhande-
ner Waldflächen anzustreben.

Die Aufforstung von Flächen im Einzugsbereich von Trinkwassergewinnungsanlagen kann zur Sicherung und
Verbesserung der Trinkwasserqualität beitragen. Erstaufforstungen in unmittelbarer Nähe von Trinkwasser-
brunnen sollen eine gleichmäßige und qualitativ gute Wasserspende garantieren. Im Landkreis Nienburg/
Weser sind die Einzugsbereiche einiger Trinkwassergewinnungsanlagen bereits weitgehend bewaldet (z.B.
Wasserwerke Maiwiese, Blockhaus, Loccum). Für den Einzugsbereich des WW Drakenburg wird derzeit die
Erstaufforstung mit Hilfe von EU-Fördermitteln vorgenommen. Mittelfristig sollten auch im Einzugsgebiet des
Wasserwerkes Holzhausen (Stolzenau) Aufforstungen erfolgen. In den Einzugsbereichen der übrigen Was-
serwerke ist eine weitgehende Aufforstung aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit (z.B. Wasserwerk
Hoya) unrealistisch bzw. aus Gründen nicht möglich (z.B. darf das Einzugsgebiet des Wasserwerkes Nien-

                                                     
136 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (1999): Rahmenkonzept für den Kompensationsflächenpool Wesertal. Entwurf mit

Stand vom 01.02.99. Bremen.
137 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21.03.2002 (Nds. GVBl. S. 112)
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burg nicht aufgeforstet werden, weil es im gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebiet der Weser
liegt).
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Abb. 3.3-1 Waldflächenanteil in den Ge meinden im Landkreis  Nienburg/Weser 1997 138

Feldgehölze und kleine Waldbestände

Gebiete mit kleinen Waldflächen bzw. Feldgehölzen sind für die Landschaftsökologie, das Landschaftsbild
und das lokale Klima von besonderer Bedeutung. Diesen Gebieten kommt v.a. in den extrem waldarmen
Gemeinden im Landkreis eine besondere Bedeutung zu (v.a. in Diepenau, Hilgermissen, Hoya, Hoyerhagen,
Warmsen, Warpe, Wietzen).

Von Aufforstungen frei zu haltende Bereiche

Waldfreie Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild, historische Offenlandschaften von
besonderer charakteristischer Eigenart, Offenlandschaften mit besonderer Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz und Gebiete, die im Grünlandschutzkonzept Niedersachsen als großräumige Fördergebiete für
Feuchtgrünlandentwicklung vorgesehen sind, sollen i.d.R. nicht aufgeforstet werden.

                                                     
138 Nds. Landesamt für Statistik
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Gemäß Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Nienburg/Weser sind vorhandene und geplante Natur-
und Landschaftsschutzgebiete mit folgenden Schutzzielen von einer Aufforstung freizuhalten:

�  Grünlanderhalt,

�  Wiesenvogel-, Weißstorch- und Gastvogelschutz,

�  Hochmoorerhalt und –regeneration,

�  Erhalt von Magerbiotopen,

�  Erhalt von Kulissen- und Heckenlandschaften.

Aufgrund ihrer Vielzahl und häufig kleinräumigen Ausprägung werden diese Gebiete in der Zeichnerischen
Darstellung nicht als „von Aufforstung freizuhaltende Gebiete“ dargestellt. Ein Schutz dieser Gebiete vor
Aufforstung wird jedoch durch die Ausweisung als Vorrang- bzw. Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft
gewährleistet. Aufforstungen sollen nur in solchen Vorrang- und Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft
erfolgen, in denen sie den im Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Nienburg/Weser festgelegten
Schutzzielen für die einzelnen Gebiete nicht entgegenstehen. Die Umsetzung dieses Ziels wird durch
§ 9 Abs. 3 NWaldLG gewährleistet, wonach eine Aufforstungsgenehmigung versagt werden darf, wenn das
Grundstück zu einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet gehört, in dem die Aufforstung nicht gestattet ist
oder Beschränkungen unterliegt oder wenn sonstige Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
durch die Aufforstung erheblich beeinträchtigt würden.

Als größere Bereiche, die von Aufforstung freizuhalten sind, lassen sich für den Landkreis Nienburg/Weser
u.a. Teile des Großen Moores westlich von Uchte, Teile des Kräher Moores östlich der Stadt Nienburg und
Teile des Lichtenmoores nördlich von Steimbke benennen. Für zahlreiche Flächen im Bereich des Weserta-
les sieht das „Rahmenkonzept für den Kompensationsflächenpool Wesertal139“ eine naturnahe Entwicklung
vor (z.B. zu extensiv genutztem Grünland), der eine Aufforstung widerspricht.

Waldumwandlung und Eingriffe in den Wald

Die Umwandlung von Wald in andere Nutzungsarten unterliegt forstrechtlichen Beschränkungen, die pau-
schal für jeden Wald gelten. Gem. § 8 NWaldLG darf Wald nur mit Genehmigung des Landkreises als Unte-
rer Waldbehörde umgewandelt werden.

Aufgrund seines geringen Waldflächenanteils sollten Waldumwandlungen im Landkreis Nienburg/Weser
grundsätzlich vermieden werden. Gründe für die Versagung einer Waldumwandlungsgenehmigung liegen
insbesondere dann vor, wenn die entsprechenden Waldbestände Schutzfunktionen für Gebiete (Klima-,
Wasserhaushalts- und Bodenschutz), Objekte (z.B. Wohngebiete) sowie benachbarte Waldbestände erfüllen
oder wenn sie eine Bedeutung als Erholungswald haben. Da Wäldern in besonders waldarmen Gebieten
eine wesentliche Bedeutung für das Landschaftsbild und für die Erholung zukommt, soll gerade in waldarmen
Gemeinden, d.h. in Gemeinden mit einem Waldflächenanteil von unter 15 %, von Waldumwandlungen abge-
sehen werden.

Unvermeidbare Umwandlungen von Wald in andere Nutzungsarten sind durch Ersatzaufforstungen zu kom-
pensieren, die in ihrer ökologischen Bedeutung mindestens gleichwertig, d.h. funktionsgleich sein sollen.
Rechtliche Grundlage für die Forderung nach Ersatzmaßnahmen sind § 1 NWaldLG, nach dem die Bewal-
dung in ihrem Bestand zu sichern ist und § 8 Abs. 7 NWaldLG, wonach die Waldumwandlungsgenehmigung
mit Auflagen oder unter Bedingungen erteilt werden kann140. Ferner schreibt § 12 NNatG Ersatzmaßnahmen
für nicht ausgleichbare Eingriffe vor. Sofern ein Ausgleich in räumlicher Nähe zum Eingriffs- bzw. Umwand-
lungsort nicht möglich ist, geben die Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteils Empfehlungen, wo Auffors-
tungen aus raumordnerischer Sicht erwünscht sind.

Zerschneidung von Waldflächen

Große zusammenhängende Waldgebiete haben eine wesentliche Bedeutung für Waldfunktionen, wie ruhige
Erholung, Trinkwasserschutz und die ungestörte Entwicklung von Waldlebensgemeinschaften.

Durch überörtliche Verkehrs- und Versorgungstrassen werden Wälder in hohem Maße beeinträchtigt. So
werden die Schutz- und Erholungsfunktionen auf dem 20 - 30fachen Flächenumfang einer Trasse dauerhaft
geschädigt. Durch überörtliche Verkehrstrassen wird zudem das Biotopverbundnetz vieler Tierarten zer-
schnitten. Im Landkreis Nienburg/Weser werden größere Waldflächen bereits von

                                                     
139 s.o.
140 Waldprogramm Niedersachsen: s.o.
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�  öffentlichen Straßen mit durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen von über 2.000 Kfz (z.B. durch die
Bundesstraßen B 6, B 61, B 209, B 214, B 215 und die Landesstraße L 370),

�  der Kursbuchstrecke 380 der Deutschen Bahn AG zwischen Hannover und Bremen,

�  verschiedenen überregional bedeutsamen Strom- und Produktenleitungen (z.B. in den Gemeinden Haß-
bergen, Gandesbergen, Stöckse)

zerschnitten.

Eine weitere Zerschneidung oder sonstige Beeinträchtigung großer, zusammenhängender Waldflächen soll
aufgrund der Waldarmut im Landkreis Nienburg/Weser und dem besonderen Mangel an derartigen Wald-
flächen vermieden werden.

Naturnahe Wälder

Nur etwa 5 % der Wälder im Landkreis Nienburg/Weser werden derzeit gem. Landschaftsrahmenplan als
naturnah eingestuft. Diese Einstufung erfolgte auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung des Niedersäch-
sischen Landesamtes für Ökologie. Größere naturnahe Waldbestände sind in der Hohehorst, im Grinder-
wald, im Sündern und in den Rehburger Bergen vorhanden141.

Im Landkreis Nienburg/Weser kommen folgende naturnahe Waldtypen auf insgesamt rd. 1.271 ha vor: Me-
sophiler Buchenwald, Mesophiler Eichenmischwald, Bodensaurer Eichenmischwald, Bodensaurer Buchen-
und Eichenmischwald, Eichenmischwald der Flussauen (Hartholzaue), Weiden-Auewald (Weichholzaue),
Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche, Erlen-Bruchwald, Birken-Bruchwald sowie naturnaher Wald
ohne weitere Differenzierung.

Darüber hinaus haben weitere 5.464 ha, d. h. rd. 25 % der gesamten Waldfläche, eine besondere Bedeutung
als Lebensraum gefährdeter Arten.

Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft

Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft sind aufgrund des
Planmaßstabes nicht parzellenscharf abgegrenzt. Bei der Darstellung werden Lichtungen und Waldränder
abgerundet, kleinere, benachbarte Waldstücke werden zu größeren Gebieten zusammengefasst. Die in die-
sen Gebieten erfassten landwirtschaftlichen Nutzflächen werden in ihrer Bewirtschaftung nicht eingeschränkt.
Waldgebiete, die kleiner als ca. 10 ha sind, werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. So-
fern sie Nutzfunktionen erfüllen, kommt diesen Gebieten jedoch die gleiche Bedeutung wie Vorsorgegebieten
für Forstwirtschaft zu.

Große Teile der Vorsorgegebiete für die Forstwirtschaft überlagern sich mit Vorranggebieten für Natur und
Landschaft. Dies beinhaltet auch künftig generell keine Beeinträchtigung der forstwirtschaftlichen Nutzung.
Einschränkungen bestehender rechtmäßiger Nutzungen können sich vielmehr erst im Einzelfall aus Rege-
lungen nachgeschalteter Verfahren, wie z. B. im Zuge von Naturschutzgebietsausweisungen, ergeben. Die
Beachtung entschädigungsrelevanter Tatbestände ist dabei regelmäßig rechtlicher Bestandteil dieser Verfah-
ren.

Sicherung und Entwicklung leistungsfähiger Forstbetriebe

Die Sicherung und Entwicklung leistungsfähiger Forstbetriebe ist eine wesentliche Voraussetzung für die
Erfüllung aller Waldfunktionen.

Für die Betreuung und Beratung der privaten Forstbetriebe im Landkreis Nienburg/Weser sind folgende Be-
zirksförstereien zuständig:

�  Bezirksförsterei Nienburg-Ost (Stadt Nienburg/Weser, Samtgemeinden Heemsen, Landesbergen,
Steimbke)

�  Bezirksförsterei Nienburg-West (Samtgemeinden Liebenau, Marklohe, Uchte; Flecken Steyerberg, Ge-
meinde Stolzenau)

�  Bezirksförsterei Neustadt a. Rbge. (Stadt Rehburg-Loccum)

�  Bezirksförsterei Hoya mit Sitz in Bruchhausen-Vilsen (Samtgemeinden Eystrup und Grafschaft Hoya).

                                                     
141 Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Nienburg/Weser: s.o.
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Für die Betreuung und Bewirtschaftung des privaten Waldbesitzes haben sich im Landkreis zwei forstliche
Zusammenschlüsse gebildet:

�  Die Forstbetriebsgenossenschaft „Forstverband Grafschaft Hoya“ im Bereich der Samtgemeinden Eystrup
und Grafschaft Hoya mit ca. 200 Waldbesitzer mit rd. 1.000 ha Waldfläche,

�  die Forstbetriebsgenossenschaft „Forstverband Nienburg“ mit derzeit rd. 155 Waldbesitzern und 1.900
Waldfläche.

Für die Betreuung des Landes- und Körperschaftswaldes sind die Niedersächsischen Forstämter Nienburg
und Erdmannshausen zuständig (letzteres nur für den Bereich der Samtgemeinde Eystrup, der Gemeinde
Haßbergen und der Samtgemeinde Hoya). Für die Betreuung und Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes
hat sich im Landkreis die Forstbetriebsgemeinschaft "Mittelweser" mit derzeit rd. 33 Körperschaften und
2.600 ha Waldfläche gebildet.

Die Waldbesitzer sollen weiterhin im Rahmen strukturverbessernder Maßnahmen gefördert werden, um ihren
Wald auf Dauer erhalten und bewirtschaften zu können. Das Land Niedersachsen gewährt hierzu nach Maß-
gabe der Richtlinie für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen142 Zuwendungen aus Landesmitteln
unter teilweiser finanzieller Beteiligung des Bundes und der EU. Durch diese Förderungen sollen insbeson-
dere die Nachteile geringer Flächengröße, ungünstiger Flächengestalt, der Besitzzersplitterung, der Gemen-
gelage, des unzureichenden Waldaufschlusses und anderer Strukturmängel gemindert werden.

Für den Privatwald sollen als fachliche Grundlage flächendeckend Waldinventuren sowie forstliche Standort-
und Waldbiotopkartierungen gefördert und unterstützt werden. Während forstliche Standort- und Waldbiotop-
kartierung für den Privatwald weitestgehend fehlen und aus Kostengründen in den kommenden Jahren nicht
flächendeckend erstellt werden können, wird eine Waldinventur für die Forstbetriebsgenossenschaft Graf-
schaft Hoya erstellt; für die Forstbetriebsgenossenschaft Nienburg wird die Erarbeitung einer Waldinventur
vorgesehen.

Zu D 3.4 Rohstoffgewinnung

Rohstoffvorkommen im Landkreis Nienburg/Weser

Im Planungsraum gibt es folgende oberflächennahe Lagerstätten bzw. Rohstoffvorkommen:

�  Kies, Kiessand und Sand für den Hoch- und Tiefbau vor allem im Wesertal,

�  Quarzsand für die Glasindustrie vor allem bei Brokeloh und im Bereich der Krähe,

�  Torfe für die Humus- und Torfindustrie vor allem im Lichtenmoor, im Großen Moor bei Uchte, im Borsteler
Moor und im Hohen Moor an der westlichen Kreisgrenze,

�  Tone für die Keramikindustrie vor allem bei Diepenau und für die Ziegelherstellung östlich von Wellie

�  Naturwerksteine in den Rehburger Bergen.

Im Gebiet des Landkreises Nienburg/Weser liegen einige Erdöl- und Erdgaslagerstätten, die in der Vergan-
genheit von den Gesellschaften BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Wintershall AG und Mobil Erdgas-Erdöl
GmbH ausgebeutet wurden. Während die Erdölförderung in Eystrup, Steimbke und Suderbruch zwischen
1992 und 1994 eingestellt wurde, findet in Voigtei weiterhin eine Förderung durch die Mobil Erdgas-Erdöl
GmbH statt; bis Ende 1999 wurden hier 3,9 Mio. t Erdöl gefördert. 1999 waren für die Förderung 67 Bohrun-
gen in Betrieb.

Das gesamte Gebiet des Landkreises Nienburg/Weser wird als besonders erdgashöffig angesehen. Schwer-
punkte der Förderung sind die Erdgasvorkommen in Bahrenborstel (z.T. im Landkreis Nienburg/Weser),
Deblinghausen, Hesterberg, Husum/Schneeren-Ost, Siedenburg-Staffhorst (z.T. im LK Nienburg/Weser) und
Uchte.

Weiterhin kommen im Landkreis Nienburg/Weser Steinsalze und Eisenerze vor, die jedoch gegenwärtig nicht
gefördert werden.

                                                     
142 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft  und Forsten (1999): Richtlinie für die Förderung forstwirtschaftlicher

Maßnahmen im Land Niedersachsen. RdErl. d. ML v. 05.05.1999. Nds. MBl. Nr. 17, S. 293-303.
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Wirtschaftliche Bedeutung der Steine und Erden-Industrie und Nachfrageentwicklung

Für die Wirtschaftsbetriebe im Landkreis Nienburg/Weser ist eine preiswerte und nach Möglichkeit verbrau-
chernahe Versorgung mit mineralischen Rohstoffen ein wichtiger Standortvorteil. Eine herausragende Be-
deutung kommt dabei den im Tagebau gewinnbaren oberflächennahen Massenrohstoffen, die auch als Stei-
ne und Erden zusammengefasst werden, zu143. Vor allem der Sand- und Kiesabbau hat im Planungsraum
eine herausragende Bedeutung für die heimische Wirtschaft. In den Bereichen um das Große Moor in der
Samtgemeinde Uchte und das Lichtenmoor ist auch die Torfindustrie von Bedeutung.

Die Steine und Erden-Industrie hat ferner eine erhebliche Bedeutung für vor- und vor allem nachgelagerte
Wirtschaftsbereiche, insbesondere für die Bauindustrie. Als Faustwert kann davon ausgegangen werden,
dass von jedem Arbeitsplatz in der Steine und Erden-Industrie fünf bis zehn Arbeitsplätze in anderen Indu-
striezweigen abhängen. Jede DEM Umsatz bedingt in direkt abhängigen Industriezweigen einen Umsatz von
ca. 20 bis 25 DEM144.

Die Nachfrageentwicklung für Primär-Rohstoffe der Steine-und-Erden-Industrie ist Teil des besonderen öf-
fentlichen Interesses an der Rohstoffsicherung. Prognosen über die zukünftige Nachfrage sind in der Regel
aber mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, da diese insbesondere für Kies und Sand entscheidend von
der konjunkturellen Entwicklung der Bauwirtschaft abhängt145.

Nach einer Studie über die Prognose der langfristigen Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen146 betrug
die Pro-Kopf-Nachfrage in der Raumordnungsregion Hannover, zu welcher der Landkreis Nienburg/Weser
gehört, ca. 8 bis 10 t/E pro Jahr. Mittel- und langfristig ist von einer rückläufigen Nachfrage für Primärroh-
stoffe auszugehen, wobei eine Verminderung der Pro-Kopf-Nachfrage auf 6 bis 8 t/E pro Jahr möglich sein
könnte.

Strukturwandel in der Rohstoffindustrie

In der rohstoffgewinnenden und –verarbeitenden Industrie war in den vergangenen Jahrzehnten ein Struk-
turwandel zu beobachten, der sich in einer Konzentrationstendenz äußerte. Diese Entwicklung hat zur Folge,
dass die Zahl der Abbaustellen ab-, ihre Größe hingegen zunimmt. Die Ursachen für diese Entwicklung sind
unter anderem die wachsende Mindestbetriebsgröße für einen rationellen Einsatz moderner Produktionsan-
lagen und die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Aufgrund dieser Entwicklung werden Massenrohstoffe über immer weitere Strecken transportiert. So gewinnt
der Import von gebrochenen Hartsteinen (Split und Schotter) aus dem Ausland, die hochwertige Kiese in
vielen Anwendungsbereichen der Bauindustrie substituieren können, im norddeutschen Raum zunehmend
an Bedeutung147. Abbaukonzentrationen für die wichtigsten Massenrohstoffe Sand, Kies und Naturstein im
In- und Ausland haben einen erhöhten Transportaufwand zur Folge, der sich nicht nur auf den Preis der
Rohstoffe auswirkt, sondern auch z.T. erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt sowie ggf. auch auf die Infra-
struktur haben kann.

Ferner sollen Potentiale für den sparsamen Verbrauch von Rohstoffen genutzt werden. Daher kommt dem
schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen hohe Priorität zu, indem der Bedarf an Primär-Roh-
stoffen durch Substitution, Recycling und Spartechnologien - soweit möglich - verringert wird. Auf diesem
Gebiet sind in den letzten Jahren Fortschritte erzielt worden. Sekundär-Rohstoffe, die in Produktionsverfah-
ren verschiedener Industriezweige anfallen, werden inzwischen auch in Niedersachsen in größerem Umfang
verbraucht.

Im Landkreis Nienburg/Weser können vor allem

- Sande und Kiese je nach Anwendungsbereich durch aufbereiteten Bauschutt,

- Quarzsande im Bereich der Glasproduktion zunehmend durch Scherben und

- gebrochenes Festgestein im Bereich des Straßenbaus durch Eisenhütten-Schlacke, aufbereiteten Bau-
schutt und Straßenaufbruch

                                                     
143 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (1998): Rohstoffsicherungsbericht 1998. Hannover, S.5.
144 Mack, W. (1994): Steine und Erden in Niedersachsen und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung. In: Niedersächsische Akademie der

Geowissenschaften - Veröffentlichungen, H. 9, S. 6 – 9.
145 Schulz, M. & H.-P. Braus (1998): Die Kies- und Sandindustrie in Deutschland an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend. In Infor-

mationen zur Raumentwicklung, H 4/5 1998, S. 329-332
146 Fleckenstein, K.; K. Hochstrate & A. Knoll (1998): Mittel- bis langfristige Nachfrage nach oberflächennahen Primärrohstoffen in den

Regionen der Bundesrepublik Deutschland. In: Informationen zur Raumentwicklung, H 4/5 1998, S. 201-217.
147 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (1998): Rohstoffsicherungsbericht 1998. Hannover, S. 8.
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ersetzt werden. Naturwerksteine können in beschränktem Umfange wiederverwendet werden. Der Verbrauch
von Torf kann z.T. durch Einmischung von Kompost sowie anderen Zuschlägen vermindert werden.

Gewinnung von Sand, Sand und Kies sowie Quarzsand im Nassabbau

Im Landkreis Nienburg/Weser verfügen derzeit 16 Firmen über eine Genehmigung zur Gewinnung von

�  Sand/Kies (16 Abbaustandorte mit insgesamt 828 ha),

�  Sand (4 Abbaustandorte mit ca. 71 ha) und

�  Quarzsand (Husum/Brokeloh mit ca. 30 ha)

im sog. Nassabbau. Insgesamt werden demnach an 20 Standorten in 22 Gemarkungen auf einer Gesamtflä-
che von ca. 930 ha Rohstoffe im Nassabbau gewonnen bzw. sind die Flächen nach erfolgtem Abbau noch
endgültig herzurichten bevor eine Schlussabnahme erfolgen kann. Mit mehr als jeweils 50 ha sind Abbauflä-
chen derzeit in den Gemarkungen Diethe, Leese, Schinna, Liebenau/Leeseringen, Marklohe und Schwerin-
gen in besonderer Weise konzentriert.

Für die Zukunft ist geplant, an 21 Erweiterungsstandorten eine Gesamtfläche von ca. 1.191 ha neu in Abbau
zu nehmen. Auf den Antragsflächen soll dabei ausnahmslos „Sand und Kies“ gewonnen werden. Der
Schwerpunkt des zukünftigen Nassabbaus liegt im Bereich des Nienburger Wesertals, insbesondere in den
Gemarkungen Schinna, Estorf und Landesbergen mit einer beantragten Fläche von jeweils über 100 ha. Mit
Flächen zwischen 50 und 100 ha werden aber auch in Hibben, Kleinenheerse, Altenbücken-Schweringen,
Anemolter, Stolzenau und Leese erhebliche Flächen für den Bodenabbau beansprucht.

Gewinnung von Tonen, Steinen sowie Sand und Kies im Trockenabbau

Im Trockenabbau werden derzeit im Landkreis

�  an einem Standort im Bereich der Rehburger Berge auf einer Fläche von ca. 12,5 ha Naturwerksteine
(Sandsteine),

�  an 30 Abbaustandorten mit einer Gesamtfläche von etwa 200 ha Sand und Kies,

�  an 1 Abbaustandort Quarzsand im Bereich von Stöckse und Wenden,

�  an 6 Abbaustandorten Ton

abgebaut.

Gewinnung von Torfen

Im Landkreis Nienburg/Weser befinden sich derzeit vier große Torfabbaugebiete:

1. Im Bereich des Lichtenmoores (SG Heemsen/SG Steimbke) befindet sich ein ca. 1.000 ha großes Torf-
abbaugebiet, dass sich derzeit etwa zur Hälfte im Abbau befindet. Die Abbautiefen in diesem Bereich
betragen 1 – 1,5 m.

2. Im Borsteler Moor (Fl. Steyerberg) befindet sich ein etwa 400 ha großer Abbaubereich, der sich in drei
Abbauabschnitte gliedert. Im Kernbereich sind Abbautiefen von bis zu 4 m möglich.

3. Im Hohen Moor (Fl. Steyerberg/SG Uchte) befindet sich ein Torfabbaugebiet von ca. 84 ha Größe. Die
Abbautiefe beträgt meist weniger als 1 m.

4. Im Großen Moor (SG Uchte) wird auf ca. 1.500 ha mit einer Abbautiefe von ca. 2 m abgebaut. Im nörd-
lich angrenzenden Darlatener Moor ist für weitere rund 400 ha überwiegend landwirtschaftlich genutzte
Flächen ein Torfabbau beantragt.

Der Torfabbau in diesen Abtorfungsgebieten erfolgt überwiegend im Soden-Stech-Verfahren; im Großen
Moor bei Uchte und im Borsteler Moor kommt auch das Fräsverfahren zum Einsatz.

Auswirkungen der Rohstoffgewinnung im Landkreis Nienburg/Weser

Mit Bodenabbauen ist stets ein erheblicher Eingriff in die Umweltbestandteile Boden und Wasser verbunden.
Natürliche Lebensräume, Bodenstrukturen und archäologische Denkmäler werden unwiederbringlich zerstört
(siehe Begründung zu D 2.2). Erholungseignung und Wohnqualität großer Gebiete können für die Dauer des
Abbaues beeinträchtigt werden. Ein Bodenabbau kann erhebliche Auswirkungen auf die Tier- und Pflan-
zenwelt und den Grundwasserhaushalt haben.
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Bei der Planung eines Bodenabbaues müssen die Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss eine beson-
dere Berücksichtigung finden. Aus diesem Grunde werden für die Abbauvorhaben im Überschwemmungs-
gebiet der Weser zweidimensionale mathematische Strömungsmodelle gefordert, die dazu beitragen sollen,
negative Veränderungen auf den Hochwasserabfluss zu vermeiden.

Obwohl die Nutzung der Oberfläche für die Rohstoffgewinnung nur vorübergehend ist, werden doch zumin-
dest zeitweise erhebliche Flächen durch den Abbau von Rohstoffen in Anspruch genommen. Da die Lager-
stätten von Rohstoffen jedoch von Natur aus ungleichmäßig verteilt sind, konzentrieren sich die Abbauflä-
chen auf einem relativ kleinen Raum, was Flächennutzungskonflikte unausweichlich macht. 1997 betrug die
statistisch erfasste Abbaufläche 2.032 ha148 (Flächenanteil der Bodenabbauflächen in Heemsen rd. 10 %; in
Steimbke, Warmsen, Uchte ca. 3-5 %; in Steyerberg, Diepenau, Schweringen ca. 2-3 %). Insbesondere
durch den Torfabbau wurden 1997 z. T. erhebliche Teile der Fläche einzelner Gemeinden in Anspruch ge-
nommen. Insgesamt hat sich die Abbaufläche im Landkreis Nienburg/Weser zwischen 1970 und 1997 mehr
als verdoppelt.

Bodenabbau im Nienburger Wesertal

Durch die massive Ausweisung von Vorrang- und Vorsorgegebieten im Landes-Raumordnungsprogramm
Niedersachsen 1994 zeichnete sich für das Nienburger Wesertal ein erheblicher Flächendruck ab. Unter
Federführung und Koordination der Bezirksregierung Hannover wurde daher 1995 eine Arbeitsgruppe aus
Vertretern der Regionalplanung der betroffenen Landkreise Nienburg/Weser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont
und Holzminden gebildet. Im Rahmen eines umfangreichen Abstimmungsprozesses wurden raumordnerisch
verträgliche Abbauflächen für Kies und Sand im Bereich des Wesertales als Vorrang- und Vorsorgegebiete
für Rohstoffgewinnung in einem Bodenabbauleitplan149 (BALP) festgelegt.

Das LROP eröffnet unter C 3.4 03 die Möglichkeit, die zeitliche Abfolge eines planvollen, räumlich konzen-
trierten Abbaus (C 3.4 07 LROP) im Interesse einer zügigen Rekultivierung zu regeln. Der Landkreis Nien-
burg/Weser hat im Rahmen des Bodenabbauleitplanes von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dement-
sprechend werden die Vorranggebiete im Bereich des Nienburger Wesertals differenziert in zwei Zeitstufen
dargestellt.

Zeitstufe I umfasst einen Zeitraum von ca. 30 Jahren. In Zeitstufe I sind vor allem Flächen enthalten, für die
bereits Abbaugenehmigungen bzw. Planungen für Bodenabbaue vorliegen. Um den voraussichtlichen Bedarf
für den oben genannten Zeitraum von 30 Jahren abzudecken, wurden zusätzlich erforderliche Gebiete er-
gänzt.

Die Flächen in der Zeitstufe II dienen der langfristigen Sicherung von Lagerstätten. Sie sollen in der Regel
erst nach Auskiesung der Lagerstätten der Zeitstufe I ausgebeutet werden. Gebiete, die aufgrund ihrer Eig-
nung zum Abbau von Kies und Sand von besonderer Bedeutung sind, wurden ergänzend als Vorsorgege-
biete für Rohstoffgewinnung dargestellt. In der Regel ist davon auszugehen, dass diese Vorsorgegebiete erst
nach vollständiger Ausbeutung der Vorranggebiete in Anspruch genommen werden. Außerhalb der festge-
legten Vorrang- und Vorsorgegebiete ist ein Abbau von Lagerstätten im Bereich des Wesertals auch langfri-
stig nicht möglich.

Insgesamt wurden 27 Gebiete (31 Teilgebiete) im Wesertal als

�  Vorranggebiet Zeitstufe I (14 Teilgebiete)

�  Vorranggebiet Zeitstufe II (8 Teilgebiete)

�  Vorsorgegebiet (9 Teilgebiete)

für Rohstoffgewinnung festgelegt.

Im Rahmen des BALP wurden ferner Suchräume festgelegt, in denen konzentriert aufgrund des Bodenab-
baus in der jeweiligen Landschaftseinheit erforderlich werdende Ersatzmaßnahmen erbracht werden sollen
(vgl. Begründung zu Kap. D 2.1).

Da in der Gemeinde Stolzenau ein besonders großer Anteil der Gemeindefläche von Vorranggebieten für
Rohstoffgewinnung überlagert wird, gilt das Konzentrationsgebot für diese Gemeinde in besonderem Maße.
Hierdurch soll die Gemeinde Stolzenau vor zu starker zeitlich und räumlich konzentrierter Beanspruchung
sowie einer Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten geschützt werden.

                                                     
148 Niedersächsisches Landesamt für Statistik (1999): Statistik-Daten. CD 1998.
149 Bezirksregierung Hannover (1997): Bodenabbauleitplan Weser der Landkreise Nienburg/Weser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont,

Holzminden.
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Zur Entschärfung von Nutzungskonflikten im Nienburger Wesertal wurde im Landkreis Nienburg/Weser eine
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP)150 durchgeführt (siehe Kap. D 3.2). Im Zusammenwirken mit
dem Bodenabbauleitplan (BALP)151 und einem Rahmenkonzept für den Kompensationsflächenpool Weser-
tal152 kann die AEP Nienburger Wesertal dazu beitragen, Raumnutzungskonflikte im Nienburger Wesertal zu
vermeiden. Dieses Ziel soll insbesondere durch einen Kompensationsflächenpool erreicht werden, der eine
Konzentration naturschutzfachlich sinnvoller, hochwertiger Maßnahmen in größeren zusammenhängenden
Räumen vorsieht, so dass insgesamt der Bedarf an Kompensationsflächen reduziert werden kann. Die Um-
setzung soll über die Instrumentarien der Agrarstrukturverwaltung u.a. durch Flurneuordnung und freiwilligen
Landtausch erfolgen (siehe Kap. D 3.2).

Vorrang- und Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung

Nach dem Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 9 Satz 3 ROG sind die räumlichen Voraussetzungen für die vorsor-
gende Sicherung sowie die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen zu
schaffen.

Die Vorrang- und Vorsorgegebiete im Bereich des Wesertales wurden im Zuge der Aufstellung des Boden-
abbauleitplanes festgelegt (s.o.). Diese Festlegungen wurden mit nur einer geringfügigen Änderung in die
Zeichnerische Darstellung übernommen.

Die Darstellung von Vorrang- und Vorsorgegebieten außerhalb des Wesertales erfolgte anhand der Roh-
stoffsicherungskarte des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung. Dabei wurden in der Regel

- Lagerstätten 1. Ordnung für die Darstellung als Vorranggebiet,

- Lagerstätten 2. Ordnung für die Darstellung als Vorsorgegebiet sowie

- Gebiete mit Rohstoffvorkommen teilweise für die Darstellung als Vorsorgegebiet

in Betracht gezogen. Außerdem kam der Festlegung im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen
1994 eine hohe Bedeutung zu.

Als Abwägungskriterien wurden infrage kommenden Vorrang- und Vorsorgegebiete im Wesentlichen mit

�  festgelegten und potentiellen NSG sowie z.T. auch LSG,

�  Bereichen mit besonderer Bedeutung für die Siedlungsentwicklung,

�  Waldgebieten, insbesondere Vorsorgegebieten für Forstwirtschaft,

�  Gebieten, die für eine Vergrößerung des Waldanteils eine Bedeutung haben,

�  Vorranggebieten für die Trinkwassergewinnung,

�  Vorsorgegebieten für Landwirtschaft

räumlich abgestimmt.

Der Abbau von Torf steht häufig in Konflikt mit den Belangen von Natur und Landschaft. Er soll daher im
Landkreis Nienburg/Weser weitgehend auf die Flächen konzentriert werden, für die bereits Abbaugenehmi-
gungen erteilt wurden. Diese Flächen werden in der Zeichnerischen Darstellung nicht mehr dargestellt (die
Abbaugenehmigung wird hierdurch nicht berührt). Lediglich im Bereich des Hohen Moores und im Bereich
des Darlatener Moores werden entsprechend der Festlegung des LROP Vorranggebiete für Rohstoffgewin-
nung dargestellt.

Die für eine Abtorfung vorgesehenen Flächen im Darlatener Moor unterliegen als Europäisches Vogelschutz-
gebiet gemäß Vogelschutz-Richtlinie153 einem besonderen Schutz. Sie werden daher sowohl als Vorrangge-
biet für Rohstoffgewinnung, als auch als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft dargestellt. Anhand einer
im Entwurf vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie über den Torfabbau in diesem Gebiet154 und der Un-
terlagen zur Verträglichkeitsprüfung nach FFH-Richtlinie kann davon ausgegangen werden, dass diese Über-
lagerung mit dem Schutzzweck vereinbar ist. Dies ist insbesondere deswegen der Fall, weil die derzeit inten-

                                                     
150 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (1999a): Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) Nienburger Wesertal. Er-

stellt im Auftrag der Bezirksregierung Hannover, Dez. Agrarstruktur (508). Bremen.
151 Bezirksregierung Hannover (1998): Bodenabbauleitplan Weser der Landkreise Nienburg/Weser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont,

Holzminden. Hannover.
152 GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH (1999b): Rahmenkonzept für den Kompensationsflächenpool Wesertal. Bremen.
153 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten („Vogelschutzrichtlinie“).
154 Hofer & Pautz 1997: Torfabbau Darlatener Moor. Im Auftrag des Torf- und Humuswerkes Uchte: unveröffentlicht.
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sive landwirtschaftliche Nutzung, die dem Vogelschutz entgegensteht, durch den Torfabbau beendet wird und
als Nachnutzung der abgetorften Flächen eine den Belangen des Naturschutzes entsprechende Nutzung
festgesetzt werden kann. Wie im Detail durch die Auswahl geeigneter Abbauflächen sowie die Art und Weise
des Abbaus eine wesentliche Beeinträchtigung des Erhaltungszieles bzw. des Schutzzweckes vermieden und
eine für den Vogelschutz optimale Nachnutzung erreicht werden kann, soll in einem Raumordnungsverfahren
geklärt werden.

Die Vorrang- und Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung sind in der Zeichnerischen Darstellung dargestellt.

Folgenutzung des Bodenabbaus

Häufigste Folgenutzung bei den genehmigten Trockenabbauen sind Landwirtschaft (über 40 % der Fläche)
und Forstwirtschaft (25 % der Fläche). Eine naturschutzfachliche Nachnutzung wird für ca. 12 % der Fläche
angestrebt. In der Zukunft soll für ausgebeutete Trockenabbaue im Sinne des Naturschutzes vorrangig eine
natürliche, sukzessive Entwicklung vorgesehen werden.

Für die Abbauflächen für Sand und Kies im Bereich des Wesertales wurden im Rahmen des BALP Folgenut-
zungen festgelegt, wobei Naturschutz, Berufsfischerei und Erholungsnutzungen (einschließlich Sportfische-
rei) dominieren. Diese Festlegungen wurden z.T. im Rahmen eines umfangreichen Abstimmungsprozesses
durch die Konzeption „Wasserlandschaftspark Nienburger Wesertal“ konkretisiert. Die endgültige Festlegung
einer Folgenutzung bleibt jedoch den Genehmigungsverfahren vorbehalten. Diese werden für Vorranggebiete
in der Zeitstufe II vermutlich erst in 25 oder mehr Jahren durchgeführt. Im BALP konnte daher lediglich die
Zielrichtung für die Folgennutzung in den einzelnen Vorranggebieten festgelegt werden. Diese soll bei der
Genehmigung berücksichtigt werden. Dabei schließt die im BALP vorgesehene Nachfolgenutzung andere
Nutzungen, wie z.B. die Sportfischerei, nicht automatisch aus. So ist z.B. für eine Vielzahl der Flächen, für die
die Nachfolgenutzung Naturschutz vorgesehen ist, eine Nutzung durch die Sportfischerei vereinbar. Lediglich
in wenigen Teilbereichen der neu entstehenden Gewässer, die einem ökosystemaren Prozessschutz unter-
stellt werden sollen, soll die Sportfischerei nicht möglich sein.

Die im BALP mit den Nr. Ni 5, Ni 8, Ni 13, Ni 14, Ni 15, Ni 16 und Ni 18 dargestellten Vorranggebiete für
Rohstoffgewinnung sowie die Vorranggebiete im Darlatener Moor und im Hohen Moor sollen in jedem Fall
einer Nachnutzung im Sinne des Naturschutzes zugeführt werden. Daher werden diese Bereiche in Über-
lagerung mit Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft dargestellt.

Für die Torfabbauflächen wird in der Regel eine den Belangen des Naturschutzes im Sinne des niedersäch-
sischen Moorschutzprogrammes entsprechende Nachnutzung vorgesehen. Daher sollen die Abtorfungsflä-
chen in den meisten Fällen für die beabsichtigte Moorregeneration wiedervernäßt werden. Auf einigen Flä-
chen wird eine extensive Grünlandnutzung angestrebt. In Randbereichen können auch andere Formen der
Landwirtschaft nach Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde möglich sein.

Übertägige Anlagen tiefliegender Rohstoffe im Landkreis Nienburg/Weser

Als Vorrangstandort für übertägige Anlagen zur Gewinnung tiefliegender Rohstoffe wird die Anlage der Nord-
deutschen Erdgasaufbereitungs-Gesellschaft mbH (NEAG) in Voigtei dargestellt. Sie bezieht ihr Gas durch
unterirdische Leitungen aus den Erdgasfeldern Bahrenborstel, Barenburg, Buchhorst, Deblinghausen, Hes-
terberg, Siedenburg-Ost, Siedenburg-West, Uchte und Wietingsmoor. In der Anlage wird das im hiesigen
Raum vorkommende Sauergas durch den Entzug von Schwefelwasserstoff für eine wirtschaftliche Verwer-
tung aufbereitet. Die Aufbereitungskapazität der Anlage beträgt etwa 8 Mio. m³ täglich. Im Zuge der Ent-
schwefelung fallen täglich ferner bis zu 1.000 t Schwefel an, der als wichtiger Grundstoff für die chemische
Industrie vertrieben wird. Der Transport des Schwefels erfolgt von dem Standort der NEAG in Voigtei nach
Barenburg im Landkreis Diepholz in einer elektrisch beheizbaren Pipeline und von dort über das Eisenbahn-
netz zu einer Schwefelumschlaganlage in Brake an der Unterweser.
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Zu D 3.5 Energie

Ressourcenschonende Energieversorgung

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland wird in den nächsten 25 Jahren stagnieren. Erdgas wird auf
Kosten der anderen fossilen Energieträger und der Kernenergie kräftige Anteilsgewinne erzielen.

Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs ist in allen Verbrauchssektoren durch zwei jeweils stark ausge-
prägte gegenläufige Einflüsse beherrscht: Eine Zunahme der Nachfrage nach Energiedienstleistungen (zu
beheizende Gebäude und Wohnungen, industrielle Produktion, Pkw-Bestände, Ausstattung mit stromver-
brauchenden Geräten etc.) und eine Abnahme des spezifischen Energieverbrauchs zur Erbringung dieser
Leistung (rationelle Energienutzung, Effizienzverbesserung, Einsparungen, technischer Fortschritt).155

Um den Energie- und damit auch den Rohstoffverbrauch spürbar zu verringern, müssen Einsparmaßnahmen
Priorität vor weiteren Ausbaumaßnahmen der Erzeugungskapazitäten genießen. Da optimale Energieeinspa-
rung auch über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus im wirtschaftlichen Interesse des Verbrau-
chers liegt, kann eine Verbesserung der verbrauchernahen Beratung vor Ort wesentlich die Ausschöpfung
dieses Potentials fördern. Diese Aufgabe wird im Landkreis Nienburg/Weser von den Stadtwerken Nienburg,
der Verbraucherberatung und den Schornsteinfegern wahrgenommen. Es besteht der Bedarf, das Bera-
tungsangebot unter Anwendung moderner Marketingmethoden weiter auszubauen. Besonders bei Neubau-
maßnahmen ist verstärkt auf energiesparende Lösungen hinzuwirken.

Vergleichsweise gering ist der Einfluss auf größere Industrie- und Gewerbebetriebe, Energiesparmaßnah-
men durchzuführen. Die Beratung und Information der größeren Unternehmen sollte verstärkt durch die
Dachverbände und Kammern durchgeführt werden.

In den Fällen, in denen die Einsparpotentiale ausgeschöpft und die Nutzung regenerativer Energiequellen
wirtschaftlich nicht zu vertreten ist, sind die herkömmlichen Treibstoffe so effektiv wie möglich zu nutzen.
Hierzu ist die Kraft-Wärme-Kopplung v.a. im Industrie-, Gewerbe- und Kommunalbereich sehr gut geeignet.
Gegenüber konventionellen Kraftwerken nutzen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, insbesondere Blockheiz-
kraftwerke, die Primärenergie in der Regel weitaus effektiver. Auf diese Weise wird die Emission umwelt-
schädigender Abgase erheblich herabgesetzt, fossile Ressourcen geschont und letztlich eine Verringerung
der Energiekosten erreicht. Dezentrale Versorgungstechniken eignen sich insbesondere für größere Gebäu-
dekomplexe, wie Hallenbäder und Schulen.

Energiesparende Rahmenbedingungen können bereits auf Bauleitplanebene geschaffen werden, z.B. durch
Festsetzung einer verdichteten Bebauung im Bebauungsplan. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über
gemeindliche Satzungen, z.B. zur zentralen Wärmeversorgung in Neubaugebieten, den Einsatz umwelt-
freundlicher Energietechniken zu fördern.

Windenergienutzung

Ein stetig wachsender Anteil entfällt auf die Windenergienutzung. Die 64 Windenergieanlagen (WEA) im
Landkreis Nienburg/Weser erbringen insgesamt eine installierte Nennleistung von rd. 38 MW (11/2002), wo-
bei der erzeugte Strom zu fast 100 % in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Von einer wirtschaftlichen Nutzung der Windenergie wird grundsätzlich ab einer durchschnittlichen Windge-
schwindigkeit von 5 m/sec. in 10 m Höhe ausgegangen, die auf dem Gebiet des Landkreises Nien-
burg/Weser aufgrund seiner Binnenlandlage nicht erreicht wird. Windgeschwindigkeiten von 5 m und mehr
pro Sekunde sind im Landkreis Nienburg/Weser in Abhängigkeit der morphologischen Verhältnisse allenfalls
ab einer Höhe von 30 m zu erwarten (Deutscher Wetterdienst, 1992). Daher ist die Nabenhöhe der Wind-
energieanlagen (WEA) entscheidend für deren Wirtschaftlichkeit. Aufgrund des fortgeschrittenen Standes
der Technik auf dem Windenergiesektor hinsichtlich z.B. der Nabenhöhe und Rotorfläche, ist eine Flächen-
vorsorge im Landkreis Nienburg/Weser jedoch durchaus zu rechtfertigen.

                                                     
155 Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi), Hrsg.: Die Energiemärkte Deutschlands im zusammenwachsenden Europa - Perspekti-

ven bis zum Jahr 2020. Dokumentation Nr. 387, 1995.
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Allerdings ist die Errichtung und der Betrieb von WEA stets mit erheblichen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes verbunden. Aus raumordnerischen Gründen sowie insbesondere zum Schutz der Wohnbevöl-
kerung vor Lärmimmissionen und aus Gründen der Orts- und Landschaftsbildpflege sind WEA-Standorte im
ländlich strukturierten Raum des Landkreises Nienburg/Weser, der vor allem durch Streusiedlungsbereiche
geprägt ist, auf geeignete, das heißt, konfliktarme Standorte, zu konzentrieren.

Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung

In einem Rahmenkonzept, das vom Fachausschuss am 14.01.1999 beschlossen wurde, wurden Vorrang-
standorte für die Windenergiegewinnung im Landkreis Nienburg/Weser ermittelt. Rechtliche Grundlage bei
der Suche nach Vorrangstandorten für Windenergiegewinnung war der Erlass des Niedersächsischen In-
nenministeriums vom 11. Juli 1996 zur Festlegung von Vorrangstandorten für Windenergiegewinnung.
Daneben sind fachgutachterliche Planungsgrundlagen, wie der Landschaftsrahmenplan des Landkreises
Nienburg/Weser (1996), der avifaunistische Kartensatz des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie
(1994), sowie ein Positionspapier des NABU zur Aufstellung von Windenergieanlagen156 (WEA) herangezo-
gen worden. Im Einzelnen wurden folgende Kriterien bei der Auswahl der Vorrangstandorte berücksichtigt:

Eignungskriterien

- mittlere jährliche Windgeschwindigkeit von mindestens 4,5 m/s in 30 m Höhe

- Flächengröße mind. 30 ha

- bereits beeinträchtigtes Landschaftsbild durch vorhandene technische Anlagen

- im Landschaftsrahmenplan (LRP) ausgewiesene Bereiche mit:

- z. Z. geringer Vielfalt, Eigenart und Schönheit

- z. Z. nur geringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften

- günstige Netzanbindungsmöglichkeiten (Entfernung zum nächsten Umspannwerk)

- gesicherte Erschließung (vorhandenes Wegenetz)

Ausschlusskriterien

- Siedlungsgebiete:
Reine Wohngebiete: Mindestabstand 750 m;
dörfliche Siedlungen, Campingplätze, fremdenverkehrsbetonte Siedlungen: 500 m;
Einzelhäuser: 300 m

- Waldgebiete: Mindestabstand 200 m

- Vorranggebiete für Natur und Landschaft oder Grünlandbewirtschaftung gemäß Landes-
Raumordnungsprogramm (LROP)

- Naturschutzgebiete (NSG) gemäß § 24 NNatG Mindestabstand 200 – 500 m

- Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft gemäß LROP

- Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 NNatG157

- Schutzgebiete aufgrund internationaler Abkommen

- Gebiete, die die Voraussetzung gemäß § 24 NNatG erfüllen2)158

Gebiete, die die Voraussetzung gemäß § 26 NNatG erfüllen

- Naturdenkmale gemäß § 28 NNatG

- geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 28 NNatG

- besonders geschützte Biotope (§ 28a/28 b NNatG)

- Wallhecken gemäß § 33 NNatG

                                                     
156 NNA-Berichte Heft 3 (1996): Windenergie und Naturschutz. Positionspapier des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU).
157 Im Einzelfall ist eine Abwägung möglich, es überwiegen jedoch grundsätzlich die Belange des Naturschutzes gegenüber denen der

Windenergienutzung; im LSG wird im Regelfall Entlassung der betreffenden Flächen aus dem Schutz erforderlich sein
158 Hinsichtlich der einzuhaltenden Mindestabstände ist eine Einzelfallprüfung erforderlich
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- Kernzonen von Naturparks

- avifaunistisch wertvolle Bereiche von lokaler und höherer Bedeutung
(Mindestabstand 500 m lt. NLÖ)

- im LRP ausgewiesene Bereiche mit:

- hoher Vielfalt, Eigenart und Schönheit

- sehr hoher Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften

- Vorsorgegebiet für Forstwirtschaft gemäß LROP

- Gesetzliche Überschwemmungsgebiete

- Gebiete zur Sicherung/Förderung des Retentionsvermögens gem. LRP

- Vorranggebiet für Rohstoffsicherung gemäß LROP:
Konkretisierung auf regionalplanerischer Ebene im Bodenabbauleitplan (Entwurf);
Stand: Januar 1997

- Hochspannungsleitungen: Abstand Kipphöhe der WEA (1,5fache der Nabenhöhe), mind. jedoch 50 m)159

- Richtfunkstrecken und Sendeanlagen: Mindestabstand 100 m

- Bahnlinien, schiffbare Kanäle:
Kipphöhe der WEA, mindestens jedoch 50 m

- Bundes-, Landes- und Kreisstraßen: Kipphöhe der WEA, mindestens jedoch 50 m

- stehende Gewässer > 5000 m² sowie Gewässer I. Ordnung: Mindestabstand 100 m

- innere Schutzzonen militärischer Anlagen

Abwägungskriterien

- Naturparkbereiche außerhalb bestehender LSG und NSG

- Vorsorgegebiet für Grünlanderhaltung gemäß LROP

- Erholungs- und Freizeitgebiete (Kurgebiete); Vorsorgegebiete für Erholung gemäß LROP

- im LRP ausgewiesene Bereiche mit:

- mittlerer Vielfalt, Eigenart und Schönheit

- hoher Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften

- Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften (nur großflächige Bereiche)

- Vorsorgegebiet für Rohstoffsicherung gemäß LROP:
Konkretisierung auf regionalplanerischer Ebene im Bodenabbauleitplan (Entwurf);
Stand: Januar 1997

- weiterer geplanter / vorhandener raumbedeutsamer Windenergiestandort in einer Entfernung von weni-
ger als 5 km

Das Gebiet des Landkreises Nienburg/ Weser ist anhand dieser Kriterien flächendeckend und unter beson-
derer Berücksichtigung von Mindestabständen von 5 km der einzelnen Vorrangstandorte untereinander un-
tersucht worden. Auf dieser Grundlage wurden 17 Suchräume festgelegt, die im Rahmen eines umfassenden
Beteiligungsverfahrens abgestimmt wurden. Als Ergebnis wurden im Rahmenkonzept 11 Standorte festge-
legt, die als Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegt
werden sollen. Diese Vorrangstandorte beziehen sich nur auf raumbedeutsame WEA.

Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen

Die Bewertung, ob ein Vorhaben als raumbedeutsam eingestuft wird oder nicht, richtet sich u.a. danach, ob
die räumliche Entwicklung oder die Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Dabei muss sich das Vorhaben
über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehend auswirken. Dies kann auch schon bei einer einzelnen
WEA der Fall sein.

                                                     
159 Die Preussen Elektra fordert 60 m Mindestabstand



Regionales Raumor dnungsprogramm 2003 für den La ndkreis Nienburg/Weser

190

Die Raumbedeutsamkeit ist im Einzelfall zu prüfen. Prüfkriterien sind die Dimension (Höhe) der Anlage, der
Standort und die Auswirkungen auf bestimmte, planerische Ziele und festgelegte Raumfunktionen.

Als raumbedeutsam werden in der Regel eingestuft:

- Gruppen von mehr als fünf Anlagen
(gemäß Runderlass des Niedersächsischen Innenministeriums vom 18.10.1995),

- Einzelanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 100 m.

Über die Raumbedeutsamkeit einer WEA bzw. Anlagengruppe entscheidet die Genehmigungsbehörde im
Einzelfall.

Ausschlusswirkung

Raumbedeutsame WEA sollen in den Vorrangstandorten für Windenergiegewinnung konzentriert werden.
Außerhalb der Vorrangstandorte ist eine Zulässigkeit raumbedeutsamer WEA nicht gegeben, weil ihr öffentli-
che Belange gem. § 35 Abs. 3 BauGB entgegenstehen. Von der Ausschlusswirkung nicht betroffen sind
nicht-raumbedeutsame WEA.

Sonstige regenerative Energieträger

Die Nutzung erneuerbarer Energien ist im Landkreis Nienburg/Weser derzeit noch von geringerer Bedeutung.
Ein großer Teil  wird derzeit noch durch die Wasserkraftnutzung erzeugt. Die beiden Laufwasserkraftwerke
im Landkreis Nienburg/Weser in Drakenburg und Landesbergen weisen eine Nettoleistung von insgesamt
12,2 MW auf. Die durchschnittliche Jahresproduktion beläuft sich auf 65 Mio. kWh.

Energetische Biomasse- und Biogasnutzungspotentiale sind im Landkreis Nienburg/Weser in großer Menge
vorhanden, insbesondere aus landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Abfallprodukten, wie Gülle, Rest-
stroh und Schwachholz. Besonders im dünn besiedelten Ländlichen Raum bestehen günstige Voraussetzun-
gen zur Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Biomasse. In Leese (Samtgemeinde Landesbergen) betreibt
z.B. die Raiffeisen-Warengenossenschaft eG eine Hackschnitzelfeuerungsanlage, die sich insbesondere für
die Versorgung kleinerer Wohngebiete eignet.

Klärgas wird in der Stadt Nienburg mittels eines Blockheizkraftwerkes genutzt.

Auch die aktive Nutzung der Sonnenenergie gewinnt aufgrund öffentlicher Förderung immer mehr an Be-
deutung. Mit dem „100.000-Dächer-Programm“ unterstützt die Bundesregierung seit Januar 1999 die Erzeu-
gung von Solarstrom. Vor dem Hintergrund des am 01.04.2000 in Kraft getretenen Erneuerbare-Energien-
Gesetzes160 hat der Bund die Vergabekriterien für Kredite aus dem „100.000-Dächer-Programm“ überarbei-
tet161. Bis zum Jahr 2004 sollen Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 300 MW neu installiert werden.
Ende 1998 betrug die Spitzenleistung in Deutschland erst 10,5 MW.

In welchem Ausmaße umweltfreundliche Energien zukünftig genutzt werden, hängt wesentlich von der Ent-
wicklung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der Preisentwicklung auf-
grund des 1998 novellierten Energierechts, den gesetzlich festlegten Einspeisevergütungen und den staat-
lichen Fördermöglichkeiten, ab.

Erdgaskraftwerk Robert Frank

Das Kraftwerk Robert Frank der PreussenElektra wurde im Januar 1996 mit dem Steinkohlekraftwerk Hey-
den, den Laufwasserkraftwerken Drakenburg, Schlüsselburg, Landesbergen, Langwedel, Petershagen und
Dörverden zur Kraftwerksgruppe Mittelweser zusammengefasst. In Robert Frank wird seit Januar 1997 allein
in Block 4 mit einer Nettoleistung von 487 MW (1999) Strom erzeugt, nachdem Block 3 stillgelegt wurde. Der
Kraftwerksstandort ermöglicht einen direkten Anschluss an das 380-kV-Nord-Süd-Hochspannungsnetz. Das
Kraftwerk ist damit direkt in das westeuropäische Verbundnetz eingegliedert.

                                                     
160 Gesetz zum Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) vom 01.04.2000 (BGBl. I, S. 305).
161 Vgl. Ausführungsbestimmungen zum 100.000-Dächer-Programm vom 01.06.2000.
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Gasversorgung

Im Hinblick auf Umweltverträglichkeit und Diversifizierung der Energieversorgung ist der weitgehend flächen-
deckende Ausbau der Gasversorgung anzustreben. Insbesondere in den dichter besiedelten Räumen des
Ländlichen Raumes ist Erdgas eine geeignete Möglichkeit, den Anteil des Heizöls an der Wärmeversorgung
zu senken. Der Landkreis Nienburg/Weser verfügt bereits über ein gut ausgebautes Gasnetz.

Hochspannungsleitungen

Das Hochspannungsnetz im Landkreis Nienburg/Weser ist weitgehend ausgebaut. Bestehende Planungen
dienen vornehmlich dem Ersatz abgängiger Leitungen und damit dem Erhalt der Versorgungssicherheit. Da-
bei ist zu prüfen, ob nicht im Ausbau und in der Nutzung örtlicher Stromerzeugungspotentiale eine Alternative
besteht, die den Bau von weiteren Hochspannungsleitungen entbehrlich macht. Sollten dennoch neue Lei-
tungen erforderlich sein, sind diese nach Möglichkeit zu verkabeln.

Ist eine Verkabelung nachweislich wirtschaftlich und technisch nicht vertretbar, so sind im Zuge von Raum-
ordnungsverfahren umweltverträgliche Trassenführungen sicherzustellen und Nutzungskonkurrenzen zu
minimieren. Eine Überspannung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft und von Wohngebieten ist
grundsätzlich zu vermeiden.

Bezüglich der Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch elektromagnetische Felder ist die 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzge-
setz zu beachten. Hinsichtlich der Vermeidung negativer Umweltauswirkungen des Leitungsbaus wird auf die
Abhandlung des Umweltbundesamtes und der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung
„Flächensparender und landschaftsschonender Stromleitungstrassenbau“ (1985) hingewiesen.

Standort- und Trassensicherung

In der Zeichnerischen Darstellung werden Standorte und Flächen für regional bedeutsame Energieversor-
gungsanlagen gesichert. Die Ausweisung von Standorten und Flächen für kleinere und mittlere Wasserkraft-
werke und BHkW (�  5 MW), Verbundwärmeleitungen, Mittelspannungsfreileitungen (�  110 kV), Gasleitungen
des Mitteldrucknetzes (� 16 bar) sowie einzelnen nicht raumbedeutsamen Windenergieanlagen bzw. Wind-
energieanlagengruppen ist den Bauleitplänen vorbehalten.

Zu D 3.6 Verkehr und Kommunikation

Zu D 3.6.0 Verkehr allgemein

Verkehrsnetz im Landkreis Nienburg/Weser

Das überregional bedeutsame Verkehrsnetz im Landkreis Nienburg/Weser wird durch die

�  Haupteisenbahnstrecken zwischen Bremen und Hannover sowie Rotenburg und Minden,

�  die Bundesstraßen B 6 (Hannover-Nienburg-Bremen), B 61 (Minden-Uchte-Sulingen), B 209 (Rohrsen-
Rethem/A.-BAB A27), B 214 (Schwarmstedt-Nienburg-Sulingen), B 215 (Stolzenau-Nienburg-Verden),
B 441 (Wunstorf-Loccum-Uchte) und B 482 (Leese-Petershagen) sowie

�  die Weser als Bundeswasserstraße

getragen.

Ein Anschluss an die Schnellverkehrsstrecken der Deutschen Bahn AG besteht in Hannover und in Bremen.
Das Bundesautobahnnetz ist im Wesentlichen über die

�  die B 215 und B 209 (BAB A 27),

�  die B 214 (BAB A 7),

�  die B 6 (BAB A 2)

�  die B 215 und B 482 (BAB A 2)

zu erreichen.
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Im bundes- und landesweiten Vergleich ist der Landkreis Nienburg/Weser hinsichtlich der Erreichbarkeit von
BAB-Anschlüssen bzw. ICE/IC-Bahnhöfen erheblich benachteiligt. Während im Bundesdurchschnitt ein BAB-
Anschluss von mehr als 90 %, ein ICE/IC-Bahnhof von mehr als 60 % der Bundesbürger in weniger als
30 min erreicht werden kann, sind die entsprechenden Anschlüsse nur für weniger als ein Drittel der Bevölke-
rung des Landkreises in einer Zeit unter 30 min erreichbar162.

Als wesentliche Maßnahme zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Landkreises Nienburg/Weser im über-
regional bedeutsamen Verkehrsnetz ist der Ausbau der Bundesstraße B 6 auf vier Fahrstreifen geplant.
Durch diese Maßnahme wird die Anbindung an den Verkehrsflughafen Hannover Langenhagen, an den
ICE/IC-Bahnhof in Hannover und an das Bundesautobahnnetz verbessert.

Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und -verlagerung

Aufgrund seiner Lage im Ländlichen Raum und der besonders westlich der Weser von Streusiedlungen ge-
prägten Siedlungsstruktur kommt dem motorisierten Individualverkehr (MIV) eine erhebliche Bedeutung für
die Sicherung der Mobilität der Bevölkerung im Landkreis Nienburg/Weser zu. Dementsprechend ist die
PKW-Dichte in den Gemeinden des Landkreises mit Werten zwischen 500 und 600 PKW / 1.000 EW relativ
hoch.

Auch die Verkehrsmengen im Kfz-Verkehr, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten jährlich um rd. 3 bis
4 % gestiegen sind, zeigen die Bedeutung des MIV zur Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen an. Im Güterver-
kehr waren in den vergangenen 10 bis 20 Jahren im Durchschnitt Zuwächse von jährlich 2 bis 3 % auf den
Straßen im Landkreis Nienburg/Weser zu beobachten. Sie sind ein Hinweis auf die zunehmende Bedeutung
des Straßenverkehrs für Gütertransporte.

Um zukünftig eine Verminderung der Verkehrsmengen im MIV und im Güterverkehr erreichen zu können,
sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, die jedoch nur z.T. auf regionaler Ebene umgesetzt werden
können:

So kann bei der Siedlungsentwicklung

�  die Bewahrung kompakter und gemischter Siedlungsstrukturen,

�  die Vermeidung der Entstehung von Streusiedlungen,

�  die Entwicklung von Siedlungsschwerpunkten und

�  die Schaffung funktionsausgeglichener Siedlungs- und Nutzungsstrukturen

dazu beitragen, verkehrsarme Raumstrukturen zu schaffen und verkehrsmindernde Raumnutzungen zu er-
möglichen163.

Durch die Verbesserung der Angebote des ÖPNV, die Schaffung attraktiver Schnittstellen zwischen einzel-
nen Verkehrssystemen (Koordination zwischen schienen- und straßengebundenem ÖPNV, park+ride, bi-
ke+ride) können Möglichkeiten zur Verkehrsverlagerung ausgeschöpft werden.

Regionales Güterverkehrszentrum

Im Mittelzentrum Nienburg soll ein regionales Güterverkehrszentrum (GVZ) eingerichtet werden, um Bünde-
lungs- und Schnittstelleneffekte zwischen Bahntransporten, Straßenverkehr und Binnenschifffahrt optimal
nutzen zu können. Dem derzeitigen Planungsstand entsprechend wird als Standort der ehemalige Bahnhof
Langendamm in der Stadt Nienburg dargestellt. Die Standortfestlegung bedarf jedoch noch weiterer Abstim-
mung.

In regionalen GVZ sollen Verkehrs-, Logistik- und Dienstleistungsunternehmen an einem verkehrsgünstig
gelegenen Standort zusammengeführt werden. Es soll eine Schnittstelle zwischen Nah- und Fernverkehr
sowie zwischen den einzelnen Verkehrsträgern im Landkreis Nienburg/Weser geschaffen werden. Ein regio-
nales GVZ kann ferner dazu beitragen, die Vorteile der Bahn und der Binnenschifffahrt so zur Geltung zu
bringen, dass der Gütertransportanteil, der mit diesen umweltfreundlichen Verkehrsträgern abgewickelt wer-
den kann, vergrößert wird.

Die Darstellung eines regionalen GVZ am Standort Nienburg ist sinnvoll, weil

�  am Standort Nienburg die hierfür notwendige Gütermenge anfällt,
                                                     
162 Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (1995): Laufende Raumbeobachtung. Materialien zur Raumentwick-

lung, Heft 67.
163 Würdemann, G. (1998): Handlungsfelder der räumlichen Planung für eine lebenswerte und verkehrssparsame Stadt und Region.

Informationen zur Raumentwicklung, Heft 6, S. 351 - 368.
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�  Nienburg lagebedingt als ein sehr leistungsstarker Speditionsstandort bekannt ist,

�  zusätzlich zu Straße und Schiene eine enge Verknüpfung mit der Wasserstraße erreicht werden kann.

Zu D 3.6.1 Öffentliche r Personennahverkehr

Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH und Nahverkehrsplan

Bereits 1987 konstituierte sich die „Verkehrsgemeinschaft Landkreis Nienburg (VLN) GbR“ als Zusammen-
schluss der im Landkreis tätigen Unternehmen des ÖPNV, um die Schülersonderlinienverkehre und die Frei-
stellungsverkehre in den allgemeinen ÖPNV integrieren zu können. Seit 1989 können so ein Gemeinschafts-
tarif und ein Gemeinschaftsfahrplan angeboten werden.

In der Erkenntnis, dass Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV im Landkreis Nienburg/Weser -
gerade unter den neuen gesetzlichen Vorgaben - nur gemeinsam bewältigt werden können, haben die in der
VLN zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen und der Landkreis Nienburg/Weser im Januar 1997
die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH (VLN) gegründet.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst u.a. die Planung des Busliniennetzes, des Fahrplanangebotes, des
Gemeinschaftstarifes, die Abstimmung mit benachbarten Verkehrsverbünden, der DB AG und der Landes-
nahverkehrsgesellschaft (LNVG) sowie die Erstellung und Fortführung des Nahverkehrsplanes.

Von den in der VLN zusammengeschlossenen Unternehmen gehören fünf auch einem der benachbarten
Verkehrsverbünde (Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen VBN, Großraumverkehr Hannover GVH, Min-
den-Ravensberger Verkehrsverbund MRV) an. Fahrplanauskünfte über das Bedienungsangebot der VLN
können u. a. auch über elektronische Medien, wie das Internet, eingeholt werden.

Auf Beschluss des Kreisausschusses des Kreistages vom 17.09.1996 ist von der Verkehrsgesellschaft Land-
kreis Nienburg/Weser GmbH (VLN) in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Nienburg/Weser ein Nah-
verkehrsplan für den Landkreis Nienburg/Weser erarbeitet worden, der am 16.05.1998 durch den Kreistag
beschlossen wurde.

Analyse der Bedienungsstruktur

Der schienengebundene Personennahverkehr (SPNV) erfolgt im Landkreis Nienburg auf der DB-Haupt-
strecke Bremen-Hannover (Kursbuchstrecke 380) mit den Haltepunkten Eystrup, Nienburg, Linsburg und der
DB-Nebenbahnstrecke Rotenburg-Minden (Kursbuchstrecke 124) mit den Haltepunkten Eystrup, Nienburg,
Leese-Stolzenau.

39 Buslinien der VLN decken mit ihren Haltestellen fast alle Siedlungsbereiche des Landkreises Nienburg ab.
12 Linien-Verbindungen sind landkreisübergreifend u.a. nach/von

- Bremen - Stadthagen

- Diepholz - Sulingen

- Minden - Syke

- Neustadt a. Rbge. - Verden

- Rahden - Wunstorf

Die Kreisstadt Nienburg ist mit 16 ÖPNV-Verbindungen der wichtigste Ausgangs- und Zielort im Landkreis
Nienburg.

Weitere wichtige Ziel- und Ausgangspunkte im ÖPNV sind die Stadt Hoya sowie die Orte Stolzenau und
Uchte (je 5 Verbindungen).

In der Stadt Nienburg wurde im Jahr 2001 ein STADTBUSSYSTEM mit vier Linien eingerichtet. Dieses Sys-
tem erschließt die Kernstadt vollständig und verbindet diese mit den Stadtteilen Alpheide, Langendamm,
Holtorf, Erichshagen und Lehmwandlung.

In der Stadt Rehburg-Loccum hat sich darüber hinaus ein Bürgerbusverein etabliert, der Bedienungslücken
im ÖPNV ausfüllt.

Ziel ist es, das vorhandene regionale Grundnetz des ÖPNV im Landkreis Nienburg/Weser zu erhalten und
bedarfsgerecht auszubauen. Es soll von einem lokalen Erschließungsnetz ergänzt werden.
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Ein weiteres Ziel sieht die Anbindung regional bedeutsamer Erholungsgebiete und –schwerpunkte sowie
Sport- und Freizeitanlagen vor. So sollen beispielsweise das Dinosaurier-Freilichtmuseum in Münchehagen
oder das Kloster Loccum mit dem ÖPNV erreicht werden können.

Fahrgastaufkommen

Der Großteil der Gesamtpersonenfahrten entfällt auf Fahrgäste mit Anspruch auf kostenfreie Beförderung
(ca. 7.400 Schüler164), denen ca. 1.100 Selbstzahler gegenüberstehen. Unter den Selbstzahlern, die den
ÖPNV nutzen, sind die Ausbildungsverkehre mit ca. 30 % die stärkste Gruppe.

Weitere Nachfragegruppen sind der Berufs-, Versorgungs- und Freizeitverkehr.

Besonders stark frequentierte Linien sind*

�  Linie 10, Rahden-Uchte-Nienburg (8.139 Fahrgäste monatlich),

�  Linie 20, Hoya-Nienburg (6.900 Fahrgäste),

�  Linie 60, Stolzenau-Nienburg (6.021 Fahrgäste),

�  Linie 2, Stadtverkehr Nienburg (3.738 Fahrgäste).

Mit Ausnahme der Stadtverkehrslinie werden sie daher in der Zeichnerischen Darstellung als regional be-
deutsamer Busverkehr dargestellt.

Schülerverkehre

Von 14.933 Schülern (1996) an Allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Nienburg haben 7.086 Anspruch
auf kostenlose Beförderung. Von den 3.141 Schülern von Berufsbildenden Schulen haben weitere 339 An-
spruch auf kostenlose Beförderung. Daneben benutzen 741 Schüler und 172 Azubis, die nicht anspruchsbe-
rechtigt sind, den ÖPNV.

Die Schülerverkehre nehmen damit einen Anteil von über 90 % an. Durch die Linienöffnung der VLN kann die
Erreichbarkeit fast aller Ortsteile im Landkreis Nienburg/Weser erreicht werden.

Folgende Zielorte sind die wesentlichen Schwerpunkte in der Schülerbeförderung (Rangfolge):

1. Nienburg,
2. Stolzenau,
3. Hoya,
4. Uchte,
5. Marklohe,
6. Loccum.

Pendler

Die Stadt Nienburg/Weser und die Stadt Hoya haben einen deutlichen Pendlerüberschuss. Der Großteil der
Einpendler in die Kreisstadt kommt aus den benachbarten Gemeinden (Marklohe, Liebenau, Husum, Dra-
kenburg, Balge und Estorf). Die Einpendler nach Hoya wohnen überwiegend im nördlichen Kreisgebiet (u.a.
Bücken, Hilgermissen, Eystrup und Hassel).

Eine besonders starke Pendlerverflechtung im ÖPNV besteht mit dem Oberzentrum Hannover. Insbesondere
aus der Stadt Nienburg (943 Pendler), den Gemeinden Rodewald (182 Pendler) und Steimbke (127 Pendler)
sowie der Stadt Rehburg-Loccum (391 Pendler) pendeln täglich zahlreiche Menschen in das Oberzentrum.

In geringerem Maß sind auch

�  Neustadt a. Rbge.,

�  Wunstorf,

�  Stadthagen,

�  Minden,

�  Verden,

�  Bremen.

Zielorte von Pendlern aus dem Landkreis Nienburg.

                                                     
164 Stand 1996
* ohne Schüler im Mai 1997
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Bedeutende verkehrsrelevante Pendlerströme von außerhalb des Landkreises in Städte und Gemeinden des
Landkreises Nienburg/Weser bestehen vor allem auf den Relationen

�  Petershagen nach Rehburg-Loccum (153),

�  Neustadt a. Rbge. nach Nienburg (143),

�  Bruchhausen-Vilsen nach Hoya (129).

ÖPNV-Haltestellen

Im Landkreis Nienburg werden zur Zeit 1.400 Haltestellen bedient. Sie werden klassifiziert als einfache oder
zentrale Regelhaltestellen (88 %) und Verknüpfungshaltestellen (12 %). Von den Haltestellen der VLN wer-
den mit Ausnahme des Ortsteiles Lichtenmoor (Samtgemeinde Heemsen) und einiger Streusiedlungen alle
Siedlungsbereiche im Landkreis Nienburg/Weser abgedeckt.

Einzelne Fahrgastgruppen stellen besondere Anforderungen an die Haltestellenausstattung. Aus diesem
Grunde ist eine Fortschreibung des Haltestellenbestandes hinsichtlich der Lage, des baulichen Zustandes,
der Ausstattung, der Sicherheit mit Hinblick auf Zugang und soziale Kontrolle notwendig. Dabei sollen beson-
ders die für weibliche Fahrgäste wichtigen Aspekte, wie Einsehbarkeit des Haltestellenbereiches, Transpa-
renz und Helligkeit des Wartehäuschens sowie sicherer Zugang, Berücksichtigung finden. Auch der behin-
dertengerechte Ausbau der Haltestellen muss bewertet werden.

Nach ersten Auswertungen der VLN in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises be-
steht noch ein großer Handlungsbedarf zur Verbesserung der Haltestellenausstattung im Landkreis Nien-
burg.

Ein Antrag auf Bezuschussung von Maßnahmen zur Verbesserung der Haltestellenausstattung (Prioritäten-
liste) im Rahmen eines Mehrjahresprogrammes des Landes wurde am 29.09.2000 der Bezirksregierung
Hannover vorgelegt. Neben den vorgenannten Maßnahmen der Prioritätenliste ist schnellstmöglich ein ein-
heitliches Erscheinungsbild der Haltestellenkennzeichnung (Haltestellenmast, Zeichen 224 und Fahrplanin-
formation) anzustreben. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll in den Jahren 2002 bis 2005 erfolgen.

Park+ride, Bike+ride

Am Bahnhof Nienburg existierten 156 park+ride-Plätze, weitere 479 Parkplätze werden in einem Parkhaus
angeboten. Die Möglichkeit zum park+ride besteht außerdem an den Bahnhöfen Linsburg mit 16 Plätzen und
Eystrup mit 79 Plätzen.

Bike+ride-Plätze sind am Bahnhof Nienburg (zur Zeit 40 Plätze, ca. 400 weitere sind geplant) und am Bahn-
hof Eystrup (90 Stellplätze für Fahrräder und Mofas) vorhanden. Am Bahnhof Linsburg befindet sich eine
unüberdachte Fahrradabstellanlage.

Ca. 25 % der wichtigsten ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Nienburg (Verknüpfungs- und zentrale Regelhal-
testellen) verfügen über Fahrradständer.

Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV

Im Nahverkehrsplan werden u.a. folgende Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV im Land-
kreis Nienburg genannt:

a) Bauliche Maßnahmen:

�  Verbesserung der Ausstattung der ÖPNV-Haltestellen.

�  Beseitigung mangelhafter Wartehallen und Neueinrichtung von Wartehallen.

�  Einrichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten.

�  Verbesserung der Betriebshöfe.

�  Schaffung eines höhenungleichen Schienenübergangs am Bahnhof Eystrup, um den Verkehrsfluss
auch für den ÖPNV flüssiger gestalten zu können.

b) Betriebliche Maßnahmen:

�  Abstimmung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten an den Verknüpfungspunkten zwischen ÖPNV/SPNV.

�  Verbesserung der Anbindung der Samtgemeinde Grafschaft Hoya an das Mittelzentrum Nienburg.
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�  Anbindung des Ortsteiles Lichtenmoor in der Samtgemeinde Heemsen.

�  Ausweitung des OMNICAR-Systems der Stadt Nienburg/Weser auf die Samtgemeinde Marklohe und
andere Gemeinden zur Verbesserung des gemeindlichen Verkehrs.

�  Verbesserung der landkreisübergreifenden Verbindungen (z.B. nach Verden, Schwarmstedt, Stadt-
hagen, Wunstorf, Neustadt, Minden, Sulingen).

�  Discobus-Konzept, AST-Verkehre.

�  Fahrradmitnahme in verkehrsschwachen Zeiten.

�  Einsatz von Kraftomnibussen mit Niederflurtechnik.

c) Marketingmaßnahmen:

�  Verbesserung des Erscheinungsbildes der VLN.

�  Verbesserung der Fahrgastinformation.

�  Übergangstarife zu benachbarten Verkehrsverbünden.

Alternative Bedienungsformen

Für das Stadtgebiet wird von der Stadt Nienburg/Weser und der Regio-Bus Hannover GmbH ein Ergän-
zungsangebot zum öffentlichen Nahverkehr unter dem Namen OMNICAR angeboten. Mit ihm werden auf
telefonische Anforderung alle regulären Bushaltestellen im Stadtgebiet sowie eigens für OMNICAR einge-
richtete Haltestellen in den Abendstunden und an den Wochenenden bedient.

Der öffentliche Nahverkehr im Stadtgebiet der Stadt Rehburg-Loccum wird durch einen Bürgerbus ergänzt.

In den übrigen Gemeinden des Landkreises Nienburg/Weser gibt es keine Ergänzungsangebote zum ÖPNV.

Zu D 3.6.2 Schienenverkehr

Bahnstrecken im Landkreis Nienburg/Weser

Der Schienenverkehr im Landkreis Nienburg/Weser wird im Wesentlichen von zwei Bahnstrecken der DB AG
mit einer Gesamtlänge von ca. 53 km getragen:

1. Die Kursbuchstrecke (Kbs) 380 zwischen Bremen und Hannover ist als Haupteisenbahnstrecke elektrifi-
ziert und zweigleisig ausgebaut. Sie ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h zugelassen. Halte-
punkte auf der Kbs 380 sind die Bahnhöfe Eystrup, Nienburg und Linsburg. Auf der Kbs 380 verkehren
Nahverkehrs- (SE, RE), Fernverkehrs- (ICE, IR) und Güterverkehrszüge.

2. Die zwischen Rotenburg und Minden verlaufende Kbs 124 ist eingleisig ausgebaut und elektrifiziert. Der
Streckenabschnitt zwischen Nienburg und Minden ist für eine Geschwindigkeit von 80 km/h zugelassen.
Haltepunkte auf der Kbs 124 sind Eystrup, Nienburg und Leese/Stolzenau. Auf der Kbs 124 verkehren
Nahverkehrs- und Güterzüge.

Zusätzlich zu den oben genannten Strecken bestehen zwei weitere Güterverkehrsstrecken:

1. Zwischen Nienburg und Liebenau wird eine Güterverkehrsstrecke von der DB AG betrieben.

2. Von Eystrup über Hoya nach Bruchhausen-Vilsen/Syke wird eine Verbindung von den Verkehrsbetrieben
Grafschaft Hoya GmbH betrieben (der Betrieb erfolgt nur bis Heiligenfelde, die Strecke ist jedoch bis Syke
konzessioniert). Sie dient in erster Linie dem Schienentransport für die Firma Europa Carton, für den
Transport land- und forstwirtschaftlicher Produkte (Düngemittel, Hölzer) und für Militärtransporte. Güter-
verkehrsstellen existieren in Hoya und Eystrup. Auf dieser Strecke werden außerdem vom Deutschen Ei-
senbahn Verein (DEV) Sonderreisezugfahrten zwischen Eystrup und Bruchhausen-Vilsen durchgeführt.

Auf der stillgelegten Strecke zwischen Uchte und Rahden werden Fahrten mit einer Museumseisenbahn
durchgeführt. Parallel zu dieser Nutzung sollte die Möglichkeit zur Nutzung der Strecke als Industriegleis, z.B.
für die in der Samtgemeinde Uchte ansässige Torfindustrie, erhalten werden.
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Zugkategorien und Fahrzeitentakte

Die DB AG bedient die Bahnhöfe und Haltestellen im Landkreis Nienburg/Weser mit folgenden Zuggattun-
gen:

�  IC: Intercity,

�  RE: Regional-Express,

�  S-Bahn.

Zwischen Nienburg und dem Oberzentrum Hannover bestehen an Werktagen 51 Verbindungen je Richtung
(9 IC, 22 RE, 20 S-Bahnen), wobei von den 20 S-Bahnen auch die Haltestelle Linsburg bedient wird165. Die
Strecke zwischen Nienburg und Bremen wird von 30 IR- und RE-Verbindungen je Richtung bedient, von de-
nen 21 RE-Züge auch am Bahnhof Eystrup halten. Die Strecke zwischen Rotenburg und Minden/Bielefeld
wird je Fahrtrichtung von 7 RE-Zügen166 befahren, die im Landkreis Nienburg/Weser an den Bahnhöfen in
Eystrup, Nienburg und Leese/Stolzenau halten (eine weitere Verbindung ist mit Umsteigen in Verden mög-
lich). Verknüpfungspunkte für den Schnellfahrtverkehr (ICE, EC/IC) sind die Bahnhöfe Hannover und Bre-
men.

Ausbau des Bahnstreckennetzes

Gemäß des Bundesbedarfsplanes für die Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 des Bundesschienenwege-
ausbaugesetzes) besteht kein vordringlicher Bedarf für den Aus- bzw. Neubau von Bahnstrecken im Gebiet
des Landkreises Nienburg/Weser. Um Kapazitätsengpässe für den Güterverkehr zu vermeiden und Beein-
trächtigungen des Nahverkehrs durch den Fernverkehr auszuschließen, ist jedoch der Streckenabschnitt der
Kbs 124 zwischen Nienburg und Minden zweigleisig auszubauen.

Die Deutsche Bahn AG will zur Entlastung der Hauptstrecken Hannover-Celle-Lüneburg-Hamburg und der
Hauptstrecke Bremen-Hannover eine neue Schnellfahrstrecke bauen, die von Hannover durch den Raum
Walsrode/Soltau nach Hamburg führt (Y-Trasse). Von den bisher vorgesehenen „Suchkorridoren“ für diese
Neubaustrecke wird der Landkreis Nienburg nicht berührt. Durch eine Verlagerung der Schnellfahrverkehre
von der Kbs 380 (Hannover-Bremen) auf die Y-Trasse könnten die Kapazitäten für den Nah-, Regional- und
Güterverkehr auf dieser Trasse erweitert werden. Aus diesem Grunde wird das Ziel, diese Trasse um ein
drittes Gleis zu ergänzen derzeit nicht verfolgt. Für die Stadt Nienburg muss auch nach Inbetriebnahme der
Y-Trasse eine Bedienung mit schnellen Fernverkehrszügen (IR/IC) gewährleistet bleiben.

Stillegung von Bahnstrecken und Haltestellen

Seit der Genehmigung des RROP 1983 für den Landkreis Nienburg wurden einige Bahnstrecken stillgelegt
und einige Bahnhöfe bzw. Haltestellen geschlossen. In Tabelle 3.6.2-1 wird die Reduzierung des Bahnnetzes
im Landkreis Nienburg in chronologischer Folge dargestellt.

                                                     
165 gemäß Fahrplan ab 15. Dezember 2002.
166 Nach Rotenburg nur 6 Verbindungen, nach Verden und Minden je 7.
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Datum der Betriebs-
einstellung

Bahnstrecke Einrichtung / Anlage

1968 „Sulinger Kreuz“ Schließung der Haltestelle Mehlbergen
29.09.1968 Rahden – Nienburg Einstellung des Reisezugbetriebes; Schlie-

ßung der Haltestelle Lemke
31.05.1976 Rahden – Nienburg Einstellung des Gesamtbetriebes auf der

Teilstrecke „Uchte – Steyerberg“
31.05.1980 Nebenbahnstrecke Rotenburg-

Minden
Aufhebung der Bahnhöfe
- „Langendamm“
- „ Schäferhof“
- „Estorf“

31.05.1986 Strecke Nienburg - Minden Aufhebung des Bahnhofes „Landesbergen“
30.09.1990 Schließung der Güterbahnhöfe

- „Warmsen“
- „Bohnhorst“
- „Linsburg“
- „Wietzen“
- „Rohrsen“

01.06.1992 Abfertigungsstation am „Lavelsloher Bahn-
hof“ wird geschlossen

01.06.1992 Auflösung der Expreß- und Gepäckgut-
beförderung an den Bahnhöfen „Leese/
Stolzenau“ und „Eystrup“

31.12.1995 Rahden - Nienburg Stilllegung der Teilstrecke „Liebenau -
Steyerberg“

31.12.1996 Rahden - Nienburg Einstellung des Gesamtbetriebes auf der
Teilstrecke „Rahden - Uchte“
Übernahme von SG Uchte für den Muse-
umseisenbahnverkehr

30.12.1997 „Sulinger Kreuz“ Einstellung des Gesamtbetriebes der Ab-
zweigungsstrecke „Lohe - Sulingen“

Tab. 3.6.2-1 Einstellung v on Bahnstrecken bzw. Bahnhöfen

Zu D 3.6.3 Straßenverkehr

Hauptverkehrsstraßen

In der Zeichnerischen Darstellung werden

�  Hauptverkehrsstraßen überregionaler Bedeutung und

�  Hauptverkehrsstraßen regionaler Bedeutung

festgelegt, wobei die im zeichnerischen Teil des LROP festgelegten Hauptverkehrsstraßen den Hauptver-
kehrsstraßen überregionaler Bedeutung des RROP entsprechen.

Als Hauptverkehrsstraßen regionaler Bedeutung werden

�  die B 215 zwischen Stolzenau und Harrienstedt,

�  alle Landesstraßen im Kreisgebiet,

�  Kreisstraßen, die gem. Generalverkehrsplan des Landkreises Nienburg/Weser eine hohe oder sehr hohe
Bedeutung haben (s.u.)

eingestuft. Vorhandene und geplante Straßen, die bereits raumordnerisch abgestimmt sind, werden mit „vor-
handen, zu sichern oder raumordnerisch abgestimmte Planungen“ gekennzeichnet. Straßenplanungen, die
noch nicht raumordnerisch abgestimmt sind (Linienführung, Umweltverträglichkeit), werden mit der Kenn-
zeichnung „erforderlich, bedarf weiterer Abstimmung“ versehen.
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Straßennetz im Landkreis Nienburg/Weser167

Die klassifizierten Straßen im Landkreis Nienburg haben eine Länge von insgesamt 671 km, wobei die Hälfte
dieser Strecke als Kreisstraße und je ein Viertel als Bundes- oder Landesstraße ausgebaut ist.

Straßengattung Netzlänge in km

Bundesstraßen
(B 6, B 61, B 209, B 214, B 215, B 441, B 482)

174,3

Landesstraßen
(L 192, L 200, L 201, L 330, L 331, L 343, L 348, L 349, L 350, L 351, L 352, L 360, L
370, L 371)

182,4

Kreisstraßen (64 Kreisstraßen) 314,3

Tab. 3.6.3-1 Bestand des Straßennetzes

Verkehrsmengen im Landkreis Nienburg/Weser

Auf den Bundesstraßen im Landkreis Nienburg/Weser wurden 1995 außerhalb der Ortschaften Verkehrs-
mengen zwischen über 12.000 (auf der B 6 im Bereich der Samtgemeinde Landesbergen) und 3.500 Kfz/
24 h, auf Landesstraßen Werte zwischen über 7.000 und unter 1.000 Kfz/24 h und auf Kreisstraßen Werte
zwischen fast 4.000 und weniger als 200 Kfz/24 h beobachtet168. Die Anteile des Güterverkehrs betragen
dabei in der Regel ca. 10 bis 15 %.

Insgesamt hat die Verkehrsmenge im Kfz-Verkehr zwischen 1985 und 1995 an 78 repräsentativen Zählstel-
len im Landkreis im Durchschnitt um rund 37 % zugenommen. In der Tendenz zeichnet sich auf Kreisstraßen
eine geringfügig stärkere Verkehrszunahme als auf Bundes- und Landesstraßen ab.

Die Entwicklung der Verkehrsmengen im Güterverkehr (GV) fiel im Durchschnitt etwas schwächer aus als die
Gesamtentwicklung. Ihre Zuwachsrate betrug im Durchschnitt ca. 24,8 % im Beobachtungszeitraum.

Unfallschwerpunkte/Gefahrenstellen im Landkreis

Unter Berücksichtigung der im gemeinsamen RdErl. über Verkehrssicherheitskommissionen im Lande Nie-
dersachsen (Nds. Mbl. Nr. 1 v. 08.01.87) genannten Richtwerte zeichnen sich im Landkreis Nienburg/Weser
16 Gefahrenstellen ab 169.

Insgesamt kann eine Konzentration von Gefahrenstellen vor allem

�  auf der B 441 zwischen Leese und Winzlar,

�  auf der B 6 zwischen Langendamm und der Grenze zur Region Hannover

�  auf der L 349 im Bereich der Ortsein- bzw. -ausfahrten des Fleckens Steyerberg

�  auf der L 370 im Bereich der Stadt Rehburg-Loccum

festgestellt werden.

Ausbauvorhaben und -bedarf im Straßenverkehrsnetz

Der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen sieht folgende, bisher noch nicht realisierte Maßnahmen als vor-
dringlichen Bedarf170 im Bereich des Landkreises Nienburg vor:

�  Ausbau der B 6 zwischen Neustadt und Nienburg auf vier Fahrstreifen,

�  Ortsumgehung Landesbergen im Zuge der B 215,

�  Ortsumgehung Leese im Zuge der B 215/ B 441,

�  Ortsumgehung Nienburg (von der B 6) bis Rohrsen im Zuge der B 215.

Der vierstreifige Ausbau der B 6 zwischen Nienburg und Neustadt unterteilt sich in zwei Planungsabschnitte.
Der erste Planungsabschnitt von Nienburg bis zur Kreisgrenze Nienburg/Hannover befindet sich zur Zeit im
                                                     
167 Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Straßenbau; Stand: 01.01.1999
168 Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Straßenbau: Verkehrsmengenkarte 1995. Hannover.
169 Stand: Erörterung am 28.01.99
170 Maßnahmen des weiteren Bedarfs sieht der Plan für den Landkreis Nienburg/Weser nicht vor.
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Planfeststellungsverfahren. Der zweite Planungsabschnitt von der Kreisgrenze bis nach Neustadt liegt dem
Bundesminister für Verkehr zur Genehmigung vor.

Für die Ortsumgehung Landesbergen liegt als Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens (ROV) eine raum-
ordnerisch abgestimmte Trasse vor.

Für die Ortsumgehung Leese im Zuge der B 215 / B 441 soll ein ROV eingeleitet werden.

Über den Bedarfsplan hinaus existieren im Landkreis folgende, weitere Planungen:

- Im Bereich der Gemeinde Eystrup ist die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges der L  200
geplant. Eine entsprechende Trasse wird im Flächennutzungsplan dargestellt. Der Planfeststellungsbe-
schluss für diese Maßnahme wurde im Jahr 2002 aufgestellt.

- Für die Teilverlegung der L 351 in der Ortsdurchfahrt Lemke wird zur Zeit ein Planfeststellungsverfahren
durchgeführt.

- Im Bereich der Stadt Nienburg soll eine Südumgehung als Querspange zwischen der B 215 und der B 6
geplant werden, um eine bessere Erschließung vorhandener und geplanter Gewerbe- und Industriege-
biete im Süden der Stadt zu ermöglichen und eine Entlastung des übrigen Straßennetzes zu bewirken. In
diesem Zusammenhang wird seitens der Samtgemeinde Landesbergen eine mit der Südquerspange in
Verbindung stehende östliche Ortsumgehung für den Ortsteil Estorf angestrebt.

- Wegen einer befürchteten erheblichen Zunahme der Verkehrsmengen aufgrund des Kiesabbaus planen
die Samtgemeinden Liebenau und Marklohe, der Flecken Steyerberg und die Gemeinde Stolzenau ein
Verkehrskonzept für eine ortsumfahrende Entlastungsstraße westlich der L 351 (Suchraum siehe Abb.
3.6.3-1). Sie haben gemeinsam mit dem Landkreis Nienburg/Weser eine Machbarkeitsstudie in Auftrag
gegeben, die unter Berücksichtigung der Verkehrsverlagerungspotentiale, der Konflikthaftigkeit mit
Schutzgütern und den städtebaulichen Entwicklungspotentialen Vorschläge für Vorzugs- und Realisie-
rungsvarianten zum Ergebnis haben soll. Tatsächlich können auf den Streckenabschnitten der L 351 in
diesen Gemeinden die höchsten Verkehrsmengen im Vergleich zu anderen Landesstraßenabschnitten
im Landkreis beobachtet werden. Die Zuwachsraten zwischen 1985 und 1995 sind mit fast 45 % im ge-
samten Kfz-Verkehr und rd. 25 % im Güterverkehr überdurchschnittlich hoch.

- Im Flecken Steyerberg soll der südliche Abschnitt der Ortsumgehung Steyerberg im Zuge der L 349 er-
gänzt werden.

- Aus Sicht der Stadt Rehburg-Loccum sind aufgrund steigender Verkehrsmengen, insbesondere im Frei-
zeit- und Schwerlastverkehr, für alle Ortsteile der Stadt Ortsumfahrungen erforderlich. In einer Verkehrs-
erhebung, die die PGT171 am 04.07.2000 durchgeführt hat, wurden

- auf der B 441 im Bereich der OD172 Loccum 8.600 Kfz/24 h, zwischen Loccum und Münchhagen ca.
6.000 bis über 7.400 Kfz/24 h

- auf der L 370 im Bereich der OD Rehburg mehr als 11.000 Kfz/24 h

- auf der L 360 zwischen Loccum und Rehburg ca. 5.000 bis 7.000 Kfz/24 h

- auf K 10 zwischen Rehburg und Winzlar ca. 4.200 Kfz/24 h

gezählt. Dabei war der Anteil des Schwerverkehrs mit häufig mehr als 10 % relativ hoch.

- In der Samtgemeinde Uchte soll der Ortsteil Lavelsloh im Zuge der L 343 von einer Ortsumgehung um-
fahren werden. Diese ist im nördlichen Abschnitt bereits fertig erstellt, der südliche Abschnitt ist noch in
der Planungsphase. Zwischen der B 215 und der B 61 soll im Bereich zwischen Harrienstedt und Glissen
eine Verbindungsspange eingefügt werden. Die Ortsdurchfahrten in den Ortsteilen Uchte und Lavelsloh
sollten, nachdem mittlerweile eine Entlastung durch eine Ortsumgehung gegeben ist, zurückgestuft wer-
den.

- In der Samtgemeinde Marklohe sollten zusätzlich die Ortsdurchfahrten Marklohe  im Zuge der L 351
sowie Wietzen im Zuge der B 6 baulich umgestaltet werden, wobei die Ortsdurchfahrten künftig mehr als
bisher den örtlichen Nutzungsansprüchen an die Straßen Rechnung tragen müssen.

- In der Samtgemeinde Grafschaft Hoya ist ein Ausbau der K 148 zwischen Bücken und Warpe aufgrund
des derzeit schlechten Straßenzustandes erforderlich. Diese Straße erfüllt als Zubringer für das über-
regionale Straßennetz eine wichtige Funktion.

                                                     
171 Planungsgemeinschaft Theine (2000): Verkehrserhebung Rehburg-Loccum.
172 OD = Ortsdurchfahrt
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Kartengrundlage: LGN: DBK 200

Abb. 3.6.3-1 Suchraum für eine Entlastungsstraße der Landesstraße L 351



Regionales Raumor dnungsprogramm 2003 für den La ndkreis Nienburg/Weser

202

Ortsumgehung Loccum Ost

Ortsumgehung Rehburg Nord

Ortsumgehung Rehburg Süd / Ortsumgehung Winzlar

´

1 00,5 Kilometer
Kartengrundlage: LGN: TK 100 (3518)

Abb. 3.6.3-2 Suchräume für Ortsumgehungen in der Stadt Rehburg-Loccum 173

Generalverkehrsplan für den Landkreis Nienburg/Weser

Auf Beschluss des Kreisausschusses vom 25.07.89 wurde ein Generalverkehrsplan erarbeitet, der im No-
vember 1991 vorgelegt wurde. Der Generalverkehrsplan beschränkte sich inhaltlich auf die Bewertung sämt-
licher Kreisstraßen im Landkreis Nienburg/Weser. Anhand dieser Bewertung sollte die Dringlichkeit und Not-
wendigkeit des Ausbaus einzelner Straßenabschnitte im Verkehrsnetz der Kreisstraßen geklärt werden.

Als Bewertungskriterien wurden die Kreisstraßen hinsichtlich ihrer

�  Verkehrsbedeutung

�  Zubringerfunktion

�  Verbindungsfunktion

eingestuft.

Als Ergebnis werden alle Kreisstraßen gemäß ihrer Bedeutung vier Klassen zugeordnet.

Insgesamt werden 29 % des Kreisstraßennetzes (91 km) als Straßen mit sehr hoher, weitere 40 % (127 km)
als Straßen mit hoher Bedeutung eingestuft, während die verbleibenden 31 % (95 km) nur mittlere und ge-
ringe Bedeutung haben. Unter dem Aspekt der Fördermöglichkeit einzelner Maßnahmen im Rahmen des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) können Streckenabschnitte als förderungsfähig für einen
Ausbau angesehen werden, wenn sie den Klassen hohe oder sehr hohe Bedeutung zugeordnet wurden.

                                                     
173 Planungsgemeinschaft Dr.-Ing. Walter Theine (2003): Verkehrsentwicklungsplanung. Stufe 3 Verkehrliche Wirkungen der Pla-

nungsfälle in der Stadt Rehburg-Loccum. Endbericht.



Begründung

203

Zu D 3.6.4 Schifffahrt

Schifffahrtsstraße

Die Weser wird in der Zeichnerischen Darstellung als schiffbarer Fluss dargestellt. Sie verbindet den Land-
kreis Nienburg/Weser mit den Seehäfen an der Unterweser sowie - über den Mittellandkanal - mit den Indu-
striestandorten des mittleren und östlichen Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und der neuen Bundes-
länder. Die Lage an dieser Schifffahrtsstraße stellt für den Landkreis Nienburg/Weser einen wesentlichen
Standortfaktor dar.

Häfen und Umschlagplätze

Im Landkreis Nienburg/Weser bestehen Verknüpfungspunkte mit dieser Schifffahrtsstraße in den Häfen
Nienburg und Hoya, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung betrieben werden, dem Hafen Liebenau,
der von IVG AG betrieben wird, und dem Hafen Stolzenau. Der Hafen am Kraftwerk Robert Frank in Landes-
bergen dient betrieblichen Belangen des Kraftwerkes.

Darüber hinaus existieren in Stolzenau, Leese, Schinna, Estorf, Leeseringen, Nienburg, Marklohe, Schwerin-
gen und Hoya Umschlagplätze. Mehr als ein Viertel der Häfen und Umschlagstellen im Landkreis Nien-
burg/Weser dient ausschließlich dem Abtransport von Kies und Sand der wesernahen Bodenabbaugebiete.
Dies betrifft folgende Umschlagstellen: Stolzenau, Leese, Schinna, Marklohe und Schweringen. Im Zuge der
Planung neuer Bodenabbaugebiete im Nienburger Wesertal werden in Estorf (am rechten Weserufer), in
Landesbergen (am linken Weserufer) und in Schinna (am linken Weserufer) neue Umschlagstellen für den
Transport der Abbauprodukte geplant. Die bundeseigenen Liegestellen in Stolzenau (km 242,3 linkes Ufer)
und Hoya (km 298,8 linkes Ufer) werden in der Zeichnerischen Darstellung ebenfalls mit dem Planzeichen
„Umschlagplatz“ dargestellt.

Die Umschlagstellen der Kali-Chemie AG in Nienburg/Weser, der IVG in Liebenau und der Europa Carton in
Hoya werden für den Umschlag industrieller Güter genutzt. Auf den Umschlagstellen der Fa. Lühring in Lee-
seringen, der Fa. Krüger in Nienburg/Weser und der Raiffeisengenossenschaft in Schweringen werden hin-
gegen überwiegend landwirtschaftliche Produkte oder Betriebsmittel umgeschlagen.

Der Yachthafen „Marina“ in Mehlbergen, der Hafen des britischen Yachtclubs und der Yachthafen in Hoya
sind Sportboothäfen. In der Stadt Nienburg ist im Bereich des ehemals von den britischen Streitkräften als
Übungsgelände genutzten Hafen „Pionierplatz“ die Anlage eines Sportboothafens geplant.

Die Liegestelle am linken Weserufer in Stolzenau dient als Anlegestelle für die Schiffe der Ausflugsschiff-
fahrt.

Mittelweseranpassung

Gemäß dem Ziel des LROP (C 3.6.4 05) ist die Mittelweser zwischen Minden und Bremen für das 1.350 t-
Schiff auszubauen. Im Abschnitt zwischen Minden und dem Unterwasser der Schleuse Landesbergen wurde
diese Ausbauqualität bereits realisiert.

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch ergeben, dass die gewählte Anpassung nicht mehr dem heutigen
Standard im Schiffbau gerecht wird. Das Typschiff ist heute das Großmotorgüterschiff (GMS) mit einer Länge
von 110 m und einer Breite von 11,40 m. Unter Berücksichtigung technischer Erfordernisse und ökologischer
Belange wurde daher eine Ausbauvariante festgelegt mit dem Ziel, die Mittelweser an den Verkehr mit auf
2,50 m abgeladenen 1.350 t-Schiffen und mit Großmotorgüterschiffen (GMS) mit Begegnungs- und Ablade-
beschränkungen anzupassen.

In der Schifffahrtsstrecke der Stauhaltungen sind dafür Sohlvertiefungen um maximal 50 cm sowie Kurven-
aufweitungen in engen Flusskrümmungen erforderlich. In Schleusenkanälen muss eine Sohlvertiefung auf
3,50 m unter hydrostatischem Stau erfolgen, längere Schleusenkanäle (über 1.000 m) müssen zudem auf-
geweitet werden. Dies ist im Bereich des Landkreises nur für den Schleusenoberkanal Drakenburg vorgese-
hen.

Die Festlegung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung soll dazu beitragen, dass der Umfang der Ausbau-
maßnahmen vermindert werden kann. Dabei soll auf einzelnen Streckenabschnitten Begegnungsverkehr
ausgeschlossen werden.
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Im Zuge der Ausbauplanung und der Bauausführung ist zu beachten, dass

�  Eingriffe in schutzwürdige Bereiche für Natur und Landschaft vermieden werden,

�  eine Verschärfung von Hochwässern weitgehend ausgeschlossen wird,

�  die Belange der Erholungsnutzung im Bereich der Weser und ihrer Uferbereiche berücksichtigt werden,

�  den besonderen Belangen des Bodenabbaus im Wesertal hinreichend Rechnung getragen wird,

�  die Verluste an ertragsfähigen Böden für die Landwirtschaft minimiert werden.

Ausflugsschifffahrt

Die Ausflugsschifffahrt auf der Weser hat als Erholungs- und Fremdenverkehrsangebot eine erhebliche Be-
deutung. Sowohl die in Minden und Verden als auch die im Landkreis ansässigen Unternehmen, die Aus-
flugsfahrten anbieten, sorgen für erhebliche Impulse im Fremdenverkehr. Durch die Möglichkeit von Aus-
flugsfahrten auf der Weser, die u.a. mit Fahrradtouren kombiniert werden können, verfügt das fremdenver-
kehrliche Angebot des Landkreises über eine besondere Attraktion.

Für den Abschnitt im Landkreis Nienburg/Weser werden reguläre Ausflugsfahrten auf der Weser im Som-
merhalbjahr von drei Unternehmen angeboten. Dabei bedient

�  die Mindener Fahrgastschifffahrt die Strecke zwischen Minden und Stolzenau,

�  die Fahrgastschifffahrt Mittelweser die Strecke zwischen Stolzenau, Nienburg/Weser, Hoya und Dörver-
den.

Neben dem regulären Fahrplanangebot besteht die Möglichkeit zur Buchung von Charterfahrten.

Von der Verdener Personenschifffahrt wird die Strecke zwischen Hoya und Verden im Rahmen von Sonder-
fahrten angeboten.

Fährverbindungen

Auf dem Weserabschnitt im Landkreis Nienburg/Weser existiert noch eine Fährverbindung in der Gemeinde
Schweringen, die die beiden Gemeindeteile westlich und östlich der Weser miteinander verbindet. Die Fähre
in Schweringen hat darüber hinaus auch für die angrenzenden Gemeinden Marklohe und Heemsen eine
erhebliche Bedeutung. Mit der Fähre werden vor allem landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte über die
Weser gesetzt. Insbesondere im Hinblick auf den Radtourismus erfüllt die Fähre jedoch auch zunehmend
fremdenverkehrliche Funktionen. Aus diesen Gründen wurde der Ausbau der Anlegestellen und die An-
schaffung einer neuen Fähre beschlossen.

Erläuterungen zur Sportbootfahrt sowie zu Wasserski- und Jetskistrecken auf der Weser werden in der Be-
gründung zum Kap. D 3.8 „Erholung, Freizeit, Sport“ gegeben.

Zu D 3.6.5 Luftfahrt

Ca. 500 m westlich der Ortschaft Holzbalge (SG Marklohe) befindet sich der Sonderlandeplatz Nienburg-
Holzbalge. Er verfügt über Start- und Landebahnen mit einer Gesamtlänge von 850 m und einer Breite von
30 m. Er ist für Flugzeuge mit einer Flugmasse bis maximal 2.000 kg, selbststartende Motorsegler, Segel-
flugzeuge, nichtselbststartende Motorsegler im Flugzeugschleppstart und Ultraleichtflugzeuge zugelassen.
Der Flugbetrieb wurde 1972 aufgenommen. Er wird überwiegend an den Wochenenden ausgeführt und be-
steht vorwiegend aus Hobby-Freizeit-Flügen und nur teilweise als Geschäftsverkehr.

Ca. 2 km nordöstlich der Stadt Hoya befindet sich seit 1955 das Segelfluggelände Hoya/Weser, das vom
Segelflugverein Hoya von 1931 e.V. betrieben wird und ausschließlich dem Flugsport dient. Das Segelflug-
gelände darf von Segelflugzeugen, Motorseglern und Flugzeugen mit bis zu 2.000 kg höchstzulässiger Flug-
masse, soweit diese zum Schleppen von Segelflugzeugen/Motorseglern eingesetzt werden, benutzt werden.

Bei Düdinghausen (Flecken Steyerberg) existiert seit 1977 ein überwiegend militärisch genutzter Hubschrau-
ber-Sonderlandeplatz. Durch die Lärmemissionen des Flugbetriebes werden Siedlungsbereiche z.T. in er-
heblichem Maße beeinträchtigt. Aus diesem Grunde ist eine Anpassung der Flugrouten und -zeiten an die
Belange der gewachsenen Siedlungstrukturen erforderlich.

In der Stadt Rehburg-Loccum werden die Außenlandeplätze Rehburg (Leierberg) und Loccum (ehem. Stand-
ortübungsplatz) von Hubschraubern der Heeresfliegerwaffenschule Bückeburg für Schulungszwecke ange-
flogen. Auch hier ergeben sich für die Siedlungsbereiche im Umfeld der Landeplätze sowie das als Natur-
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schutzgebiet festgelegte und FFH-Gebiet benannte „Rehburger Moor“ erhebliche Beeinträchtigungen durch
Lärmimmissionen. Aus diesem Grunde sollen möglichst kurzfristig raumverträgliche Alternativen für die Nut-
zung gefunden werden.

In der Nähe der Ortschaft Oyle (SG Marklohe) befindet sich ein Modellflugplatz. Zwei weitere Bereiche, für
die eine Aufstiegserlaubnis für Flugmodelle erteilt wurde, gibt es in den Gemarkungen Landesbergen (SG
Landesbergen) und Altenbücken (SG Hoya).

Zu D 3.6.6 Fußgänger- und Fahrradverkehr

Fußgänger- und Fahrradverkehre sind aufgrund ihrer weitgehenden Emissionsfreiheit umweltfreundlicher als
alle motorisierten Verkehrsalternativen. Allerdings benötigen auch Fußgänger- und Fahrradverkehr meist
eine eigene Infrastruktur, d.h. eigene Wege. Fußgänger- und Fahrradverkehr dient nicht nur dem Erreichen
von Ausbildungs- und Arbeitsstätten sowie von wohnortnahen Versorgungsstandorten, sondern in besonde-
rem Maße auch der Freizeit- und Erholungsnutzung. Daher sollten Naherholungsgebiete an das Fuß- und
Radwegenetz angebunden und von ihm ausreichend erschlossen werden. Fußgänger- und Fahrradverkehr
haben darüber hinaus eine zentrale Bedeutung als Zubringer für den ÖPNV.

Als Verkehrsteilnehmer sind Fußgänger und Fahrradfahrer besonders schutzlos. Aus diesem Grunde sind
eine sichere Wegeführung und sichere Querungsmöglichkeiten an Hauptverkehrsstraßen wesentliche Qua-
litätsmerkmale für das Fuß- und Radwegenetz. Dabei ist zu beachten, dass sowohl Fußgänger als auch Rad-
fahrer in besonderer Weise umwegeempfindlich sind. Daher ist bei der Anlage neuer Wege auf die Vermei-
dung von Umwegen zu achten.

Um die Nutzung des Fahrrades zu fördern, ist es wichtig, an den öffentlichen Zielpunkten des Fahrradver-
kehrs ausreichend sichere Abstellanlagen vorzuhalten. Dies gilt in besonderer Weise für die Haltestellen des
Schienenverkehrs im Landkreis Nienburg/Weser, wo in den vergangenen Jahren bereits z.T. entsprechende
Anlagen geschaffen wurden (Bhf. Nienburg/Weser). Auch an den regional bedeutsamen Haltestellen des
straßengebundenen ÖPNV sollen sichere Anlagen zur Fahrradverwahrung geschaffen werden, die nach
Möglichkeit überdacht sein sollten. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten zur Mitnahme von Fahrrädern in
den öffentlichen Verkehrsmitteln verbessert werden.

Im Landkreis Nienburg/Weser existieren

�  91 km Radwege an Bundesstraßen (davon 78 km einseitig),

�  81 km Radwege an Landesstraßen (davon 67 km einseitig),

�  58 km Radwege an Kreisstraßen (davon 49 km einseitig).

Auf repräsentativen Bundes- und Landesstraßenabschnitten außerhalb der Ortslagen wurden im Landkreis
Nienburg/Weser 1995174 im Durchschnitt ca. 70 bis 80 Radfahrer täglich gezählt, wobei mit Radwegen aus-
gestattete Straßenabschnitte eine deutlich höhere tägliche Radfahrerzahl aufweisen als Abschnitte ohne
Radweg.

Radwege-Neubaumaßnahmen, die sich bereits in der Entwurfsbearbeitung befinden, sind auf folgenden
Bundes- und Landesstraßen geplant175:

�  B 209 in der OD Gadesbünden,

�  B 214 zwischen Erichshagen und Steimbke sowie zwischen Wendenborstel und Rodewald,

�  B 214 zwischen Marklohe und Bockhop,

�  B 441 in der OD Loccum

�  L 201 zwischen Mehringen und Wührden,

�  L 331 zwischen Martfeld und Hoya,

�  L 330 zwischen Hoyerhagen und Gehlbergen,

�  L 343 zwischen Lavelsloh und Steinbrink,

                                                     
174 Nds. Landesamt für Straßenbau (1995): Verkehrsmengenkarte. Hannover.
175 Straßenbauamt Nienburg/Weser: Stand 04/1999.
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�  L 348 zwischen Lavelsloh und Warmsen,

�  L 349 zwischen Deblinghausen und Schinna,

�  L 350 zwischen Steyerberg und Liebenau,

�  L 351 in Bücken,

�  L 351 zwischen Binnen und Oyle,

�  L 352 zwischen Bücken und Helzendorf,

�  L 360 in den OD Loccum und Rehburg.

Für die Kreisstraßen wurde 1991 ein Radwegebedarfsplan für den Landkreis Nienburg/Weser erstellt, der
eine Klassifizierung der Radwegeplanungen an Kreisstraßen nach Priorität des Bedarfes vorsieht. Da bisher
erst ein kleiner Teil der vorgesehenen Radwegebaumaßnahmen realisiert werden konnte und sich die Rah-
menparameter nicht grundsätzlich geändert haben, hat dieser Bedarfsplan kaum etwas von seiner Aktualität
eingebüßt. Der Bau bzw. die Vervollständigung der von der Straßenbauverwaltung geplanten Radwege an
Bundes- und Landesstraßen erfolgt auf der Grundlage des Radwegebedarfsplanes.

In der Zeichnerischen Darstellung werden nur die überregional bedeutsamen Radfernwege und Fernwan-
derwege dargestellt. Radfernwege sind Radwanderwege, die entfernte Ziele miteinander verbinden oder die
in ihrer Linienführung selbst eine Besonderheit darstellen176. Sie berühren oder durchschneiden die Gebiete
mehrerer Landkreise und dienen vornehmlich dem Fernwandern. Sie werden aber auf den vorhandenen
Wegstrecken des regionalen Radwanderwegenetzes geführt.

Der Landkreis Nienburg/Weser wird von folgenden Radfernwegen gequert/berührt (siehe auch zu Kap. 3.8):

�  Weser-Radweg

�  Radfernweg Hannover - Steinhuder Meer - Dümmer

�  Leine Radfernweg

�  Weser-Hunte Radfernweg.

Zu D 3.6.7 Information und Kommunikation

Telekommunikation bezeichnet die Gesamtheit aller elektrotechnischen Raumüberwindungsvorgänge, die es
ermöglichen, auf Informationen zuzugreifen, diese zu verarbeiten und weiterzugeben. Im Einzelnen lassen
sich Sprach-, Bild-, Text- und Datenkommunikation unterscheiden. Seit wenigen Jahren werden diese unter-
schiedlichen Kommunikationsformen zunehmend auf der Basis digitaler Technik zur gleichzeitigen Über-
tragung von Daten, Sprache und bewegten Bildern unter dem Oberbegriff Multimedia verknüpft.

Die Möglichkeiten, die durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien erschlossen werden,
prägen die Entwicklung von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die weltweit zu beobach-
tende, rasante Zunahme von Anschlüssen an das Internet zeigt an, dass auch die Privatsphäre der Men-
schen zunehmend von Multimedia-Anwendungen durchdrungen wird.

Die niedersächsische Landesregierung hat in einer Allianz mit der Deutschen Telekom AG eine „Mutlimedia-
Initiative Niedersachsen“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Initiative sollen nicht nur Industrieunterneh-
men an die Nutzung multimedialer Informationen herangeführt werden. Vielmehr sollen auch kleine und
mittlere Unternehmen, das Handwerk, schulische wie berufliche Aus- und Weiterbildung sowie die Bereiche
Medizin, Verkehr, Wissenschaft und Kultur davon profitieren177.

Zur Erfüllung des Kommunikationsbedürfnisses der Bevölkerung werden verschiedene Techniken zur Über-
tragung von Nachrichten und Informationen eingesetzt. Neben dem herkömmlichen Fernmeldekabelnetz,
dem Breitbandkabelnetz werden hierzu auch mittlerweile von verschiedenen Anbietern Richtfunknetze be-
trieben.

                                                     
176 Fokken, J. (1993): Radwanderwege. Planung, Entwurf, Bau. Hrsg. v. Nds. Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Infrastruktur.
177 Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Infrastruktur (1998): Multimedia-Initiative Niedersachsen.

Hannover.
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Im Landkreis Nienburg/Weser werden auch zukünftig Fernmeldekabellinien für die örtliche und überörtliche
Kommunikation errichtet. Bei Verlegung außerhalb öffentlicher Wege nimmt der Träger der Regionalplanung
Stellung zu diesen Vorhaben.

Aufgrund der physikalischen Ausbreitungseigenschaften der elektromagnetischen Wellen sind die Richtfunk-
trassen der Deutschen Telekom AG zwischen Sende- und Empfangsanlagen jeweils durch eine Schutzzone
von 200 m (100 m beiderseits der optischen Sichtlinie - sog. Fresnelzone) gesichert.

Um eine störungsfreie Funkübertragung zu gewährleisten, dürfen in diese Schutzzonen keine Hindernisse
hineinragen. Dies bedeutet in aller Regel keine völlige Freihaltung von Bebauung, sondern lediglich eine Ein-
schränkung der Bauhöhe.

1995 wurden von der Deutschen Telekom AG im Landkreis Nienburg/Weser 11 Funkübertragungsstellen
und 45 Richtfunkstrecken betrieben, von denen vor allem

�  die Städte Hoya und Nienburg/Weser,

�  der Bereich Grinderwald in der Gemeinde Linsburg,

�  der OT Stolzenau der Gemeinde Stolzenau

�  der OT Bad Rehburg der Stadt Rehburg-Loccum

betroffen werden.

Die Deutsche Telekom AG rechnet für die Zukunft mit einer erheblichen Erweiterung des Richtfunkverkehrs.
Die Steigerung kann nur teilweise durch eine stärkere Auslastung der bestehenden Richtfunkverbindungen
aufgefangen werden. Daher wird die Festlegung weiterer Richtfunkverbindungen erforderlich sein. Bei der
Einrichtung neuer Funkübertragungsstrecken sollten die Möglichkeiten der Mehrfachnutzung von Antennen-
trägern ausgeschöpft werden, um die Zahl von Antennenträgern im Landkreis Nienburg/Weser zu minimie-
ren. Sofern für die Einrichtung neuer Funkübertragungsstellen der Neubau von Antennenträgern un-
vermeidlich ist, sollen sie so angelegt werden, dass Orts- und Landschaftsbilder in möglichst geringem Maße
beeinträchtigt werden. Dementsprechend sollen Antennenträger möglichst im Nahbereich bebauter Bereiche
angesiedelt werden.

Neben der Deutschen Telekom AG betreiben mittlerweile auch verschiedene Mobilfunkanbieter ein zuneh-
mend dichter werdendes Richtfunknetz (z.B. C, D1, D2, Eplus, E2).

Richtfunkverbindungen werden gemäß dem Runderlaß des MI vom 04.06.1992 (Nds. MBl. Nr. 23/1992) in
den Regionalen Raumordnungsprogrammen nicht mehr dargestellt. Sie werden jedoch weiterhin in das
Raumordnungskataster aufgenommen. In Abb. 3.6.7-1 sind die Funkübertragungstellen und
-verbindungen im Bereich des Landkreises Nienburg/Weser dargestellt.
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Abb. 3.6.7-1 Richtfun kstrecken und –sendeanlagen

Zu D 3.7 Bildung, Kultur, Soziales

Grundsätzliche Bedeutung

Der Sicherung und dem Ausbau des Bildungs- und Ausbildungswesens, der Förderung von Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten und Sicherung einer vielfältigen Angebotsqualität im kulturellen und sozialen Bereich
kommt im Landkreis Nienburg/Weser eine bedeutende Rolle zu. Die standörtliche Bündelung, verkehrliche
Erreichbarkeit, Angebotsvielfalt und bedarfsgerechte Leistungsstruktur sozialer und kultureller Einrichtungen
sind wesentliche Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität im Landkreis
Nienburg/Weser. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der wachsenden nationalen und internationalen
Standortkonkurrenz.

Ein breitgefächertes Angebot an schulischen und außerschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten ist Grundvoraussetzung für die Qualifizierung der Bevölkerung und Diversifizierung der Arbeitsplatz-
struktur und trägt damit entscheidend zur Erhöhung der Einkommensstruktur und Wirtschaftskraft im Land-
kreis Nienburg/Weser bei.

Allgemeinbildende Schulen

Planerische Grundlage für die Entwicklung eines regional ausgewogenen Bildungsangebotes ist der Schul-
entwicklungsplan des Landkreises Nienburg/Weser (Fortschreibung 1996/2010). Er stellt die fachliche
Grundlage bei der Entscheidungsfindung über schulorganisatorische und/oder schulbauliche Einzelmaßnah-
men dar. Auf Grundlage demographischer Erhebungen können Aussagen über die Bedarfsentwicklung prog-
nostiziert werden.
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Seit Anfang der 90er Jahre steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen
wieder kontinuierlich an. Im Jahr 1999 wurden 15.522 Schülerinnen und Schüler im Landkreis Nienburg/
Weser unterrichtet. Noch bis zum Jahr 2011 ist mit einem weiteren Anwachsen der Schülerzahlen zu rech-
nen, danach werden die Zahlen jedoch wieder zurückgehen (siehe Abb. 3.7-1).

Zur Sicherung der wohnortnahen Schulversorgung sind in den Samtgemeinden Steimbke und Heemsen
Orientierungstufen und Realschulen neu errichtet worden. In Rehburg-Loccum, Ortsteil Loccum, ist eine Re-
alschule neu hinzugekommen. Weitere schulbauliche Maßnahmen dienten der Anpassung an den aktuellen
Raumbedarf.

Berufsbildende Schulen und sonstige Fachschulen

In den Berufsbildenden Schulen (BBS) im Mittelzentrum Nienburg/Weser, die sich in Trägerschaft des Land-
kreises Nienburg/Weser befinden, wurden im Schuljahr 1999/2000 3.303 Schülerinnen und Schüler unter-
richtet. In Spitzenzeiten Ende der 80er Jahre sind die BBS von über 4.000 Schülerinnen und Schülern be-
sucht worden. Sie verfügen über ein differenziertes Ausbildungsangebot. Weitere berufsbildende Schulen in
der Stadt Nienburg/Weser sind die Sozialpädagogikschule und die Wirtschaftsschule „Dr. Paul Rahn“, die
sich in freier Trägerschaft befinden. In der Stadt Hoya gibt es darüber hinaus eine Krankenpflegeschule in
Trägerschaft des Landkreises Nienburg/Weser. Weitere vorhandene Altenpflegeschulen werden in privater
Trägerschaft geführt.

Von besonderer Bedeutung für die Standortgunst des Mittelzentrums Nienburg und des Grundzentrums Hoya
sind die DEULA178 Nienburg GmbH, die u. a. ausländische Arbeitskräfte im Rahmen der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit aus- bzw. fortbildet und seit 1994 ein Fortbildungszentrum (DFZ) in Zusammenarbeit mit
dem Arbeitsamt Nienburg betreibt, die Bundesschule Hoya des Technischen Hilfswerks179, die Landesreit-
schule Hoya sowie die Musikschule Nienburg e.V.

Abb. 3.7-1 Entwicklung der Bevölkerung im Alter von 6 bis 10 Jahren

Volkshochschule Nienburg

Die 1970 gegründete Volkshochschule Nienburg (VHS) besitzt erhebliche Bedeutung für die Erwachsenenbil-
dung im Landkreis Nienburg/Weser. Vorrangige Aufgabe der VHS ist es, allen Bevölkerungsgruppen ein
lebenslanges Lernen zu ermöglichen und insbesondere sozial benachteiligte Personen in motivierender Wei-
se anzusprechen.

                                                     
178 DEULA: Deutsche Lehranstalten für Agrartechnik.
179 Siehe D 3.11.1 05.
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Große Bedeutung im Hinblick auf die Qualifizierung des Arbeitskräftepotentials kommt der Möglichkeit zur
Erlangung von Schulabschlüssen (Haupt- und Realschule) zu. Darüber hinaus bietet der Fachbereich „Beruf-
liche Bildung“ sowohl im gewerblich - technischen als auch im kaufmännisch - verwaltenden Bereich Weiter-
bildungskurse an. Als Abschlüsse können bundeseinheitliche Zertifikate und Prüfungen vor der Industrie- und
Handelskammer erlangt werden.

Um eine möglichst flächendeckende Versorgung mit Einrichtungen der Erwachsenenbildung zu gewährlei-
sten, gibt es neben der Hauptstelle der VHS im Mittelzentrum Nienburg/Weser noch 13 VHS-Arbeitsstellen
(Bücken, Eystrup, Heemsen, Hoya, Landesbergen, Liebenau, Marklohe, Rehburg-Loccum, Steimbke, Stey-
erberg, Stolzenau, Uchte und Wechold).

Neben beruflich orientierten Bildungsangeboten, Sprachkursen und Veranstaltungen zu den Themen Kultur,
Gesundheit, Umwelt und Technik bietet die VHS auch Veranstaltungen zur Förderung und Entwicklung des
gesellschaftlichen Dialogs an, z. B. zur Lokalen Agenda 21 der Stadt Nienburg/Weser.

Fachhochschule Hannover in Nienburg/Weser

Die Fachhochschule Hannover in Nienburg/Weser mit den Fachbereichen Architektur und Bauingenieur-
wesen übt eine besondere regionale Entwicklungsfunktion für den Landkreis Nienburg/Weser aus. Sie ist
Arbeitsstätte für hochqualifizierte Arbeitskräfte und bildet hochqualifizierte Arbeitskräfte aus, die auch dem
regionalen Arbeitsmarkt zugute kommen. Im Sommersemester 2000 betrug die Zahl der Studierenden rund
800. Das Gros der Studierenden kommt von außerhalb des Landkreises aus anderen Regionen Niedersach-
sens, anderen Bundesländern oder dem Ausland.180 Dies untermauert die hohe überregionale Bedeutung der
Fachhochschule. Durch Erweiterung des Studienangebots mit innovativen Studienfächern181 sowie einer
intensiven Zusammenarbeit der Fachhochschule mit wirtschaftlichen Unternehmen, insbesondere der Bau-
branche und/oder deren Einbeziehung in die wissenschaftliche Arbeit, kann die Standortgunst des Landkrei-
ses Nienburg/Weser weiter gesteigert werden.

Bedeutung und Funktion der Kultur

Ein vielfältiges kulturelles Angebot trägt in mehrfacher Hinsicht zur regionalen Entwicklung bei.

In wirtschaftlicher Hinsicht zählen kulturelle Einrichtungen und Angebote zu den sogenannten „weichen“
Standortvoraussetzungen. Der Kulturbereich ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor nicht nur hinsichtlich der
Arbeitsplätze. Er kann Standortentscheidungen von Unternehmen und hochqualifizierten Arbeitskräften sowie
auszubildenden Jugendlichen und Studierenden positiv beeinflussen. Als Imagefaktor trägt die Kultur zu-
gleich zur Förderung des Tourismus bei, insbesondere durch den Städte- und Ausflugstourismus sowie Bil-
dungs- und Tagungstourismus (vgl. Begründung zu Kap. D 3.8).

Für die Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit des Landkreises Nienburg/Weser ist es wichtig, regio-
nale Besonderheiten hervorzuheben und ein eigenes Profil zu entwickeln. Eine Besonderheit des Landkrei-
ses Nienburg/Weser ist z. B. die reizvolle Kulturlandschaft, geprägt durch Weserniederung, Streusiedlungs-
strukturen und großflächige Moorbereiche. Besondere Bedeutung genießt das Mittelzentrum Nienburg/Weser
mit seiner historischen Altstadt und dem vielfältigen kulturellen Angebot. Daneben sind u. a. auch die histori-
schen Städte Hoya und Rehburg-Loccum hervorzuheben. Im Prinzip hat jedoch jeder Ort im Landkreis Nien-
burg/Weser seine kulturelle Eigenarten. Die kulturelle Vielfalt und Entwicklungspotentiale kommen insbe-
sondere bei den Dorfwettbewerben zum Ausdruck. Ein weiteres, überregional bekanntes „Markenzeichen“
des Landkreises Nienburg/Weser ist der Spargelanbau (vgl. Begründung zu Kap. D 3.2). Durch diese Indi-
vidualität der Landschaft, Kultur und Geschichte hebt sich der Landkreis Nienburg/Weser von anderen Regi-
onen ab.

In soziokultureller Hinsicht fördern Kunst und Kultur im Sinne der raumordnerischen Leitvorstellung die freie
Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft182. Kulturelles Engagement ist wichtig für das soziale
Wohlbefinden breiter Bevölkerungsschichten. Daher kommt der Förderung der lokalen Kulturarbeit insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Stärkung der regionalen Identität und der soziokulturellen Verständigung
eine wichtige Funktion zu.183

                                                     
180 Ergebnis einer Studierendenbefragung im Jahre 1998 (vgl. „Die Harke“ vom 03.03.98).
181 Im Wintersemester 2000/2001 wird der Aufbaustudiengang „Nachhaltiges Planen und Bauen“ an der Fachhochschule in Nienburg

eingerichtet. Die Einführung eines Studiengangs „Bauklimatologie“ ist noch in Planung.
182 Siehe § 1 (2) Raumordnungsgesetz (ROG).
183 Fördermittel für soziokulturelle Projekte vergibt die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen e. V. (LAGS).
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Museen

Der Landkreis Nienburg/Weser engagiert sich seit 1991 im Rahmen des Landschaftsverbandes Weser-
Hunte e.V. auch für die Förderung des Museumswesens. Durch gezielte finanzielle Unterstützung verschie-
dener Projekte konnte das Museumsangebot im Landkreis Nienburg/Weser in seiner Attraktivität seitdem
deutlich gesteigert werden.

Im Rahmen des Museumswesens nimmt das historische Museum Nienburg im Landkreis Nienburg/Weser
eine zentrale Rolle ein und ist von überregionaler Bedeutung.184 Es befindet sich in Trägerschaft des Muse-
umsvereins für die Grafschaften Hoya, Diepholz und Wölpe e. V. Seine Sammlungen werden in drei ver-
schiedenen Gebäuden in der Altstadt der Stadt Nienburg/Weser präsentiert. Schwerpunkte sind Ur- und
Frühgeschichte des Mittelweserraums sowie Regional- und Stadtgeschichte.

Von hoher überregionaler Bedeutung ist das Dinosaurier-Freilichtmuseum in Münchehagen mit dem Natur-
denkmal „Saurierfährten“.185 Es ist vom Land Niedersachsen als Museum anerkannt und hat weltweite Kon-
takte zu renommierten Museen, Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern. Es steht in enger Koopera-
tion mit dem Niedersächsischen Landesmuseum, dem Museum Braunschweig und anderen bekannten Ein-
richtungen. Als attraktives Ausflugsziel spielt es für den Tourismus im Südkreis eine wichtige Rolle und ist
daher auch als regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt anzusehen (siehe Ziel D 3.8 06).

Lokale Museumsinitiativen bzw. ortsteilbezogene kleine Museen186 existieren bereits in vielen Ortschaften
des Landkreises. Beispiele hierfür sind der Betrieb der Museumseisenbahn Uchte-Rahden sowie Fahrten mit
historischen Eisenbahnen auf der Strecke Eystrup-Hoya-Bruchhausen-Vilsen und der geplante Betrieb einer
Museumseisenbahn auf der Strecke Nienburg-Liebenau. Zur Förderung des Tourismus im Landkreis Nien-
burg/Weser sind derartige Projekte von großer Bedeutung (vgl. Begründung zu Kap. D 3.8).

Krankenhäuser

Im Landkreis Nienburg/Weser gibt es in Hoya (109 Betten), Nienburg (186 Betten) und Stolzenau (110 Bet-
ten) drei Krankenhäuser, die von der Weserkliniken GmbH, einer Tochter der Rhön AG, betrieben werden.
Für die kommenden Jahre ist eine Umstrukturierung der Krankenhäuser Hoya und Stolzenau sowie ein Neu-
bau in Nienburg geplant.

Zu D 3.8 Erholung, Freizeit, Sport

Freizeit- und Erholungsschwerpunkte im Landkreis Nienburg/Weser

Mit zunehmender Freizeit und höherer Mobilität großer Bevölkerungsschichten gewinnen Erholungs- und
Sportaktivitäten als raumrelevante Nutzungen immer mehr an Bedeutung. Der Landkreis Nienburg/Weser
bietet aufgrund seiner landschaftlichen Vielfalt und einem attraktiven Angebot an Freizeiteinrichtungen gute
Voraussetzungen für vielfältige Erholungsaktivitäten, insbesondere zum Spazierengehen, Wandern, Radfah-
ren, Reiten, Schwimmen und Bootfahren. In allen Grundzentren und im Mittelzentrum Nienburg/Weser gibt
es eine gut ausgebaute Freizeitinfrastruktur für die wohnortnahe Erholung und Sportnutzung. Von daher wird
auf die Festlegung von Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung verzichtet.

Eine Reihe von Ausflugszielen im Landkreis Nienburg/Weser ist nicht nur von regionaler, sondern auch von
überregionaler Bedeutung für Besucher aus angrenzenden Landkreisen und anderen Regionen, v.a. aus den
Großräumen Hannover und Bremen. Dazu zählen insbesondere

- der Naturpark Steinhuder Meer, insbesondere die Rehburger Berge,

- die Weser und ihre Niederung,

- die Stadt Nienburg/Weser,

- das Dinosaurier-Freilichtmuseum Münchehagen (siehe Begründung zu Kap. D 3.7),

- die Ferienhaus- und Campingplatzgebiete am Hämelsee und Alveser See und

- die Ortschaften entlang der Radfernwege.

                                                     
184 Am 21.05.2000 präsentierte es sich auf dem Internationalen Museumstag.
185 Kernstück ist die Dauerausstellung „Niedersachsen vor 130 Mio. Jahren“ mit lokalen fossilen Funden versteinerter Saurierspuren.
186 Neben den Heimatmuseen Hoya, Rodewald und Rehburg gibt es Heimatstuben in Schweringen und Wietzen sowie die historischen

Scheunenviertel in Estorf, Drakenburg und das im Aufbau befindliche Scheunenviertel „Vor dem Pennigsehler Tor“ in Liebenau.
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Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr

Generell sind Erholungsaktivitäten im Landkreis Nienburg/Weser auf den Kurzzeit- und Städtetourismus aus-
gerichtet. Dabei spielt die Stadt Nienburg/Weser mit ihren baulichen Sehenswürdigkeiten, der Weserrenais-
sance und der historischen Altstadt eine zentrale Rolle. Daneben sind auch die Stadt Hoya, die Stadt Reh-
burg-Loccum und die Samtgemeinde Landesbergen bedeutsam für die Entwicklung des Kurzzeittourismus.
Diese Orte sind als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr in der Zeichne-
rischen Darstellung festgelegt (siehe Ziele D 1.5 07 und D 3.1 07).

Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft

Gebiete, die sich aufgrund ihrer besonderen landschaftlichen Attraktivität für ein ungestörtes Erleben der
Natur eignen, sind in der Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und
Landschaft festgelegt. Dazu zählen ein Teilbereich der Rehburger Berge im Naturpark Steinhuder Meer so-
wie das siedlungsnahe Erholungsgebiet der Stadt Nienburg/Weser „Haakenwerder“. Fachliche Grundlage für
die Festlegung ist der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Nienburg/Weser.

Vorsorgegebiete für Erholung

Als Vorsorgegebiete für Erholung sind diejenigen Gebiete in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt, die
aufgrund ihres landschaftlichen Wertes sowie ihrer natur- bzw. kulturhistorischen Situation einen aktuell oder
potentiell hohen Erlebniswert aufweisen. Fachliche Grundlagen für die nähere Festlegung der Vor-
sorgegebiete für Erholung sind das Landes-Raumordnungsprogramm, Beikarte 5 und der Landschaftsrah-
menplan, Karte 2, Gebiete mit besonderer Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Raumordnerisches Ziel ist es,
den ökologischen Wert und damit die Erholungseignung dieser Räume langfristig zu sichern und zu entwi-
ckeln.

„Sanfter“ Tourismus

Sowohl im Kurzzeit- als auch im Urlaubstourismus hat sich als zukunftsträchtiger Trend der sog. „sanfte“
Tourismus herausgebildet. Er zielt v.a. auf Erholungssuchende ab, die ruhige, naturorientierte Erholungsakti-
vitäten und eine umweltverträgliche touristische Infrastruktur bevorzugen. Diese Form des Reisens und der
Naherholung kommt insbesondere denjenigen ländlichen Regionen zugute, die, wie der Landkreis Nien-
burg/Weser, abseits der Fremdenverkehrsgebiete liegen und einen hohen landschaftlichen Erlebniswert bie-
ten. Entscheidend für den Erfolg des „sanften“ Tourismus ist eine intensive Betreuung der Erholungssuchen-
den, die i.d.R. ein großes Interesse an der Erholungs- oder Urlaubsregion mitbringen.

Im Landkreis Nienburg/Weser hat der „sanfte“ Tourismus vor allem durch den Radwandertourismus insbe-
sondere auf den Radfernwegen Weser und Hannover-Steinhuder Meer –  Dümmer, aber auch auf den
Fernwegen Leine und Weser-Hunte große Bedeutung erlangt. Auch der Radwanderweg um das Steinhuder
Meer herum sowie die Radrundwanderwege im Landkreis Nienburg/Weser sind durch ihre Verknüpfung mit
den Radfernwegen und Anbindung an überregional bedeutsame Baudenkmäler, wie die Stiftskirche von Bü-
cken, das Zisterzienser-Kloster Loccum oder das Dinosaurier-Freilichtmuseum Münchehagen für Erho-
lungssuchende aus anderen Regionen attraktiv.

Das Radwanderwegenetz ist als wichtiger Bestandteil der Erholungsinfrastruktur des Landkreises Nienburg/
Weser zu sichern und weiter auszubauen. Insbesondere ist eine Radwegeverbindung zwischen den touri-
stisch attraktiven Zentren Steinhuder Meer und der Stadt Nienburg/Weser, orientiert am Verlauf des Stein-
huder Meerbaches, zu schaffen.

In allen Teilen des Landkreises sind Möglichkeiten zum Wandern oder Spazieren gehen vorhanden. Auf dem
Weserweg kann der Landkreis entlang der Weser durchwandert werden.

Auch das Wasserwandern auf der Weser ist von zunehmender Bedeutung für die Kurzerholung und sollte in
die Entwicklung touristischer Konzepte miteinbezogen werden.

Radfernweg Weser

Der Weser-Radweg vom Weserbergland bis zur Nordsee hat sich zum touristischen Highlight in der Weser-
region entwickelt und gehört zu den erfolgreichsten Radwanderwegen in Deutschland. Neben der Naherho-
lung für die ansässige Bevölkerung im engeren Weserraum hat der Radweg erhebliche positive Auswirkun-
gen auf die Tourismuswirtschaft, die Kulturangebote und den örtlichen Einzelhandel.

Angesichts der zunehmenden Konkurrenz mit anderen Radwanderwegen innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands muss die Streckenqualität des Weser-Radweges weiter verbessert und ggf. ergänzende infrastruktu-
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relle Einrichtungen geschaffen werden. Neben der Qualitätssicherung muss auch die überregionale Ver-
marktung, die zentrale Information und die Weiterentwicklung des Produktes „Weser-Radweg“ gewährleistet
werden.

Wassergebundene Erholung

Sowohl die Weser einschließlich der größeren Nebengewässer (z. B. Große Aue, Steinhuder Meerbach) als
auch die durch Bodenabbau entstandenen Gewässer stellen eine große Attraktion für Erholungssuchende
dar. Viele Gewässer sind aber nur eingeschränkt nutzbar bzw. der Allgemeinheit zugänglich, da die Ufer-
grundstücke entweder in Privatbesitz sind oder nur für bestimmte Nutzergruppen, wie z.B. Camper, zugelas-
sen sind. Dazu zählen die bestehenden Freizeitwohnanlagen Hämelsee und Alveser See. Die weiteren zu-
gelassenen Badeseen im Landkreis Nienburg/Weser „Die Rolle“, der Wellier Kolk, der Bollwerder See und
der Eystruper See sind für die Allgemeinheit zugänglich und teilweise Badeanstalten angeschlossen.

Eine Chance, weitere Badegewässer bzw. Naherholungsräume für die Allgemeinheit zu schaffen, besteht
durch den Nassabbau von Kies und Sand in der Weseraue. Gemäß Landes-Raumordnungsprogramm ist
nach Abbauende auf eine Wiedereingliederung der entstandenen Gewässer in die Landschaft mit dem Ziel
der Renaturierung naturnaher Ökosysteme hinzuwirken, sofern nicht eine anderweitige Folgenutzung vor-
dringlich ist. Im Bodenabbauleitplan Weser werden in Abstimmung mit naturschutzfachlichen Belangen Ge-
biete vorgeschlagen, die für eine zukünftige Erholungsnutzung geeignet sind. Diese Gebiete werden daher in
der Zeichnerischen Darstellung mit Vorsorgegebieten für Erholung überlagert. Dabei bezieht sich diese
Festlegung auf die Nutzung nach beendetem Bodenabbau. Gemäß Bodenabbauleitplan betrifft dies die Ab-
baubereiche NI 4, 11, 12, 16, 17, 18, 19 und NI 20. Zur näheren Erläuterung wird auf Ziel D 3.4 08 hingewie-
sen.

Ökopark Stolzenau

Die Gemeinde Stolzenau beabsichtigt, im Anschluss an die Kiesabbaumaßnahme im Bereich „Im Röden“,
südlich des OT Stolzenau, als Folgenutzung die Nassabbaubereiche in einen Freizeit- und Naturerlebnispark
– Ökopark Stolzenau – auszugestalten und bauleitplanerisch auszuweisen. Dabei sollen die naturschutzfach-
lich wertvollen Bereiche in Teilbereichen gesichert werden. Im Zusammenhang mit Campingplatz, Weser-
fahrgastschifffahrt und Radwanderwegen soll ein regionaler Schwerpunkt für die ruhige Erholung in Natur
und Landschaft entwickelt werden. Zur langfristigen Sicherung ist der Ökopark Stolzenau daher als regional
bedeutsamer Erholungsschwerpunkt in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt worden.

Ferienpark Heye See

Die Firma Heye-Glas plant in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Landesbergen und den örtlichen Ge-
meinden die Errichtung eines Ferienparks als Folgenutzung des Nassabbaues (Heye See) am Butter-
bergsmoor bei Brokeloh. Nach neuestem Planungsstand (Juni 1999) soll der Park eine Anzahl von 100 Feri-
enhäuser mit ca. 500-600 Betten umfassen. Der Ferienpark Heye See ist wichtiger Bestandteil der touristi-
schen Entwicklungsplanung der Samtgemeinde Landesbergen und somit langfristig als Erholungsstandort zu
sichern.

Umweltverträglichkeit von Sport- und Erholungsaktivitäten

Neben der raumordnerischen Sicherung von Flächen für die Erholung gewinnt die nutzungsverträgliche Kom-
bination und Ausgestaltung naturbezogener Erholungs- und anlagenbezogener Sportarten und erlebnisorien-
tiertem Freizeitvergnügen wachsende Bedeutung.

Insbesondere Motorsportarten können Natur und Landschaft sowie das menschliche Wohlbefinden und die
Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Durch Lärm und Abgase werden Lebens- und Aufenthaltsqualität der
Anwohner und Erholungssuchenden stark eingeschränkt. Darüber hinaus führen diese Sportarten zu einem
hohen Verkehrsaufkommen, da sie nur auf wenige Standorte konzentriert sind und die Besucher zumeist mit
dem PKW anreisen.

Aufgabe der Regionalplanung ist es daher zukünftig zu prüfen, ob ein regionaler Bedarf für die Ausübung
umweltbeeinträchtigender Sportarten besteht, bzw. ob es Standorte gibt, an denen ein raum-, sozial- und
umweltverträglicher Betrieb möglich ist.
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Jet-Ski-Strecke Stendern

Im Raum Stendern ist auf der Weser-Strecke zwischen km 293,70 und 296,0 vom Bundesverkehrsministe-
rium (BMV) 1996 das Fahren mit sog. Wassermotorrädern (Waterscooter, Jet-Ski etc.) freigegeben wor-
den187. Eine Abstimmung mit dem Landkreis Nienburg/Weser hatte nicht stattgefunden. Aus Sicht des Land-
kreises Nienburg/Weser ist zu prüfen, ob ein regionaler Bedarf besteht. Möglicherweise kann es zu späteren
Nutzungskonflikten mit naturschutzfachlichen Belangen kommen, da sich östlich der Jet-Ski-Strecke ein Vor-
ranggebiet für Rohstoffgewinnung, Zeitstufe II, befindet, für das gemäß Bodenabbauleitplan Weser nach
Abbauende die Folgenutzung Naturschutz vorgesehen ist.

Zu D 3.9 Wasserwirtschaft

Zu D 3.9.0 Wasserwirtschaft allgemein

Gem. DIN 4049 kann Wasserwirtschaft definiert werden als „zielbewusste Ordnung aller menschlichen Ein-
wirkungen auf das ober- und unterirdische Wasser“. Die Wasserwirtschaft hat das Ziel, die quantitativen und
qualitativen Bedürfnisse aller Nutznießer am Wasser im Interesse des Wohles der Allgemeinheit aufeinander
abzustimmen.

Gemäß des in der Leitvorstellung der Raumordnung in § 1 Raumordnungsgesetz (ROG)188 verankerten Leit-
bildes einer nachhaltigen Raumentwicklung soll das Naturgut Wasser schonend und sparsam in Anspruch
genommen werden. Grundwasservorkommen sollen geschützt werden, die ökologische Funktionsfähigkeit
von Gewässern erhalten bzw. wieder hergestellt werden.

Zu D 3.9.1 Wasserversorgung

Grundwasservorkommen im Landkreis Nienburg/Weser

Der Landkreis Nienburg/Weser ist ein Wasserüberschussgebiet, in dem das natürliche, nutzbare Grundwas-
serangebot den Bedarf an Trink- und Brauchwasser weit übersteigt. Aufgrund der unterschiedlichen Boden-
verhältnisse sind die nutzbaren Grundwasservorkommen räumlich ungleich im Landkreis verteilt. Neben den
geologischen Bedingungen für die Verfügbarkeit von Grundwasser ist die lokale Grundwasserneubildungs-
rate von Bedeutung für die Trinkwassergewinnung. Sie wird u.a. stark von der Art der örtlichen Vegetations-
bedeckung beeinflusst. Bereiche mit einer hohen Grundwasserneubildungsrate sind vor allem die Bereiche
der Nienburg-Syker-Geest, der Weser-Aller-Terrassen und der Loccumer Heide-Rehburger Berge189. Einem
Wasserüberangebot in den Geestbereichen stehen Defizite in den Niederungs- und vor allem Moorgebieten
gegenüber.

Wasserbedarf und Wasserentnahme

Das Wasseraufkommen und die Wasserabgabe der öffentlichen Versorgungsträger an den Endverbraucher
haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Landkreis Nienburg/Weser um 50 % bzw. 30 % zugenom-
men. Die beobachtete, prozentuale Zunahme war deutlich höher als im Regierungsbezirk Hannover oder im
Land Niedersachsen. 1995 betrug das Wasseraufkommen im Landkreis Nienburg/Weser knapp 10 Mio. m³,
wobei rd. 46 % aus der Eigengewinnung und 54 % aus dem Fremdbezug stammten190.

Die Wasserabgabe der öffentlichen Versorgungsträger an die Endverbraucher betrug im Jahr rund 8,3 Mio.
m³, wobei zu 86% private Haushalte und zu 14% industrielle Unternehmen die Empfänger waren. Zwischen
den 70er und den 90er Jahren ließ sich der Trend einer zunehmenden Wasserabgabe nachweisen. Für die
Zukunft ist jedoch damit zu rechnen, dass die Wasserabgabe bei einer Menge von rund 9 Mio. m³ stagniert.
So ist gegenwärtig im Bereich der reinen Trinkwasserversorgung eine stagnierende bis leicht rückläufige
Entwicklung zu beobachten, die einer zunehmenden Nutzung von Einsparungsmöglichkeiten in den privaten
Haushalten zu verdanken ist.

                                                     
187 BMV: Wassermotorräder-Verordnung  – Strecken- Verhaltensmaßregel 1996.
188 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1998 (BGBl. I, S. 2081-2102)
189 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan. S. 159.
190 Landesamt für Statistik (1989): Statistik Daten. CD 1997.
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Im Jahr 1998 betrug der tägliche Trinkwasserbedarf pro Einwohner im Landkreis Nienburg/Weser ca. 128 l/
E*d. Damit war der einwohnerbezogene Trinkwasserbedarf der privaten Haushalte im Landkreis niedriger als
im Regierungsbezirk Hannover (ca. 140 l/E*d) und im Land Niedersachsen insgesamt (136 l/E*d).

Eine eigene Grundwasserentnahme erfolgt im Landkreis Nienburg/Weser von

�  der Karton- und Papierfabrik Hoya (ca. 37 % der gewerblichen Grundwasserentnahme),

�  der Fa. Oxxynova – Werk Steyerberg (ca. 35 %) sowie

�  29 weiteren gewerblichen Betrieben (ca. 28%)

in einer Größenordnung von etwa 9 Mio. m³ (bis 1996). In den vergangenen Jahren (1997 und 1998) ist die
Grundwasserentnahmemenge durch Einsparungsmaßnahmen in zahlreichen Betrieben um insgesamt rund
ein Drittel reduziert worden.

Abb. 3.9.1-1 Von Gewerbebetrieben  eigengeförderte  Grundwassermengen

Sparsame Wasserverwendung

Die Notwendigkeit einer sparsamen Wasserverwendung ist von den öffentlichen Wasserversorgungsunter-
nehmen und den Bürgerinnen und Bürgern allgemein anerkannt. Defizite bei der Ausnutzung von Wasser-
einsparpotentialen konnten in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt durch die Einführung einer Wasserent-
nahmegebühr, deutlich abgebaut werden. Im Bereich der Brauchwassernutzung wurde dies überwiegend
durch technische Maßnahmen realisiert. Zu einem Rückgang des Wasserverbrauchs trug aber auch eine
Umstellung des Verbraucherverhaltens bei den privaten Haushalten bei.

Öffentliche Trinkwasserversorgung

Als Wasserversorgung wird die Deckung des Wasserbedarfes im Bereich der Wohn- und Arbeitsstätten defi-
niert191. Um für den menschlichen Genuss geeignet zu sein, muss Trinkwasser bestimmte Güteeigen-
schaften aufweisen, die in der DIN 2000 „Zentrale Trinkwasserversorgung“ und in der Trinkwasserverord-
nung festgelegt sind. Je nach Verwendungszweck können die technisch bedingten Anforderungen an Be-
triebswasser anders sein als beim Trinkwasser.

Der Anschluss der Wohnstätten an die zentrale Trinkwasserversorgung konnte in den vergangenen Jahr-
zehnten kontinuierlich ausgebaut werden, so dass im Landkreis Nienburg/Weser mittlerweile eine Vollversor-
gung erreicht werden konnte (1974: 62 %; 1986: 94 %; 1999: über 99 %).

Die im Landkreis Nienburg/Weser vorhandenen Trinkwassergewinnungsanlagen weisen insgesamt eine
Kapazität von 11,84 Mio. m³ auf. Damit könnte theoretisch eine regionale Vollversorgung im Landkreis ge-
währleistet werden. Die Trinkwasserversorgung des Landkreises wird jedoch zusätzlich zu den in Tab. 3.9.1-
1 aufgelisteten Wasserwerken auch durch Fremdeinspeisung von den Harzwasserwerken sowie der Trink-

                                                     
191 Seyfried, C. & U. Austermann-Haun (1995): Wasserver- und –entsorgung. Im Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover. S.
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wasserverbände „Garbsen-Neustadt“ (für die SG Steimbke), „Nordschaumburg“ (für den OT Münchehagen
der Stadt Rehburg-Loccum) und „Landkreis Verden“ (für die SG Eystrup) sichergestellt. Im Gegenzug wird
ein Großteil der vom Wasserwerk Liebenau II geförderten Wassermenge über die Fernwasserleitung192 der
Harzwasserwerke in den Ordnungsraum Bremen abgeleitet. Im Landkreis Nienburg/Weser sind die in Tab.
3.9.2-1 dargestellen, öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen in Betrieb.

Wasserwerk Eigentümer Bewilligte Förder-
mengen in 1.000m³/a 193

Holzhausen Gemeinde Stolzenau 600

Liebenau II Harzwasserwerke 5.500

Blockhaus IVG 600

Maiwiese IVG 1.300

Hoya Stadtwerke Hoya 750

Nienburg Stadtwerke Nienburg 1.800

Calle Wasserbeschaffungsverband „Calle“ 65

Drakenburg Wasserverband „An der Führse“ 800

Uchte194 Wasserverband „Nienburg-Süd“ 200

Loccum Wasserverband „Rehburg-Loccum“ 300
Tab. 3.9.1-1 Öffentliche Trinkwassergewinnungsanlagen

Bisher wurden Wasserschutzgebiete (WSG) erst für die Wasserwerke Hoya, Liebenau II-Blockhaus und
Loccum festgesetzt.

Um die Qualität des Grundwassers nachhaltig zu sichern, ist es Ziel des Landkreises, alle Einzugsgebiete
bestehender Wassergewinnungsanlagen als WSG festsetzen zu lassen.

                                                     
192 Im Bereich der Wasserwirtschaft wird an Stelle des Begriffes „Fernwasserleitung“ der Begriff „Wassertransportleitung“ verwendet.

Für die Raumordnung ist gem. der Anlage zu § 3 Abs. 1 der Verordnung über das Verfahren zur Aufstellung und über die Darstel-
lung der Regionalen Raumordnungsprogramme der Begriff „Fernwasserleitung“ vorgeschrieben.

193 Stand: 10/1999 (Untere Wasserbehörde beim Landkreis Nienburg/Weser)
194 Das Wasserwerk Uchte soll mittelfristig außer Betrieb genommen werden. Die bisher vom Wasserwerk Uchte gelieferten Wasser-

mengen werden dann von den Wasserwerken Maiwiese und Blockhaus bereitgestellt.
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Träger der Wasserversorgung im Landkreis Nienburg/Weser

Die Trinkwasserversorgung im Landkreis Nienburg/Weser wird von folgenden Wasserverbänden getragen195:

Name Wasserabgabe
2000 in 1.000m³

Versorgungsgebiet*

Wasserverband „Am Sandkamp“ 733 SG Marklohe, SG Liebenau

Wasserverband „An der Führse“ 1.111 SG Heemsen u. Landesbergen, Gem. Linsburg,
OT Holtorf und Erichshagen

Wasserbeschaffungsverband „Calle“ 24 OT Calle

Wasserverband „Garbsen – Neustadt“ 356 SG Steimbke (ohne Linsburg)

Stadtwerke Hoya 1.015 SG Grafschaft Hoya (ohne OT Calle)

Trinkwasserverband Verden 267 SG Eystrup

Stadtwerke Nienburg 2.295 Stadt Nienburg (ohne Holtorf und Erichshagen)

Wasserverband „Nienburg-Süd“ 1.287 SG Uchte, Fl. Steyerberg

Wasserverband „Rehburg-Loccum“ 653 Stadt Rehburg-Loccum

Gemeinde Stolzenau 400 Gemeinde Stolzenau

Wasserbeschaffungsverband „Wietzen“ 146 Gemeinde Wietzen (tlw.)

Wasserinteressentenschaft Wietzen 24 Gemeinde Wietzen (tlw.)

Wasserinteressentenschaft Neulohe 12 Gemeinde Marklohe (tlw.)

Gesamt 8.323
Tab. 3.9.1-2 Träger der Trinkwasserversorgung *nur innerhalb LK Nienburg/Weser

Vorrang- und Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung

Die im Landes-Raumordnungsprogramm festgelegten Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung sind im
Regionalen Raumordnungsprogramm näher festzulegen. Dabei werden alle Wasservorkommen, die bereits
heute für die Trinkwassergewinnung im Landkreis Nienburg/Weser genutzt werden sowie Gebiete, für die
eine Trinkwassergewinnung in der Zukunft geplant ist, in der Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet
für Trinkwassergewinnung dargestellt. Im Einzelnen werden folgende Vorranggebiete dargestellt:

�  WSG für das Wasserwerk Hoya (SG Hoya),

�  Einzugsgebiet des Wasserwerkes Calle (SG Hoya),

�  WSG für die Wasserwerke Liebenau II und Blockhaus (SG Liebenau),

�  Einzugsgebiet des Wasserwerkes Maiwiese (Flecken Steyerberg),

�  Einzugsgebiet des Wasserwerkes Holzhausen (Gemeinde Stolzenau),

�  WSG für das Wasserwerk Loccum (Stadt Rehburg-Loccum),

�  Einzugsgebiet des Wasserwerkes Nienburg (Stadt Nienburg),

�  Einzugsgebiet des Wasserwerkes Drakenburg (SG Heemsen).

Die Gebiete

�  „Allertalsandebene-Hannoversche Moorgeest“ (SG Steimbke, SG Landesbergen, Stadt Rehburg-
Loccum),

�  „Hämelheide“ (SG Eystrup)

�  „Böhrde“ (SG Uchte)

werden als Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung aus dem Landes-Raumordnungsprogramm über-
nommen und in ihrer räumlichen Abgrenzung konkretisiert. Durch diese Festlegung soll eine langfristige Si-
cherung dieser Grundwasservorkommen erzielt werden.

                                                     
195 Stand der Daten: 09/2000 (Landkreis Nienburg/Weser – Untere Wasserbehörde); die angegebenen Wassermengen schließen den

Eigenverbrauch der Wasserwerke und Rohrnetzverluste mit ein. Die Wasserversorgungsunternehmen IVG Immobilien GmbH (nur
Eigenverbrauch), Wasserwerk Heidhausen (nur Eigenverbrauch) und Wasserinteressengemeinschaft Sudhalenbeck sind nicht be-
rücksichtigt.
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Das Einzugsgebiet des Wasserwerkes Uchte (SG Uchte) wird nicht als Vorranggebiet dargestellt, da das
Wasserwerk außer Betrieb genommen werden soll. Da sich in diesem Bereich mittlerweile eine gewerbliche
Nutzung etabliert hat, wird dieses Gebiet auch nicht als Vorsorgegebiet dargestellt.

Als Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung werden Gebiete dargestellt, die hinsichtlich Wasserqualität,
der Wassermenge und des natürlichen Schutzpotentials für die Trinkwassergewinnung zwar besonders ge-
eignet sind, für die jedoch derzeit noch keine konkreten Erschließungsabsichten bestehen. Außerdem wird
der Einzugsbereich des derzeit nur für die Brauchwasserförderung genutzten betrieblichen Wasserwerkes
Liebenau I der Harzwasserwerke als Vorsorgegebiet dargestellt.

Feldberegnung

Die Grundwasserentnahme für die Feldberegnung soll unter Berücksichtigung anderer Entnahmen einen
nach der wasserwirtschaftlichen Rahmenplanung festzulegenden Anteil an der Grundwasserneubildung nicht
überschreiten, da sie ansonsten zu einer Reduzierung der Grundwassermenge und zu Grundwasserstands-
senkungen führen kann. Schwerpunkte der Bereiche, für die eine Erlaubnis zur Grundwasserentnahme ge-
mäß § 10 NWG196 für die Feldberegnung erteilt wurde, befinden sich

�  im Nordosten des Landkreises (in den Gemeinden Hassel, Eystrup, Hämelhausen, Gandesbergen, Haß-
bergen),

�  im Osten des Landkreises (in den Gemeinden Rodewald, Steimbke und Linsburg),

�  südlich der Kreisstadt Nienburg (beim OT Schäferhof sowie in den Gemeinden Estorf, Landesbergen und
Husum) und

�  im Südwesten des Landkreises (in den Gemeinden Uchte, Warmsen, Diepenau und im Flecken Steyer-
berg bei den OT Hägeringen und Reese).

1999 hatten insgesamt 200 Betriebe für eine Fläche von insgesamt 6.027 ha eine Erlaubnis für eine Grund-
wasserentnahme zur Beregnung197. Die maximale Erlaubnismenge, von der in einem durchschnittlichen Jahr
etwa 70% in Anspruch genommen werden dürfen, betrug 5.218.959 m³. Somit beläuft sich die erlaubte
Grundwasserentnahme zur Beregnung auf etwa 3,65 Mio. m³/a.

Zu D 3.9.2 Abwasserbehandlung

Erfordernis der Abwasserbeseitigung

Als Abwasser wird gem. § 2 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz (AbwAG)198 das durch häuslichen, gewerbli-
chen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trok-
kenwetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen oder be-
festigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser) bezeichnet.

Gemäß § 148 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) ist Abwasser so zu beseitigen, dass das
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Die abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften, in der
Regel Städte, Samtgemeinden, Gemeinden und Verbände unterliegen gem. § 149 NWG der Pflicht, Abwas-
ser einschließlich des in dezentralen Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlammes zu beseitigen. Sie haben
die Möglichkeit, die Pflicht der Abwasserentsorgung teilweise auf Nutzungsberechtigte zu übertragen. Zur
Beseitigung des Niederschlagswasser sind in der Regel die Grundstückseigentümer sowie die Träger öffent-
licher Verkehrsanlagen verpflichtet, sofern die Kommunen keinen Gebrauch vom Anschluss- und Benut-
zungszwang an öffentliche Entsorgungseinrichtungen machen.

Verdichtungsgebiete von mehr als 2.000 Einwohnerwerten sind gem. der Verordnung über die Behandlung
von kommunalem Abwasser199 an zentrale Entsorgungsanlagen mit Abwasserbehandlungsanlagen anzu-
schließen. Darüber hinaus anfallendes Abwasser häuslicher oder gleichgestellter Art kann aus wirtschaft-
lichen Gründen nur dezentral behandelt und entsorgt werden.

Im Landkreis Nienburg/Weser sind derzeit ca. 107.500 Einwohner (86%) an zentrale Entsorgungseinrichtun-
gen angeschlossen (Landesdurchschnitt liegt bei ca. 91 %). Das anfallende Abwasser von ca. 17.800 Ein-
                                                     
196 Niedersächsisches Wassergesetz in der Fassung vom 25.03.1998 (Nds. GVBl. S.347), zuletzt geändert durch das Haushaltbegleit-

gesetz vom 21.01.1999 (Nds. GVBl., S.10)
197 Landkreis Nienburg/Weser – Untere Wasserbehörde (1999)
198 Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz – AbwAG) in der Fassung vom

03.11.94 (BGBl. S. 3370, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.8.98 (BGBl. I S.2455)
199 Verordnung über die Behandlung von kommunalem Abwasser vom 28.09.2000 (Nds. GVBl. Nr. 18, S. 248 ff.):
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wohner wird über dezentrale Abwasserreinigungsanlagen entsorgt. Aufgrund der Siedlungsstruktur im Land-
kreis Nienburg/Weser werden sich zukünftig keine grundlegenden Änderungen an dieser Situation ergeben.

Abwasseranlagen im Landkreis Nienburg/Weser

Für den Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen gelten gem. §§ 12, 153 NWG bzw. § 7a Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG)200 die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Danach ist die Schadstofffracht des
Abwassers im Ablauf der Reinigungsanlage so gering zu halten, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Be-
tracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Maßgebend hierfür ist die Verord-
nung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer201.

Kläranlagen-
standort

Träger Abwasser-
behandlung

Kapazität
in EGW 202

angeschlossene Ortsteile

Eystrup SG Eystrup 14.000 Eystrup, Hassel, Gandesbergen

Hoya SG Grafsch. Hoya 12.500 Hoya, Altenbücken, Bücken, Dedendorf, Hoyerhagen,
Schweringen

Drakenburg Wasserverband „An
der Führse“

12.000 Drakenburg, Rohrsen, Haßbergen, Heemsen, Gadesbün-
den, Anderten, Holtorf und Erichshagen

Leeseringen Wasserverband „An
der Führse“

9.000 Landesbergen, Estorf, Leeseringen, Husum, Nienburger
Bruch, Schessinghausen, Groß Varlingen, Brokeloh, Bol-
sehle

Leese Wasserverband „An
der Führse“

1.800 Leese

Lemke Wasserverband „Am
Sandkamp“

30.000 Sebbenhausen, Balge, Holzbalge, Behlingen, Blenhorst,
Lemke, Marklohe, Möhlenhalenbeck, Buchhorst, Holte,
Oyle, Glissen, Binnen, Bühren, Wietzen, Mehlbergen,
Liebenau, Pennigsehl, Mainsche, Mainschhorn

Nienburg Stadt Nienburg 160.000 Stadt Nienburg (außer Erichshagen und Holtorf), Linsburg

Steimbke Wasserverband „An
der Führse“

8.600 Rodewald, Steimbke, Stöckse, Wenden, Wendenborstel,
Glashof, Lohe

Rehburg Stadt Rehburg-
Loccum

28.000 Bad Rehburg, Loccum, Münchehagen, Rehburg, Winzlar

Steyerberg Flecken Steyerberg 9.000 Steyerberg, Wellie

Stolzenau Gem. Stolzenau 9.350 Anemolter, Holzhausen, Nendorf, Schinna, Stolzenau,
Müsleringen, Böthel, Hibben

Uchte SG Uchte 12.000 Uchte, Warmsen

Bohnhorst203 SG Uchte 400 Bohnhorst

Diepenau SG Uchte 4.000 Diepenau, Lavelsloh

Nordel204 SG Uchte 1.000 Nordel, Essern

Landkreis
Nienburg/W.
insgesamt

(15)205

13
(309.650)
308.250

Tab. 3.9.2-1 Kläranlagen im Landkreis Nienburg/Weser

                                                     
200  Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung vom 12.11.1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.08.98 (BGBL. I

S.2455).
201 Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung – AbwV) vom 09.02.1999

(BGBl. I Nr. 6 v. 18.02.1999, S. 86 ff.).
202 Einwohnergleichwert: entspricht der Zahl der EW, deren Abwasser nach Menge oder Verschmutzung dem Abwasser aus gewerbli-

chen oder industriellen Betrieben oder aus öffentlichen Einrichtungen gleichzusetzen ist.
203 Die Kläranlage Bohnhorst soll in den kommenden Jahren ihren Betrieb einstellen.
204 Die Kläranlage Nordel soll in den kommenden Jahren ihren Betrieb einstellen.
205 Unter Berücksichtigung der Kläranlagen, deren Betrieb in wenigen Jahren eingestellt wird.
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In Tab. 3.9.2-1 sind die kommunalen Abwasserreinigungsanlagen im Gebiet des Landkreises Nienburg/ We-
ser aufgelistet. Derzeit werden 15 kommunale Kläranlagen betrieben, von denen jedoch die KA Bohnhorst
und Nordel im Verlauf der kommenden Jahre ihren Betrieb einstellen werden. Die Einrichtung neuer Kläran-
lagen ist im Landkreis Nienburg/Weser nicht vorgesehen. Die bestehenden Anlagen werden, sofern noch
nicht in vollem Umfang erfolgt, so erweitert bzw. umgebaut, dass die wassergesetzlichen Anforderungen
eingehalten werden.

Von den betrieblichen Abwasserreinigungsanlagen im Kreisgebiet wird derzeit nur die Anlage der Firma Sto-
ne-Europa-Carton in Hoya aus wasserwirtschaftlicher Sicht als bedeutsam eingestuft. In dieser Anlage wer-
den jährlich rd. 2,7 Mio. m³ im Rahmen der Papierherstellung anfallende Abwässer gereinigt. Kleinere Anla-
gen sind u.a. bei der IVG Immobilien GmbH Liebenau, der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH und der Norddeut-
schen Erdgas-Aufbereitungs-Gesellschaft mbH in Voigtei, dem Kraftwerk Robert Frank in Landesbergen, der
Alfons Hannig GmbH in Rehburg, der Fuller Deutschland GmbH in Nienburg und im Industriepark Nienburg
in Betrieb.

Abwassertransportleitungen

Das kommunale Kanalnetz ist in den vergangenen Jahren als Voraussetzung für die Erhöhung des An-
schlussgrades ständig erweitert worden. Auf die Darstellung von Hauptabwasserleitungen in der Zeichne-
rische Darstellung wird verzichtet, da die vorhandenen Leitungssysteme in der Regel keine überregionale
Bedeutung haben und neue Systeme von überregionaler Bedeutung nicht geplant sind.

Undichte Abwasserkanäle können zu einer erheblichen Verunreinigung des Grundwassers führen. Daher
sind Abwasserkanalisationssysteme entsprechend der Verordnung über die Behandlung von kommunalem
Abwasser206 auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen. Sie sind bei auftretenden Mängeln ent-
sprechend zu sanieren. Diese Aufgabe obliegt den abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaftten bzw.
den Anlagenbetreibern.

Kleinkläranlagen

Kleinkläranlagen sind dezentrale Anlagen zur Behandlung häuslichen Schmutzwassers aus einzelnen oder
mehreren Gebäuden mit einem Schmutzwasserdurchfluss bis 8 m³/d bzw. maximal 50 Einwohnerwerten.
Derartige Anlagen kommen im Wesentlichen im Ländlichen Raum mit weitläufiger Bebauung vor. Die abwas-
serbeseitigungspflichtigen Körperschaften können Kleinkläranlagen durch Erlass einer entsprechenden Sat-
zung dauerhaft zulassen.

Klärschlamm

Die im Landkreis in kommunalen Kläranlagen anfallende Klärschlammmenge kann durch Aufbringung auf
geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen (LNF) gemäß der Bestimmungen der Klärschlammverordnung
(AbfKlärV)207 verwertet werden, da die Gehalte an Schwermetallen und chlororganischen Verbindungen im
Klärschlamm durch verschiedene Maßnahmen bereits weit unter die zulässigen Werten gesenkt werden
konnten. Zusätzlich zu Klärschlämmen aus den kommunalen Kläranlagen des Landkreises werden im Kreis-
gebiet auch Klärschlämme aus anderen Kreisen verwertet, so dass 1998 insgesamt 9.281 Mg Klär-
schlamm208 auf 4.161 ha LNF ausgebracht wurden (darunter ca. 3.624 Mg auf 2.078 ha LNF aus den kom-
munalen Kläranlagen im Landkreis Nienburg/Weser). Steigende Kosten bei der landwirtschaftlichen Verwer-
tung von Klärschlämmen, die Konkurrenz zu anderen Sekundärrohstoffen sowie die stagnierende Bereit-
schaft zur Aufnahme der Klärschlämme in der Landwirtschaft (z.B. bei Anbau von Qualtitätsgetreide und
Sonderkulturen) lassen für die Zukunft eine leichte Zunahme der Klärschlammmengen als Abfallstoff zur
Beseitigung erwarten.

Rechengut und Klärschlamm aus gewerblichen Kläranlagen wird nicht landwirtschaftlich verwertet, sondern
auf das Entsorgungszentrum Nienburg angeliefert (1998 ca. 1.300 Mg).

Ableitung von Niederschlagswasser

Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit getrennt vom Schmutzwasser zu sammeln und, sofern es nicht in
seiner Eigenschaft verändert wird, direkt am Anfallort durch technische Versickerungsanlagen über die be-
lebte Bodenzone dem Untergrund zuleiten.

                                                     
206 S.o.
207 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) vom 15.04.92 (BGBl. I S. 912), zuletzt geändert am 06.03.97 (BGBl. I S. 446).
208 Landkreis Nienburg/Weser (1999): Abfallwirtschaftskonzept für den Landkreis Nienburg/Weser. Stand: 29.09.1999, S. 11.
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Niederschlagswasser, das in seiner Eigenschaft verändert wurde, bedarf vor Einleitung in den Untergrund
einer entsprechenden Vorbehandlung, für die technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Zu D 3.9.3 Hochwasserschutz

Erfordernis des Hochwasserschutzes

Hochwässer sind natürliche Ereignisse, mit denen immer wieder gerechnet werden muss. Der Mensch hat
die Höhe und den zeitlichen Ablauf der Hochwässer durch die Flächennutzung im Einzugsgebiet, durch den
Gewässerausbau und die Verkleinerung der natürlichen Retentionsflächen verschärft209.

Das Abflussgeschehen im Wesereinzugsgebiet ist in den meisten Jahren durch Hochwasser im Winter und
eine Niedrigwasserperiode von Juli bis Oktober gekennzeichnet. Die Hochwasserphase besteht in den
meisten Jahren aus zwei großen Hauptereignissen. Das erste liegt überlicherweise im Dezember/Januar,
während das zweite im März/April durch das Schmelzwasser aus den Mittelgebirgen hervorgerufen wird210.

Im Landkreis Nienburg/Weser treten bedrohliche Hochwassersituationen vor allem entlang der Weser, aber
auch an der Großen Aue auf. In den 90er Jahren traten vor allem in den Jahren 1994, 1995 und 1998 Hoch-
wasserereignisse auf, bei denen in der Regel nahezu die ganze Wesermarsch überflutet wurde. Das Hoch-
wasser von 1998 hatte u.a. Ernteverluste in der Landwirtschaft sowie eine mehrtägige Sperrung einiger
Hauptverkehrsstraßen (B 215/441 zwischen Leese und Stolzenau, K 3 zwischen Nienburg und Marklohe, K 2
zwischen Drakenburg und Balge, Abschnitte der K 63 zwischen Stolzenau und der Landesgrenze) zur Folge.

Durch einen wirksamen Hochwasserschutz sollen schädliche Auswirkungen von Abflüssen, die deutlich über
den jährlichen Mittelwerten liegen, vermindert bzw. verhindert werden. Dabei sollen insbesondere Siedlun-
gen, Nutzflächen und Verkehrsflächen geschützt werden.

Hochwasserschutz als Ziel der Raumordnung

Durch die Novellierung des Raumordnungsgesetzes von 1998 wurde ein vorbeugender Hochwasserschutz
als Grundsatz der Raumordnung verankert. Grundsätzlich soll im Binnenland vor allem durch Sicherung oder
Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwemmungsgefährdeten Bereichen ein vorbeugen-
der Hochwasserschutz gewährleistet werden. Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat sich in Entschlie-
ßungen vom 08.03.1995 und 26.03.1996 mit dem Beitrag der Raumordnung zu einem vorbeugenden Hoch-
wasserschutz befasst und mit ihrem Beschluss „Raumordnung und vorbeugender Hochwasserschutz“ vom
04.06.1998 die Aufgaben der Raumordnung zum vorbeugenden Hochwasserschutz bekräftigt. In den Hand-
lungsempfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung zum vorbeugenden Hochwasserschutz vom
14.06.2000 werden Vorgaben für die zukünftige Festlegung von Zielen der Raumordnung zum vorbeugenden
Hochwasserschutz gemacht. So wird u.a. die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den
Hochwasserschutz vorgeschlagen. Für die festgelegten Überschwemmungsbereiche sollen u.a. folgende
Zielfestlegungen gelten:

- In den bei 100-jährigen Hochwasserereignissen überschwemmten Gebieten sollen weitere Inanspruch-
nahmen durch Siedlungserweiterungen und –neuplanungen ausgeschlossen werden.

- Innerhalb der zeichnerisch dargestellten Überschwemmungsbereiche sollen insbesondere an ausge-
bauten und eingedeichten Gewässern die Möglichkeit der Rückgewinnung von Retentionsraum und der
Reduzierung der Abflussgeschwindigkeit durch Deichverlegungen und Gewässerrenaturierungen genutzt
werden.

- In den regionalplanerisch ausgewiesenen Überschwemmungsbereichen sollen die räumlichen Funktio-
nen und Nutzungen so gestaltet werden, dass ihre Funktionen für den Hochwasserabfluss und –rückhalt
gewährleistet werden und bei Überschwemmungen möglichst keine Schäden entstehen.

- Wenn aus überwiegenden Gründen des Wohls der Allgemeinheit Überschwemmungsbereiche für zu-
sätzliche bauliche Anlagen (z.B. Infrastruktureinrichtungen) in Anspruch genommen werden, so soll das
Retentionsvermögen und der schadlose Hochwasserabfluss durch kompensatorische Maßnahmen gesi-
chert werden.

                                                     
209 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2000): Handlungsempfehlungen der Ministerkonferenz für Raumord-

nung zum vorbeugenden Hochwasserschutz vom 14.06.2000.In GMBl 2000, Nr. 27, S. 514 – 523.
210 Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser (1998): Wesergütebericht 1997. S. 8.
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Gesetzlich festgelegte und natürliche Überschwemmungsgebiete

Der schadlose Hochwasserabfluss ist bei der Weser, der Großen Aue, dem Steinhuder Meerbach und der
Siede durch die Festsetzung von gesetzlichen Überschwemmungsgebieten gesichert. Diese Gebiete werden
daher in der Zeichnerischen Darstellung als Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses dargestellt.
Auch für den Uchter/Stolzenauer Mühlbach und den Bückener Mühlbach wurden Überschwemmungsgebiete
gesetzlich festgelegt, die jedoch aus Maßstabs- und Aktualitätsgründen nicht in der Zeichnerischen Darstel-
lung enthalten sind. Während das Überschwemmungsgebiet der Weser mit Verordnung vom 24.03.1998211

neu festgesetzt wurde, sind die Festsetzungen für die übrigen Gewässer aufgrund schon weit zurückliegen-
der Untersuchungen erfolgt. Für die Große Aue, den Steinhuder Meerbach und die Siede wird derzeit daher
eine Neufestsetzung der Überschwemmungsgebiete seitens der Bezirksregierung Hannover, Außenstelle
Sulingen, vorgenommen.

In der Zeichnerischen Darstellung wird das gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet für die Weser
als Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses dargestellt. Ebenso wird für die Siede verfahren. Für die
Abgrenzung der Gebiete für die Große Aue und den Steinhuder Meerbach wird auf die in Karte 6 des Land-
schaftsrahmenplanes dargestellten Bereiche zur Sicherung/Förderung des Retentionsvermögens, die bereits
neuere Erkenntnisse der Bezirksregierung Hannover berücksichtigen, zurückgegriffen.

Neben den gesetzlichen müssen auch die natürlichen Überschwemmungsgebiete, d.h. der gesamte Bereich,
der bei Hochwassersituationen überschwemmt wird, in ihrer Funktion als Retentionsräume erhalten bleiben
bzw. wieder hergestellt werden. Dies gilt auch für die natürlichen Überschwemmungsgebiete an den Gewäs-
sern, für die kein gesetzliches Überschwemmungsgebiet festgesetzt worden ist. In der Vergangenheit wurden
diese Retentionsräume häufig durch Entwässerungsmaßnahmen und Eindeichung anderen Nutzungen zu-
geführt. So ist z.B. zur Schaffung einer verbesserten Hochwassersicherheit des Umlandes der Retentions-
raum der Großen Aue durch die Anlage von Verwallungen beim Ausbau in den 60‘er Jahren bis an die Ufer-
bereiche eingeschränkt worden, was eine schnellere Ableitung der Wassermassen der Großen Aue in die
Weser zur Folge hat.

Maßnahmen des Hochwasserschutzes

Als Reaktion auf die verheerenden Hochwässer in den Einzugsgebieten von Donau und Elbe im Sommer
2002 hat die Bundesregierung ein 5-Punkte-Programm für eine Verbesserung des vorbeugenden Hochwas-
serschutzes aufgestellt, welches Maßnahmen in folgenden Handlungsfeldern vorsieht:

1) Gemeinsames Hochwasserschutzprogramm von Bund und Ländern,

2) Länderübergreifende Aktionspläne,

3) Ausbau der europäischen Zusammenarbeit,

4) Überprüfung von Flussausbauvorhaben,

5) Sofortmaßnahmen zum Hochwasserschutz.

Fließgewässer und ihre Auen sind zu einer funktionalen Einheit verknüpft212. In den vergangenen Jahrzehn-
ten haben jedoch Ausbau und Unterhaltung der Gewässer zu einer weitgehenden Trennung der beiden
Landschaftsteile geführt, mit der Folge, dass große Teile der ehemals vorhandenen Retentionsräume ver-
loren gingen und ein beschleunigter Abfluss stattfindet.

Wesentliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines Hochwasserschutzes sind:

- Freihaltung der gesetzlichen und natürlichen Überschwemmungsgebiete,

- Erhaltung der Retentionsräume,

- Sicherung der natürlichen Wasserrückhaltung,

- sofern zwingend erforderlich, ein schonender und naturnaher Gewässerausbau,

- die Erhaltung der Sicherheit der Hochwasser- und Sommerdeiche.

Zusätzlich zu dem passiven Schutz durch die Festlegung des Überschwemmungsgebietes wurden vor allem
im besonders gefährdeten Wesertal Maßnahmen des aktiven Hochwasserschutzes durchgeführt. So beste-
hen entlang der Weser und der Großen Aue alte Verwallungssysteme, die hier die Funktion als Sommer-
deiche übernehmen. Von Altenbücken bis zur Kreisgrenze verläuft auf dem linksseitigen Ufer der Weser ein

                                                     
211 Verordnung über die Feststellung des Überschwemmungsgebietes der Weser im Landkreis Nienburg vom 24.03.1998

(Abl. RBHan. 1998/Nr. 10 v. 29.04.1998, S. 303).
212 Landkreis Nienburg/Weser (1996): Landschaftsrahmenplan, S. 164.
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nach dem Nds. Deichgesetz213 gewidmeter Hochwasserschutzdeich, der derzeit verstärkt und um einen
Deichverteidigungsweg ergänzt wird. Träger der Deichschutzmaßnahmen ist hier der Mittelweserverband.

Weiterhin sind zur Entschärfung von Hochwassersituationen die natürlichen Funktionen der Wasserrückhal-
tung zu fördern. Hierzu können folgende Maßnahmen beitragen:

�  Entsiegelung befestigter Flächen,

�  Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort,

�  standortgerechte, erosionsminimierende Land- und Forstwirtschaft (z.B. Grünlandbewirtschaftung in den
Hochwasserabflussbereichen),

�  Gewässerrenaturierung,

�  Wiederherstellung natürlicher Retentionsräume,

�  Rückverlegung von Dämmen sowie

�  weitere Maßnahmen zur Vergrößerung der natürlichen Überschwemmungsgebiete.

Im Zusammenhang mit dem vorhandenen und vorgesehenen Kiesabbau im Wesertal214 ist auf den Abbau-
Nachfolgeflächen und in den Kompensationsräumen eine Landschaftsgestaltung zu fördern, die der Entste-
hung von Hochwässern entgegenwirkt. Dementsprechend sieht das Rahmenkonzept für den Kompensati-
onsflächenpool Wesertal die Sicherung bzw. Entwicklung von retentionsfördernden Biotoptypen, wie z.B.
Feucht- und Nassgrünländern oder Auwäldern, vor.

Zu D 3.10 Abfallwirtschaft

Zu D 3.10.0 Abfallwirtschaft allgemein

Satzung über die Abfallentsorgung und Abfallwirtschaftskonzept für den Landkreis Nienburg/Weser

Der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser hat durch Beschluss eine Satzung über die Abfallentsorgung
im Gebiet des Landkreises erlassen. In dieser Satzung werden Umfang der Abfallentsorgung, Anschluss-
und Benutzungszwang und Pflicht zur Abfalltrennung geregelt sowie Festlegungen zu einzelnen Abfallarten
getroffen.

Der Landkreis Nienburg/Weser hat im Jahr 2000 gem. § 5 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG)215

ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) aufgestellt. In diesem AWK werden notwendige Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren dargestellt.
Das AWK wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

�  Bei Maßnahmen der Abfallentsorgung soll die Verwertung Vorrang vor der Beseitigung haben.

�  Die Abfallentsorgung soll wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen und die finanzielle Belastung der
Gebührenzahler möglichst klein halten.

�  Die Grundpflichten nach der Abfallsatzung sollen vorrangig durchgeführt werden.

�  Freiwillige Aufgaben sollen nur dann übernommen werden, wenn ihre Wirtschaftlichkeit nachgewiesen
werden kann.

Abfallvermeidung

Ziel der Vermeidung von Abfällen ist einerseits eine Reduzierung der Schadstofffracht in den Abfällen (quali-
tative Vermeidung) und andererseits die Reduzierung der Abfallmengen (quantitative Vermeidung). Der
Landkreis Nienburg/Weser hält im Rahmen der Abfallberatung Bevölkerung und Betriebe an, Abfälle zu ver-

                                                     
213 Niedersächsisches Deichgesetz vom 16.07.1974 (Nds. GVBl. S.387, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.02.98,

Nds. GVBl. S.86)
214 Bezirksregierung Hannover (1998): Bodenabbauleitplan Weser der Landkreise Nienburg/Weser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont,

Holzminden.
215 Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) vom 17.12.1997; die Pflicht ein AWK aufzustellen leitet sich auch aus § 19 des Kreis-

laufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.08.98
(BGBl. I S. 2455), ab.
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meiden. Für Gewerbebetriebe werden in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer sowie der
Handwerkskammer branchenbezogen abfallwirtschaftliche Beratungskonzepte erarbeitet. Ferner wird den
Betrieben das erweiterte Entsorgungssystem des Landkreises Nienburg/Weser (Bedarfsabfuhr, Großbehäl-
ter) angeboten. Außerdem trägt der Landkreis Nienburg/Weser durch zahlreiche weitere Maßnahmen zur
Abfallvermeidung bei.

Abfallverwertung

Das Duale System Landkreis Nienburg/Weser führt auf Grundlage der Verpackungsverordnung (VerpV)216

die einheitliche Erfassung für stofflich gleiche Abfälle durch. Leichtverpackungen (LVP), wie u.a. Weißbleche,
Mischkunststoffe, Folien, werden in 14-tägigem Rhythmus von der ARGE DSD Landkreis Nienburg/Weser in
gelben 50-l-Wertstoffsäcken bei den Haushalten eingesammelt.

Altglas wird im Landkreis Nienburg/Weser ausschließlich über ein relativ dichtes Containernetz (rd. 230
Containerstandplätze im Landkreis) gesammelt. Die Altglassortierung und –aufbereitung erfolgt bei der Fa.
Glasrecycling in Leeseringen. Anschließend wird das Altglas u.a. bei der Fa. Nienburger Glas für die Her-
stellung neuer Produkte eingesetzt.

Pappe, Papier und Karton werden über Depotcontainer (ca. 40 Standplätze im Landkreis), über Bündel-
sammlung durch die Fa. Weser-Wertstoff-Gesellschaft mbH (WWG) und von ca. 50 verschiedenen Vereinen
für eine weitere Verwertung eingesammelt. Da die Vereinssammlung deutlich günstiger ist als die Bündel-
sammlung durch die WWG, soll sie weiter ausgebaut werden.

Metalle sollen dem Altstoffhandel zugeführt werden. Ferner besteht beim Entsorgungszentrum Nienburg eine
Annahmestelle, wo auch eine Vorsortierung stattfindet. Ferner erfolgt eine Einsammlung im Rahmen der
Sperrmüllabfuhr.

Altholz wird im Entsorgungszentrum und von mehreren Betrieben im Landkreis angenommen. Unbehandel-
tes Altholz wird u.a. in der Hackschnitzelfeuerungsanlage der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Lee-
se oder in anderen Heizkraftwerken energetisch verwertet. Eine stoffliche Verwertung erfolgt in der Span-
plattenindustrie.

Grünabfallkleinmengen werden auf den Wertstoffannahmestellen, dem Entsorgungszentrum Nienburg und
der mobilen bzw. stationären Annahmestellen der RWG Leese erfasst. Großmengen werden im Kompost-
werk Leese angenommen. Die vorrangige Eigenkompostierung von Biomüll in den Haushalten soll auch
weiterhin unterstützt werden.

Entsorgung nicht verwertbarer Abfälle

Restabfälle aus dem Landkreis Nienburg/Weser, die nicht wertstofflich verwertet können, sollen zum über-
wiegenden Teil thermisch verwertet werden. Die Verbrennung von Abfällen aus dem Landkreis im Müllheiz-
werk (MHW) Bremen ist langfristig gesichert (bis zum Jahr 2017). Auf diese Weise sollen rund 90 % der
Restabfälle (30.000 Mg/a) thermisch verwertet werden. Die verbleibenden 10 % der Restabfälle sollen noch
bis zum Jahr 2005 im Entsorgungszentrum abgelagert werden.

Sonderabfälle

Um den Schadstoffgehalt des Restmülls möglichst gering zu halten, bietet der Landkreis Nienburg/Weser
folgende Möglichkeiten der Entsorgung für Haushalte und Kleingewerbebetriebe an:

Beim  Entsorgungszentrum Nienburg und auf der Altdeponie Loccum können Sonderabfälle an stationären
Sammelstellen abgegeben werden. Zusätzlich findet zweimal jährlich eine mobile Schadstoffsammlung an 12
Standorten im Landkreis Nienburg/Weser statt. Auf diese Weise wurden 2001 43,6 Mg Schadstoffkleinmen-
gen erfasst.

                                                     
216 Verpackungsverordnung (VerpV) vom 12.06.1991 (BGBl. I S.



Begründung

225

Zu D 3.10.1 Siedlungsabfall, Sonderabfall

Abfallmengen im Landkreis Nienburg/Weser

In Abb. 3.10-1 sind die entsorgten Abfallmengen für nicht verwertbare und verwertbare Abfälle dargestellt. Im
Jahr 2001 fielen insgesamt 37.500 Mg (294,3 kg/E*a) nicht verwertbarer Abfälle und 45.902 Mg (360,7 kg/
E*a) verwertbarer Abfälle zur Verwertung an. 9.309 Mg TS217 Klärschlamm (73,2 kg/E*a) wurden im Jahr
2001 landwirtschaftlich verwertet. Die Menge der nicht verwertbaren Abfälle wird zu 60 % von der Hausmüll-
menge, zu je weiteren ca. 15 % von Sperrmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen bestimmt. Die Men-
ge der verwertbaren Abfälle setzt sich zu je 29 % aus Bauabfällen, Garten- und Parkabfällen, zu 16 % aus
Papier und Pappe, zu 14 % aus verwertbaren Klärschlämmen sowie zu 12% aus anderen Abfallarten zu-
sammen.

In den 90er Jahren (seit 1993) haben mit Ausnahme der weitgehend konstant gebliebenen Hausmüllmenge
vor allem die Mengen der nicht verwertbaren Abfälle deutlich abgenommen. In der Fraktion der verwertbaren
Abfällen haben hingegen die Mengen von insbesondere Altpapier/Pappe, Leichtverpackungen, Garten- und
Parkabfällen und der verwertbaren Klärschlämme deutlich zugenommen.

Im Rahmen der Schadstofferfassung bei privaten Haushalten und im Kleingewerbe wurden u.a. Autoakku-
mulatoren, sonstige Batterien, Haushaltskältegeräte, Leuchtstoffröhren, Schadstoffkleinmengen und Kran-
kenhausabfälle eingesammelt.

Abb. 3.10-1 Mengen von Restabfa ll und verwertbaren Abfällen 2001 218

Entsorgungszentrum Nienburg

Als Vorrangstandort für Abfalldeponie wird in der Zeichnerischen Darstellung lediglich das Entsorgungszent-
rum Nienburg dargestellt. Sie verfügt über ein Deponievolumen von 1,2 Mio. m³, das zum überwiegenden
Teil verfüllt und bereits mit einer Oberflächenabdichtung versehen ist. Die verbleibende Restmenge von
100.000 m³ soll bis zum 31.05.2005 weitgehend verfüllt werden. Neben einem kleinen Teil des Restabfallauf-
kommens werden seit dem 01.06.2001 nicht verwertbare Abfälle der Wertstoffsammelplätze in das Entsor-
gungszentrum eingebracht werden. Das Entsorgungszentrum Nienburg verfügt ferner über

�  den Umschlagplatz für die Abfalltransporte in das MHW Bremen,

�  eine Annahmestelle für Kleinmengen von Restabfall aus Haushalten und Gewerbe,

�  eine Annahmestelle für Kleinmengen von Sonderabfall,

                                                     
217 TS = Trockensubstanz
218 Landkreis Nienburg/Weser (2001): Abfallwirtschaftsbilanz (im Diagramm werden nur Abfallsorten mit Mengen von 1.000 Mg und

mehr dargestellt.
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�  eine Annahmestelle für Wertstoffe,

�  Anlagen zur Restabfallvorbehandlung.

Kompostwerk Leese

Für das Kompostwerk Leese, das von der Raiffeisen-Warengenossenschaft e.G. (RWG) betrieben wird, liegt
eine Genehmigung für die Kompostierung von 20.000 Mg/a Grüngut in offenen Mieten vor. Darüber hinaus
dürfen rd. 9.000 Mg/a Bioabfälle aus privaten Haushalten sowie 15 weitere kompostierbare Stoffarten in
Rottecontainern kompostiert werden.

Wertstoffsammelplätze und Autowrackplätze im Landkreis Nienburg/Weser

Im Landkreis stehen für die Entsorgung nicht verwertbarer Bauabfälle 19 Wertstoffsammelplätze des Land-
kreises Nienburg/Weser zur Verfügung. Um das vorhandene flächendeckende, bürgernahe Sammelsystem
für Wertstoffe zu erhalten, wurden die Wertstoffannahmebereiche auf den ehemaligen Bauabfalldeponien
auch nach der Einstellung des Deponiebetriebes weitergeführt und um Annahmestellen für nicht verwertbare
Bauabfälle erweitert.

Im Landkreis Nienburg/Weser existierten in der Stadt Nienburg und in Heemsen insgesamt 2 Autowrackplät-
ze. Am 01.04.1998 trat die „Verordnung über die Entsorgung von Altautos und die Anpassung straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften“ (AltautoV) und die Freiwillige Selbstverpflichtung (FSV) im Rahmen des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-AbfG)219 in Kraft, die rechtliche Bestimmungen über die Entsorgung
von Altautos enthält.

Landessammelstelle für schwach radioaktive Abfälle aus Medizin, Forschung, und Industrie

In den Bunkeranlagen auf dem Gelände der ehemaligen Verwertchemie in Steyerberg war vorübergehend
eine Landessammelstelle für schwach radioaktive Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie eingerichtet.
Nach Erreichen der Aufnahmekapazität von 1.485 Zweihundert-Liter Fässern im Jahr 1998 wurde die Lan-
dessammelstelle geschlossen. Im November 2000 wurde die Landessammelstelle aufgelöst und die Fässer
in ein von einem privaten Betreiber betriebenes Lager in Leese verbracht. Bis ein Endlager für alle Arten
radioaktiver Abfälle zur Verfügung steht, können die Abfälle aus Forschung, Medizin und Industrie hier sicher
aufbewahrt und überwacht werden.

Zu D 3.10.2 Altlasten

Sonderabfalldeponie in Münchehagen

Die Sonderabfalldeponie in Münchehagen (SAD) wird in der Zeichnerischen Darstellung als regional bedeut-
same Altlast, die sich auf die raumstrukturelle Entwicklung auswirken kann, dargestellt. Ihre überregionale
Bedeutung leitet sich auch durch ihre räumliche Lage unmittelbar an der Kreisgrenze und die Nähe zur Lan-
desgrenze ab.

Bei der Altlast Münchehagen handelt es sich um zwei ehemalige Sonderabfalldeponien. Die Deponierung
erfolgte zunächst in den Jahren 1968 bis 1973 in der sogenannten Altdeponie sowie im Zeitraum von 1977
bis 1983 in dem als GSM-Deponie bezeichneten Bereich. Im Bereich der Altdeponie wurden in 25 Einzelpol-
dern etwa 56.000 m³ flüssige und pastöse Industrieabfälle eingelagert. Die GSM-Deponie östlich der Altde-
ponie umfasst insgesamt vier Polder von je 25 m Tiefe, von denen in den Jahren 1977 bis 1983 jedoch ledig-
lich drei Polder mit vorwiegend festen Abfällen verfüllt wurden. Als Folge der Ablagerung unterschiedlichster
industrieller Abfälle liegt ein komplexes Schadstoffspektrum vor.

Seit der Schließung der Deponie im Jahr 1983 wurden zahlreiche Untersuchungen über das von der Altlast
ausgehende Gefährdungspotential durchgeführt, auf deren Grundlage vom Land

�  eine vollständige seitliche Umschließung mit einer Tiefe von 30 m (Dichtwand),

�  eine Oberflächenabdichtung,

�  die Einrichtung eines Monitoringsystems zur Umgebungsüberwachung

                                                     
219 s.o.
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als wesentliche Sicherungsmaßnahmen beschlossen und eingeleitet wurden. Die gesamten Sicherungs-
maßnahmen wurden im Jahr 2001 fertiggestellt. Die Umgebungsüberwachung wird nach dem Prinzip der
zonaren Überwachung mit einem zeitlich und räumlich abgestuften Untersuchungsprogramm durchgeführt.
Nach einer Vorlauf- und Übergangsphase mit einem erhöhten Probenahme- und Analyseumfang soll ab dem
Jahr 2003 das reguläre, kontinuierliche Grundwassermonitoring mit einer halbjährlichen Probenahme und
Analytik erfolgen. Anhand einer jährlich stattfindenden Bewertung soll von einem Bewertungsgremium im
Jahr 2004 ein Bericht vorgelegt werden, der Empfehlungen über Anpassungen des Umfangs und des Ab-
laufs enthält. Parallel hierzu werden die Untersuchungen des von der Bezirksregierung Hannover eingeführ-
ten „Überwachungsplan Wasser“ weiter durchgeführt.

Altstandorte und Rüstungsaltlasten

Zu Altablagerungen und Altstandorten zählen neben den gemeindlichen Hausmülldeponien auch die in der
Vergangenheit zahlreich, häufig von Privatpersonen für Abfälle aller Art angelegten „wilden“ Müllkippen.

Nach dem vorläufigen Abschlussbericht „Rüstungsaltlasten“ des niedersächsischen Umweltministeriums
wurden im Landkreis Nienburg/Weser 29 Grundstücke als Altstandorte erfasst, von denen für drei Standorte
(Muna Langendamm, IVG-Gelände in Liebenau/Steyerberg, IVG-Gelände Leese) die Gefährdungsabschät-
zung mit Empfehlungen zum weiteren Handlungsbedarf abgeschlossen wurde. Für drei andere Standorte
(Köhler Berge, Schäferhof und Loccum), für die bisher nur Ersterkundungen durchgeführt wurden, sind wei-
tere Untersuchungen zu veranlassen. Die übrigen Grundstücke konnten aus dem Programm entlassen wer-
den.

Mit Ausnahme der ehemaligen SAD Münchehagen sind von keinem Altstandort wesentliche Auswirkungen
auf die raumstrukturelle Entwicklung des Landkreises zu erwarten. Sie werden daher nicht als regional be-
deutsam eingestuft und dementsprechend nicht in der Zeichnerischen Darstellung dargestellt.

Altlasten im Landkreis Nienburg/Weser

Der Landkreis Nienburg/Weser führt gemäß § 6 Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG)220 auf
der Grundlage des Liegenschaftskatasters ein Verzeichnis der altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten,
das insbesondere Informationen über die Lage und Zustand der Flächen, Art und Maß von Beeinträchtigun-
gen, die geplanten und ausgeführten Maßnahmen sowie die Überwachungsergebnisse enthält.

Zu D 3.11.1 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Die Leitvorstellung der Raumordnung, möglichst in allen Teilräumen gleichwertige Lebensverhältnisse herzu-
stellen, macht eine flächendeckende Notfallversorgung erforderlich.

Maßnahmen zum Schutz und zur Versorgung der Bevölkerung sowie zum Schutz der Umwelt in Katastro-
phenfällen und im Verteidigungsfall gehören zum Bestand der staatlichen Notfallvorsorge. Nach der verfas-
sungsmäßigen Aufgabenzuweisung ist für den Katastrophenschutz originär die Zuständigkeit der Länder, für
die verteidigungspezfischen Belange (Zivilschutz, Versorgung) die des Bundes gegeben. Für beide Aufga-
benbereiche kommt es darauf an, dass Bund, Länder, Kommunen und Hilfsorganisationen in kooperativer
Weise zusammenwirken, um die vorhandenen Hilfspotentiale optimal zu nutzen.

Aufgabe der Raumordnung ist es, die Entwicklung der räumlichen Strukturen so zu steuern, dass sie die
Katastrophenabwehr und die Sicherheit der Bevölkerung unterstützt. So ist z.B. dem Heranrücken von
Wohnbebauung an Gefahrgutstrecken entgegenzuwirken.

Der Landkreis Nienburg/Weser hat für sein Kreisgebiet einen Katastrophenschutzplan und mehrere Sonder-
abwehrpläne aufgestellt.

Schwerpunkte der Aufgabenstellung im Katastrophenschutz des Landkreises Nienburg/Weser sind an mög-
liche Naturkatastrophen (insbesondere Hochwasser, Schneenotstand, Sturm, Wald- und Moorbrände), indu-
strielle, chemische, technische und/oder umweltbelastende Katastrophen sowie Großschadensereignisse auf
Verkehrswegen orientiert.

                                                     
220 Gesetz zur Einführung des Niederächsischen Bodenschutzgesetzes und zur Änderung des Niedersächsischen Abfallgesetzes vom

19.02.1999 (Nds. GVBl. Nr. 4/1999 vom 26.02.1999, S. 46-49.
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Hinsichtlich des Katastrophenschutzes wird der Landkreis Nienburg/Weser strukturell von

�  Industrieanlagen der chemischen Industrie und der Glasherstellung in der Stadt Nienburg/Weser,

�  einem gummibearbeitenden Betrieb und einem Molkereibetrieb in der Stadt Rehburg-Loccum,

�  einem Kartonhersteller in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya,

�  einem chemischen Betrieb im Flecken Steyerberg,

�  abgelagerten Kunststoff-Abfallstoffen in der Samtgemeinde Liebenau,

�  einem Kraftwerk und einem Betrieb zur Herstellung von Bremsbelägen in der Samtgemeinde Landesber-
gen,

�  einer Möbelfabrik in der Gemeinde Warmsen,

�  Abfall-Lagern (Mülldeponie Krähe, Sondermüllzwischenlager in Steyerberg und Leese),

�  Agrar-Lagern im gesamten Kreisgebiet,

�  Öl- und Gasfeldern im westlichen und ostwärtigen Bereich (u.a. Sauergasanlage Voigtei),

�  Eisenbahnstrecken (Kbs 124 und Kbs 380) und Industriegleisen mit Gefahrguttransporten,

�  Bundes- und Landesstraßen, auf denen Gefahrguttransporte erfolgen,

schwerpunktmäßig geprägt.

Diese Zugänglichkeit potentieller Gefahrenpunkte und –strecken für Rettungseinsätze muss gesichert sein.
Aus diesem Grund sind insbesondere die Zuwegung zur Kbs 318 für Katastropheneinsätze im Bereich des
Grinderwaldes zu verbessern.

Zu D 3.11.2 Militärische Verteidigung

In der Zeichnerischen Darstellung werden die Standortübungsplätze Dörverden und Langendamm als Sperr-
gebiete dargestellt.

Die im Landkreis Nienburg/Weser vorhandenen militärischen Einrichtungen beschränken sich mit wenigen
Ausnahmen auf das Gebiet der Stadt Nienburg/Weser. Diese Anlagen müssen bei raumbeanspruchenden
und raumbeeinflussenden Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden, auch wenn sie in der Zeichne-
rischen Darstellung nicht enthalten sind.

Seit der Auflösung des Warschauer Paktes hat sich im Landkreis Nienburg/Weser im Zuge der Truppenre-
duzierung der Bundeswehr und des Abzuges ausländischer Truppenkontingente ein erheblicher Abbau mili-
tärischer Standorte vollzogen. So wurden in der Zeit zwischen 1990 und 2000 etwa dreiviertel aller militäri-
schen Einrichtungen im Landkreis Nienburg/Weser aufgelöst.

Insbesondere die Stadt Nienburg, die Gemeinde Stolzenau und die Stadt Rehburg-Loccum, aber auch Teile
der Samtgemeinden Landesbergen und Liebenau, haben sich wirtschaftlich und zum Teil auch strukturell auf
die Streitkräfte eingestellt und wesentlich auf sie ausgerichtet. Mit dem Abzug der Truppenteile ergaben sich
durch den Verlust von Arbeitsplätzen, von Kaufkraftpotentialen, durch schwindende Nachfragepotentiale für
gewisse zentralörtliche Einrichtungen und durch Wohnungsleerstände zum Teil erhebliche Nachteile für die
Gemeinden.

Es zeigt sich zudem, dass eine zivile Nachnutzung großflächiger militärischer Liegenschaften wegen ihrer
Größe, Ausstattung und möglicher Bodenbelastungen teilweise problematisch ist. Dass eine Nachnutzung
derartiger Liegenschaften möglich ist, zeigt das Beispiel des ehemaligen Bundeswehrstandortes Leese, der
1995 aufgelöst wurde. Hier konnte eine Konversion des ca. 62 ha großen Areals als Gewerbe- und Industrie-
gebiet sowie für die intensive Freizeitnutzung planungsrechtlich umgesetzt werden. Mittlerweile haben sich in
diesem Gebiet bereits einige Firmen angesiedelt. Damit konnte in der Gemeinde eine Voraussetzung erfüllt
werden, um die mit der Truppenreduzierung verbundenen wirtschaftlichen Folgen auffangen zu können.

Freigewordene Liegenschaften in Zentralen Orten bieten Potentiale für die Ansiedlung von Nutzungen, die
zur Stärkung der zentralörtlichen Funktionen der jeweiligen Orte beitragen können, z.B. durch die Einrichtung
von Gewerbegebieten oder die Nachnutzung von Flächen und Gebäuden durch öffentliche Einrichtungen.
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Der Konversionsprozess im Landkreis konnte durch folgende Maßnahmen sowie Studien und Konzepte, die
mit Zuschüssen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative KONVER II sowie des Konversionsbegleitfonds
durchgeführt werden konnten, unterstützt werden:

- Schaffung einer Fußgängerbrücke über die Weser in der Stadt Nienburg/Weser,

- Strategiestudie für die Samtgemeinde Liebenau,

- Fremdenverkehrskonzept für die Gemeinde Stolzenau,

- Nutzungskonzept für die Kaserne in Stolzenau,

- Umnutzungskonzept für das Bundeswehrdepot in Steyerberg.

Bezüglich der Belastung durch militärischen Flugbetrieb wird auf die Erläuterung zu Kapitel D 3.6.5 verwie-
sen.


